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Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Sudstadt-Rautheim-Mascherode 07.11.2023 o]
(zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (zur Kenntnis) 15.11.2023 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  16.11.2023 o]
Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Stidwest (zur Kenntnis) 21.11.2023 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur 21.11.2023 o]
Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbdttel (zur 22.11.2023 o}
Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode (zur 23.11.2023 o]
Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue (zur 23.11.2023 o]
Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis) 28.11.2023 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Ostliches Ringgebiet (zur 29.11.2023 o]
Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Sid (zur Kenntnis) 30.11.2023 o]
Ausschuss fur Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben (zur Kenntnis)06.12.2023 o]

Sachverhalt:

1 Einfuhrung

Die BSVG hat einen mit der Verwaltung entwickelten Fahrplan am 3. Oktober 2019
umgesetzt (DS 19-10132). Eine wesentliche Anderung war die Harmonisierung aller
Stadtbahn- und Buslinien in einer Taktfamilie, dem 15-Minutentakt.

Zum 13. April 2021 wurde erganzend das Angebot im Spatverkehr sowie sonn- und feiertags
in den siddstlichen Stadtteilen mit der Einfihrung der neuen Buslinie 421 umgesetzt. Die
Buslinie 421 fahrt Gber die Stadtgrenze hinaus nach Wolfenbdattel Linden (DS 20-14582). Zu
gleichen Datum wurde das Angebot im Norden im Raum Wenden, Thune, Harxbuittel, Grof3
Schwiilper angepasst (DS 20-14647).

Dieses Liniennetz haben BSVG und Verwaltung gemeinsam unter Beachtung der aktuellen
Entwicklungen im Nahverkehr evaluiert. Nicht in allen Bereichen der Stadt wird das Angebot
in der erwarteten Nachfrage angenommen. In anderen Bereichen kommt das Angebot
hingegen an seine Grenzen.

Zu den groRten Veranderungen im OPNV bundesweit gehért die Einfiihrung des
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Deutschlandtickets (D-Ticket). Bereits das Vorgangerexperiment, das 9-Euro-Ticket im
Sommer 2022, zeigte, dass mit einer Preissenkung die Nachfrage steigt und mehr Menschen
insbesondere (iber bestehende Tarifzonen hinaus zum Umsteigen in den OPNV angeregt
werden. Dabei ist eine Erkenntnis von Bedeutung: die Nachfrage steigt starker im
Freizeitverkehr. Das sind Fahrten zu Freundinnen und Freunden, zum Sport, zu kulturellen
Veranstaltungen, zum Wandern und weiter gefasst auch zum Shoppen. Diese Entwicklung
zeigt sich auch seit der Einfiihrung des D-Tickets, in Braunschweig beispielsweise durch
eine gesteigerte Nachfrage auf den Relationen zum Hauptbahnhof. Insgesamt hat der
Freizeitverkehr in seiner Bedeutung im Modal Split bundesweit in den letzten Jahren
zugenommen.

m Arbeit mdienstlich mAusbildung = Einkauf m Erledigung m Freizeit mBegleitung

Abb. 1: Verkehrsleistung (Personenkilometer) nach Wegezweck, Angaben in %;

Abweichungen von 100%: Grund Rundungsdifferenzen [vgl. https://www.mobilitaet-in-
deutschland.de/archive/pdf/MiD2017_Ergebnisbericht.pdf]
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Abb. 2: Nutzungszwecke des 9-Euro-Ticket: Am haufigsten wird das 9-Euro-Ticket fur
Freizeitaktivitdten genutzt [https://www.dIr.de/de/aktuelles/nachrichten/2022/03/20220825_wie-hat-das-
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9-euro-ticket-unsere-mobilitaet-veraendert]

Der regionale OPNV wird ausgebaut. Ab voraussichtlich 22. Marz 2024 verkehrt der
Regionalexpress zwischen Braunschweig und Wolfsburg taglich im 30-Minutentakt. Damit
sind seit 2019 wesentliche Angebotsverbesserungen im regionalen Angebot zu verzeichnen:
e taglich 30-Minutentakt zwischen Braunschweig und Hannover
e taglich 60-Minutentakt zwischen Braunschweig, Gifhorn und weiter Gber Wittingen
nach Uelzen
e taglich 30-Minutentakt zwischen Braunschweig und Wolfsburg

Die Pandemie hat auch das Arbeitsleben verandert. Die eingefliihrten Mdglichkeiten zum
Homeoffice bleiben in angepasster Form fur viele Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer
bestehen. Insgesamt fahren taglich nicht mehr ganz so viele Menschen zur Arbeit. Somit ist
das Verkehrsaufkommen im Berufsverkehr etwas zuriickgegangen. Auf3erhalb der Schultage
fallt beispielsweise die morgendliche Frihspitze nicht mehr so Nachfragestark ins Gewicht,
wie vor einigen Jahren.

Diese Entwicklungen in der Nachfrage erfordern eine Reaktion. BSVG und Verwaltung
stellen deshalb Angebotsverlagerungen vor. Insgesamt bleibt das Leistungsangebot an
Schultagen unverandert. An allen Ferientagen wird das Angebot moderat abgesenkt und
reagiert damit auf die etwas geringere Nachfrage. Auch an den Wochenenden wird das
Leistungsangebot nachfragegerecht umverteilt.

2 Analyse
Wesentliche Ergebnisse der Evaluation sind:

1. Eine Starkung der Fahrtrelation Hauptbahnhof <> Innenstadt ist aufgrund steigender
Fahrgastzahlen im regionalen Eisenbahnverkehr notwendig

2. Verbesserung der Anbindung des Standorts Klinikum Salzdahlumer Strale und der
dortigen Berufsbildenden Schulen

3. Angebotsausweitung sowie Anschlussoptimierung auf dem West-, Nord- und
Ostlichen Ring und in Richtung Weststadt im Zeitbereich abends und am
Wochenende

4. Optimierung des Fahrplanangebots im Spatverkehr sowie sonn- und feiertags auf
Linienwegen mit sehr geringer Nachfrage

5. Liniennetzvereinfachung durch Vermeidung von Wechsel der Liniennummer im
Fahrtverlauf und weniger Wechsel im den Linienwegen zwischen tagsiber und
abends

6. Berucksichtigung der geringeren Nachfrage an Ferientagen

Die Grundsatze des Fahrplan- und Linienkonzepts mit dem Stadttakt Braunschweig bleiben
unverandert. Das OPNV-Angebot (Taktung und Bedienungszeitraum) besteht in den
einzelnen Stadtteilen weiterhin in der aktuellen Bedienungshaufigkeit — Stadtteile, die abends
sowie sonn- und feiertags alle 30 Minuten angebunden sind, bleiben das auch. Lediglich an
Ferientagen wird die Taktung auf einzelnen Abschnitten im Tagesverkehr angepasst.

Das Fahrplanangebot wird in der Gesamtbetrachtung optimiert, indem bislang schwach
nachgefragte Fahrleistung auf Strecken mit héherer zu erwartender Nachfrage umverteilt
wird.

3 MaRBnahmen im Fahrplan

3.1 Starkung der Fahrtrelation Hauptbahnhof <> Innenstadt

Die Anzahl der Fahrten der Stadtbahn vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt wird
sowohl an Schultagen wie auch an Ferientagen erhéht. Dazu wird die Stadtbahnlinie 2 mit
allen Fahrten Uber den Hauptbahnhof geflihrt. Damit erhéht sich das Fahrplanangebot an
Schultagen zwischen 6:30 Uhr und 18:00 Uhr von 12 auf 16 Fahrten pro Stunde mit den
Stadtbahnlinien 1, 2, 5 und 10 sowie an Ferientagen von 10 auf 12 Fahrten pro Stunde mit
den Stadtbahnlinien 1, 2 und 5. An schulfreien Tagen verkehrt die Stadtbahnlinie 10 nicht
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mehr.

Neben den positiven Effekten (1) Steigerung der Fahrgastkapazitdt am Hauptbahnhof und
(2) dichtere Taktung der Fahrten in Richtung Innenstadt, wird (3) die Stadtbahnlinie 2 damit
ganztagig einen einheitlichen Linienverlauf Gber Hauptbahnhof erhalten.

Zwischen Gesundheitsamt und Riihme wird das Fahrplanangebot montags bis freitags an
Ferientagen von heute 6 auf 4 Fahrten reduziert, weil die Stadtbahnlinie 10 dann nicht mehr
verkehrt.

Die Haltestelle Leisewitzstral’e wird an Schultagen von je zwei Fahrten pro Richtung als
,Linie 2E* bedient. Aktuell wird die Haltestelle von etwa 100 Ein- und Aussteiger pro Tag
genutzt. Dies steht einem Potenzial von ca. 1.000 — 1.500 Ein- und Aussteigern fiir die
Stadtbahnlinie 2 am Hauptbahnhof gegenliber (Erfahrungswert aus Sonderfahrplan 2022).
Fahrgaste mit dem Fahrtziel im Umfeld der Haltestelle Leisewitzstral’e kénnen als
Alternative auf die Haltestellen Campestralle, Heinrich-BUssing-Ring und Blrgerpark
ausweichen.

3.2 Bessere Anbindung des Stadtischen Klinikums Salzdahlumer Stralle

Das Klinikum Braunschweig errichtet im Stiden von Braunschweig eine zeitgemalie Zentral-
klinik. Im Jahr 2024 werden Abteilungen des Standortes Holwedestral3e hierher verlegt.
AuRerdem wird die Helene-Engelbrecht-Schule (Berufsbildende Schule fir Pflege,
Gesundheit und Korperpflege) in direkter Nachbarschaft zum Klinikum neu errichtet.

Zur besseren Anbindung des Klinikums aus dem Ostlichen Ringgebiet wird die Buslinie 422
vom Bebelhof bis zur Haltestelle ,Klinikum Salzdahlumer StraRe“ verlangert. Die Linie
verbindet somit die Klinikstandorte Salzdahlumer Straf’e, Marienstift und Celler Stralte
untereinander.

Die Verstarkerfahrten der Buslinie 431, die heute bis in den Heidberg verkehren, enden
zukunftig an der Haltestelle ,Klinikum Salzdahlumer Straf3e“. Der Bereich Erfurtplatz ist
ganztagig durch die Stadtbahnlinie 2 direkt an den Hauptbahnhof angebunden.

Heute verkehren die meisten Fahrten der Buslinie 461 von der PTB uber Lehndorf und den
Westring zum Hauptbahnhof und wechseln dort auf die Buslinie 431. In umgekehrte
Richtung wechseln Fahrten der Buslinie 431 am Hauptbahnhof auf die Buslinie 461. Alle
Fahrten der Buslinie 461 werden zuklinftig als Buslinie 431 fahren — dass bedeutet eine
kleine Umgewohnung fur die Fahrgaste in Lehndorf und im Kanzlerfeld. Die Fahrten werden
fur die Fahrgaste aus dem Nord-Westen der Stadt auRerdem so in eine neue Zeitlage
gebracht, dass ein guter Umstieg am Hauptbahnhof von und zu den stark frequentierten
Regionalziigen besteht.

Auf der Buslinie 411 werden zusatzliche Fahrten am Abend, sowie Samstagfriih und sonn-
und feiertags zwischen 9:00 Uhr und 23:00 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Klinikum weiter
bis Lindenberg eingeflhrt. Das Fahrplanangebot wird auf dem Abschnitt Hauptbahnhof —
Sldstadt in dieser Zeit von 2 auf 4 Fahrten in der Stunde verdoppelt.

3.3 Neuer Ringverkehr: Auflosung des Ringbusses, mehr Direktfahrten, Anbindung LAB

Die wenigsten Fahrgaste umrunden vollstdndig den Ring. Die Ringbusse haben heute die
Schwierigkeit, dass sie bei 35 bis 40 Minuten Fahrzeit entweder auf eine optimale
Abfahrtszeit nach Ankunft der meisten Ziige am Hauptbahnhof oder auf die Ankunft am
Hauptbahnhof samt optimalen Ubergang zu den abfahrenden Ziigen ausgerichtet werden
kénnen. Es ist von Bedeutung, dass sowohl von den Zigen wie zu den Zigen ein optimaler
Ubergang von 7 bis 8 Minuten besteht.

Deshalb werden die Ringlinien 419/429 aufgel6st. Die Buslinie 419 verkehrt in beiden
Richtungen, tagstber im gewohnten 15 Minutentakt, zwischen Hauptbahnhof und
Cyriaksring Uber Ost-, Nord- und Westring.

Die Buslinie 426 verkehrt taglich bis ca. 23:00 Uhr auf dem Abschnitt zwischen
Hauptbahnhof tiber Theodor-Heuss-Stral’e, Westring und Nordring durch die Nordstadt zur
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Siegfriedstralle. Sie Gbernimmt somit die Ringverbindung zwischen Hamburger Stralle Gber
Rudolfplatz und Messegelande zum Hauptbahnhof. Sie verkehrt im 30-Minutentakt und wird
an Schultagen zwischen 6:30 Uhr und 18:00 Uhr auf einen 15-Minutentakt verdichtet. Die
Fahrtenhaufigkeit auf dem Abschnitt zwischen Cyriaksring und Hauptbahnhof wird damit
leicht reduziert, zugleich besteht hier auf dem Ring die geringste Nachfrage. Dafiir verkehren
abends sowie sonn- und feiertags auf dem Abschnitt Cyriaksring bis Hamburger Stralle 4
statt 2 Fahrten in der Stunde.

Ringbusse
. ) enrode
419: Hbf — Hagenring — Wendenring— Flughafen
Rudolfplatz — Cyriaksring
426: Hbf — Theodor-Heuss-Str. —
Cyriaksring — Rudolfplatz — \
Wendenring — Nordstadt — \
Siegfriedstrale 3 LAB
Kralenried.
: Hbf — Hagenring — \
Siegfriedstrale — Schuntersiedlung — *
Kralenriede — LAB (- Flughafen) N
'\ \
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Abb. 3: Ringlinienkonzept mit den Buslinien 419, 426 und 436

Die Buslinie 436 verkehrt zukunftig an allen Wochentagen bis ca. 23:00 Uhr zwischen
Hauptbahnhof Gber den Ostring und Kralenriede zur Landesaufnahmebehérde (LAB) und
montags bis freitags zwischen 6:30 Uhr und 20:00 Uhr weiter zum Flughafen. Sie verkehrt
taglich im 30-Minutentakt und wird an Schultagen von 6:30 Uhr bis 18:00 Uhr zwischen
Hauptbahnhof und Siegfriedstral3e sowie in der Hauptverkehrszeit dartber hinaus bis zum
Flughafen, auf einen 15-Minutentakt verdichtet. Damit gibt es an allen Wochentagen eine
einheitliche Linienfihrung zwischen Hauptbahnhof und LAB. Abends sowie sonn- und
feiertags verkehren auf dem Abschnitt Hauptbahnhof bis Jasperallee 6 statt 4 Fahrten mit
den Buslinien 411, 419 und 436 sowie bis Gliesmaroder Stral3e 4 statt 2 Fahrten in der
Stunde mit den Linien 419 und 436.

An der Haltestelle Amalienplatz / Weil3es Ross bestehen Umsteigemdglichkeiten zwischen
den regionalen Buslinien aus Vechelde, Wendeburg und Grof3 Schwilper zum Ring. Um das
Umsteigen in Richtung Nordring und Bhf Gliesmarode noch attraktiver zu machen, werden
alle Fahrten der Buslinie 433 aus Richtung Hondelage und Querum, die heute an der
Hamburger Strafl’e enden, Uber den Amalienplatz hinaus bis zur Haltestelle Hildesheimer
Stralde in Lehndorf verlangert. Die stark nachgefragte Relation Hamburger Strale —
Rudolfplatz wird im Zusammenspiel zwischen den Buslinien 419, 426 und 433 damit auch
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montags bis freitags bis 20:00 Uhr sowie samstags gestarkt.
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3.4 Sud-Ost-Netz: Siidstadt — Rautheim — Mascherode und Braunschweig Std

Tagesverkehr montags bis samstags

Jede zweite Fahrt der Buslinie 411 endet im Tagesverkehr montags bis samstags am Wel-
fenplatz in der Stidstadt. Dort wechselt der Bus auf die Buslinie 412 und fahrt Gber den
Lindenberg und Rautheim zur Helmstedter Stralte. Dieser Linienwechsel wird aufgehoben,
somit verkehrt die Linie 411 ab Welfenplatz alternierend alle 30 Minuten nach Mascherode
bzw. alle 30 Minuten Uber den Lindenberg zur Helmstedter Strale, in der Fahrtenhaufigkeit
verandert sich nichts.

Die Buslinien 421 und 431 bleiben im Tagesverkehr montags bis samstags im Stadtbezirk
Sudstadt — Rautheim — Mascherode unverandert. Die Buslinie 431 fahrt zukinftig samstags
nicht mehr Gber Mascherode hinaus nach Stéckheim und Melverode. Die Nachfrage ist
samstags leider zu gering.

Die Buslinie 421 verbleibt im Tagesverkehr unverandert auf ihrem Linienweg und deckt die
geringere Nachfrage samstags zwischen Stéckheim, Melverode, Heidberg und weiter in die
Sldstadt gut ab.

Die Verdichtungsfahrten der Buslinie 431 montags bis freitags zwischen Hauptbahnhof und
Erfurtplatz werden auf den Abschnitt Hauptbahnhof — Klinikum Salzdahlumer Stral3e
verkirzt. Die Anbindung des Hauptbahnhofs aus dem Heidberg wird zukiinftig durch die
Stadtbahnlinie 2 ganztagig gewahrleistet.

Schwachverkehrszeit: friih morgens, abends sowie sonn- und feiertags

Die Stadtbahnlinie 4 ist in den Abendstunden sowie sonn- und feiertags bis zur Helmstedter
Stralte gering nachgefragt. Bis zur Stadtbahnverlangerung und damit umsteigefreien
Durchfahrt Uber den Lindenberg nach Rautheim, soll sie abends und sonntags nicht mehr im
Einsatz sein.

Fahrplanangebot Rautheim — Lindenberg — Siidstadt
Spatverkehr

mo. bis fr. 20:30 Uhr bis 23:00 Uhr

sa. 5:00 Uhr bis 9:00 Uhr sowie 20:30 Uhr bis 23:00 Uhr
s0. 9:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Pring

> Rathaus | X

Bus 411: Lamme — Rathaus — Hbf — Salzdahlumer Str. —
Sudstadt — Lindenberg oder Mascherode

Bus 412: Rathaus — Helmstedter Str. — Rautheim —
Sildstadt

T 1 _L:»

K R e |- Sudstadt ok

Rautheima#
s Maschirocler -
: |

Mascherode

Abb. 4: Fahrplanangebot Rautheim — Lindenberg — Studstadt, Spatverkehr

7 von 248 in Zusammenstellung



TOP 3.2.1

Stattdessen wird auf dem zukunftigen Linienweg der Stadtbahnlinie 4 abends ab 20:30 Uhr
sowie sonn- und feiertags ganztagig die Buslinie 412 im 30-Minutentakt eingesetzt. An vielen
Haltestellen halten Stadtbahn und Busse entlang der Haltestelle am selben Bahnsteig. Die
Buslinie 412 fahrt dann von der Helmstedter Stral3e Uber die Rautheimer Stral3e in den
Bereich Lindenberg und bedient dort die Haltestellen Vincent-van-Gogh-Ring, Rautheimer
StraRe und NoetherstraRe. Uber die Braunschweiger Strale fahrt sie nach Rautheim und
bedient dort die Haltestellen Paxmannstralle, Lehmweg, Zur Wabe und Am Spieltore um
anschlief3end in der Stdstadt am Welfenplatz zu enden. Im Nachtverkehr ab 23:00 Uhr fahrt
die Linie ab Rautheim weiter in den Lindenberg und bedient dort die Haltestellen
Sandgrubenweg, Dedekindstralle, Julius-Elster-Stralte und Hans-Geitel-Stral3e.

Im Abendverkehr bis 23:00 Uhr sowie sonn- und feiertags fahrt die Buslinie 411 zwischen
Hauptbahnhof und Sidstadt dann alle 10/20 Minuten und weiter alle 30 Minuten — wie bisher
— nach Mascherode sowie alle 30 Minuten in den Lindenberg.

Die Buslinien 421 und 431 fahren dann in dieser Zeit nicht mehr. Die Buslinie 421 entféllt in
der Schwachverkehrszeit auch auf dem regionalen Abschnitt zwischen Heidberg und
Wolfenbuttel, da die Nachfrage zu dieser Zeit nur sehr gering ist.

3.5 Sud-West-Netz: Stadtbezirke Weststadt und Stidwest

Im Bereich Lichtenberger Strafle und Timmerlah werden die Fahrten der Buslinien 445 und
455 zuklnftig auf der Linie 445 zusammengefasst. Bisher verkehren beide Linien alle 60
Minuten, zukunftig wird der dadurch bestehende 30 Minuten Takt bis Timmerlah besser
ersichtlich und die Fahrgaste finden alle Abfahrten auf einem Aushangfahrplan.

Die Stadtbahnlinie 3 verkehrt montags bis samstags bis 23:00 Uhr auf dem gesamten Linien-
weg zwischen Weststadt und Volkmarode im 15-Minutentakt. Sie verbindet die einwohner-
starksten Stadtbereiche miteinander: Weststadt, westliches Ringgebiet und dstliches
Ringgebiet. Sonn- und feiertags verkehrt sie zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr auf dem
gesamten Linienweg im 15-Minutentakt. Abends sowie sonn- und feiertags verkehren auf
dem Abschnitt Rathaus bis Weststadt damit 4 statt 2 Fahrten in der Stunde.

3.6 Norden: Veltenhof

Die Buslinie 414 wird innerhalb von Veltenhof aktuell im Tagesverkehr montags bis
samstags im Ringverkehr bedient. Daraus folgt am Stadion eine Ubergangszeit von 7 min
auf die Stadtbahnlinie 1. Zuklnftig sollen alle Haltestellen in Hin- und Rackrichtung in
einheitlicher Reihenfolge bedient werden (wie derzeit im Abend- und Sonntagsverkehr).
Damit wird das Angebot Ubersichtlicher und die Umsteigezeit am Stadion kann auf 3 min
verkirzt werden.

Die Buslinie bedient somit einheitlich in beide Richtungen die Haltestellen Sandanger,
Dreisch, Wendener Weg, Unter den Linden, Heesfeld, Waller Weg, Am Hafen und endet an
der Haltestelle Ernst-Béhme-Stralle in Hohe der Einmindung Hafenstralle.

3.7 Ostliches Ringgebiet

Die Stadtbahnlinie 3 verkehrt montags bis samstags in den Abendstunden bis 23:00 Uhr auf
dem gesamten Linienweg im 15-Minutentakt und somit nicht mehr wie bisher im 15-
Minutentakt bis Rathaus und nur alle 30-Minuten weiter durch das westliche Ringgebiet in
die Weststadt. Sonn- und feiertags wird der 15-Minutentakt auf die Zeit zwischen 13:00 Uhr
und 20:00 Uhr konzentriert. BSVG und Verwaltung weisen darauf hin, dass der 15-
Minutentakt bis Volkmarode besteht. Das ist einer heute noch fehlenden Wendemadglichkeit
in Gliesmarode geschuldet. Sobald hier die neue mit dem Stadtbahnausbau vorgesehene
Wendeschleife gebaut ist, wird der 15-Minutentakt abends und sonntags auf den Abschnitt
Weststadt — Gliesmarode konzentriert.

Die Fahrten der Buslinie 418 enden aus Lamme und vom Westpark kommend alle am
Rathaus. Sie verkehrt nicht mehr im &stlichen Ringgebiet. Die Fahrten tagsiber vom Prinz-
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Albrecht-Park nach Riddagshausen zum Grunen Jager Ubernimmt die Buslinie 423.

Die Buslinie 423 fahrt montags bis freitags zwischen 6:00 Uhr und 20:30 Uhr somit alle 30
Minuten aus der Weststadt kommend Uber Rathaus zur Haltestelle Prinz-Albrecht-Park und
von dort aus zwischen 9:00 Uhr und 19:00 Uhr abwechselnd stiindlich direkt zur Haltestelle
Herzogin-Elisabeth-Strale oder nach Riddagshausen tber die Ebertallee. Um am Prinz-
Albrecht-Park stadteinwarts immer einheitlich die Abfahrten an einem Bussteig zu haben,
wird die Umfahrung des Parks zum Wenden der Buslinie 423 umgedreht. Alle Fahrten in
Richtung Innenstadt erfolgen somit an der Haltestelle mit der Buslinie 413. Samstags setzt
die Buslinie 423 mit ihren Fahrten zwischen Herzogin-Elisabeth-Stral’e und Rathaus gegen
7:30 Uhr ein.

Unverandert bleibt das Angebot der Buslinie 422. Sie bietet allerdings zukiinftig eine Direkt-
verbindung zum Klinikum Salzdahlumer Stralle.

3.8 Nord-Ost-Netz: Fahrplananpassung abends, samstags sowie sonn- und feiertags

Zur besseren Takterganzung der Fahrpléne der Linien 424 und 111 entlang der Hansestralle
sowie der Linien 417 und 230 in Dibbesdorf verschieben sich die Abfahrtzeiten folgender
Linien wahrend der Schwachverkehrszeit (60 Min Takt der Linien) um 30 min:

. Linie 413 (nur Abschnitt Querum <> Bevenrode)
. Linie 417

. Linie 424

. Linie 427

. Linie 433 (Abschnitt Querum <> Hondelage)

Die Fahrtenhaufigkeit bleibt im Abendverkehr sowie sonn- und feiertags unverandert.

Die Buslinie 417 verkehrt samstags im 60-Minutentakt zwischen Volkmarode ,Ziegelwiese®
und Hondelage. Die Haltestellen ,Am Remenhof und ,Steinkamp“ werden weiterhin alle 15
Minuten bedient. Die Buslinie 427 verkehrt samstags im 60-Minutentakt zwischen Volkmaro-
de Uber Weddel nach Essehof. Weddel wird neu mit dem RE 50 taglich im 30-Minutentakt an
den Braunschweiger Hauptbahnhof angebunden.

Die Buslinie 434 verkehrt sonn- und feiertags im 2 Stundentakt zwischen Wenden Uber
Thune, Harxbittel und Lagesblittel nach Grof3 Schwilper. Sie bildet mit der Buslinie 112, die
ebenfalls sonn- und feiertags im 120 Minutentakt verkehrt, zwischen Wenden und Thune
einen 60-Minutentakt. Das Angebot wird damit auf die GUberschaubare Nachfrage angepasst.

4 Ferienfahrplan

An Ferientagen ist die Nachfrage reduziert im Vergleich zu den Schultagen. Hier wirken auch
die Homeofficeregelungen starker. Deshalb wird auf die geringere Nachfrage beispielsweise
mit nachfolgenden MalRnahmen reagiert:

Stadtbahn
. Wie aktuell verkehrt die Stadtbahnlinie 3 an allen Ferientagen montags bis
samstags im 15-Minutentakt.
. Die Stadtbahnlinie 10 verkehrt nicht. Der Hauptbahnhof wird neu zusatzlich mit
allen Fahrten der Stadtbahnlinie 2 bedient.
Bus
. Die Buslinie 411 verkehrt wie samstags an allen Ferientagen auf dem Abschnitt
Kanzlerfeld bis Lamme im 30-Minutentakt
. Die Buslinie 417 verkehrt an Ferientagen wie samstags
. Die Buslinie 426 verkehrt an Ferientagen ganztagig im 30-Minutentakt
. Die Buslinie 427 verkehrt an Ferientagen wie samstags
. Die Buslinie 436 verkehrt an Ferientagen ganztagig im 30-Minutentakt

5 InfrastrukturmafRnahmen
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TOP 3.2.1
In Bevenrode wird der Pausenplatz an der Endhaltestelle Beberbachaue erweitert. Damit
konnen dort zuklnftig zwei Busse zeitgleich pausieren. Die Mallnahme wird bis spatestens
zum neuen Fahrplan umgesetzt.

An der Bushaltestelle Klinikum Salzdahlumer Strale werden auf dem vorhandenen
Parkstreifen unmittelbar vor dem Bussteig in Richtung Sudstadt und Heidberg Pausenplatze
fur die neu hier endenden Busse ausgewiesen.

An der Bushaltestelle Rautheimer Stral’e werden die zusatzlichen Haltepositionen fur die
Linie 412 jeweils 6stlich der Kreuzung angeordnet.

An der Bushaltestelle Herzogin-Elisabeth-Stralde wird ein Pausenplatz vor dem Bussteig in
Fahrtrichtung Marienstift ausgewiesen.

Die bisher vorhandenen Pausenplatze an der Hamburger Strale werden nicht weiter
bendtigt und deshalb fur den Individualverkehr wieder freigegeben.
6 Zeitplan zur Umsetzung

Die Umsetzung der Fahrplan- und Linienanderungen erfolgt mit der Inbetriebnahme der 2-
gleisigen Weddeler Schleife voraussichtlich am 22. Marz 2024. Der Fahrplanwechsel der
BSVG wird fur Montag, 18. Marz 2024 (1. Ferientag der Osterferien), vorgesehen.

7 Finanzielle Auswirkung

Das Leistungsangebot der BSVG (Nutzwagenkilometer) bleibt bei den beschriebenen
Anderungen im Saldo Uber das Jahr unverandert. Es gibt Verschiebungen zwischen
Schultagen, Ferientagen und Wochenenden.

Durch die Angebotsanpassungen an Ferientagen haben die Malnahmen keine zusatzliche
belastende Wirkung auf den Wirtschaftsplan der BSVG und sind im Wirtschaftsplan 2024ff
bericksichtigt.

Klgler

Anlage: BSVG Liniennetzplan Tag+Nacht ab Marz 2024
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Liniennetzplan Braunschweiger Verkehrs-GmbH gultig ab Marz 2024

Local transport network map Braunschweiger Verkehrs-GmbH valid from March, 2024
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Nachtnetzplan Braunschweiger Verkahrs-GmbH gultig ab Marz 2024

Night local transport network map Braunschweiger Verkehrs-GmbH valid from March, 2024
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TOP 3.2.2

Stadt Braunschweig 23-21818-02
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Bordsteinabsenkung gegeniuber Lagesbuttelstrale 10 A

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 25.09.2023
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrats 322 vom 22.08.2023 (Anregung gem. § 94 Abs. 3 NKomVG):
,Der Bezirksrat 322 bittet die Verwaltung um Absenkung des Bordsteins gegenliber dem
Briefkasten der Deutschen Post (Lagesbuttelstr. 10a).”

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung verweist darauf, dass gegenuber der Einfahrt des Grundstiickes
Lagesbittelstrale 10a der Bord bereits abgesenkt ist. Die Kosten flr eine Verlangerung der
Bordabsenkung Ubersteigen den Nutzen der Verlangerung der Bordabsenkung um ca. 3 m.

Aus diesem Grund sieht die Verwaltung von einer Verldngerung der Bordabsenkung ab.

Leuer

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 23-21729-06
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift "GlogaustraBe-Sud",
ME 69

Stadtgebiet zwischen GlogaustralRe, Bezirkssportanlage Melverode
und Lubenstrale (Geltungsbereich A)

Stadtgebiet zwischen Mittellandkanal, Oker und PillmannstraRe
(Geltungsbereich B)

Auslegungsbeschluss

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VIl 16.11.2023
68 Fachbereich Umwelt

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Protokollnotiz aus der Sitzung vom 22. August 2023:

Der Stadtbezirksrat 322 bittet um Auskunft, welche Flachen im Stadtbezirk inzwischen als
Ausgleichsflache gewidmet wurden und damit dem Stadtbezirksrat fur anderweitige
Entwicklungen nicht mehr zur Verfligung stehen.

Aulerdem wird gebeten zu priifen, ob man Ausgleichsflachen zukiinftig nicht als grélere
zusammenhangende Flachen ausweisen kdnne, um einen Mehrwert flr den Stadtbezirk zu
erzielen.

Der Stadtbezirksrat bittet auch um Auskunft, nach welchen Kriterien Ausgleichsflachen
ausgesucht werden.

Hierzu teilt die Verwaltung folgendes mit:
1. Die Ausgleichsflachen im Stadtbezirk 322 sind der anliegenden Karte zu entnehmen.

2. Grundsatzlich ist die Verwaltung bestrebt, im Rahmen der Kompensation von Eingriffen in
der Stadt Braunschweige groRere zusammenhangende Flachen fiir die geplanten
MafRnahmen auszuwahlen. Dieser Grundsatz kommt insbesondere im Rahmen grél3erer
Renaturierungsprojekte (z. B. Schunter, Wabe) zum Tragen. Im Zuge einer Aufwertung von
z. B. der offenen Feldflur kbnnen aber auch kleinere MaRnahmenflachen fir
Heckenpflanzungen und Blihstreifen sinnvoll sein.

3. Fur die Auswahl der Ausgleichsflachen muss grundsatzlich die Flachenverfligbarkeit
gegeben sein. Mallnahmen fir stadtische Vorhaben sind auf Flachen durchzufihren, die
sich im Eigentum der Stadt Braunschweig befinden. MalRnahmen von Investoren werden in
der Regel auf Flachen durchgeflihrt, die zum Zeitpunkt der Herstellung nicht im Eigentum der
Stadt Braunschweig stehen. Nach erfolgter Herstellung und abgeschlossener Pflege gehen
die Flachen dann in aller Regel in das Eigentum der Stadt Braunschweig Uber.
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Weiterhin muss die Flache von den Faktoren wie Bodenart, Feuchtigkeit und Lage fur die
geplante MaRnahme geeignet sein. Fur den Ausgleich von Eingriffen in einen mageren,
trockenen Standort, wie im Rahmen des B-Plans Glogaustralte-Siid, ME 69, kénnen nur
Flachen herangezogen werden, die die Voraussetzungen fir die erfolgreiche Entwicklung
des Zielbiotops erflllen (siehe sandige, magere Bdden Geltungsbereich B).

Ferner muss fir eine Ausgleichsflache ein Aufwertungspotential gegeben sein. Durch die
Malnahme muss der vorhandene Biotoptyp eine hdhere dkologische Wertigkeit erlangen.

Folglich ist das Aufwertungspotential einer intensiv genutzten Ackerflache hoher als z. B.
einer Waldflache.

Herlitschke

Anlage/n:

Karte Kompensationsflachen im Stadtbezirk 322
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TOP 4.1

Absender:

CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat Antraz:(aé}%e?\ﬂ.iflg
322 g

Betreff:

Tragerschaft fur das Nachbarschaftszentrum Rihme

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 08.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue 28.11.2023 o
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Beschluss:

Der Bezirksrat 322 bittet die Verwaltung, vorrangig die Bewerbung des SoVD Braunschweig
fur die Tragerschaft des kunftigen Nachbarschaftszentrums Ruhme zu berucksichtigen, da
dieser Verband Uber langjahrige Ortsgruppenarbeit mehrerer Ortsgruppen im Bezirk bereits
bekannt, erfolgreich und gut vernetzt ist. Diese Synergieeffekte sollten genutzt werden, um
einen zlgigen Start der Einrichtung zu gewahrleisten.

Sachverhalt:

Unlangst hatte die Verwaltung zu einer Informationsveranstaltung ins
Dorfgemeinschaftshaus Rihme eingeladen zum Thema ,Einrichtung eines
Nachbarschaftszentrums im DGH Rihme". Zahlreiche Mitglieder des Bezirksrates sowie
Interessierte an einer Tragerschaft des Nachbarschaftszentrums waren anwesend. Herr
Thorsten Haf von der Verwaltung hat das Projekt vorgestellt und u. a. erlautert, dass das
Nachbarschaftszentrum Rihme den Bereich Lincolnsiedlung/Vorwerksiedlung mit ca. 3000
Einwohnern, aber auch gerne dariber hinaus abdecken soll.

Fur die Einrichtung von Nachbarschaftszentren wurden Stadteile mit einer hohen
Konzentration von besonderen sozialen Strukturen ( z. B. hohe Anzahl alleinerziehender
Personen bzw. Burgergeldhaushalte/Bedarfsgemeinschaften 0.a. ) ausgewabhlt. Ziele sind
u.a., niedrigschwellige Begegnungsmaéglichkeiten zu schaffen, Starkung der Nachbarschaft,
Forderung des Engagements inkl. Teilnahme am Gemeinwesen, Integration aller und
-LEmpowerment” (Selbstbestimmung) und Aufbau quartiersbezogener Gemeinwesenarbeit.
Fir das Nachbarschaftszentrum ist eine Vollzeitstelle S12 (3.352 - 4.683 €/Monat ) mit einer
Qualifikation im Bereich Sozialarbeit/Sozialpadagogik und Verwaltungstatigkeit sowie eine
Ya-Stelle fur Verwaltungs- und Abrechnungstatigkeiten (12.000 €/Jahr) vorgesehen.

Naturlich wird fir diese Einrichtung auch ein Trager gesucht. Der Trager ist auch Mieter der
Raumlichkeiten und der Auf3enanlagen. Er regelt die Nutzungszeiten fir andere Nutzer,
Veranstaltungen und private Feiern (ehemals die Aufgabe der Bezirksgeschaftsstelle). Dem
Trager stehen zur Nutzung die Raumlichkeiten im Erdgeschoss zur Verfigung. Der Kultur-
und Foérderverein Rihme behalt seinen Raum. Die Miete betragt 20.000 € und wird von der
Stadt Ubernommen und an die NIWO uberwiesen. Es ist eine jahrliche Dynamisierung zur
Preisanpassung vorgesehen. Seitens des Tragers besteht keine Pflicht zur Leistung eines
Eigenanteils. Das Nachbarschaftszentrum soll 20 Std/Woche gedffnet sein. Es ist eine
Beteiligung des Tragers an den oértlichen Arbeitsgruppen vorgesehen. Bewerber fur die
Tragerschaft mussen ein Konzept vorstellen und Qualifikationen in diesem Bereich durch
bereits vorhandene Tragerschaften nachweisen.

Nachdem sich die Verwaltung fur einen Trager entschieden hat, muss dieser eine
Bedarfsanalyse erstellen und einen Forderantrag stellen. Geplant ist, den Prozess der
Tragerfindung bis Ende November abzuschlielen, so dass Anfang 2024 das
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Nachbarschaftszentrum starten kann. Der zuklnftige Trager wird sich und sein Konzept im
Bezirksrat vorstellen und fir Fragen zur Verfligung stehen. Seine Aufgabe wird es auch sein,
sich bei weiteren (evtl. Uberregionalen) Forderprogrammen zu bewerben. Sein Erfolg wird an
der Teilnehmerzahl bei den Veranstaltungen sowie der Anzahl und Qualitat der
Veranstaltungen gemessen.

gez.
Reiner Knoll, Heidemarie Mundlos

Anlage/n:
keine
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Absender:
CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat Antraﬁ?é}%e%tsﬁfhz)

322

Betreff:
Ausstattung der Bushaltestelle an der HauptstraBe in Wenden in
der Nahe der Volksbank mit einer Sitzgelegenheit

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 14.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue 28.11.2023 O
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Die Verwaltung wird gebeten, in Zusammenarbeit mit der BSVG zu prufen, ob die o.g.
Haltestelle mit einer Sitzgelegenheit fur wartende Fahrgaste ausgerustet werden kann.

Sachverhalt:

Aus der Bevdlkerung ist diese Frage an uns herangetragen worden, da es vielen
insbesondere alteren Fahrgasten schwerfallt, im Stehen auf den Bus zu warten.

gez.

Axel Friese

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 22-19626-04
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Neubau einer Zwei-Fach-Sporthalle fur die Grundschule Veltenhof
am Standort "Dreisch"

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 16.11.2023
40 Fachbereich Schule

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (An- 28.11.2023 o]
hoérung) )
Sportausschuss (Vorberatung) 30.11.2023 0]
Schulausschuss (Vorberatung) 08.12.2023 o]
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 12.12.2023 N
Beschluss:

Dem Neubau einer 2-Fach-Sporthalle mit einer ebenerdigen Triblne fir bis zu 200 Zuschau-
erplatzen fur die Grundschule Veltenhof am Standort ,Dreisch® gem. dem beigefugten Stan-
dardraumprogramm fiir 1-, 2- und 3-Fach-Sporthalle wird zugestimmt.

Sachverhalt:

1. Ausgangslage

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 beschlossen, dass fur den
Neubau einer 2-Fach-Sporthalle fiir die Grundschule Veltenhof am Standort ,Dreisch® das
glltige Standardraumprogramm einer 2-Fach-Sporthalle angewandt wird.

Grundlage dieses Beschlusses ist ein politischer Anderungsantrag gewesen, der den Bau
einer 2-Fach-Sporthalle zum Inhalt hatte, nachdem die Verwaltung lediglich den Neubau
einer 1-Fach-Sporthalle aufgrund des schulischen Bedarfs vorgeschlagen hatte. Aus politi-
scher Sicht ist vor allem auch aufgrund der vereinssportlichen Bedarfslagen der Bedarf an
einer 2-Fach-Sporthalle formuliert worden.

2. Anderung im Raumprogramm

Mit Beschluss zur Errichtung einer 2-Fach-Sporthalle fir die Grundschule Veltenhof ergibt
sich nach dem Standardraumprogramm die Méglichkeit zur Einrichtung einer Tribline mit bis
zu 200 Zuschauerplatzen. Um das vereinssportliche Potenzial der groReren Halle voll aus-
schopfen zu kénnen, ist die Einrichtung einer Zuschauertribline erforderlich.

Der ansassigeTurnverein Eintracht 1910 e. V. Veltenhof mit seinen ca. 430 Mitgliedern nutzt
die derzeitige 1-Fach-Turnhalle in Veltenhof taglich fur den Trainings- und Punktspielbetrieb
von 14 verschiedenen Sportarten. Eine Erhéhung der Kapazitaten durch den Bau einer 2-
Fach-Sporthalle mit Tribiine wird durch den Verein begri3t, eine Weiterentwicklung des der-
zeitigen Sportangebots ist angedacht.

Fir die Einrichtung von ebenerdigen Triblinen in Sporthallen haben zwischenzeitlich Ab-
stimmungen mit dem Braunschweigerischen Gemeinde-Unfallversicherungsverband als Tra-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung zu Sicherheitsaspekten stattgefunden. Gemaf}
Standardraumprogramm werden die nach DIN 18032-1 erforderlichen Sicherheitsabstande
durchgangig eingehalten. So ergibt sich die Mdglichkeit, anstelle einer Wand mit Prallschutz
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(wie bei einer Hochtribline) z.B. auch eine Bande <2m Hohe mit dahinterliegender Tribine
zu realisieren. Auf eine aufwandige Einrichtung einer Hochtribine kann somit verzichtet wer-
den.Gegentber einer Hochtribline kénnen mit einer ebenerdigen Tribline sonst zusatzliche
Flachen von ca. 100 m? eingespart werden. Kosten fur diese Flachen, zusatzliche Treppen-
hauser und eine Aufzugsanlage entfallen. Die Einsparungen gegenuber einer Hochtribline
werden auf 735 T€ geschatzt. Die Verwaltung empfiehlt daher den Bau einer ebenerdigen-
Triblne.

Die Einrichtung genderneutraler WC ist durch die im Standardraumprogramm enthaltenen
WC Bereiche der Ubungsleiter:innen fir das Lehrpersonal bereits gewahrleistet. Fiir Schii-
ler:innen, Sportler:innen und Besucher:innen ist dartiber hinaus eine zusatzliche Einzel-WC
Anlage genderneutral gemafl dem Konzept fur All-Gender-Toiletten (Ds. 23-21672) in Schul-
gebauden enthalten.

3. Kosten und Finanzierung

Fir den Bau der 2-Fach Sporthalle Veltenhof, inklusive einer ebenerdigen Triblne fur 200
Personen, wird bei einer Realisierung in 2026 mit Gesamtkosten in Héhe von ca. 14,3 Mio. €
gerechnet. Neben der Ausweitung auf eine 2-Fach Sporthalle und der Indexierung der Bau-
kostenentwicklung bis zum Baubeginn haben die enthaltenen Mehrkosten fir eine ebenerdi-
ge Tribline mit rd. 919 T€ zu einer Erh6hung der urspriinglich geplanten Gesamtkosten (7,1
Mio. €) gefuhrt.

Im Haushalt 2023 ff. / Investitionsprogramm 2022 — 2027 sind unter dem Projekt 4E.210417
(GS Veltenhof/Ersatzneubau Sporthalle) bisher insgesamt 7.300 T€ eingeplant.

Gesamt bis 2023 2024 2025 2026 2027
inTE inTE inTE inTE inTE inTE
7.300 0 0 0 7.300 0

Fur die Vorplanung sind unter dem Projekt 3E.210026 (Sporthalle GS Veltenhof / Vorpla-
nung) insgesamt 1.260 T€ im Haushalt 2023 ff. / Investitionsprogramm 2022 — 2027 vorge-

sehen.
Gesamt bis 2023 2024 2025 2026 2027
inT€ inT€ inT€ inT€ inT€ inT€
1.260 660 600 0 0 0

Die Differenz zu den geplanten Gesamtkosten in Héhe von ca. 5,74 Mio. € wird in den Haus-
halt 2025 ff. durch Priorisierung von Projekten haushaltsneutral eingebracht.

Fir die Sporthalle Veltenhof wird eine Paketvergabe mit der Sporthalle Melverode als Hoch-
baumalinahme in alternativer Beschaffung angestrebt. Aufgrund des identischen Raumpro-
gramms werden Synergieeffekte im planerischen und baulichen Ablauf sowie bei den Kosten
erwartet.

Um die geplante Vorgehensweise der Paketvergabe zu fixieren, wird es eine gesonderte
Gremienbeteiligung geben. Auftragnehmer und baulicher Entwurf sollen nach Abschluss des

Vergabeverfahrens in 2025 feststehen. Die Fertigstellung der beiden Sporthallen wird derzeit
mit Ende 2026 bzw. Anfang 2027 prognostiziert.

Dr. Rentzsch

Anlage/n:
Standardraumprogramm 2-Fach-Sporthalle
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Standardraumprogramm TOP 5 Anlage 1
far 1-, 2- und 3-Fach-Sporthallen
Fach Bemerkungen
1 2 3
15x27m 45x22m 45x27m 8 m lichte Hohe erforderlich fur multifunktionalen
Sportflache x5,5m X8 m X8 m Sportbetrieb (nationaler Wettkampf- und
1 Hallenteil 2 Hallenteile 3 Hallenteile Trainingsbetrieb, Trampolinsport)
Raumbezeichnung Anzahl Grole m? Anzahl Grol3e m? Anzahl Grolie m2
Sportflache 1 405 405 1 990 990 1 1215 1215 2- bzw. 3-Fach teilbar
Gerateraum 1 68 68 1 107,5 107,5 1 135 135 gem. DIN 18032 + Mehrflache Grol3gerét
Geréateraum Vereinssport 1 8 8 1 15 15 1 15 15 separat verschliel3bar
Aul3engerateraum 1 20 20 1 20 20 1 20 20 gem. DIN 18032 fur Au3ensport
Tribune inkl. Rollstuhlaufstellfiachen 1 125 125 1 125 125 max. 200 Personen x1
(standortabhéngig)
Regieraum N
(wettkampfsportgeeignet) 1 10 10 1 10 10 zentrale Lage an Sportflache
Eingangsbereich 1 20 20 1 30 30 1 35 35 Richtwert ohne Verkehrsflache, konzeptabhangig
WC D (Besucherinnen/Sportlerinnen) 1 5 5 1 10 10 1 10 10 1 WB, mind. 1 WC X2
WC H (Besucher/Sportler) 1 7 7 1 10 10 1 10 10 1 WB, mind. 1 WC, mind. 1 Urinal (Ur) X2
WC Beh. (Besucherinnen/Sportlerinnen) 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1WC,1WB
bei 3-Fach-Sporthalle gem. Arbeitsstattenrichtlinie
Sanitatsraum 1 8 8 1 15 15 (ASR A4.3), mit Hallenwart und ggf. mit
Wickelplatz, eingangsnah
Umkleiden 2 22 44 4 22 88 6 22 132 jeweils bis zu 20 Schiilerinnen und Schiiler (SuS) X3
Waschraum Umkleide 2 14 28 4 14 56 6 14 84 3 Du (2 Eckduschen), 1 Du barrierefrei, 2 WB (bzw. |
eine Reihenanlage),
WC Umkleidebereich, barrierefrei 2 6 12 4 6 24 6 6 36 1..WC’ 1 WB, 1 Ur
fur alle SuS
Ubungsleiter 1 1 12 12 1 10 10 1 10 10 bei 1-Fach-Sporthalle inkl. Sanitatsraum X5
1WC, 1Du,1WB
Dusche/WC/WB ! ! ! ! ! ! ! / ! barrierefrei gem. DIN 18040
Ubungsleiter 2 1 7 7 1 7 7 entfallt bei der 1-Fach-Sporthalle
Dusche/WC/WB 1 3 3 1 3 3 entfallt bei der 1-Fach-Sporthalle
Ubungsleiter 3 1 7 7 entfallt bei der 1- und 2-Fach-Sporthalle
Dusche/WC/WB 1 3 3 entfallt bei der 1- und 2-Fach-Sporthalle
Reinigungsgerate, Putzlager 1 8 8 1 8 8 1 8 8 auch als Personalumkleide zu nutzen
Reiniqunasaerateraum 1 4 1 4 nur wenn 2. Geschossebene vorhanden und
gungsg Kabine des Aufzuges < 1,1 x 1,4m
. Richtwert, konzeptabhangig
Haustechnik 1 20 20 1 43 43 1 50 50 GroRe nach ortl. Gegebenheiten
Hausanschlussraum 1 5 5 1 5 5 1 5 5 Richtwert
Gesamtflache in m2
(ohne Verkehrsflache) 675 1.583 1.948

x1

X2
X3

x4
x5

Richtwert, 0,5 m2 pro Sitzplatz + Rollstuhlaufstellflachen, Ebenenlage + FlachengroRe konzeptabhéngig

bei Vereins- und Wettkampfsport méglichst baulich abgetrennt (Bande mit Anprallschutz)

Hinweis Ebenenlage: Aus Sicht von Sportreferat und Behindertenbeirat wird eine erhéhte Lage (mind. +2,30 m oder
Obergeschoss) grundsatzlich empfohlen

ab 2-Fach-Sporthalle Objektzahl von WC/UR erhéhen (mind. 2 WC (D), 1 WC, 2 UR (H))

mind. 10 Idf. m Umkleidebank (0,40 m Banklange pro Benutzerin/Benutzer, 2 m Bankl&nge pro Benutzerin/Benutzer,
Gesamtflache je Kleineinheit 42 m2 (Umkleide+Waschraum+WC). Vorgabe aus Griinden der Inklusion ist die Nutzung von
Duschplatz und WC direkt aus der Umkleide auch fir Sportlerinnen und Sportler mit besonderen Anforderungen

je weiterer barrierefreier Duschplatz Mehrflache erforderlich

fur Lehrkrafte / Trainerinnen und Trainer mit Beeintrachtigungen, auch fir Sportlerinnen und Sportler mit besond. Pflegebedarf
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Stadt Braunschweig 23-22314
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift "Wenden-West, 2. BA",
E 63

Stadtgebiet zw. d. Str. Heideblick, der Stadtbahntrasse und der
eltenhofer Str. (Geltungsb. A), Stadtgebiet Gem. Wenden FI. 3,
Flurst. 152/3 (Geltungsb. B), Stadtgebiet Gem. Veltenhof Fl. 7,
Flurst. 34/3 tlw. (Geltungsb. C), Stadtgebiet Gem. Waggum Fl. 3,
Flurst. 47/5 tlw. (Geltungsb. D), Stadtgebiet Gem. Runingen Fl. 4,
Flurst. 90/5 tlw. (Geltungsb. E)

Beschluss iiber die Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (2)
BauGB

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 08.11.2023

61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 16.11.2023 o]
(Anhérung) )
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Stidwest (Anhérung) 21.11.2023 @)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nérdliche Schunter-/Okeraue 28.11.2023 o)
(Anhdérung) i
Ausschuss fur Planung und Hochbau (Vorberatung) 05.12.2023 O
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 12.12.2023 N
Beschluss:

»1. Dem Entwurf des Bebauungsplanes mit értlicher Bauvorschrift ,Wenden-West, 2. BA®,
WE 63, sowie der Begrindung mit Umweltbericht wird zugestimmt.

2. Zu den Entwirfen ist die Offentlichkeit gemaR § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) zu
beteiligen.*

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1
Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Im Sinne dieser Zustandig-
keitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung Uber die Beteiligung der Offentlichkeit
gemal § 3 (2) BauGB zu Bauleitplanen um eine Angelegenheit, Uber die weder der Rat oder
die Stadtbezirksrate zu beschlieRen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zustandig ist.
Daher besteht eine Beschlusszustandigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde auch
nicht auf einen Ausschuss gemaR § 6 Hauptsatzung Ubertragen. Daher bleibt es bei der
Zustandigkeit des Verwaltungsausschusses.

Das Anhdrungsrecht des Stadtbezirksrates 112 Wabe-Schunter-Beberbach entsprechend
§ 94 NKomVG bezieht sich auf die naturschutzrechtliche Ausgleichsflache im Geltungs-
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bereich D des Bebauungsplanes (Anlage 2.4).

Das Anhoérungsrecht des Stadtbezirksrates 222 Stdwest entsprechend § 94 NKomVG
bezieht sich auf die naturschutzrechtliche Ausgleichsflache im Geltungsbereich E des
Bebauungsplanes (Anlage 2.5).

Historie / Rahmenplan

Der Rat der Stadt Braunschweig hatte am 12.03.1991 einem Rahmenkonzept flir die weitere
Entwicklung des Bereiches zwischen der Ortslage Wenden und der westlichen Stadtgrenze
zugestimmt mit dem Ziel, eine umweltfreundliche, stddtebaulich ausgewogene Gesamt-
planung fir den dargestellten Bereich umzusetzen. Sie tragt der Schaffung von Wohn- und
gewerblichen Bauflachen Rechnung.

Das Rahmenkonzept sieht angrenzend an die alte Ortslage Wenden ein neues Wohnquartier
vor. Entlang der Bundesautobahn A 2 bis zum Mittellandkanal sind gewerbliche Flachen
vorgesehen.

Als Puffer zwischen den Gewerbe- und Siedlungsgebieten ist im Rahmenkonzept ein
zentraler Ubergeordneter Griinglrtel von der Stralte Im Steinkampe im Sidosten bis zum
Mittellandkanal im Nordwesten geplant. Neben seiner klimadkologisch bedeutsamen
Funktion als Frisch- oder Kaltluftschneise soll er u. a. der Freizeit- und Erholungsnutzung,
dem Naturschutz, als Puffer (gegen Schadstoff- und Larmimmissionen) sowie siedlungs-
Okologischen und stadtbildgestalterischen Ansprichen dienen.

Die im Rahmenkonzept von 1991 vorgesehene Gliederung des Entwicklungsbereiches
~Wenden-West" wird weiterverfolgt. Aufgrund der Grélle und Komplexitat des Gebietes
erfolgt das Planverfahren allerdings in Bauabschnitten. Mit Abschluss des Bebauungs-
planverfahrens ,Wenden-West, 1. BA*, WE 62, wurde fur den Bereich sudlich der
Veltenhdfer Stralle bereits Baurecht geschaffen. Vor dem Hintergrund des dringenden
Wohnraumbedarfes soll mit dem vorliegenden Plan nun ein weiterer Teil des
Rahmenkonzeptes umgesetzt werden. Der Flachennutzungsplan stellt die Flache, basierend
auf einer Rahmenplanung aus dem Jahr 1991 bereits als Siedlungsflache dar.

Eine Flachenverfiigbarkeit der nérdlich und westlich des Heideblicks liegenden Flachen ist
derzeit nicht gegeben. Diese Flachen wurden daher nicht in den Geltungsbereich des
2. Bauabschnittes aufgenommen.

Planungsziel und Planungsanlass

Der Geltungsbereich des 2. Bauabschnittes grenzt unmittelbar westlich an den heutigen
Ortsrand von Wenden und unmittelbar nérdlich an den Bebauungsplan ,Wenden-West,

1. BA*, WE 62, und umfasst das ca. 18,4 ha groRe Gebiet zwischen der Stralte Heideblick im
Westen und Norden, der Stadtbahntrasse im Osten und der Veltenhofer Strale im Siden.

Stadtebauliches Ziel fir diesen Bauabschnitt ist eine umweltfreundliche und stadtebaulich
ausgewogene Siedlungserweiterung. Die Flachen bieten auf Grundlage der aktuellen
Uberlegungen Potenzial fiir schatzungsweise rund 700 Wohneinheiten — was statistisch
gesehen einem Zuwachs von durchschnittlich rund 1.500 Einwohnern entspricht. Angestrebt
wird ein Mix aus Einfamilienhdusern und Mehrfamilienhdusern, wobei Einfamilienhduser
Uberwiegend in flachensparender Bauweise als Reihen- und Doppelhauser vorgesehen sind.
Dabei sollen im Plangebiet sowohl kleinere als auch gréRere Wohneinheiten entstehen, so
dass sowohl Haushalte mit wenigen als auch mehr Personen / Kindern einen
entsprechenden Wohnraum finden konnen.

Insgesamt ist im Plangebiet eine Quote von mindestens 30 % des Wohnraumes mit
Belegungs- und Mietpreisbindung und 10% des Wohnraums im mittleren Preissegment
vorgesehen. Ziel ist es, trotz der derzeitigen Inflation verbunden mit den gestiegenen Zinsen
und den hohen Baukosten ein attraktives Wohnangebot fiir verschiedene
Bevolkerungsgruppen zu schaffen.
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Eine ausreichend breite, durchgehende Grinverbindung zwischen dem westlichen Freiraum
und dem Ortsrand von Wenden trennt das Wohngebiet in einen nérdlichen und einen
sudlichen Teilbereich. Der Griinzug soll neben der Freizeit- und Erholungsnutzung dem
Naturschutz sowie siedlungstkologischen und stadtbildgestalterischen Anspriichen dienen.
Zugleich Ubernimmt er die klimadkologisch bedeutsame Funktion als Frisch- oder
Kaltluftschneise.

Das Wohngebiet wird Uber die Veltenhdfer StralRe erschlossen und hieriber an den Ortskern
und die dort vorhandene Infrastruktur angebunden. Zur Vermeidung von Durchgangsverkehr
im Bereich der angrenzenden Schulen wird die Durchfahrt fir den motorisierten Individual-
verkehr im nérdlichen Bereich des Heideblickes ausgeschlossen bzw. nur fir Fuf3- und
Radverkehr, Ver- bzw. Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge, ggf. OPNV sowie fiir den
landwirtschaftlichen Anliegerverkehr ermdglicht. Gebietsintern werden die Baufelder
groftenteils Gber Wohnwege und verkehrsberuhigte Bereiche erschlossen. Um die verkehrs-
bedingten Umweltbelastungen, die Inanspruchnahme von Flachen und die negativen
Auswirkungen des Pkw-Verkehrs weitestgehend zu begrenzen, soll das Gebiet als
,autoarmes Quartier” entwickelt werden.

Fur den Ful’- und Radverkehr ist daher im gesamten Plangebiet eine starke Durchlassigkeit
vorgesehen. Uber die fullaufig erreichbaren Haltestellen ,Heideblick* und ,Veltenhofer
StraRe” ist das Gebiet bereits hervorragend an das OPNV-Netz angebunden. Am
sudwestlichen Rand des Plangebietes entsteht mit Ausbau der Veltenhofer Stralle eine
weitere Bushaltestelle.

Damit den Verkehrsteilnehmenden der Umstieg auf alternative Mobilitatsformen erleichtert
wird, ist zudem die Umsetzung eines nachhaltigen Mobilitatskonzeptes geplant. Dies
beinhaltet ein aufeinander abgestimmtes Management des 6ffentlichen und privaten Stell-
platzangebotes. Zwei Quartiersgaragen sollen den offentlichen Raum vom motorisierten
Verkehr entlasten und so zu einer héheren Aufenthaltsqualitat beitragen.

Die Quartiersgaragen bieten au3erdem die Chance, alternative Mobilitdtsangebote zu
bldndeln und z. B. Bike- und Car-Sharing-Angebote aufzunehmen, so dass der Wechsel der
Verkehrstrager erleichtert werden kann. Zudem lassen sie sich veranderten Mobilitats-
bedarfen besser anpassen als beispielsweise Tiefgaragen. Ein Verzicht auf die feste
Zuordnung von Stellplatzen zu Wohnungen erdéffnet nicht zuletzt die Moglichkeit der Mehr-
fachnutzung, insbesondere dort, wo sich Nutzungsanspriiche im Tagesverlauf verteilen —
tagsuber Arbeit oder Einkauf, abends Wohnen. Durch einen verringerten Flachenanspruch
des ruhenden und flieRenden Verkehrs steht letztlich mehr Bauland fir den Wohnungsbau
und fur Grunflachen zur Verfigung. Weniger Pkw-Verkehr bedingt zudem auch weniger
Larm, bessere Luft und mehr Sicherheit fiir spielende Kinder im Quartier.

Integriertes dkologisches Konzept

Im Sinne eines integrierten dkologischen Konzeptes wird im Bebauungsplanverfahren
~Wenden-West, 2. BA* ein besonderes Augenmerk auf die Umsetzung der MaRnahmen aus
dem integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK 2.0) zur klimagerechten Baulandentwicklung
gelegt. Dazu gehdrt u. a. auch die konsequente Umsetzung der Leitlinie ,Klimagerechte
Bauleitplanung®.

Vor diesem Hintergrund sind im Plangebiet neben der klimafreundlichen Mobilitat u. a. eine
kompakte, flichensparende Bauweise, die Sicherung von Frischluftschneisen, die Schaffung
von Ausgleichsraumen fiir die Naherholung und den Naturschutz, die umfassende Durch-
grinung im Strallenraum wie auch Fassaden- und Dachbegriinung zur Verbesserung des
Kleinklimas sowie eine mdglichst klimaneutrale Energieversorgung vorgesehen.

Ein wesentlicher Aspekt des integrierten 6kologischen Konzeptes im Plangebiet ist zudem
der sensible und klimaangepasste Umgang mit Regenwasser. So soll anfallendes Regen-
wasser im Baugebiet nicht einfach Uber die Kanalisation abgeleitet, sondern gemal dem
Prinzip der Schwammstadt lokal aufgenommen und dem naturlichen Wasserkreislauf
zuruckgefihrt werden.
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CO,-neutralen Energie- und Warmeversorgung

Nach dem Grundsatzbeschluss zum IKSK 2.0 des Rates der Stadt Braunschweig ist fur das
Stadtgebiet das Ziel der Klimaneutralitat bis 2030 anzustreben. Ein wesentliches Ziel dieses
Bebauungsplanes ist es daher, die Herstellung einer CO,-neutralen Energie- und Warme-
versorgung zu ermoglichen.

Im Rahmen einer ersten Konzeptstudie (Anforderungen einer klimaneutralen Warmever-
sorgung, BS|ENERGY, September 2022) sind daher verschiedene Erzeugungskonzepte zur
Warmeversorgung des Quartiers untersucht worden. Angestrebt wird demnach der Ausbau
eines an eine Energiezentrale angeschlossenen klimafreundlichen Warmenetzes. Damit der
Uberwiegende Anteil der Warme Gber Umweltwarme bereitgestellt werden kann, bieten sich
Geothermiesonden an, die in der zentralen Grinflache untergebracht werden kdnnen.
Zusatzlich ist die Nutzung des Mittellandkanals, des stadtischen Abwassers oder der
Umgebungsluft als Warmequelle denkbar. Darlber hinaus ist eine flachendeckende Nutzung
von Solarenergie erforderlich um den erforderlichen Strombezug aus dem Netz weitest-
mdglich zu reduzieren und so die geforderte CO,-Neutralitat zu erreichen.

Die Umsetzung des geplanten Energiekonzeptes kann im Rahmen der Festsetzungen
grundsatzlich ermoglicht werden. Ein abschlieliendes Ergebnis hinsichtlich der tatsachlichen
Umsetzbarkeit wird jedoch erst die nachfolgend zu erstellende Machbarkeitsstudie liefern
kénnen, die in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger noch erarbeitet werden muss.

Ausbau der Infrastruktur

Der Stadtteil Wenden verfugt mit mehreren Kindertagesstatten, umfassenden Nahvers-
orgungsangeboten, medizinischen Praxen, einer Grundschule und einem Gymnasium
bereits Uber eine sehr gute infrastrukturelle Ausstattung. Zur Deckung des zusatzlichen
Bedarfes sollen im Baugebiet dartiber hinaus jedoch noch weitere Kindertagesstatten,
Kinder- und Jugendspielflachen sowie Freizeit- und Begegnungsraume geschaffen werden.
Zudem wird im Freiraumkonzept auch ein geeigneter Platz fir Veranstaltungen wie z. B.
Volksfeste bertcksichtigt. Der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses wird im Rahmen der
Festsetzungen ebenfalls ermoglicht.

Entsprechend der zukiinftigen Anforderungen gilt es darlber hinaus, auch die wohnortnahe,
fuBlaufig erreichbare Versorgung mit Gutern des taglichen Bedarfes zu sichern. Eine
Aufnahme des Stadtteilzentrums an der Hauptstral3e in das ISEK-Projekt ,Starke Mitten® ist
unabhangig vom Planverfahren bereits vorgesehen, um das Stadtteilzentrum mit zentralen
Funktionen aufzuwerten und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Erganzend dazu ist zur
Sicherung des zusatzlichen Bedarfes zudem die Schaffung von Baurecht fur einen
Gebietsversorger im neuen ,autoarmen® Quartier vorgesehen.

Bei Realisierung des Wohngebietes wird auRerdem die Notwendigkeit gesehen, die
zustandige Grundschule Wenden zu erweitern und das benachbarte Lessinggymnasium, das
derzeit noch Rdume der Grundschule Wenden nutzt, weiter auszubauen. Dies wird durch
Nachverdichtung am bestehenden Schulstandort unter Ausnutzung des geltenden
Planungsrechtes erfolgen.

Stadtebauliches Ziel ist es, durch die Ausnutzung vorhandener bzw. durch den Ausbau
weiterer sozialer und technischer Infrastruktur fiir die zukinftigen Bewohner des Gebietes
~Wenden-West" ein attraktives Wohnumfeld zu schaffen. Eine gute kleinrdumliche
Erreichbarkeit der Infrastruktur hat nicht zuletzt neben positiven Effekten auf das Verkehrs-
geschehen meist auch positive Auswirkungen auf die Teilhabechancen, die Lebendigkeit und
die Lebensqualitat im zukunftigen Wohnquartier.

Freizeit- und Erholungsraum

Die im Plangebiet vorgesehenen Griinrdume sollen unter Berticksichtigung der Nutzungs-
anspriche jeweils zu einer naturnahen und abwechslungsreich gestalteten Parkanlage fiir
die wohnungsnahe und wohngebietsbezogene Erholung und Freizeitnutzung ausgebaut
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werden. Zugleich sollen sie zur ausreichenden Kalt- und Frischluftversorgung der
angrenzenden Wohngebiete sowie zur Entlastung bei starkeren Regenereignissen beitragen.

Bei der Dimensionierung und Gestaltung der allgemeinen 6ffentlichen Grinflachen werden
u. a. die aus dem Baugebiet resultierenden Flachenanspriiche fir die Kinderspiel-, Jugend-
und Mehrgenerationenplatze sowie Anlagen zur Gebietsentwasserung berucksichtigt.
Darlber hinaus soll die erholungswirksame Grinflache auch dem Stadtteil Wenden
zugutekommen und somit eine Uberbauung der freien Landschaft, die aufgrund dieser
Planung und den damit einhergehenden Verlust von erholungswirksamem Landschaftsraum
entsteht, ausgleichen.

Um die geplanten Griinanlagen an den Ortskern anzuschlief3en, soll eine zusatzliche Ful3-
und Radwegeverbindung uber die Stadtbahnlinie im Bereich der Neusalzstralle/
BunzlaustraRe geschaffen werden. Eine in Nord-Sud-Richtung verlaufende Ful3- und
Radwegeverbindung wird zum Teil abgeschirmt und entlang von abwechslungsreicher
Bepflanzung durch das Plangebiet hindurchflhren. Sie wird Gber den 1. Bauabschnitt hinaus
in Richtung Innenstadt fihren. Im Norden mindet der Weg auf den Heideblick, wo er als
Teilstick der wichtigen Ubergeordneten Wegeverbindung Uber den Mittellandkanal hinweg in
Richtung ,Waller See” und in den Landschaftsraum der Schunterniederung fuhren wird.
Somit ist auch die Uberértliche Anbindung des Wohngebietes sichergestellt.

Am 08.02.2022 hatte der Verwaltungsausschuss die Aufstellung des Bebauungsplanes
~Wenden-West, 2. BA*, WE 63, beschlossen. Das Ziel des Bebauungsplanes ist, die
planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Umsetzung der vorgenannten Entwicklungsziele
zu schaffen. Im besonderen Fokus der Planung stehen dabei die vom Rat beschlossenen
Ziele des Klimaschutzkonzeptes 2.0. Dazu gehéren die konsequente Beachtung der Leitlinie
~Klimagerechte Bauleitplanung®, die Zielstellung einer méglichst klimaneutralen Energie-
versorgung sowie einer klimagerechten Mobilitat des zuklnftigen Wohngebietes.

Verfahren

Der Flachennutzungsplan stellt die Flache, basierend auf der Rahmenplanung aus dem Jahr
1991, als Siedlungsflache und Grinflache dar. Aus dieser Darstellung kann die vorgesehene
Nutzung entwickelt werden.

Fur den Uberwiegenden Teil des Geltungsbereiches existiert bisher noch kein rechtskraftiger
Bebauungsplan, jedoch ein Aufstellungsbeschluss aus dem Jahr 1995, der auf der
Rahmenplanung basiert und ein groReres Gebiet umfasst. Fir den im Betreff bezeichneten
Geltungsbereich A des Plangebietes wurde dieser mit dem Aufstellungsbeschluss jedoch
zurickgenommen und das Verfahren unter der Bezeichnung Bebauungsplan ,Wenden-
West, 2. BA*, WE 63, fortgefihrt.

Fir den norddstlichen Teilbereich gilt der rechtskraftige Bebauungsplan ,Das Mittelfeld,
WE 40, aus dem Jahr 1975. Der qualifizierte Bebauungsplan setzt u. a. eine Gemein-
bedarfsflache mit der Zweckbestimmung ,Schule” sowie Verkehrsflachen fest, die in dem
Bereich jedoch in dieser Form nicht realisiert wurden. Im Bereich der Stadtbahnwende-
schleife werden die Planfestgestellten Flachen nachrichtlich iGbernommen.

Zur Umsetzung der vorgenannten Planungsziele hatte der Verwaltungsausschuss am
08.02.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Wenden-West, 2. BA*, WE 63,
beschlossen.

Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange gemaR § 4 (1) BauGB
und sonstiger Stellen
Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 23.03.2022 bis 09.05.2022 durchgeflhrt.

Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 (2) BauGB
und sonstiger Stellen

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 26.05.2023 bis 07.07.2023 durchgefuhrt. Die
Leitungstrager haben Hinweise zur leitungsgebundenen Ver- und Entsorgung bzw. zu
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vorhandenen Leitungen gegeben. Weitere Aspekte betrafen Anregungen zum Artenschutz,
zur Energieversorgung, zum Umgang mit Niederschlagswasser, aber auch Bedenken
hinsichtlich des Flachenverlustes fur die Landwirtschaft.

Die Hinweise auf die Nahe zum Flughafen und der daraus resultierenden Larmbelastung
sowie mdgliche Auswirkungen des geplanten Nahversorgers auf den Zentralen Versorgungs-
bereich bzw. das Stadtteilzentrum ,Wenden HauptstralRe* sind gutachterlich untersucht
worden und die Ergebnisse in die Planung eingeflossen.

Aus den Stellungnahmen sind jedoch keine Umstande hervorgegangen, die eine grund-
legende Anderung der Planung erforderlich gemacht hatten.

Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss beigefiigt und dabei mit
einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen.

Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (1) BauGB
In der Zeit vom 22.08.2022 bis 09.09.2022 standen die Unterlagen zur Planung in Form
eines Aushangs sowie im Internet der Offentlichkeit zur Verfligung.

Am 31.08.2022 wurde zudem eine Birgerversammlung durchgefiihrt.

Die Fragen/ Stellungnahmen liegen als Zusammenfassung mit kurzen Antworten der
Verwaltung als Niederschrift bei (siehe Anlage 6).

Empfehlung )
Die Verwaltung empfiehlt die Beteiligung der Offentlichkeit geman § 3 (2) BauGB zum

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift ,Wenden-West, 2. BA®, WE 63.
Leuer

Anlage/n:

Anlage 1.1: Ubersichtskarte zur Lage der Geltungsbereiche A, B, C und D im Stadtgebiet
Anlage 1.2: Ubersichtskarte zur Lage des Geltungsbereiches E im Stadtgebiet
Anlage 2.1: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A)

Anlage 2.2: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich B)

Anlage 2.3: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich C)

Anlage 2.4: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich D)

Anlage 2.5: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich E)

Anlage 2.6: Planzeichenerklarungen

Anlage 3: Nutzungsbeispiel zum Bebauungsplan

Anlage 4: Textliche Festsetzungen und Hinweise

Anlage 5: Begrindung mit Umweltbericht

Anlage 6: Niederschrift der Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB
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Stadt Braunschweig Anlage 1.1

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift

Wenden-West, 2. BA WE 63
Ubersichtskarte zur Lage der Geltungsbereiche A, B, C und D im Stadtgebiet

Stand 25.10.2023 - Beteiligung gemaf § 3 (2) BauGB
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" Abbesbittel

Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig

© Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation
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Stadt Braunschweig Anlage 1.2

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift
Wenden-West, 2. BA WE 63

Ubersichtskarte zur Lage des Geltungsbereiches E im Stadtgebiet
Stand 25.10.2023 - Beteiligung gemaf § 3 (2) BauGB
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Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig

© Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation
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Anlage 2.1

Stadt Braunschweig

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift

Wenden-West

WE 63

, 2. Bauabschnitt

Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A)

Stand 25.10.2023 - Beteiligung gemaf § 3 (2) BauGB
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Malstab 1:2500

Stadtgrundkarte " der Stadt Braunschweig, erstellt auf Grundlage der Liegenschaftskarte 2

" © Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation
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Stadtgrundkarte * der Stadt Braunschweig, erstellt auf Grundlage der Liegenschaftskarte 2
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Stadtgrundkarte " der Stadt Braunschweig, erstellt auf Grundlage der Liegenschaftskarte 2
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Stadt { Braunschweig Anlage 2.5

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift

Wenden-West, 2. BA WE 63
Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich E)

Stand 25.10.2023 - Beteiligung gemaf § 3 (2) BauGB

Malflistab 1:2500

Stadtgrundkarte " der Stadt Braunschweig, erstellt auf Grundlage der Liegenschaftskarte 2 I | | | | | | | | | |

" © Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation
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stadt &F)9 Braunschweig

Bebauungsplan mit 6rtlicher Bauvorschrift
Wenden-West, 2. BA

THWlgge 2.6

WA 63

Planzeichenerklarungen (Zahlenangaben sind Beispiele)
Stand 25.10.2023 - Beteiligung gemaf § 3 (2) BauGB

Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet
MU Urbanes Gebiet
SO Sondergebiet

MaRB der baulichen Nutzung, H6hen baulicher
Anlagen in Metern iiber dem Bezugspunkt
entsprechend textlicher Festsetzung

0,4 Grundflachenzahl (GRZ)

Zahl der Vollgeschosse
als HochstmaR

GH 10,50 Gebaudehohe als Hochstmald

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

A nur Hausgruppen zulassig
A nur Doppelhauser und
Hausgruppen zulassig
a abweichende Bauweise

e Baulinie

=== Baugrenze
Flachen fiir den Gemeinbedarf

| Kindertagesstatte

Verkehrsflachen

]

ﬁ\ Verkehrsflachen mit der besonderen
Zweckbestimmung "Geh- und Radweg"

StralRenverkehrsflachen

Einfahrt- und Ausfahrt
A (Breite und Lage entsprechend
Stralenausbauplan)

Flachen und Anlagen der Ver- und Entsorgung

Flachen fur
kommu- Telekommunikation

Wertstoff-Sammelanlage

Elektrizitat

Griinflachen

‘ H Offentliche Griinflache entsprechend
textlicher Festsetzung

Spielplatz

Jugendplatz
Verkehrsgrin

MaRBnahmen fiir Natur und Landschaft
(nur Geltungsbereiche B, C, D und E)

Flache fir MaRnahmen zum Schutz,
ﬁ zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft
entsprechend textlicher Festsetzung
Sonstige Festsetzungen
Anlagen fur die Versickerung
Ve von Niederschlagswasser (Mulden),
//' gleichbedeutend mit Zu- und
Abfahrstverbot
B Bl Grenze des Geltungsbereiches

—e—e—e—  Nutzungsabgrenzung

vp*&y

Abgrenzung der unterschiedlich
festgesetzten Larmpegelbereiche (LPB)

Gemeinschaftsflachen fur Carports

|_G£a_| und Nebenanlagen
|oWohnwedl  Gemeinschaftswohnweg
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Hinweise
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Kennzeichnung
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FH Kampfmitteln zu rechnen ist

Bestandsangaben
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D Neben- bzw.
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|:§:| Gebaude nicht im amtlichen
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Anlage 3

Stadt Braunschweig

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift

Wenden-West, 2. Bauabschnitt WE 63
Nutzungsbeispiel

Stand 25.10.2023 - Beteiligung gemaf § 3 (2)
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stadt ¥F)6 Braunschweig

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Wenden West, 2. BA

TOP 6

Anlage 4

WE 63

Textliche Festsetzungen und Hinweise

A Stadtebau
gemafl § 1 aund § 9 BauGB

| Art der baulichen Nutzung

1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind gemaf
§ 4 BauNVO folgende Nutzungen zulassig:

- Wohngebaude,

— Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
stérenden Handwerksbetriebe,

- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden:

— Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
- Anlagen fir Verwaltungen.

Nicht zulassig sind insbesondere:

— Gartenbaubetriebe und Tankstellen,
- der Versorgung des Gebietes dienenden
Laden.

2. Inden Urbanen Gebieten sind gemaR} § 6a
BauNVO folgende Nutzungen zulassig:

- Geschafts- und Blirogebaude,

— Schank- und Speisewirtschaften,

— Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige Gewerbebetriebe,

- Anlagen fir Verwaltungen sowie fur kirchli-
che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke,

- Wohnnutzungen sind nur in den Oberge-
schossen zulassig.

Ausnahmsweise kénnen zugelassen werden:

- Einzelhandelsnutzungen im Erdgeschoss
des Urbanen Gebietes MU 2, sofern diese

der Nahversorgung der Bevdlkerung dienen.

Nicht zulassig sind insbesondere:

- Sonstige Einzelhandelsbetriebe, mit Aus-
nahme von Kiosken

- Vergnligungsstatten,

- Tankstellen,

- Bordelle und bordellartige Nutzungen sowie
Wohnungsprostitution.

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leis-
tung zulassig.

Die Sondergebiete mit der Zweckbestimmung
"Quartiersgarage" dienen der Unterbringung der
im Plangebiet erforderlichen Stellplatze und Be-
sucherstellplatzen.

Dartiber hinaus dienen sie als Mobilitatsstation

mit gemeinschaftlich nutzbaren und dem Quar-
tier zur Verfigung stehenden Mobilitdtsangebo-
ten.

Die allgemein zulassigen Nutzungen sind:

- Offentliche sowie private Stellplatze,

- Fahrradabstellanlagen,

— bauliche Anlagen, die der Herstellung eines
Angebots an alternativen Mobilitdtsformen
dienen (z. B. Ladeséaulen, Bikesharing, Rol-
lersharing usw.),

- die fir den Betrieb der Parkh&user notwen-
digen Verwaltungseinheiten und Nebenanla-
gen,

- Gewerbebetriebe, die der Zweckbestim-
mung dienen (z. B. Fahrradreparaturser-
vice),

- Sonstige Gemeinschaftsanlagen (z. B.
Quartierstreff),

- sowie Paketstationen.

- Im Sondergebiet SO 2 sind auch selbststan-
dige Anlagen zur Erzeugung und Versor-
gung von Warme aus erneuerbarer Ener-
gien (Energiezentrale) zulassig.

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden

- sonstige Buronutzung.

Maf der baulichen Nutzung

Gebaudehohen

Uberschreitungen der zeichnerisch festgesetz-
ten maximalen Gebaudehdhe sind flr techni-
sche Anlagen (z. B. Liftungsanlagen, Anten-
nen, PV-Anlagen) und Erschliefungsanlagen
(Treppenhéauser und -aufgange, Aufziige) bis zu
3,0 m ausnahmsweise zulassig, soweit sie um
das MaR ihrer Héhe von der Fassadenkante zu-
ruckspringen.
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Wohngebduden max. 1 Wohnung je ange-
fangene 70 m? Grundstucksflache zulassig.

- Im Urbanen Gebiet MU 1 ist in Wohngebau-

den max. 1 Wohnung je angefangene 60 m?
Grundstiicksflache zulassig.

= Im Urbanen Gebiet MU 2 ist in Wohngebau-

den max. 1 Wohnung je angefangene 70 m?
Grundstticksflache zulassig.

TOP 6

-2 -
2.  Bezugspunkt der H6henangaben
Flachenanteile der festgesetzten Gemein-
Bezugspunkt fur die Hbhenangaben ist die H6- schaftsflachen (Carports und Wohnwege) sind
henlage der nachstgelegenen Verkehrsflache den zugeordneten Grundstiicksflachen bei der
an dem Punkt der StralRenbegrenzungslinie, der Ermittlung der zuldssigen Wohnungen nicht zu-
der Mitte der straRenzugewandten Gebau- zurechnen.
deseite am nachsten liegt.
3. Grundfléche IV Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen und Zufahr-
ten, Gemeinschaftswohnwege
Bei der Ermittlung der zul&ssigen Grundflache
bleiben die festgesetzten Gemeinschaftsflachen 1. Nebenanlagen
(Carports und Wohnwege) unberticksichtigt.
. ) o . Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO
Uberschreitungen der zulassigen Grundflache missen zu &ffentlichen Flachen einen Abstand
durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO aufge- von mindestens 1,0 m einhalten.
fuhrten Grundflachen sind im Plangebiet nicht
zulassig. Soweit sie weniger als 3,0 m Abstand zu &ffent-
o ) lichen Flachen einhalten, ist die der &ffentlichen
Sie konnen ausnahmsweise zugelassen wer- Flache zugewandte Seite vollstandig einzugri-
den, sofern nachgewiesen wird, dass die Versi- nen (Flachenbegriinung mit Strauchern und/
ckerung auf dem Grundstlck sichergestellt ist. oder Hecken mit einer Héhe von mindestens
1,2 m und/ oder Begriinung von Wandseiten mit
= Kletterpflanzen).
Il Uberbaubare Grundstlicksflache, Bauweise,
Grundsticksgroen, Zahl der Wohnungen Ausgenommen sind Fahrradstander, Einfrie-
dungen, Werbeanlagen gemaR B 1l 1 und Brief-
1. Uberschreitung von Baugrenzen und Baulinien kastenanlagen.
Baugrenzen und Baulinien dirfen durch Ein- 2.  Stellplatze und Carports
gangsuberdachungen, Hauseingangstreppen,
KellerauBBentreppen, Kellerlichtschachte, sons- 2.1. Im gesamten Plangebiet sind Stellplatze, Car-
tige Aullentreppen und Rampen bis zu einer ports und Garagen nur innerhalb der dafir fest-
Tiefe von 1,5 m auf insgesamt maximal 50 % gesetzten Flachen und in den Sondergebieten
der jeweiligen Fassadenbreite iberschritten zulassig. Ausgenommen davon sind Fahrrad-
werden. stellplatze.
2. Bauweise 2.2. Die Gemeinschaftsflachen fiir Carports sind fol-
gendermalfen zugeordnet:
In den Gebieten mit abweichender Bauweise a
dirfen innerhalb der Gberbaubaren Flachen Ge- - GCa1istdem WA 2.1 zugeordnet
baude auch wie folgt errichtet werden: - GCa 2istdem WA 2.2 zugeordnet
- GCa 3 istdem WA 2.3 zugeordnet
- mit einer Lange von Uber 50 m,
- ohne seitlichen Grenzabstand. Auf den Flachen sind Gberdachte Stellplatze
ohne eigene Seitenwande (Carports), Sammel-
3.  Grundstlicksgréfen anlagen fur Millboxen und Abstellanlagen fir
Fahrrader zulassig.
Die Grofie der Baugrundstiicke darf 200 m?
nicht unterschreiten. 3. Grundstickszufahrten
4.  Zahl der Wohnungen in Wohngeb&uden Der Anschluss der Grundstiicke an die Ver-
kehrsflache ist im Bereich der festgesetzten An-
- Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist in lagen zur Versickerung des Niederschlagswas-
Wohngebduden max. 1 Wohnung je ange- sers ausgeschlossen (Zufahrtsverbot).
fangene 600 m? Grundsticksflache zulas-
sig. Zuwegungen fur den Ful®- und Radverkehr kon-
- Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist in nen ausnahmsweise zugelassen werden, so-
Wohngebauden max. 1 Wohnung je ange- fern Abfluss des Niederschlagswassers nicht
fangene 320 m? Grundstiicksflache zulas- beeintrachtigt wird.
sig.
- Im Aligemeinen Wohngebiet WA 3 ist in 4.  Gemeinschaftswohnwege

Die als Gemeinschaftswohnwege festgesetzten
Flachen dienen der Zugénglichkeit anliegender
Grundstucke.
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Griinordnung

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Begriinung o&ffentlicher Flachen

Anlagen zur Versickerung des Niederschlags-
wassers

In den Verkehrs- und Grinflachen ist ein natur-
nah zu gestaltendes System aus offenen Versi-
ckerungsmulden anzulegen. Die Versickerungs-
mulden sind als extensiv gepflegte Wiesenfla-
chen mit einer maximalen Béschungsneigung
von 1:2 zu gestalten.

Die Mulden dienen u. a. auch dem Schutz vor
Uberflutungen siehe A XI Nr. 1.

Die festgesetzten Stralenverkehrsflachen sind
wie folgt zu begriinen:

In die Planstral’en A1 und A 2 sind entlang der
Veltenhofer StralRe in eine mind. 5 m breite
Grinflache groRkronige Laubbaume als glie-
dernde Freiraumelemente und zur Einfassung
des Stralenraums in einem Regelabstand von
max. 10 m zu pflanzen. Die Vegetationsflache
ist als Stauden- oder extensiv gepflegte Wie-
senflache zu gestalten.

In die Planstralten B 1, B 2, und C 1 sind — inte-
griert in die Muldenflachen in einem Regelab-
stand von 8 m mindestens mittelkronige Laub-
baume als gliedernde Freiraumelemente und
zur Einfassung des Strallenraums zu pflanzen.
Abschnittsweise kénnen die B4dume auch in
Gruppen angeordnet werden.

In die PlanstralRe C 2 sind — integriert in die
Muldenflachen in einem Regelabstand von 8 m
mindestens mittelkronige Laubbaume als glie-
dernde Freiraumelemente und zur Einfassung
des StraBenraums zu pflanzen.

Die Verkehrsflachen mit der besonderen
Zweckbestimmung ,,Geh- und Radweg* sind
wie folgt zu begriinen:

In die Verkehrsflachen sind — integriert in die
Muldenflachen — mindestens mittelkronige
Laubbaume als gliedernde Freiraumelemente
und zur Einfassung des Geh- und Radwegs in
einem Regelabstand von ca. 8 m zu pflanzen.
Abschnittsweise kénnen die Bdume auch in
Gruppen angeordnet werden.

Offentliche Griinflichen mit der Zweckbestim-
mung ,Parkanlage mit Freizeitnutzungen*

Innerhalb der Grunflachen zulassig ist die An-
lage von

- Kinderspielflachen in einer Gré3e von
1.200 m?,

- Jugendspielangeboten in einer Grofie von

2.700 m?,

- Spielangeboten fiir alle Generationen in ei-
ner GréRRe von 500 m?,

- Modblierungen zum Aufenthalt,

- Fahrradstellplatzen

- Freizeitwegen sowie

1.5.

1.6.

1.7.

2.1

2.2

TOP 6

- unterirdischen Anlagen zur Nutzung Erneu-
erbarer Energien (Geothermie-Sonden).

Innerhalb 6ffentlichen Griinflachen sind Flachen
fur die temporare Ruckhaltung und Versicke-
rung von Niederschlagswasser mit einem Ruck-
haltevolumen von mindestens 560 m? in die Ge-
staltung zu integrieren.

Die Versickerungsflachen sind im Bereich der
Rasen-/ extensiv gepflegten Wiesenflachen als
flache Gelandevertiefungen in variierenden
Breiten mit einer Bdschungsneigung bis max.
1:2 zu gestalten. Zuséatzlich zu den Versicke-
rungsmulden kénnen Varianten mit Einstaufla-
chen angelegt werden, die zur Ausbildung von
Feuchtwiesenvegetation beitragen kdnnen.

Die Vegetationsflachen auRerhalb der Re-
tentions-, Spiel- und Wegeflachen sind wie folgt
zu gestalten:

- zu 80 % als locker mit Baumen Uberstellte
Uberwiegend extensiv gepflegte Rasen- und
Wiesenflachen. Ein Teilbereich mit einer
Gesamtgrofle von ca. 800 m? ist als Obst-
wiese mit mindestens 12 Obstbaumen her-
zustellen. Mindestens 15 % der Wiesenfla-
che ist nur einmal im Jahr zu mahen und
das Mahdgut ist abzufahren.

- zu 20 % mit flachenhaften Anpflanzungen
mit Baumen und Strauchern.

Mit der Herstellung der 6ffentlichen Grinflachen
ist spatestens zwei Jahre nach Beginn der Er-
schlieBungsarbeiten zu beginnen und sie sind
innerhalb von zwei Jahren fertigzustellen.

Die Frist fir die Fertigstellung der Spielflachen
kann um ein Jahr nach Fertigstellung der 6ffent-
lichen Grunflache verlangert werden.

Die Anpflanzungen auf den Verkehrsflachen
sind spatestens in der nachstfolgenden Pflanz-
periode nach Abnahme der Verkehrsflachen
durchzufiihren und fertigzustellen. Eine Aus-
nahme hiervon ist zuldssig, wenn angrenzende
laufende HochbaumafRnamen die Herstellung o-
der den Erhalt der hergestellten 6ffentlichen
Grunflache erheblich beeintrachtigen wirden.

Die Anpflanzungen und sonstigen Begriinungen
auf offentlichen Flachen sind mit einer dreijahri-
gen Entwicklungspflege im Anschluss an die
Fertigstellungspflege herzustellen.

Begriinung privater Flachen

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 auf Grund-
stlicken mit Gebauden mit mehr als zwei
Wohneinheiten, im Sondergebiet, auf den Fla-
chen fiir Gemeinbedarf und in den urbanen Ge-
bieten ist je angefangene 500 m? Grundstiicks-
flache mindestens ein Laubbaum oder Obst-
baum zu pflanzen.

In den Allgemeinen Wohngebieten und in dem
Urbanen Gebieten sind bei Gebauden mit mehr
als zwei Wohneinheiten die Standorte flir Mull-
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2.3.

5.1.

5.2.

boxen dreiseitig mit einer mindestens 1,6 m ho-
hen Hecke aus Laubgehélzen oder einem voll-
standig mit Kletterpflanzen berankten Stabgit-
terzaun einzufassen.

Die festgesetzten Anpflanzungen auf privaten
Flachen, die an o&ffentliche Flachen angrenzen,
mussen spatestens ein Jahr nach Ingebrauch-
nahme der baulichen Anlagen fertiggestellt
sein.

Dachbegriinung

Mindestens 70 % der Dachflachen sind mindes-
tens extensiv zu begriinen.

Ausgenommen sind Dachflachen von Nebenan-
lagen im Sinne von § 14 BauNVO mit einer zu-
sammenhangenden Dachflachengrofie von we-
niger als 25 m? sowie von Carports mit Photo-
voltaikanlagen (Solarcarports).

Der Substrataufbau soll mindestens 10 cm be-
tragen, die Dachflache ist mit einer standortge-
rechten Gréaser-/ Krdutermischung anzuséaen
oder mit standortgerechten Stauden und Se-
dumsprossen zu bepflanzen.

Fassadenbegriinung

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3, im Sonder-
gebiet SO 1, auf den Flachen fiir Gemeinbedarf
und in den urbanen Gebieten sind mindestens
20 % der AuRenwéande von Gebauden, zu be-
grunen.

Bei einer bodengebundenen Fassadenbegri-
nung ist pro 1,5 Ifd. m Wandlange mind. eine
Schling- und/oder Kletterpflanze zu verwenden.

Private und offentliche Grinflachen

Fir die festgesetzten Anpflanzungen sind fol-
gende Pflanzqualitédten zu verwenden:

- Laubbdume: Hochstamm mit Stammumfang
mind. 16 — 18 cm, gemessen in 1 m Hohe.

- Obstbaume: Hochstamm mit Stammumfang
10 — 12 cm, gemessen in 1 m Héhe.

- GroRstraucher oder Solitare: mind. 3 x ver-
pflanzt, mind. 100 cm. Sonstige Strauch-
pflanzungen: mind. 2 x verpflanzt, mind. 60
cm.

Es sind standortgerechte und in den 6&ffentli-
chen Grunflachen tberwiegend heimische Ge-
hoélze zu verwenden.

Fir die festgesetzten flachenhaften Gehdlz-
pflanzungen auf 6ffentlichen Flachen sind min-
destens folgende Pflanzqualitaten zu verwen-
den; artbedingte Abweichungen sind mdglich:

- Heister: 2x verpflanzt, 150-200 cm Hoéhe
- Straucher: 1x verpflanzt, 60-100 cm Hoéhe.

Einzelbaumstandorte sind mit einer offenen,
vollflachig zu begriinenden Vegetationsflache
von mindestens 12 m? netto in einer Mindest-
breite von 2 m netto, mit einer Baumgrubentiefe

5.3.

TOP 6

von mindestens 1,5 m, einem Substratvolumen
von mindestens 18 m? herzustellen und nach-
haltig gegen Uberfahren zu schutzen.

Alle festgesetzten Anpflanzungen und Begru-
nungen sind fachgerecht auszufiihren, dauer-
haft zu erhalten und bei Abgang spéatestens in
der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen.

VI

Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes

2.

2.1

2.2

Larmpegelbereiche

In den Allgemeinen Wohngebieten und Urba-
nen Gebieten sind bei der Errichtung und Ande-
rung von Gebauden an den Fassaden von
schutzbediirftigen Aufenthaltsraumen (i. S. von
DIN 4109) passive SchallschutzmaRnahmen
nach den Bestimmungen fir die im Bebauungs-
plan festgesetzten Larmpegelbereiche gemafn
DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau* durchzu-
fuhren.

LarmschutzmaRnahmen gegeniiber Verkehrs-
larm

Schutzbediirfte Rdume

Schutzbediirfte Rdume, die zum Schlafen vor-
gesehenen sind (Kinder-, Gaste- und Schlaf-
zimmer), sind mit einer fensterunabhangigen
Belliftung auszustatten.

Alternativ kdnnen besondere Fensterkonstrukti-
onen, die auch im teilgedffneten Zustand einen
Innenraumpegel von maximal 30 dB(A) gewahr-
leisten, Anwendung finden, wenn nicht durch
andere bauliche Ma3nahmen gleicher Wirkung
(z. B. durch Laubengange, vorgesetzte Fenster-
lIaden oder Gebaudevorspriinge) ausreichender
Schallschutz gewahrleistet wird.

AuRRenwohnbereiche

An den Fassaden der nachfolgend genannten
Gebaude bzw. Gebaudeseiten, sind Aulen-
wohnbereiche, wie z. B. Terrassen, Loggien
und Balkone nicht zulassig, sofern nicht ein wei-
terer, der Wohneinheit zugehoriger Auf3en-
wohnbereich an einer der Larmquelle (Planstra-
Ren, Veltenhoéfer StralRe, Schienentrasse) abge-
wandten Fassade, im direkten Schallschatten
des Gebaudes, angeordnet ist:

- In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1
entlang der Planstralen B1 und C1.

- In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2.1
und WA 2.2 entlang der Planstral3e C1.

- In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 3 ent-
lang der Stadtbahntrasse und entlang der
PlanstraRe C1.

- In den Urbanen Gebieten MU 1 und MU 2
entlang der Planstralen A1 und A2 (Velten-
hofer Stralke).

- Im Allgemeinen Wohngebiet WA 4 an den
ostlichen, sidlichen und westlichen Fassa-
den.
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2.3.

24.

Alternativ sind AuRenwohnbereiche an den der
Larmquelle (Planstralen, Veltenhéfer Stralie,
Schienentrasse) zugewandten Fassaden zulas-
sig, wenn sie durch bauliche Schallschutzmal3-
nahmen, z. B. durch (teil)geschlossene Bris-
tungen oder Verglasungen, abgeschirmt wer-
den.

Die Abschirmung muss die Einhaltung des fir
die Tagzeit maRgeblichen, jeweils um 3 dB(A)
modifizierten Orientierungswertes der DIN
18005 von 58 dB(A) fur Allgemeine Wohnge-
biete und 63 dB(A) fir Urbane Gebiete, in der
Mitte des AuRenwohnbereichs in 2 m Hohe si-
cherstellen.

AuRenspielflachen

Innerhalb der AuRenspielflache der Kinderta-
gesstatten sind auf mindestens 50% der Au-
Renspielflache Gerauschimmissionen von un-
terhalb 55 dB(A) sicherzustellen.

Ausnahmeklausel

Von den Festsetzungen unter A VI 2.1 bis

A VI 2.2 zu den Larmschutzmaflinahmen gegen-
Uber dem Verkehrslarm kann ganz oder teil-
weise abgewichen werden, wenn im jeweiligen
Einzelfall schalltechnisch nachgewiesen wird,
dass die Einhaltung des fiir die Tagzeit maR-
geblichen, jeweils um 3 dB(A) modifizierten Ori-
entierungswertes der DIN 18005 von 58 dB(A)
fir Allgemeine Wohngebiete und 63 dB(A) fiir
Urbane Gebiete, in der Mitte des AuRenwohn-
bereichs in 2 m Héhe auf andere Art und Weise
gewahrleistet ist.

Vi

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Geltungsbereich A

Fir gebaudebriitende Vogelarten (Hausrot-
schwanz, Haussperling, Star, Mehlschwalbe,
Mauersegler) und Fledermausarten (Zwerg-, Mu-
cken-, Bart-, Fransen-, Breitflligelfledermaus)
sind Nist- und Ruhestatten an Gebauden durch
geeignete Bauweise in die Konstruktion zu integ-
rieren oder als kunstliche Nisthilfen anzubringen.

Innerhalb des Wohngebietes sind an jedem Ge-
baude mit mehr als zwei Wohneinheiten und in-
nerhalb des Urbanen Gebietes und den Flachen
fir Gemeinbedarf pro Grundstlick mindestens 5
Nist- und Ruhestatten anzubringen, die fir min-
destens eine der in Satz 1 genannten Arten aus
jeder Tiergruppe (Vogel und Fledermause) ge-
eignet sind.

Die Einrichtungen sind im Rahmen des Bauge-
nehmigungs- oder Anzeigeverfahrens im Einver-
nehmen mit der Unteren Naturschutzbehérde
nachzuweisen.

TOP 6
Geltungsbereich B

Die festgesetzte Flache fir Malnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ist durch folgende
Mafnahmen naturnah zu entwickeln:

Entlang der Nordostgrenze des Geltungsberei-
ches ist eine 3-reihige Strauch-Baumhecke aus
standortheimischen Gehdlzen zu pflanzen.

Im Ubrigen Flachenanteil ist durch Ansaat mit
Regiosaatgut Ursprungsgebiet 5 ,Mitteldeut-
sches Tief- und Hugelland“ ein mesophiles
Grunland zu entwickeln.

Geltungsbereich C

Die festgesetzte Flache fur MalRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ist als offene Biotop-
struktur mit dem Zielbiotoptyp , Trockenrasen“ zu
entwickeln.

Hierzu ist der Oberboden in Teilen abzuschieben
und zur Modellierung des Gelandes zu verwen-
den. Zur Ansalbung der Flachen ist entweder
Mahdgut aus vorhandenen Flachen zu bertra-
gen oder geeignetes Saatgut zu verwenden. Auf
der Flache sind sechs Totholz-/ Steinanhaufun-
gen zur Strukturanreicherung anzulegen.

Nach jahrlicher Mahd mit Abfuhr des Mahdguts
in den ersten drei Jahren sind die Flachen im
Weiteren durch sporadische Mahd gehdlzfrei zu
halten.

Eine Beweidung ist in Absprache mit der unteren
Naturschutzbehdrde zulassig.

Geltungsbereich D

Die festgesetzte Flache fur MalRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ist durch folgende
MaRnahmen naturnah zu entwickeln:

Entlang der Nordostgrenze des Geltungsberei-
ches ist eine 3-reihige Strauch-Baumhecke aus
standortheimischen Gehdlzen zu pflanzen.

Im Ubrigen Flachenanteil ist durch Ansaat mit
Regiosaatgut Ursprungsgebiet 5 ,Mitteldeut-
sches Tief- und Huigelland“ ein mesophiles
Grunland zu entwickeln.

Geltungsbereich E

Die festgesetzte Flache fur MalRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ist durch folgende
MaRnahmen naturnah zu entwickeln:

Die Flache ist als Ackerflache zu erhalten und
ohne synthetische Pflanzenschutzmittel und
ohne mineralische Diinger zu bewirtschaften.

Innerhalb der Ackerflache sind in Ost-West-Rich-
tung drei Streifen mit einer Regelbreite von 15 m
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als Lebensraum fiir die Feldlerche wie folgt her-
zurichten: Die drei Streifen sind erstmalig mit
dem Saatgut ,Géttinger Mischung“ einzusaen.

Im Frihjahr ist jahrlich abwechselnd ein Streifen
damit neu zu bestellen. Der Altbestand ist bis zur
Neubestellung zu erhalten.

Zeitliche Umsetzung und Pflanzqualitaten

Die MalRnahmen Geltungsbereichen B, C, D und
E sind in der Pflanzperiode herzustellen, die auf
das Inkrafttreten des Bebauungsplanes folgt,
spatestens bis zum Beginn der Erschlieffungsar-
beiten. Im Anschluss an die Fertigstellungs-
pflege ist eine dreijahrige Entwicklungspflege
durchzufiihren.

Fir die in den Geltungsbereichen B und D zu
pflanzenden Gehdlze gelten folgende Mindest-
pflanzqualitaten:

- Heister: mindestens 2 x verpflanzt, 150 bis
200 cm Hohe

- Straucher: verpflanzter Strauch, 60 bis 100
cm Hoéhe

Zuordnung

Die festgesetzten Fldchen und MaRnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft sowie die
festgesetzte offentliche Griinflache (mit Aus-
nahme der technischen Anlagen) dienen im
Sinne des § 1a BauGB dem Ausgleich von Ein-
griffen in Boden, Natur und Landschaft, die auf-
grund dieses Bebauungsplanes ermdglicht wer-
den. Sie werden dem Geltungsbereich A im
Sinne von § 9 Abs. 1 a und § 135 a BauGB wie
folgt zugeordnet:

Allgemeines Wohngebiet 50,8 %
Urbanes Gebiet 8,2 %
Sondergebiet Quartiersgarage 8,5 %
Gemeinbedarfsflache 7.4 %
Planstralle A 2 0,4 %
Planstralle B 1 Ausbau 6,9 %
Planstralle B 1 Neubau 3,3%
Planstralle B 2 1,5 %
Planstralle C 1 2,6 %
Planstralle C 2 22 %
Verkehrsflache besonderer 46 %
Zweckbestimmung Geh- und

Radweg

Offentlichen Griinflachen 1 1,9 %
und 2 (Sonst. Sport-, Spiel-

und Freizeitanlagen

Offentlichen Griinflachen 3 1,7 %
und 4 (Sonst. Sport-, Spiel-

und Freizeitanlagen

Summe 100,0 %

VIII Erneuerbare Energien

1.

Solarmindestflache

Bei der Errichtung von Gebauden, die mindes-
tens eine Dachflache von 50 m? aufweisen, sind

-6-

2.

TOP 6

mindestens 50 Prozent der Dachflache mit Pho-
tovoltaikanlagen auszustatten.

Die Pflicht entfallt,
- wenn ihre Erflllung im Einzelfall anderen
o Offentlich-rechtlichen Pflichten wider-
spricht,
e technisch unmaoglich ist,
e wirtschaftlich nicht vertretbar ist
- oder soweit auf der Dachflache solarthermi-
sche Anlagen errichtet sind.

Ausfiihrung

Auf Dachflachen, die gemal AV 3 zu begriinen
sind, muss die Funktionsfahigkeit der Begriinung
dauerhaft gewahrleistet werden (z. B. aufgestan-
derte Bauweise).

Durch geeignete MalRnahmen wie z.B. Antire-
flexbeschichtungen der Photovoltaik-Module ist
sicherzustellen, dass es zu keiner Blendung von
Luftverkehrsteilnehmern kommt.

IX

MaRnahmen, die der Vermeidung von Schaden
durch Starkregen dienen

1.

2.

Notentwasserung

Um Schaden durch Uberflutungen zu minimieren
sind die stral’enbegleitenden Mulden so anzule-
gen, dass ein ausreichender Freibord zur Verfu-
gung steht, um das Niederschlagswasser bei
starken Regenereignissen in die 6ffentliche
Grunflache oder in einen Notlberlauf mit An-
schluss an den Regenwasserkanal abzuleiten
(Gelandetiefpunkt). Sie sind von jeglicher Be-
bauung freizuhalten.

Hoéhenlage

Im gesamten Planungsgebiet sind die Oberkann-
ten der ErdgeschossfuRbdden sowie tberflu-
tungsgefahrdete Gebaudeoffnungen (z.B. Keller-
lichtschachte, Antritte zur Kellerhalsen, usw.)
zum Schutz vor Uberflutungen mind. 0,40 m
Uber Bezugspunkt gemaf A Il Nr. 2 anzulegen.
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B Ortliche Bauvorschrift

geman

- § 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO (zu Ziff. B IV Nr. 1)

- § 84 Abs. 1 Nr. 3 NBauO (zu Ziff. B IV Nr. 2)

- § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO (zu Ziff. B V)

- § 84 Abs. 3 Nr. 2 NBauO (zu Zziff. B Il)

- § 84 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 5 NBauO (zu Ziff.B Ill)
- § 84 Abs. 3 Nr. 8 NBauO (zu Ziff. VI)

- § 80 NBauO (zu Zziff. VII)

Geltungsbereich

Die Ortliche Bauvorschrift gilt fiir den gesamten Gel-
tungsbereich A des Bebauungsplanes ,Wenden-
West, 2. BA* WE 63.

Ausgenommen sind die nachrichtlich ibernommenen
Flachen.

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur innerhalb der tberbau-
baren Grundstlicksflache zulassig.

Ausnahmsweise kann zur besseren Auffindbar-
keit auch auBerhalb der Uberbaubaren Grund-
stucksflachen eine Werbeanlage je Baugrund-
stiick zugelassen werden, bei mehreren Betrie-
ben auf einem Baugrundstiick nur als Sammel-
anlage. Die Summe aller Werbeflachen dieser
Anlage darf maximal 6 m? betragen.

Es durfen hochstens 10 %, jedoch maximal

20 m? der Wandflachen einer einzelnen Gebau-
deseite flir Werbezwecke genutzt werden, da-
bei darf die Werbeanlage die Traufkante nicht
Uberschreiten.

Je Grundstiick sind maximal eine freistehende
Werbeanlagen in einer Hohe von bis zu 4,0 m
Uber Bezugspunkt gemaf A 1.2 zulassig.

Unzulassig sind insbesondere:

- Fahnenmasten,

- Anlagen mit sich turnusmagig verandernder
Werbedarstellung, wie z. B. LED-Bild-
schirme, Rollbander, Filmwande oder City-
Light Boards,

- blinkende Werbeanlagen, Wechsellicht,
Lauflichtbéander und Skybeamer,

- akustische Werbeanlagen.

Einfriedungen

1.

Einfriedungen an Verkehrs- und 6ffentlichen
Grinflachen sind nur bis maximal 1,5 m H6he
Uber dem Bezugspunkt zulassig.

Auf Gemeinbedarfsflachen ist auch eine hohere
Einfriedung zuléssig.

Die Materialitat der Einfriedung wird auf fol-
gende Mdglichkeiten beschrankt:

TOP 6

a) Spanndrahtzdune in Kombination mit
Schnitthecken

b) Metallgitterzaune in Kombination mit
Schnitthecken

c) Holzstaketen oder -geflecht

d) Maschendrahtzaune, die von freiwachsen-
den Geholz- und Staudenpflanzungen uber-
wachsen werden, und

e) Heckenpflanzungen.

1\

Stellplatze, Fahrradabstellanlagen

1.

2.1

Stellplatze

Je Wohnung muss 1,0 Einstellplatz hergestellt
werden.

Fir Kleinwohnungen unter 40 m? Wohnflache
und fiir Wohnungen, die mit Mitteln der sozialen
Wohnraumférderung geférdert werden, mussen
davon abweichend nur 0,5 Einstellplatze je Woh-
nung hergestellt werden. Es ist auf mathema-
tisch ganze Zahlen aufzurunden.

Ausnahmsweise kann ein geringerer Stellplatz-
schliissel zugelassen werden, sofern fir die An-
wohner Uber ein vertraglich vereinbartes und mit
der Stadt abgestimmtes Mobilitatskonzept Stell-
platze in ausreichender Anzahl nachgewiesen
werden.

Fahrradabstellanlagen

Abstellplatzbedarf

Bei der Errichtung, Anderung und Nutzungsan-
derung von baulichen Anlagen, deren Nutzung
einen Zu- und Abfahrtsverkehr mit Fahrradern
erwarten lasst, sind Fahrradstellanlagen flr
standige Nutzer (Bewohnende und Beschéaf-
tigte) sowie fur Besucher in ausreichender An-
zahl und Gréf3e herzustellen.

Die Anzahl der notwendigen Fahrradabstell-
platze (Abstellplatzbedarf) bemisst sich an fol-
genden Richtwerten:

- fur Verkaufsstatten bis 2.000 m? mind. ein
Fahrradstellplatz je 50 m? Verkaufsnutzfla-
che, mind. jedoch 2 je Laden

- flir Gebaude mit Blro-, Verwaltungs- und
Praxisraumen mind. ein Fahrradstellplatz je
60 m2 Nutzflache

- fur Versammlungsstatten ein Fahrradstell-
platz je 2,5 Besucherplatze

- fir Tageseinrichtungen fir Kinder ein Fahr-
radstellplatz je 3 Kinder

- fir sonstige gewerbliche Anlagen und Be-
triebe ein Fahrradstellplatz je 5 Beschaftigte
mind. jedoch 2

- flr Wohnungen unter 40 m? Wohnflache 1,0
Fahrradstellplatz

- fur Wohnungen 40 —80 m? Wohnflache 2,5
Fahrradstellplatz fir Wohnungen > 80 m?
Wohnflache 4,0 Fahrradstellplatze

- Zusatzlich sind fiir Wohngebaude Fahr-
radabstellanlagen fir Besucher in einer An-
zahl von mind. 10% der als notwendig ermit-
telten Anzahl herzustellen.
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2.2.

Fir Bauvorhaben, die in der Liste nicht ver-
zeichnet sind, ist die Anzahl sinngemaf zu er-
mitteln.

Jeder zehnte Abstellplatz ist so auszubilden,
dass er auch durch ein Lastenrad genutzt wer-
den kann.

Fir jeden zehnten Abstellplatz muss zudem ein
zusatzlicher Stellplatz fur einen Fahrradanha-
nger geschaffen werden.

Beschaffenheit

Der Aufstellort der Fahrradabstellplatze muss
von der Verkehrsflache aus ebenerdig, Uber ge-
eignete Aufzlige, iber Rampen mit und einer
maximalen Neigung von 10% oder Auf3entrep-
pen mit Rampen leicht und verkehrssicher er-
reichbar sein.

Der Aufstellort der Fahrradstellplatze fir stéan-
dige Nutzer (Bewohnende und Beschaftigte)
muss abschlieRbar, beleuchtet und witterungs-
geschitzt sein (Fahrradraum/-schuppen).

Fahrradabstellanlagen fiir Besucher missen
eingangsnah auf dem Freigelande errichtet wer-
den. Es sind Ordnungssysteme zu verwenden,
die das sichere anschlieRen der Fahrrader er-
mdglichen.

Eine Lademoglichkeit fiur Pedelecs ist fur 25%
der nachzuweisenden Fahrradstellplatze vorzu-
sehen.

Dacher

Fir Hauptgebaude sind nur Dacher mit einer
Dachneigung von 0 — 15° zulassig.

VI

Niederschlagswasser

Das auf den Grundstiicken anfallende Nieder-
schlagswasser ist auf dem jeweiligen Grund-
stiick zu versickern oder zu verregnen.

Die Versickerungsflachen sind so zu bemessen,
dass das Regenwasser zuriickgehalten werden
kann, ohne dass Wasser auf angrenzende
Grundstuicksflachen tberlauft.

Ein Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation ist
nur ausnahmsweise zulassig, wenn die Durch-
|assigkeit des Bodens fiir eine Versickerung auf
dem eigenen Grundstiick nachweislich nicht ge-
geben ist oder um Schaden durch Starkregen
vorzubeugen (Notiberlauf).

Ausgenommen von der Versickerungspflicht auf
dem eigenen Grundstiick sind die Gemeinbe-
darfsflachen, die das anfallende Niederschlags-
wasser in die angrenzenden o&ffentlichen Griin-
flachen einleiten kdnnen.

TOP 6

VI

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt gemaf § 80 Abs. 3
NBauO, wer eine BaumalRnahme durchfiihrt
oder durchfiihren lasst, die der ortlichen Bau-
vorschrift widerspricht.

C Nachrichtliche Ubernahme

Bauhéhenbeschrankungszone

Die Bauhdhen innerhalb des Geltungsbereiches
unterliegen der Héhenbeschrankung nach dem
Luftverkehrsgesetz.

D Hinweise

1.

Freiflachenplane

In den Urbanen Gebieten, den Gemeinbedarfs-
flachen und im Sondergebiet ist im Rahmen des
Bauantrages ein qualifizierter Freiflachenplan
vorzulegen.

In den Allgemeinen Wohngebieten ist bei Ge-
bauden mit mehr als zwei Wohneinheiten im
Rahmen des Bauantrages ein qualifizierter Frei-
flachenplan vorzulegen.

Ausschluss von Schottergarten

Die Anlage geschotterter Gartenflachen und
von Kunstrasenflachen ist grundsatzlich nicht
zulassig.

Die nicht Uberbauten Flachen der Baugrundsti-
cke mussen nach § 9 Abs. 2 NBauO Griinfla-
chen sein, soweit sie nicht fiir eine andere zu-
lassige Nutzung erforderlich sind.

Kampfmittel

In den Geltungsbereichen B, C, C, E und F be-
steht Kampfmittelverdacht. Auch der die im
Plan gekennzeichneten Flache des Geltungsbe-
reichs A ist kampfmittelverdachtigt.

Die Flachen wurden im 2. Weltkrieg bombar-
diert. Aus Sicherheitsgriinden sind vor dem Be-
ginn bzw. wahrend der Erdarbeiten geeignete
Gefahrenforschungsmafinahmen auf Kampfmit-
tel durchzufihren. Auf die DIN 18323 ,Kampf-
mittelrdumarbeiten® wird hingewiesen.

Rettungsweg

Bei Gebauden oder Gebaudeteilen, die tGber
50 m von der Verkehrsflache entfernt liegen, ist
der zweite Rettungsweg baulich sicherzustellen.
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Vorbelastung Schall

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
liegt im Einflussbereich des Flughafens Braun-
schweig-Wolfsburg. Durch die Nutzung des
Flugplatzes ist mit Fluglarm zu rechnen.

Das Plangebiet ist durch StraRen-, Schienen,
Flugverkehr sowie durch den Betrieb gewerbli-
cher Anlagen larmvorbelastet.

Informationen zu SchallschutzmalRnahmen

Zur Umsetzung der ,Festsetzungen zum Schutz
gegen schadliche Umwelteinwirkungen® sind
folgende Grundlagen mafgeblich:

- DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau®,
Herausgeber Deutsches Institut fiir Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin, 2023

- DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, Her-
ausgeber Deutsches Institut fir Normung,
Beuth-Verlag, Berlin, 2018.

- 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(16. BImSchV), 2020 (BGBI. | S. 2334).

- ,Richtlinien fur den Larmschutz an Stralten®,
(RLS-19), Bundesminister fir Verkehr, Aus-
gabe 2019 (VKBI. 2019, Heft 20 Ifd. Nr. 139,
S. 698)

- ,Berechnung des Beurteilungspegels von
Schienenwegen® (Schall 03), 2014 (BGBI. |
S. 2271-2313).

- Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm“ (TA Larm), 6. Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 2017 (BAnz AT 08.05.2017
B5)

- 18. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(18. BImSchV): ,Sportanlagenlarmschutz-
verordnung®, 2017 (BGBI. | S. 1468).

- VDI 2714 ,Schallausbreitung im Freien®,
Beuth-Verlag, 1988

- VDI 2720 ,Schallschutz durch Abschirmung
im Freien®, Beuth-Verlag, Berlin, 1997

Diese Unterlagen kdnnen in der ,Beratungs-
stelle Planen - Bauen - Umwelt" der Stadt
Braunschweig eingesehen werden.

Nachweise im Einzelfall

Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren
sind auf die konkreten Baumalinahmen bezo-
gene schalltechnische Berechnungen vorzule-
gen.

Allgemein:
Fir die Fassaden ist ein Reflexionsverlust in
Hoéhe von 1 dB(A) zu Grunde zu legen.

StraRenverkehrslarm:

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Orientierungswerte in Bezug auf den Stral3en-
verkehrslarm ist gemafR § 3 der 16. Bundes-Im-
missionsschutzverordnung (16. BImSchV,
2014) ,Berechnung des Beurteilungspegels flr
StralRen” auf Grundlage der schalltechnischen
Rechenvorschrift RLS-19 ,Richtlinie fur den
Larmschutz an StralRen® (2014) unter Berlick-

TOP 6

sichtigung der vorgesehenen Larmminderungs-
malnahmen vorzunehmen. § 3a der 16. BIm-
SchV ,Festlegung der StralRendeckschichtkor-
rektur® ist zu beachten.

Schienenverkehrslarm:

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Orientierungswerte in Bezug auf den Schienen-
verkehrslarm ist gemaf § 4 der 16. Bundes-Im-
missionsschutzverordnung (16. BImSchV,
2014) ,Berechnung des Beurteilungspegels fiir
Schienenwege” nach Anlage 2 der 16. Blm-
SchV, entsprechend auf Grundlage der schall-
technischen Rechenvorschrift Schall 03 (2014),
unter Berlcksichtigung der vorgesehenen
Larmminderungsmafnahmen vorzunehmen. §
5 der 16. BImSchV ,Festlegung akustischer
Kennwerte fur abweichende Bahntechnik und
schalltechnische Innovation® ist zu beachten.

Anlagen-/Gewerbelarm:

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Immissionsrichtwerte in Bezug auf den Gewer-
belarm (Anlagenlarm) ist auf Grundlage der TA
Larm ,Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm“ (2017) unter Beriicksichtigung der vorge-
nommenen Larmminderungsmafinahmen vor-
zunehmen.

Schallausbreitungsberechnungen sind entspre-
chend nach der DIN ISO 9613-2 (1999) fur eine
Mittenfrequenz von f = 500 Hz unter Anwen-
dung des alternativen Verfahrens gemaf Nr.
7.3.2 fir die jeweiligen Immissionspunkthéhen
(Erdgeschoss: 2,5 m Gber Gelandeoberkante
und fiir die Obergeschosse jeweils zzgl. 2,8 m)
anzufertigen. Die meteorologische Korrektur
wird konservativ nicht bertcksichtigt.

Sportanlagenlarm:

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Immissionsrichtwerte in Bezug auf den Sportan-
lagenlarm ist auf Grundlage der 18. Bundes-Im-
missionsschutzverordnung (18. BImSchV,
2017) ,Sportanlagenlarmschutzverordnung® in
Verbindung mit den Rechenvorschriften DIN
2714 ,Schallausbreitung im Freien“ und DIN
2720 ,Schallschutz durch Abschirmung im
Freien®, unter Beriicksichtigung der vorgenom-
menen Larmminderungsmalnahmen vorzuneh-
men.

Schallausbreitungsberechnungen sind entspre-
chend nach VDI 2714 fur Mitwindwetterlage un-
ter Berlicksichtigung der Bodendampfung nach
Kapitel 6.3 fur die jeweiligen Immissionspunkt-
héhen (Erdgeschoss: 2,5 m Uiber Gelandeober-
kante und fiir die Obergeschosse jeweils zzgl.
2,8 m) anzufertigen.
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 06.09.2023 -

1.1 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
221)

1.2 Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786),
zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
176)

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 S. 58), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. I. S. 1274; 2021 | S.
123), zuletzt geandert durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 202)

1.5 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)
vom 12. Dezember 2019 (BGBI. S. 2513), zuletzt geandert durch Art. 1 Gesetzes
vom 18. August 2021 (BGBI. I. S. 3905)

1.6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. I. S. 2240) m. W. v.
14.12.2022

1.7 Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprafung (UVPG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. I. S. 540), zuletzt ge-
andert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88)

1.8 Niedersachsisches Ausfuhrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG)
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104), zuletzt geandert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBI. S. 578)

1.9 Niedersachsische Bauordnung (NBauO)
in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 (Nds. GVBI. S. 107)

1.10 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 (Nds. GVBI S. 111)

1.1 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemafier Planungs- und Genehmigungsverfah-

ren wahrend der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz — PlanSIG)
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vom 20. Mai 2020 (BGBI. | S. 1041), zuletzt geandert durch Artikel 11 des Gesetzes
vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88)

1.12 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG)

vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)
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2 Bisherige Rechtsverhiltnisse

2.1 Regional- und Landesplanung

Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017 und im Regionalen
Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 fir den GrofRraum Braunschweig ist Braun-
schweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum
verbindlich festgelegt. Dem oberzentralen Verbund sind die Schwerpunktaufgaben
»Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstatten* zugewiesen.

Nach dem RROP sollen Siedlungsentwicklungen schwerpunktmafig in Oberzentren
stattfinden. Im GroRraum Braunschweig sollen diese vorrangig auf zentral6rtlichen
Standorten, die Uber Zugangsstellen des schienengebundenen OPNV bzw. von Re-
gio-Buslinien verfugen, konzentriert werden. Im Einzugsbereich der Haltepunkte soll
durch verdichtete Bau- und Wohnformen eine héhere Siedlungsdichte erreicht wer-
den.

Der Geltungsbereich A dieses Bebauungsplanes wird im RROP 2008 nachrichtlich
als Siedlungsflache dargestellt. An der dstlichen Grenze des Plangebiets verlauft die
linienhafte Darstellung des Vorranggebietes flir den Schienenverkehr (Stadtbahn).
Die Planung ist mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar und von daher an
die Ziele der Raumordnung angepasst.

Damit steht die Planung nicht im Widerspruch zu den Vorgaben des Regionalen

Raumordnungsprogramms und ist im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der
Raumordnung angepasst.

2.2 Flachennutzungsplan

Fir den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt der Flachennutzungsplan der
Stadt Braunschweig in der Fassung der Neubekanntmachung vom 6. Oktober 2005.

Er stellt in seiner derzeit geltenden Fassung flir den Geltungsbereich A, basierend
auf einer Rahmenplanung aus dem Jahr 1991, Wohnbauflache und Griinflache so-
wie an der Veltenhofer Stralle Mischbauflache dar. Aus dieser Darstellung kann die
vorgesehene Nutzung entwickelt werden.

Im Geltungsbereich B (Gemarkung Wenden, Flur 3, Flst. 152/3) stellt der Flachen-
nutzungsplan Flache fur Landwirtschaft sowie auf einem ca. 30 m breiter Streifen
entlang des Mittellandkanals eine Grinflache (Parkanlage) dar. Im Geltungsbereich
C ist Flache fur Landwirtschaft und Wald dargestellt. In den Geltungsbereichen D
sowie Geltungsbereich E ist Flache fur Landwirtschaft dargestellt. Aus diesen Dar-
stellungen kann die vorgesehene Nutzung der Ausgleichsflachen entwickelt werden.

Damit ist der Bebauungsplan geman § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flachennutzungs-
plan entwickelt.

2.3 Bebauungsplane

Far den norddstlichen Teilbereich des Geltungsbereichs A gilt der rechtskraftige Be-
bauungsplan ,Das Mittelfeld“, WE 40, aus dem Jahr 1975. Der qualifizierte Bebau-
ungsplan setzt u. a. Gemeinbedarfsflache Schule sowie Verkehrsflachen fest, die in
dem hier betroffenen Bereich jedoch in dieser Form nicht realisiert wurden und
durch den Bebauungsplan ,Wenden-West, 2. BA*, WE 63 Uberplant werden. Die in
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diesem Bereich liegenden planfestgestellten Stadtbahnflachen werden nachrichtlich
Ubernommen.

Fur den westlichen Teilbereich des Geltungsbereichs A gilt der rechtskréftige Be-
bauungsplan ,Wenden-West 1. BA*, WE 62 aus dem Jahr 2021, der in diesem Be-
reich Leitungsrechte festsetzt. Diese werden durch den Bebauungsplan ,Wenden-
West, 2. BA*, WE 63 durch Festsetzung von 6ffentlichen Verkehrs- und Grinflachen
Uberplant.

Fur den restlichen Teil des Geltungsbereiches A existiert bisher noch kein rechtkraf-
tiger Bebauungsplan. Diese Flachen sind wie auch die Geltungsbereiche B, C, D
und E dem Auflenbereich im Sinne des § 35 BauGB zuzuordnen.

Im naheren Umfeld des Geltungsbereichs A sind im Bereich der Ortslage Wenden
weitere rechtskraftige Bebauungsplane vorhanden.

Nordlich und westlich des Geltungsbereichs existiert zudem ein Aufstellungsbe-
schluss aus dem Jahr 1995. Dieser fuhrt die Bezeichnung ,Wenden-West*, WE 50
und umfasste basierend auf der Rahmenplanung urspringlich ein groferes Gebiet.
Der urspriingliche Geltungsbereich wurde jedoch mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplans fur den 2. Bauabschnitts teilweise zurickgenommen, um das Verfahren
fur diesen Bereich unter der Bezeichnung Bebauungsplan ,Wenden-West, 2. BA,
WE 63, fortzuflihren.

2.4 |Integriertes Stadtentwicklungskonzept und integriertes Klimaschutzkonzept

Die betreffende Flache (Geltungsbereich A) ist im Integrierten Stadtentwicklungs-
konzept Braunschweig 2030 (ISEK, 2018) flr die Entwicklung von Wohnbauflachen
vorgesehen (Wenden-West Wohngebiet). Dadurch soll die sehr gute infrastruktu-
relle Ausstattung Wendens (Schule, Einkaufsmdglichkeiten, Stadtbahn ...) besser
ausgenutzt werden. Zwischen der geplanten Wohnbebauung und der stidwestlich
angrenzenden gewerblichen Nutzung ist zudem ein Griinzug vorgesehen, der die
Anbindung der Wendener Burgerinnen und Blrger an die freie Landschaft verbes-
sern soll. Die Planung entspricht dem integrativen Ansatz des Konzepts. Das Plan-
gebiet erfullt hierbei insbesondere das Leitziel ,Die Stadt kompakt weiterbauen® bei
Beibehaltung der Freiraumqualitat.

Damit entspricht die Planung den Ergebnissen des von der Gemeinde gemaf § 1
Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossenen stadtebaulichen Entwicklungskonzepts.

Ein besonderes Augenmerk wird bei der vorliegenden Planung dartiber hinaus auf
die Umsetzung der vom Rat beschlossenen MaRnahmen aus dem integrierten Kli-
maschutzkonzept (IKSK 2.0) zur klimagerechten Baulandentwicklung gelegt. Dazu
gehort u. a. auch die konsequente Umsetzung der Leitlinie ,Klimagerechte Bauleit-
planung®.
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3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes

Die Stadt Braunschweig ist ein attraktiver Bildungs-, Forschungs- und Wirtschafts-
standort mit einem hohen Arbeitsplatzzuwachs (2008 bis 2019 plus 23.000 Beschéaf-
tigte; Prognose 2020 bis 2035 plus 19.400 Beschaftigte). Dies ist der Hauptgrund far
den seit Jahren dringenden Bedarf zur Schaffung neuer Wohngebiete. Als neue
Zielzahlen fur die Entwicklung Braunschweigs empfiehlt das Gutachterbiro InWIS
auf Basis aktueller Bedarfsprognosen (2023) von 2020 bis 2025 Baurecht fur 5.700
Wohnungen, bis 2030 fur weitere 3.500 Wohnungen und bis 2035 fur weitere 3.000
Wohnungen zu schaffen. Dabei werden laut Prognose deutlich mehr familienge-
rechte Wohnungen — auch im Geschosswohnungsbau — benétigt, um die aktuelle
Umlandwanderung von Familien nennenswert zu reduzieren.

Damit mittel- und langfristig der entsprechende Bedarf an Wohnraum gedeckt wer-
den kann, werden geeignete Standorte fur die kinftige Entwicklung von Wohnbau-
land bendtigt. Dieser Bedarf soll iberwiegend durch Projekte der Innenentwicklung
und im Ubrigen in infrastrukturell gut ausgestatteten und verkehrlich gut an die
Braunschweiger Kernstadt angeschlossenen Stadtteilen, wie dem Plangebiet Wen-
den-West gedeckt werden. Dabei konzentriert sich die Stadt im Sinne nachhaltiger
Stadtentwicklung vorzugsweise auf Standorte die an den leistungsfahigen Schie-
nenpersonennahverkehr angebunden sind. Dies dient auch der Flachenersparnis,
da hier héhere Wohnungsdichten geboten und vertretbar sind. Standorte mit dieser
Lagegunst sind rar, sodass hier punktuell gro¥flachigere Entwicklungen auftreten.

Vor diesem Hintergrund sollen die glnstigen Standortfaktoren insbesondere der be-
reits vorhandene Stadtbahnanschluss in Wenden-West genutzt werden, um der
Schaffung von dringend bendétigten Wohnbauflachen Rechnung zu tragen und die
Vielfalt und Qualitat des Wohnungsangebotes in Braunschweig zu erweitern.

Der Flachennutzungsplan und das Integrierten Stadtentwicklungskonzept Braun-
schweig stellen die Flache, basierend auf einer Rahmenplanung aus dem Jahr 1991
bereits als Siedlungsflache dar.

Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 12. Marz 1991 dem Rahmenkonzept fiir die
weitere Entwicklung des Bereiches zwischen der Ortslage Wenden und der westli-
chen Stadtgrenze mit dem Ziel zugestimmt eine umweltfreundliche, stadtebaulich
ausgewogene Gesamtplanung umzusetzen.

Entlang der Bundesautobahn A 2 bis zum Mittellandkanal sind gewerbliche Flachen
vorgesehen. Angrenzend an die alte Ortslage Wenden sieht der Rahmenplan ein
neues Wohnquartier vor. Als Puffer zwischen den Gewerbe- und Siedlungsgebieten
ist im Rahmenkonzept ein zentraler Ubergeordneter Griingurtel von der Stralle Im
Steinkampe im Sidosten bis zum Mittellandkanal im Nordwesten geplant. Neben
seiner klimadkologisch bedeutsamen Funktion als Frisch- oder Kaltluftschneise soll
er u. a. der Freizeit- und Erholungsnutzung, dem Naturschutz, als Puffer (gegen
Schadstoff- und Larmimmissionen) sowie siedlungsdkologischen und stadtbildge-
stalterischen Ansprichen dienen.

Aufgrund der Grélie und Komplexitat des Gebietes erfolgt die Umsetzung des Rah-
menkonzepts ,Wenden-West“ in mehreren Bauabschnitten. So wurde mit Abschluss
des Bebauungsplanverfahrens ,Wenden-West, 1. BA*, WE 62, fir den Bereich sid-
lich der Veltenhofer Stralde bereits Baurecht flir Gewerbe und Wohnungsbau ge-
schaffen. Mit dem vorliegenden Plan soll nun entsprechend der Rahmenplanung
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und den Darstellungen des Flachennutzungsplans die Siedlungserweiterung flr den
Bereich noérdlich der Veltenhofer Strafl3e bis zum Heideblick fortgesetzt und die im
Rahmenkonzept verankerten Planungsziele umgesetzt werden.

Eine Flachenverfugbarkeit der nérdlich und westlich des Heideblicks liegenden Fla-
chen ist derzeit nicht gegeben. Diese Flachen wurden daher nicht in den Geltungs-
bereich des 2. Bauabschnittes aufgenommen. Auch wenn sie nicht Bestandteil des
Aufstellungsbeschlusses sind, werden sie in den stadtebaulichen Planungen als
Baulandpotenzial fiir weitere Bauabschnitte bereits mitbedacht. Planverfahren zur
Realisierung weitere Bauabschnitte stehen aktuell jedoch nicht in Aussicht.

Der Geltungsbereich des 2. Bauabschnittes grenzt unmittelbar westlich an den heu-
tigen Ortsrand von Wenden und unmittelbar nérdlich an den Bebauungsplan ,Wen-
den-West 1. BA*, WE 62 und umfasst das ca. 18,4 ha groRe Gebiet zwischen der
StralRe Im Heideblick im Westen und Norden, der Stadtbahntrasse im Osten und der
Veltenhofer Stral’e im Stden.

Stadtebauliches Ziel fir diesen Bauabschnitt ist eine umweltfreundliche und stadte-
baulich ausgewogene Siedlungserweiterung. Die Flachen bieten bietet auf Grund-
lage der aktuellen Uberlegungen Potenzial fiir schatzungsweise rund 700 Wohnein-
heiten — was statistisch gesehen einem Zuwachs von durchschnittlich rund 1.500
Einwohnern entspricht. Angestrebt wird ein Mix aus Einfamilienhausern und Mehrfa-
milienhausern, wobei Einfamilienhauser Gberwiegend in flachensparender Bauweise
als Reihenhaduser vorgesehen sind. Dabei sollen im Plangebiet sowohl kleinere als
auch gréRere Wohneinheiten entstehen, so dass sowohl Haushalte mit wenigen als
auch mehr Personen/Kindern einen entsprechenden Wohnraum finden kénnen.

Insgesamt ist im Plangebiet eine Quote von mindestens 30 % des Wohnraumes mit
Belegungs- und Mietpreisbindung vorgesehen. Ziel ist es ein attraktives Wohnange-
bot fur verschiedene Bevodlkerungsgruppen zu schaffen.

Eine ausreichend breite, durchgehende Griinverbindung zwischen dem westlichen
Freiraum und dem Ortsrand von Wenden trennt das Wohngebiet in einen nérdlichen
und einen sudlichen Teilbereich. Der Griinzug soll neben der Freizeit- und Erho-
lungsnutzung, dem Naturschutz sowie siedlungsokologischen und stadtbildgestalte-
rischen Anspriichen dienen. Zugleich Ubernimmt er die klimadkologisch bedeutsame
Funktion als Frisch- oder Kaltluftschneise.

Das Wohngebiet wird Uber die Veltenhofer Stralde erschlossen und somit an den
Ortskern und die dort vorhandene Infrastruktur angebunden. Zur Vermeidung von
Durchgangsverkehr im Bereich der angrenzenden Schulen wird die Durchfahrt flr
den motorisierten Individualverkehr im nérdlichen Bereich des Heideblicks ausge-
schlossen bzw. nur fir den Ful3- und Radverkehr ermdglicht. Gebietsintern werden
die Baufelder groRtenteils Uber Wohnwege und verkehrsberuhigte Bereiche er-
schlossen. Um die verkehrsbedingten Umweltbelastungen, die Inanspruchnahme
von Flachen und die negativen Auswirkungen des Pkw-Verkehrs weitestgehend zu
begrenzen, soll das Gebiet als ,autoarmes Quartier entwickelt werden.

Fir den Ful’- und Radverkehr ist daher im gesamten Plangebiet eine starke Durch-
lassigkeit vorgesehen. Uber die fuBlaufig erreichbaren Haltestellen ,Braunschweig
Gymnasium Wenden® und ,Braunschweig Veltenhofer StralRe” ist das Gebiet bereits
hervorragend an das OPNV-Netz angebunden. Am siidwestlichen Rand des Plan-
gebietes entsteht mit Ausbau der Veltenhofer Stralle eine weitere Bushaltestelle.
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Damit den Verkehrsteilnehmenden dem Umstieg auf alternative Mobilitatsformen er-
leichtert wird, ist zudem die Umsetzung eines nachhaltigen Mobilitatskonzepts ge-
plant. Dies beinhaltet ein aufeinander abgestimmtes Management des 6ffentlichen
und privaten Stellplatzangebotes. Zwei Quartiersgaragen sollen den 6ffentlichen
Raum vom motorisierten Verkehr entlasten und so zu einer hoheren Aufenthaltsqua-
litat beitragen.

Die Quartiersgaragen bieten auRerdem die Chance, alternative Mobilitdtsangebote
zu bindeln und z. B. Bike- und Car-Sharing-Angebote aufzunehmen, so dass der
Wechsel der Verkehrstrager erleichtert werden kann. Zudem lassen sie sich veran-
derten Mobilitatsbedarfen besser anpassen als beispielsweise Tiefgaragen. Ein Ver-
zicht auf die feste Zuordnungen von Stellplatzen zu Wohnungen eréffnet nicht zu-
letzt die Mdglichkeit der Mehrfachnutzung, insbesondere dort, wo sich Nutzungsan-
spruche im Tagesverlauf verteilen — tagstber Arbeit oder Einkauf, abends Wohnen.
Durch einen verringerten Flachenanspruch des ruhenden und fliekenden Verkehrs
steht letztlich mehr Bauland fir den Wohnungsbau und fur Grinflachen zur Verfu-
gung. Weniger Pkw-Verkehr zudem auch weniger Larm, bessere Luft und mehr Si-
cherheit fur spielende Kinder im Quartier.

In Sinne eines integrierten dkologischen Konzeptes wird im Bebauungsplanverfah-
ren ,Wenden-West 2. BA* ein besonderes Augenmerk auf die Umsetzung der Mal3-
nahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK 2.0) zur klimagerechten
Baulandentwicklung gelegt. Dazu gehoért u. a. auch die konsequente Umsetzung der
Leitlinie ,Klimagerechte Bauleitplanung®.

Vor diesem Hintergrund sind im Plangebiet neben der klimafreundlichen Mobilitat
u. a. eine kompakte, flachensparende Bauweise, die Sicherung von Frischluft-
schneisen, die Schaffung von Ausgleichsrdumen fir die Naherholung und den Na-
turschutz, die umfassende Durchgriinung im Straldenraum wie auch Fassaden- und
Dachbegrunung zur Verbesserung des Kleinklimas sowie eine moglichst klimaneut-
rale Energieversorgung vorgesehen.

Ein wesentlicher Aspekt des integrierten 6kologischen Konzeptes im Plangebiet ist
zudem der sensible und klimaangepasste Umgang mit Regenwasser. So soll anfal-
lendes Regenwasser im Baugebiet nicht einfach tGber die Kanalisation abgeleitet,
sondern gemaf dem Prinzip der Schwammstadt lokal aufgenommen und dem na-
turlichen Wasserkreislauf zurtckgefuhrt werden.

Nach dem Grundsatzbeschluss zum IKSK 2.0 des Rates der Stadt Braunschweig ist
fur das Stadtgebiet das Ziel der Klimaneutralitat bis 2030 anzustreben. Ein wesentli-
ches Ziel dieses Bebauungsplans ist daher ist die Herstellung einer CO2-neutralen
Energie- und Warmeversorgung zu ermaéglichen.

Im Rahmen einer ersten Konzeptstudie (Anforderungen einer klimaneutralen War-
meversorgung, BS|ENERGY, September 2022) sind daher verschiedene Erzeu-
gungskonzepte zur Warmeversorgung des Quartiers untersucht worden. Angestrebt
wird demnach der Ausbau eines an eine Energiezentrale angeschlossenen klima-
freundlichen Warmenetzes. Damit der Uberwiegende Anteil der Warme tdber Um-
weltwarme bereitgestellt werden kann, bieten sich Geothermiesonden an, die in der
zentralen Grinflache untergebracht werden kdénnen. Zusatzlich ist die Nutzung des
Mittellandkanals, stadtischen Abwassers oder von Umgebungsluft als Warmequelle
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denkbar. Dariber hinaus ist eine flachendeckende Nutzung von Solarenergie erfor-
derlich um den erforderlichen Strombezug aus dem Netz weitest mdglich zu redu-
zieren und so die geforderte CO2-Neutralitat zu erreichen.

Die Umsetzung des geplanten Energiekonzepts kann im Rahmen der Festsetzun-
gen grundsatzlich ermdglicht werden. Ein abschlieRendes Ergebnis hinsichtlich der
tatsachlichen Umsetzbarkeit wird jedoch erst die nachfolgend zu erstellende Mach-
barkeitsstudie liefern kdnnen, die in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger
noch erarbeitet werden muss.

Ausbau der Infrastruktur

Der Stadtteil Wenden verfugt mit mehreren Kindertagesstatten, umfassenden Nah-
versorgungsangeboten, medizinischen Praxen, einer Grundschule und einem Gym-
nasium bereits Uber eine sehr gute infrastrukturelle Ausstattung. Zur Deckung des
zusatzlichen Bedarfs sollen im Baugebiet dartber hinaus jedoch noch weitere Kin-
dertagesstatten, Kinder- und Jugendspielflachen sowie Freizeit- und Begegnungs-
raume geschaffen werden. Zudem wird im Freiraumkonzept auch ein geeigneter
Platz fir Veranstaltungen wie z. B. Volksfeste berlcksichtigt. Der Bau eines Dorfge-
meinschaftshauses wird im Rahmen der Festsetzungen ebenfalls ermdglicht.

Entsprechend der zukinftigen Anforderungen gilt es dartiber hinaus auch die woh-
nortnahe, fullaufig erreichbare Versorgung mit Gitern des taglichen Bedarfs zu si-
chern. Eine Aufnahme des Stadtteilzentrums an der HauptstralRe in das ISEK-Pro-
jekt ,Starke Mitten“ ist unabhangig vom Planverfahren bereits vorgesehen, um das
das Stadtteilzentrum mit zentralen Funktionen aufzuwerten und bedarfsgerecht wei-
terzuentwickeln. Erganzend dazu ist zur Sicherung des zuséatzlichen Bedarfs zudem
die Schaffung von Baurecht fur einen Gebietsversorger in neuen ,autoarmen® Quar-
tier vorgesehen.

Bei Realisierung des Wohngebiets wird auRerdem die Notwendigkeit gesehen, die
zustandige Grundschule Wenden zu erweitern und das benachbarte Lessinggymna-
sium, das derzeit noch Raume der Grundschule Wenden nutzt, weiter auszubauen.
Dies wird durch Nachverdichtung am bestehenden Schulstandort unter Ausnutzung
des geltenden Planungsrechts erfolgen.

Stadtebauliches Ziel ist es durch die Ausnutzung vorhandener bzw. durch den Aus-
bau weiterer sozialer und technischer Infrastruktur fir die zukinftigen Bewohner des
Gebiets ,Wenden-West* ein attraktives Wohnumfeld zu schaffen. Eine gute klein-
raumliche Erreichbarkeit der Infrastruktur hat nicht zuletzt neben positiven Effekten
auf das Verkehrsgeschehen meist auch positive Auswirkungen auf die Teilha-
bechancen, die Lebendigkeit und die Lebensqualitat im zuklnftigen Wohnquartier.

Die im Plangebiet vorgesehen Griinrdume sollen unter Beriicksichtigung der Nut-
zungsansprlche jeweils zu einer naturnahen und abwechslungsreich gestalteten
Parkanlage flr die wohnungsnahe und wohngebietsbezogene Erholung und Frei-
zeitnutzung ausgebaut werden. Zugleich sollen sie zur ausreichenden Kalt- und
Frischluftversorgung der angrenzenden Wohngebiete sowie zur Entlastung bei star-
keren Regenereignissen beitragen.

Bei der Dimensionierung und Gestaltung der allgemeinen 6ffentlichen Grinflachen
werden u. a. die aus dem Baugebiet resultierenden Flachenanspriche fur die Kin-

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift \Wenden-West 2. BA*, WE 63 Begriindung, Stand: 25.10.2023
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB

58 von 248 in Zusammenstellung



213 - TOP 6

derspiel-, Jugend- und Mehrgenerationenplatze sowie Anlagen zur Gebietsentwas-
serung bericksichtigt. Darliber hinaus soll die erholungswirksame Grinflache auch
dem Stadtteil Wenden zugutekommen und somit eine Uberbauung der freien Land-
schaft, die aufgrund dieser Planung und den damit einhergehenden Verlust von er-
holungswirksamem Landschaftsraum entsteht, ausgleichen.

Um die geplanten Griinanlagen an den Ortskern anzuschlief3en soll eine zusatzlich
FuR- und Radverbindung Uber die Stadtbahnlinie im Bereich der Neusalz-
stra3e/Bunzlaustrale geschaffen werden. Ein in Nord-Sud Richtung verlaufende
FuR- und Radwegverbindung wird zum Teil abgeschirmt und entlang von abwechs-
lungsreichen Bepflanzung durch das Plangebiet hindurchfihren. Sie wird Uber den
1. Bauabschnitt hinaus in Richtung Innenstadt fihren. Im Norden mindet der Weg
auf den Heideblick, wo er als Teilstick der wichtigen Ubergeordneten Wegeverbin-
dung Uber den Mittellandkanal hinweg in Richtung ,Waller See” und in den Land-
schaftsraum der Schunterniederung fihren wird. Somit ist auch die Gberdrtliche An-
bindung des Wohngebiets sichergestellt.

Am 8. Februar 2022 hat der Verwaltungsausschuss die Aufstellung des Bebauungs-
plans ,Wenden-West 2. BA“, WE 63, beschlossen. Das Ziel des Bebauungsplans ist
die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die Umsetzung der vorgenannten Ent-
wicklungsziele zu schaffen. Im besonderen Fokus der Planung stehen dabei die
vom Rat beschlossenen Ziele des Klimaschutzkonzepts 2.0. Dazu gehéren die kon-
sequente Beachtung der Leitlinie ,Klimagerechte Bauleitplanung“ die Zielstellung ei-
ner moglichst klimaneutralen Energieversorgung sowie die der klimagerechten Mo-
bilitat des zuklinftigen Wohngebiets.
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4 Umweltbericht

4.1 Beschreibung der Planung

Bei dem ca. 18,4 ha grofRen Plangebiet (Geltungsbereich A) handelt es sich um eine
derzeit vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flache westlich des Stadtteils Wen-
den, noérdlich der Veltenhéfer Stralle und sudlich bzw. westlich des Heideblick.

Ausgehend von der Wohnungsbedarfsprognose der Stadt Braunschweig wird zur
Deckung des bestehenden Bedarfs die Erganzung bereits bestehender Siedlungs-
strukturen erforderlich, so dass in der gesamtstadtischen Perspektive auch bisher
unbebaute Flachen in Anspruch genommen und zu Wohngebieten entwickelt wer-
den mussen. Moglichkeiten der Wiedernutzbarkeit von Flachen, Nachverdichtung
und anderen Malinahmen der Innenentwicklung wie z.B. Nutzung von Brachflachen,
Gebaudeleerstand, Baullicken stehen im Stadtgebiet im erforderlichen Umfang zur
Deckung des Wohnraumbedarfs nicht zur Verfiugung. Um die Eingriffe in die Um-
weltschutzguter méglichst gering zu halten, liegt der Schwerpunkt der Wohnbau-
landentwicklung in der gesamtstadtischen Perspektiv auf integrierten Standorten in
den Stadtteilen und auf Flachen, die heute oder in naher Zukunft durch das Stadt-
bahnnetz erschlossen werden. Zu diesem gehort u. a. auch das Wohngebiet ,Wen-
den-West 2. BA".

Die geplante Siedlungserweiterung bietet auf Grundlage der aktuellen Uberlegun-
gen im 2. Bauabschnitt Wenden-West Potenzial fir schatzungsweise rund 700
Wohneinheiten. Angestrebt wird ein Mix aus Einfamilienhdusern und Mehrfamilien-
hausern, wobei Einfamilienhauser Gberwiegend in flachensparender Bauweise als
Reihenhauser vorgesehen sind. Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung werden
die Flachen lberwiegend als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. An der Veltenho-
fer Stralde ist analog zum 1. Bauabschnitt eine gemischte Nutzung (Urbanes Gebiet)
geplant. U. a. ist hier die Sicherung der wohnortnahen, fuRlaufig erreichbaren Ver-
sorgung durch die Schaffung von Baurecht fur einen Gebietsversorger vorgesehen.
Zur Deckung des zusatzlichen Bedarfs werden im Gebiet (Geltungsbereich A) dar-
Uber hinaus Planungsrecht fUr die Realisierung von zwei Kindertagesstatten sowie
dem Bau zweier Quartiersgaragen geschaffen.

Ein zentraler von Sidosten in nordwestliche Richtung verlaufender Grinzug gliedert
das Baugebiet ,Wenden-West 2. BA® in einen stdlichen und einen nérdlichen Teil-
bereich. Der Griin- und Freizeitraum soll als nahturnah und abwechslungsreich ge-
staltete Parkanlage fur die wohnungsnahe und wohngebietsbezogene Erholung
ausgebaut werden und zugleich zur ausreichenden Kalt- und Frischluftversorgung
der angrenzenden Wohngebiete beitragen. Im sidwestlichen Bereich des Plange-
biets (Geltungsbereich A) an der Veltenhoéfer Stralde ist eine weitere 6ffentliche
Griunflache vorgesehen, die eine Fortfihrung der im sidlich angrenzenden Bebau-
ungsplan ,Wenden-West, 1. BA“, WE 62, vorgesehenen Kaltluftschneise darstellt. In
die beiden Parkanlagen sollen zur Deckung des Bedarfs mehreren Kinder- und Ju-
gendspielflachen sowie Freizeit- und Begegnungsraume integriert werden.

Auf einem Teilbereich der sidlichen Grinflache wird im Freiraumkonzept zudem ein
Platz fir temporare Veranstaltungen wie z. B. Volksfeste berticksichtigt. Auf eine
spezifische Festsetzung als ,Festwiese“ wird jedoch verzichtet. So kénnen neben
Volksfesten dem Grunde nach auch andere temporare Nutzungen (z. B. Zirkus, Po-
nyreiten, Stellflache fir Kleinmarkte) auf dieser Flache stattfinden. Die geplanten
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Veranstaltungen werden aufgrund ihrer geringen Anzahl im Jahr und als Einzelemit-
tent als seltene Ereignisse nach der Freizeitlarm-Richtlinie (Nds.) beurteilt und je-
weils im Rahmen von Sondergenehmigungen erméglicht.

Verkehrlich wird das Plangebiet (Geltungsbereich A) Uber den Kreisverkehr an die
Veltenhofer Straflde und somit an den Ortskern und die dort vorhandene Infrastruktur
angebunden. Ein Anschluss der Wohnbauflachen im nérdlichen Bereich des Heide-
blicks ist nur fur den Fuf3- und Radverkehr vorgesehen. Gebietsintern werden die
Baufelder grofitenteils Gber Wohnwege und verkehrsberuhigte Bereiche erschlos-
sen. Fur den FulR- und Radverkehr ist insgesamt eine starke Durchlassigkeit vorge-
sehen. In unmittelbarer Nahe zum Plangebiet befinden sich Haltestellen der Stadt-
bahn und mehrerer Buslinien. Eine sehr gute OPNV Anbindung ist demnach bereits
vorhanden. Neben dem stidwestlichen Rand des Plangebietes entsteht aktuell, im
Rahmen der Realisierung des ersten Bauabschnittes, eine weitere Bushaltestelle.

Prinzipiell ist im Plangebiet eine ausgepragte ErschlieBung durch (Rund-) Wege flr
den Ful3- und Radverkehr vorgesehen, die zum Teil abgeschirmt durch und entlang
von abwechslungsreichen Bepflanzung fuhren wird. Entlang der Geltungsbereichs-
grenzen kann ein Rundweg an die bereits vorhandenen Wegeverbindungen des
Ortsteils anknlpfen. Eine Anschlussmdglichkeit fiir den Fuf3- und Radverkehr zum
Ortskern Wenden ergibt sich an der Veltenhdfer Stralle an der nérdlichen Grenze
des Plangebietes am Heideblick. Um die geplanten Griinanlagen an den Ortskern
anzuschlieflen wird zudem noch eine weiter Ful’- und Radverbindung Uber die
Stadtbahnlinie im Bereich der Neusalzstralie/Bunzlaustrale geschaffen.

Innerhalb des Plangebiets ist zur Steigerung des Wohnwertes und der Aufenthalts-
qualitat sowie zur Verbesserung des Lokalklimas eine sehr umfangreiche Begri-
nung der offentlichen und privaten Freiflachen vorgesehen. Zudem soll der anfal-
lende Niederschlag gebietsintern auf den jeweiligen Grundstiicken bzw. in den
Grinflachen gespeichert bzw. verdunstet und versickert werden, so dass der Ab-
fluss stark reduziert und das anfallende Wasser dem natirlichen Wasserkreislauf
zugefihrt werden kann. Die wassersensible Gestaltung der Verkehrs- und Grinfla-
chen, aber auch die Gebaudebegriinung tragen nicht zuletzt dazu bei Hitzeinselef-
fekte abzudampfen und Schaden durch starkere Regenereignisse zu minimieren
und leisten zugleich einen grof3en Beitrag zur stadtischen Biodiversitat.

Berucksichtigung soll im Plangebiet daruber hinaus auch der Ausbau eines an eine
Energiezentrale angeschlossenen klimafreundlichen Warmenetzes finden. Die Er-
gebnisse einer vorliegenden Konzeptstudie (Anforderungen einer klimaneutralen
Warmeversorgung, BS|ENERGY, September 2022) und die daraus resultierenden
Flachenanforderungen werden im Rahmen des Planverfahrens berlcksichtigt, um
die spatere Umsetzung des CO--neutralen Energiekonzepts grundsatzlich zu er-
moglichen. Ein abschlieRendes Ergebnis hinsichtlich der tatséachlichen Umsetzbar-
keit des geplanten Energiekonzepts wird jedoch erst die nachfolgend zu erstellende
Machbarkeitsstudie liefern kénnen, die in Zusammenarbeit mit dem Energieversor-
ger noch erarbeitet werden muss.

Eingriffswertigkeiten, die nicht vor Ort im Geltungsbereich A ausgeglichen werden
kénnen, werden in den Geltungsbereichen B, C, D und E des Bebauungsplanes
ausgeglichen. Diese Flachen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt und sollen
zukunftig naturnah entwickelt werden.
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Der Geltungsbereich B (Gemarkung Wenden, Flur 3, FIst. 152/3) umfasst eine
9.324 m? groRe Flache. Dort soll entlang der Nordostgrenze eine Strauch-Baumhe-
cke aus standortheimischen Geholzen angepflanzt werden. Im Ubrigen Flachenan-
teil ist ein mesophiles Grinland zu entwickeln.

Der Geltungsbereich C (Gemarkung Veltenhof, Flur 7, Teilflache des Flst. 34/3,) um-
fasst eine Flache von 18.929 m2. Die Flache wird als offene Biotopstruktur mit dem
Zielbiotoptyp ,Trockenrasen® entwickelt. Die Lebensraumanspriiche der Blauflugeli-
gen Odlandschrecke finden hier Bertlicksichtigung.

Der Geltungsbereich D (Gemarkung Waggum, Flur 3, Teilflache des Flst. 475) um-
fasst eine Flache von 15.670 m2. Entlang der Nordostgrenze des Geltungsbereiches
ist eine Strauch-Baumhecke aus standortheimischen Gehdlzen zu pflanzen. Die Gb-
rigen Flachenanteile sollen zu mesophilem Grunland entwickelt werden.

Der Geltungsbereich E (Gemarkung Runingen, Flur 4, Teilflache des Flst. 90/5) um-
fasst eine Flache von 40.000 m2. Die Flache ist als Ackerflache zu erhalten und
ohne synthetische Pflanzenschutzmittel und ohne mineralische Dinger zu bewirt-
schaften. Innerhalb der Ackerflache sind Lebensraume fiir die Feldlerche herzurich-
ten (BlUhstreifen).

4.2 Planerische Vorgaben und deren Beriicksichtigung, Quellen

Die konkreten Auswirkungen der im folgenden genannten Grundlagen auf die Pla-
nung und deren Berticksichtigung im Rahmen der Planung werden, soweit erforder-
lich, bei der Beschreibung und Bewertung der Umweltsituation in Kap. 4.4 wiederge-
geben.

Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans sind die grundsatzlichen Anfor-
derungen an die Berlcksichtigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitpla-
nung, die sich aus dem Baugesetzbuch und den einschlagigen Fachgesetzen und
Fachplanen ergeben, zu beachten. In diesen Fachgesetzen und Fachplanen schla-
gen sich die auf Ebene der Europaischen Union und auf Bundes-, Landes- oder
kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzziele nieder. Dabei sind die konkret
fur den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der genannten
Grundlagen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu bertcksichtigen. Soweit er-
forderlich, erfolgt eine konkrete Nennung der berlcksichtigten Ubergeordneten pla-
nerischen und gesetzlichen Vorgaben in Kap. 4.4.

Fir das Stadtgebiet von Braunschweig liegen Fachplanungen und Gutachten vor,
die umweltbezogene Informationen und Ziele enthalten und sich in unterschiedlicher
Tiefe mit dem Plangebiet auseinandersetzen. Es handelt sich um folgende Unterla-
gen:

¢ Regionales Raumordnungsprogramm, 2008

¢ Landschaftsrahmenplan, 1999, Aktualisierung 2014

e Stadtklimaanalyse Braunschweig, GEO-NET, 2017/2018, Teil 1 und Teil 2

¢ Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 fir die Stadt Braunschweig, 2022

e Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2007
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Larmminderungsplan Braunschweig, 2020

Rahmenplanung ,Wenden-West*, Flachennutzungsplan, Integriertes Stadtent-
wicklungskonzept s. Kap. 2.1.

Zentrenkonzept Einzelhandel fir die Stadt Braunschweig 2022, nach Beschluss
des Rates der Stadt Braunschweig vom 05. Juli 2022

Aktualisiertes Wohnraumversorgungskonzept, Gutachterbiro InWIS, Mai 2023

Darlber hinaus wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens weitergehende,
auf die konkrete Planung bzw. konkrete Situation bezogene Fachplanungen und
Gutachten erstellt.

Bebauungsplanverfahren ,Wenden West* Braunschweig Artenschutzrechtlicher
Fachbeitrag, LaReG, Braunschweig, 19.10.2021 einschlief3lich Nachkartierung,
August 2022

B-Plan Wenden-West, Oberbodenuntersuchung, Geoburo Gifhorn; 10.05.2021

Baugrunduntersuchung und Baugrundbeurteilung 2786/96, GGU, 12.12.1996
einschlieBlich Nachtrag Baugebiet Wenden-West zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser 12103/2022, GGU, August 2022

Oberbodenuntersuchung, Geoburo Gifhorn, 31.05.2021

Klimadkologisches Fachgutachten zum Bebauungsplan, Braunschweig Wenden-
West, Flache WE 63, GEO-NET Umweltconsulting GmbH, Hannover, November
2021

Wenden West BA 2 - Anforderungen einer klimaneutralen Warmeversorgung an
den B-Plan, BS|ENERGY, September 2022

Gutachterliche Untersuchung zur Weiterentwicklung der Nahversorgung Wen-
dens mit der Baugebietsentwicklung Wenden-West Il, Dr. Acocella Stadt- und
Regionalentwicklung, Nurnberg, 24. Januar 2023

Erganzende Baugrunduntersuchung / Untersuchung Versickerbarkeit, BGA Inge-
nieurburo fur Baugrund-Grundwasser-Altlasten, Braunschweig, 21. / 26.04.2023

Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich nach dem bei der Stadt angewandten
»Osnabricker Modell*, Stadt Braunschweig, September 2023

Verkehrsgutachten mit Mobilitatskonzept, WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsfor-
schung, August 2023

Regenwasserbewirtschaftungskonzept, Ingenieurgesellschaft Prof. Dr.-Ing. E.
Macke mbH (Oktober 2023)

Schalltechnisches Gutachten, AMT Ingenieurgesellschaft mbH, 09.10.2023

Schalltechnisches Fluglarmgutachten tGber die Fluglarmbelastung im Umfeld des
Flughafens BRAUNSCHWEIG-WOLFSBURG; AVIA Consult GmbH, Strausberg,
10. April 2019

Flughafen Braunschweig Verlangerung der Start- und Landebahn Raumord-
nungsverfahren mit integrierter Umweltvertraglichkeitsprifung, Schalltechnisches
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Gutachten Uber die Auswirkungen des Ausbaus auf die Fluglarmbelastung im
Umfeld, Strausberg, AVIA Consult GmbH, April 2003

e Gutachten gemal Art. 13 Seveso-llI-Richtlinie bzw. § 50 BImSchG, Bestimmung
angemessener Sicherheitsabstande fir Betriebsbereiche in Braunschweig (U-
CON GmbH, August 2020)

4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltpriifung und Beurteilung der Informationsgrund-
lagen

Die Umweltprifung bezieht sich im Wesentlichen auf das Plangebiet bzw. — soweit
erforderlich, auf dessen nahere Umgebung. Gegenstand der Umweltprifung sind
nach MalRgabe des Baugesetzbuches die flr den Betrachtungsraum und das Plan-
vorhaben planungs- und abwagungserheblichen Umweltbelange.

Die Umweltprifung wird nach folgender Methodik vorgenommen:

e Auswertung der unter 4.2 genannten Planerischen Vorgaben und Quellen. Die
bei der Erstellung insbesondere von Fachgutachten jeweils angewandten techni-
schen und sonstigen Untersuchungsmethoden sind diesen Quellen zu entneh-
men bzw. soweit erforderlich in Kap. 4.4 beschreiben.

e Ortsbegehungen.

e Auswertung der unter den Verfahrensschritten der Beteiligung der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange gemal § 4 (1) BauGB ermittelten Informa-
tionen.

e Fur die Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung erfolgt ein Ver-
gleich der aktuellen Wertigkeiten von Natur und Landschaft im Plangebiet mit
dem Planzustand, der nach Umsetzung dieses Bebauungsplans zu erwarten ist
auf Grundlage des sogenannten Osnabricker Modells. Soweit aus bereits beste-
henden Bebauungsplanen Eingriffsrechte bestehen, werden sie in der Bilanzie-
rung berlcksichtigt. Das Osnabrlcker Modell ist ein anerkanntes und in der Stadt
Braunschweig regelmaBig zur Anwendung kommendes Verfahren zur rechneri-
schen Unterstitzung der gutachterlichen Bemessung von Eingriffsfolgen und
Ausgleichsmalinahmen.

¢ Die Untersuchungstiefe der Umweltpriifung orientiert sich gemaf § 2 Abs. 4
Satz 3 BauGB an den Festsetzungen dieses Bebauungsplans. Gepriift wird, wel-
che erheblichen Auswirkungen durch die Umsetzung des Bebauungsplans auf
die Umweltbelange entstehen kénnen und welche Einwirkungen auf die geplan-
ten Nutzungen im Geltungsbereich aus der Umgebung erheblich einwirken kén-
nen. Hierzu werden vernunftigerweise regelmafig anzunehmende Einwirkungen
gepruft, nicht jedoch auRergewohnliche und nicht vorhersehbare Ereignisse. Da
konkretisierbare Vorhaben noch nicht bekannt sind, beinhaltet diese Prifung
nicht die Untersuchung von Auswirkungen der Bauphase.

4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen

Bei dem rund 18,4 ha grof3en Plangebiet (Geltungsbereich A) handelt es sich um
eine aktuell vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flache dstlich des Stadtteils
Wenden, nordlich der Veltenhofer Stral’e und siidlich bzw. westlich des Heideblick.
Durch das nérdliche Drittel zieht sich von Stidwest nach Nordost ein Streifen, in dem
kleingartenahnliche Nutzungen liegen. Am westlichsten und dstlichsten Ende dieses
Streifens bestehen kleinere Gebaude.
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Bei den ubrigen Geltungsbereichen (B, C, D und E) handelt es sich jeweils um rein
landwirtschaftlich genutzte Ackerflachen.

Mensch und menschliche Gesundheit, LArm, sonstige Emissionen/Immissionen

Der Mensch und die menschliche Gesundheit kdnnen durch Emissionen/Immissio-
nen verschiedenster Arten oder auch durch andere Auswirkungen der Planung bzw.
deren Umsetzung direkt oder indirekt betroffen sein. Diese Auswirkungen kénnen
sowohl einzelne Menschen als auch die Bevolkerung betreffen. Soweit die Auswir-
kungen den Schutzgitern (z.B. Boden, Wasser, Klima, Luft) direkt zugeordnet wer-
den kénnen, werden sie in den entsprechenden Kapiteln des Umweltberichtes auf-
gefuhrt. Soweit eine solche Zuordnung nicht méglich ist, werden die Auswirkungen
im Folgenden aufgefuhrt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Aspekte
Larm sowie sonstige Emissionen und Immissionen.

Larm

Fur das Plangebiet (Geltungsbereich A) liegt ein Schalltechnisches Gutachten der
AMT Ingenieurgesellschaft mbH vor. Die zugrundeliegenden Daten basieren teil-
weise auch auf dem Schalltechnischen Fluglarmgutachten ber die Fluglarmbelas-
tung im Umfeld des Flughafens BRAUNSCHWEIG-WOLFSBURG; AVIA Consult
GmbH, April 2019.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Derzeit wird der Geltungsbereich A hauptséachlich landwirtschaftlich genutzt. Ledig-
lich im nérdlichen Bereich des Geltungsbereichs A befindet sich ein von Ost nach
West reichender Gelandestreifen mit kleingartenahnlichen Nutzungen. Durch die
landwirtschaftliche Bewirtschaftung kénnen sich fir die kleingartendhnlichen Nut-
zungen im Geltungsbereich A und fir die im Osten und Siden angrenzende Wohn-
bebauung Larmbeeintrachtigungen ergeben, die aufgrund ihrer geringen Haufigkeit
und Intensitat aber als tolerierbar gelten.

Der Geltungsbereich A ist vor allem durch den Stralenverkehr der sudlich vom Gel-
tungsbereich A gelegenen in Ost-West-Richtung verlaufenden Bundesautobahn A 2
und der an der Stdgrenze des Geltungsbereichs A entlangfiihrenden Veltenhofer
StralRe larmvorbelastet; der Verkehr der Stral’e Heideblick hat hingegen aufgrund
der geringen Verkehrsmenge nur einen geringen Einfluss. Ferner ist der dstliche
Randbereich des Plangebietes vom Schienenverkehrslarm der Trasse und Wende-
schleife der Stadtbahn betroffen. Des Weiteren wirken sich der Wasserverkehr vom
etwa 200 m westlich verlaufenden Mittellandkanal und der Luftverkehr des ca. 2 km
Ostlich gelegenen Flughafens Braunschweig-Wolfsburg larmbeeintrachtigend auf
den Geltungsbereich A aus.

Neben dem nordéstlich vom Geltungsbereich A gelegenen Lessinggymnasium be-
findet sich ein Jugendplatz sowie ein Kinder- und Jugendzentrum. Beides kann sich
larmbeeintrachtigend auf den Geltungsbereich A auswirken.

Auch die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflachen der ndheren Umge-
bung wirkt sich larmbeeintrachtigend auf den Geltungsbereich A aus. Des Weiteren
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wird der westlich des Heideblicks liegende Beregnungsbrunnen derzeit mittels Die-
selaggregat betrieben, dessen Gerauschentwicklung sich insbesondere zur Nacht-
zeit nachteilig auf den Geltungsbereich A auswirken kann.

Da es sich bei den vorhandenen Flachen im Geltungsbereich A um keine schutz-
wirdige Nutzung handelt, erweisen sich die Larmbeeintrachtigungen jedoch als
nicht wesentlich.

Bei den Geltungsbereichen B, C, D und E handelt es sich um landwirtschaftlich ge-
nutzte Flachen. Durch deren Bewirtschaftung kénnen in allen Geltungsbereichen
Gerausche auftreten, die sich jedoch aufgrund ihre Lage nicht nachteilig auf schutz-
bedirftige Nutzungen auswirken.

Die Geltungsbereiche B-E werden zudem selbst durch die Bewirtschaftung umlie-
gender landwirtschaftlich genutzter Flachen larmbeaufschlagt. Einige dieser Berei-
che werden erganzend von Larm anderer angrenzender Nutzungen beeintrachtigt
(B und C: Schiffsverkehrslarm, C: Industrie- und Gewerbelarm, E: Stralenverkehrs-
larm der A 39). Immissionsrelevante Konflikte ergeben sich jedoch aufgrund der ak-
tuellen landwirtschaftlichen Nutzung in den Geltungsbereichen nicht.

Prognose Uiber den Umweltzustand ohne Durchfilhrung der Planung

Alternative Vorhaben oder Planungen sind nach aktuellem Kenntnisstand im Gel-
tungsbereich A nicht zu erwarten.

Ohne Durchfiihrung der Planung kann es im Geltungsbereich A, infolge der allge-
meinen Zunahme des StralRenverkehrs und durch die verkehrliche Erschlielfung des
im Suden angrenzenden neuen Baugebiets WE 62, zu einer Erhéhung der Ver-
kehrslarmbelastung kommen.

Ohne Durchfiihrung der Planung sind in den Geltungsbereichen B, C, D und E keine
wesentlichen Veranderungen zu erwarten.

Prognose liber den Umweltzustand bei Durchflihrung der Planung

Im Geltungsbereich A werden die Flachen flir Wohnhauser als Allgemeine Wohnge-
biete (WA) und die Bereiche mit Mischnutzung entlang der Veltenhdéfer Stralde als
Urbane Gebiete (MU) festgesetzt. Auf den Wohnbauflachen ist die Errichtung von
Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhdusern vorgesehen. Insgesamt kénnen im
ndrdlichen Teilbaugebiet ca. 420 Wohneinheiten und im stdlichen ca. 280 Wohnein-
heiten entstehen.

Die ErschlieBung erfolgt im Stden Uber die Veltenhofer Strale auf die Planstralie
B1; diese wird auf Tempo 30 begrenzt und verbindet die beiden durch einen Griin-
zug getrennten Teilbaugebiete. Dazu verlauft sie innerhalb des Geltungsbereichs A
entlang der westlichen Gebietsgrenze und erschlie3t das ndrdliche Teilbaugebiet
von Norden. Dabei ist eine verkehrliche Verbindung auf die Stral3e im Heideblick
nicht vorgesehen. Die Ringstralen C1 und C2 innerhalb der Teilbaugebiete werden
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verkehrsberuhigt ausgefiihrt. Die Veltenhoéfer Stralte wird durch den im Geltungsbe-
reich A entstehenden Verkehr von einer Uberproportionalen Verkehrszunahme be-
troffen sein.

An den Zufahrten im Norden und Stiden werden Quartiersgaragen errichtet, die ne-
ben den Bewohnern auch von Besuchern und Nutzern der Gewerbeeinheiten ge-
nutzt werden kdnnen. Bei den nachstgelegenen schutzwiirdigen Nutzungen auler-
halb des Geltungsbereichs A handelt es sich um die 6stlich (Reines Wohngebiet,
WR) und sudlich (Allgemeines Wohngebiet, WA) unmittelbar angrenzenden Wohn-
bebauungen.

Schutzwirdige Nutzungen innerhalb des Geltungsbereiches A sind die schutzbe-
dirftigen Raume im Sinne der DIN 4109 (,Schallschutz im Hochbau®, 2018) und die
Aulenwohnbereiche (Terrassen, Loggien, Balkone).

Zum Schutz und zur Vorbeugung vor schadlichen Umwelteinwirkungen wurde im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im Rahmen des Aufstellungsverfah-
rens zum Bebauungsplan WE 63 eine schalltechnische Untersuchung (AMT, Okt.
2023) durchgefuhrt. Dazu wurden die Gerauscheinwirkungen der umliegenden
Emissionsquellen auf das Plangebiet, sowie die Auswirkungen der Emissionsquel-
len im Plangebiet auf die Umgebung als auch auf das Plangebiet selbst, nach den
aktuellen und einschlagigen Regelwerken zum Immissionsschutz erfasst und beur-
teilt sowie Empfehlungen zum Schallschutz erarbeitet.

Die Beurteilung der Gerauschsituation erfolgte auf Grundlage der DIN 18005
(,Schallschutz im Stadtebau®) in Bezug auf die entsprechende Einstufung der ein-
zelnen Wohngebiete mit den maRgeblichen Orientierungswerten (OW) des Beiblat-
tes 1 der DIN 18005 von

Allgemeines Wohngebiet (WA): OW = 55 dB(A) tags und 40 dB(A)/45 dB(A) nachts,
Urbanes Gebiet (MU): OW =60 dB(A) tags und 45 dB(A)/50 dB(A) nachts.

Dabei gilt fir die Nachtzeit der vordere Orientierungswert fir Anlagen- und Gewer-
beldrm und der hintere fur Verkehrslarm.

Erganzend wurden weitere Regelwerke hinzugezogen, die im Rahmen der jeweilig
untersuchten Larmquelle genannt werden.

Fir die Ausbreitungsrechnungen wurden Immissionshéhen von 2,5 m Gber Gelande
fur den Erdgeschossbereich und jeweils 2,8 m fir die weiteren Geschosse ange-
setzt.

Als relevante Gerauschquellen wurden im Gutachten betrachtet:

o Verkehrslarm (StralBenverkehrs-, Schienenverkehrs- (Stadtbahn), Wasserver-
kehrs- und Luftverkehrslarm)

o  Gewerbliche und industrielle Anlagen aus der Umgebung sowie Kleingewerbe-
einheiten im Geltungsbereich A

e Quartiersgaragen innerhalb des Geltungsbereichs A

e Jugendplatz innerhalb und auferhalb des Geltungsbereichs A

e Kinderlarm

e Landwirtschaftliche Bewirtschaftung (Beregnung) auflerhalb des Geltungsbe-
reichs A
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Weitere Schallquellen, welche immissionsrelevant auf den Geltungsbereich A des
Bebauungsplans Wenden West einwirken bzw. aus dem Geltungsbereich A auf die
umliegende schutzbedirftige Bebauung einwirken, sind nicht bekannt. Die tbrigen
Gerauschquellen in gréerer Entfernung zum Geltungsbereich A sind als nicht im-
missionsrelevant einzustufen.

Die Berechnung der Beurteilungspegel wurde unter Betrachtung der freien Schal-
lausbreitung durchgefuhrt. In einer ergdnzenden Betrachtung ist jedoch zuséatzlich
auch der abschirmende Einfluss der geplanten Bebauung, deren Stellung und Um-
fang sich aus dem Nutzungsbeispiel innerhalb der festgesetzten tberbaubaren
Grundstuicksflachen (,Baufenster®) sowie der vorhandenen Gebaude in der Nach-
barschaft ergibt, untersucht worden.

A Emissionen aulRerhalb des Geltungsbereichs A, die sich auf den Geltungsbe-
reich A auswirken

A.a Verkehrslarm

Der Geltungsbereich A wird wesentlich durch den angrenzenden 6ffentlichen Stra-
Renverkehr verlarmt. Als mafigebliche Strallenabschnitte werden die Wendeschleife
im Nordosten, der Heideblick im Norden und Westen, die Veltenhofer Stralle sowie
die Bundesautobahn A2 im Suden, die Zufahrt zum Geltungsbereich A sowie die
Zufahrten zu den Quartiersgaragen betrachtet.

Die Berechnung der Gerauschemissionen erfolgte nach den Vorgaben der RLS-19
»Richtlinie fur den Larmschutz an Stralen” auf Grundlage der Verkehrsuntersu-
chung von WVI aus dem Jahr 2023 flr einen Prognosehorizont 2035. Dabei wurden
die Verkehrszahlen fur den Prognose-Planfall 1 der Verkehrsuntersuchung einbezo-
gen, welche die Umsetzung des geplanten 2. Bauabschnitts ohne mdgliche Erweite-
rung berucksichtigt.

Die malgeblichen Strallenabschnitte wurden in der Gesamtverkehrslarmbetrach-
tung als Linienquellen bertcksichtigt.

Schienenverkehrslarm:

Zur Ermittlung der Gerauschemissionen durch den Schienenverkehrslarm wurde der
Stadtbahnverkehr der Linie 1, welche sich 6stlich des Geltungsbereichs A befindet,
einbezogen.

Die Schallausbreitungsrechnungen erfolgten streng nach den Vorgaben der
Schall03 ,Richtlinie zur Berechnung der Gerdauschimmissionen an Schienenwegen®
fur den Prognosehorizont 2030 unter Berlicksichtigung der jeweiligen Bahnkdrper in
den einzelnen Streckenabschnitten und einer Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Die mal3geblichen Streckenabschnitte des Schienenverkehrslarms wurden in der
Gesamtverkehrslarmbetrachtung als Linienquellen bericksichtigt.

Wasserverkehrslarm:

Westlich in ca. 200 m Entfernung befindet sich der Mittellandkanal, auf welchem
Schifffahrtsverkehr stattfindet, der ebenfalls in die Ermittlungen einfloss. Der Be-
rechnungsansatz wurde dem schalltechnischen Gutachten von AMT zum 1. Bauab-
schnitt des Bebauungsplans entnommen und beruhen auf Schiffsverkehrszahlen
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aus dem Jahr 2018. Es deutet sich flr die Zukunft keine Veranderung der durch-
schnittlichen Schiffsverkehrsmengen an, so dass die Zahlen aus 2018 fir den Prog-
nosehorizont 2030/2035 anwendbar sind.

Die Berechnung des Schallleistungspegels erfolgte nach der ,Anleitung zur Berech-
nung der Luftschallausbreitung an Bundeswasserstrallen — BfG 1250 fir den Prog-
nosehorizont 2030/2035. Dabei wurde fir die Frachtschiffe von einem geschlosse-
nen Maschinenraum ausgegangen. Berucksichtigt wurde fir die Berufsschifffahrt
eine Geschwindigkeit von 12 km/h und fir die Sportboote von 20 km/h.

Der Wasserverkehrslarm wurde in der Gesamtverkehrslarmbetrachtung als Linien-
quelle in 5 m Hohe bei durchgangiger Einwirkzeit beriicksichtigt.

Luftverkehrslarm:

Ca. 2 km 6stlich des Geltungsbereich A liegt zudem der Flughafen Braunschweig-
Wolfsburg. Die Anfluggrundlinie verlauft entlang der Autobahn A 2 und liegt nur

ca. 500 m von den stidlichen Bereichen des geplanten Wohngebietes entfernt. Auf-
grund der Nahe zur Start-/Landebahn und der in diesem Bereich geringen Flughd-
hen des ab- bzw. anfliegenden Luftverkehrs ist bei jeder Flugbewegung (abhangig
vom Luftfahrzeugtyp, Fluggeschwindigkeit, Wettersituation, Windrichtung u.v.m.) mit
einer Larmbelastung dieses Gebietes durch den Flugverkehr zu rechnen.

Far den Flughafen Braunschweig-Wolfsburg sind nach Prufung durch das Nieder-
sachsische Umweltministerium keine Larmschutzbereiche festzusetzen. Daher sind
auch keine Bauverbotszonen nach § 5 Fluglarmgesetz zu beachten.

Um einen ausreichenden Abstand zwischen neuen Gebieten mit Gberwiegender
Wohnnutzung und bestehenden Flugplatzen sicherstellen, hat die Bund/Lander-Ar-
beitsgemeinschaft fur Immissionsschutz (LAI) im Jahr 2011 Hinweise zum Ermitt-
lung von Planungszonen zur Siedlungsentwicklung an Flugplatzen beschlossen, die
hier herangezogen wurden, um die Vertraglichkeit von Wohnen und Flugplatz zu
prifen und ausreichende SchallschutzmalRnahmen festzusetzen.

Dazu sind die Fluglarmkonturen nach der 1. FlugLSV fir Tag und Nacht zu ermit-
teln. Als Planungszone sollen Gebiete mit LAeq Tag

= 55 dB(A) am Tag und LAeq Nacht

= 50 dB(A) in der Nacht von der Siedlungsentwicklung freigehalten werden.

Als Siedlungsgebiete sind dabei Gebiete mit Giberwiegender Wohnnutzung zu ver-
stehen, in diesem Fall also das Allgemeine Wohngebiet und das Urbane Gebiet.

Die Gerauschbelastung durch den 6stlich des Plangebiets gelegenen Flughafen
Braunschweig- Wolfsburg wurden entsprechend der Ergebnisse des Schallgutach-
tens zum Flughafen Braunschweig-Wolfsburg der AVIA Consult GmbH in die Be-
rechnung einbezogen. Es wurden die Ergebnisse fir den Immissionsort 7 — Wen-
den, Am Wasserwerk fir den Prognosehorizont 2030 herangezogen.

GemalR Fluglarmgutachten ergeben sich Pegel von LAeq = 46,6 dB(A) am Tag und
LAeq = 26,98 dB(A) in der Nacht. Nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm
sind in diesem Bereich demnach keine SchallschutzmalRnahmen notwendig.

Die ermittelten Pegel werden bei der Berechnung des malgeblichen Aul3enlarmpe-
gels bericksichtigt, sodass die Gerauschimmissionen bei der Dimensionierung der
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AuRenbauteile einflieRen. Konservativ wird ein Sicherheitszuschlag von 3 dB(A) be-
rucksichtigt. Dementsprechend wird der Fluglarm mit einem Schallleistungspegel
von LAeq = 50 dB(A) am Tag

und LAeq = 30 dB(A) in der Nacht beriicksichtigt.

Gesamtverkehrslarm:

Immissionsschutzrechtlich werden die Berechnungen zum Stralien-, Schienen-,
Wasser- und Luftverkehrslarm energetisch summiert und als Gesamtverkehrslarm
zusammengefasst.

In der Gesamtbetrachtung sind bei freier Schallausbreitung tagsiber aufgrund des
Verkehrslarms in Teilen des Geltungsbereichs A Uberschreitungen des schalltechni-
schen Orientierungswerts um bis zu 6 dB(A) zu erwarten. Nachts ergeben sich rech-
nerisch Gerauschimmissionen in Hohe von bis zu 55 dB(A) innerhalb des Allgemei-
nen Wohngebiets sowie 57 dB(A) innerhalb des Urbanen Gebiets, sodass der
schalltechnische Orientierungswert nachts um bis zu 10 dB(A) bzw. 7 dB(A) Uber-
schritten wird. Die hdchsten Uberschreitungen treten entlang der Veltenhéfer Strale
bzw. der Planstral3en auf.

Unter Berlcksichtigung der abschirmenden Wirkung der zuklnftigen Bebauung
(entsprechend Nutzungsbeispiel) sind an den stralRenzugewandten Fassaden dem-
entsprechend hohe Gerauschimmissionen zu erwarten. In den rickwartigen Berei-
chen werden unter der abschirmenden Wirkung der Gebaude deutlich geringere Ge-
rauschimmissionen auftreten.

Da bei freier Schallausbreitung bis auf einzelne Bereiche im Urbanen Gebiet sowie
ein geringer Teil im ndrdlichen Bereich der gesamte Geltungsbereich A von einer
Uberschreitung der Orientierungswerte betroffen ist, sind auch Aufenwohnbereiche
wie Balkone und Terrassen, aber auch beispielsweise die Aulenspielflache der
Kitas entsprechend von Verkehrslarm belastet.

Zwar ergeben sich unter der Berlicksichtigung abschirmende Wirkung der Gebaude
(gemal Nutzungsbeispiel) insbesondere im Zentrum des Geltungsbereichs A inner-
halb des Allgemeinen Wohngebiets an den strallenabgewandten Fassaden einige
Bereiche mit Gerauschimmissionen unter 55 dB(A) - insgesamt treten jedoch an ei-
nem Grolf3teil der Fassaden weiterhin Gerauschimmissionen von iber 55 dB(A) auf.
Innerhalb des Urbanen Gebiets liegen die Gerduschimmissionen an den Gebaude-
fassaden entlang der Veltenhdfer StralRe sogar Uber 60 dB(A).

Hinsichtlich der Auenspielflachen der beiden Kitas ist in der exemplarischen Be-
rechnung (gemanR Nutzungsbeispiel) zu erkennen, dass der Beurteilungspegel in
beiden Flachen teilweise unter 55 dB(A) liegt und der Orientierungswert somit ein-
gehalten werden kann.

In der Nacht treten im gesamten Geltungsbereich A Gerauschimmissionen Uber

45 dB(A) durch den Verkehrslarm auf. Selbst unter Bertcksichtigung der Gebaude-
abschirmung innerhalb des Geltungsbereichs A ergeben sich in der Nacht lediglich
an einzelnen Fassaden Gerauschimmissionen von unter 45 dB(A).
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A.b Gewerbelarm

Zu den immissionsrelevanten gewerblichen und industriellen Anlagen im Untersu-
chungsgebiet zahlen die geplanten gewerblichen Nutzungen aus dem 1. Bauab-
schnitt des Bebauungsplans Wenden-West, das Industriegebiet siidlich der Bunde-
sautobahn A 2 sowie weitere Gewerbeeinheiten im Nord- und Stdwesten.

Die Industrie-/Gewerbebetriebe im Untersuchungsraum stidlich des Geltungsbe-
reichs A wurden Uberwiegend bereits im schalltechnischen Gutachten Nr. B0361902
der Gesellschaft fur Technische Akustik mbH vom 28.05.2020 bzw. in der erganzen-
den Stellungnahme vom 10.11.2020 betrachtet. Die darin enthaltenen Emissionsan-
satze wurden dementsprechend gepruft und Gbernommen bzw. an den aktuellen
Bestand angepasst. Zu den Anséatzen zahlen auch die Eingangsdaten zum Ubungs-
betrieb der Feuerwehr.

Darlber hinaus befinden sich westlich und sidlich des Plangebiets einige Gewerbe-
flachen, flr welche schalltechnische Gutachten mit bauleitplanerischen Festsetzun-
gen bezlglich des Immissionsschutzes (Vorgabe von flachenbezogenen Schallleis-
tungspegel) vorhanden sind. Hier wurden die in den Bebauungsplanen festgesetz-
ten angegebenen flachenbezogenen Schallleistungspegel fur die Berechnung her-
angezogen.

Fir die Ubrigen Betriebe, welche flr die schalltechnische Berechnung relevant sind,
wurden bei der Berechnung typische flachenbezogene Schallleistungspegel zur Be-
ricksichtigung der Gerauschemissionen in Ansatz gebracht. Bei der Vergabe der
Emissionspegel wurde fiir ein Ergebnis auf der sicheren Seite von der Ausschop-
fung der Immissionsrichtwerte der TA Larm an bestehenden schutzbediirftigen Nut-
zungen ausgegangen.

Die Gerauschbelastung durch gewerblich genutzte Anlagen wurde auf Grundlage
der TA Larm (,Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm*“) rechnerisch nach
DIN I1SO 9613-2 (,Akustik - Dampfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien,

Teil 2%) unter BerUcksichtigung der topografischen Paramater nach dem alternativen
Verfahren fir die Bodendampfung gemaf Nr. 7.3.2 und einer Mittenfrequenz von
500 Hz ermittelt. Die meteorologische Korrektur wurde konservativ nicht in Ansatz
gebracht.

Neben den Orientierungswerten der DIN 18005-1 sind auch die Immissionsricht-
werte (IRW) der TA Larm einzuhalten:

Allgemeines Wohngebiet (WA):  IRW = 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts,
Urbanes Gebiet (MU): IRW = 63 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts.

Damit liegt die Bemessungsgrenze gemaf TA Larm fur ein MU-Gebiet gegentiber
den Orientierungswerten der DIN 18005 (60 dB(A)) tags 3 dB(A) hdher.

Aufgrund des Gewerbelarms ergeben sich demnach im Geltungsbereich A im Allge-
meinen Wohngebiet Gerauschimmissionen von maximal 55 dB(A) am Tag und

40 dB(A) in der Nacht sowie im Urbanen Gebiet 56 dB(A) am Tag und 42 dB(A) in
der Nacht. Sowohl die Orientierungswerte der DIN 18005 als auch die Immissions-
richtwerte der TA Larm werden somit im gesamten Geltungsbereich A eingehalten
bzw. unterschritten.

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift \Wenden-West 2. BA*, WE 63 Begriindung, Stand: 25.10.2023
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB

71 von 248 in Zusammenstellung



-26- TOP 6

Des Weiteren ist bei den hier vorliegenden Abstanden zu den umliegenden Gewer-
bebetrieben nicht von einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte gemaR TA
Larm flr kurzzeitige Gerauschspitzen auszugehen.

Eine Notwendigkeit zur Umsetzung von Schallschutzmal3hahmen gegenuber Ge-
werbelarm ergibt sich somit nicht.

An das Plangebiet grenzen verschiedene Ackerflachen, welche landwirtschaftlich
genutzt werden. In Bezug auf die landwirtschaftliche Urproduktion von Nahrungsmit-
teln existieren keine gesetzlichen Vorgaben zum Schallimmissionsschutz.

Eine Beurteilung nach den Vorgaben der TA Larm erfolgt fir den Betrieb des Brun-
nens dementsprechend nicht.

A.c Freizeitlarm

Nordlich des Plangebiets befindet sich ein Kinder- und Jugendzentrum des Deut-
schen Roten Kreuzes. Neben einer AuRenanlage mit Spielgeraten ist ndrdlich des
Gebaudes eine Skateanlage mit verschiedenen Einrichtungen angeordnet. Bei der
Berechnung wird sowohl die Nutzung der Skateanlage als auch die Kommunikati-
onsgerausche von Kindern bzw. Jugendlichen im AuRenbereich wahrend der Off-
nungszeiten berucksichtigt.

Die Larmquellen zum Freizeitlarm wurden im schalltechnischen Berechnungsmodell
verortet und eine Schallausbreitungsrechnung gemal TA Larm unter Berucksichti-
gung der topografische und bauliche Parameter nach dem allgemeinen Verfahren
fur die Bodendampfung (DIN ISO 9613-2) durchgeflihrt.

Die Ergebnisse zeigen, dass es innerhalb der Baugrenzen sowie an den geplanten
Gebaudefassaden nicht zu einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte kommt.

Die lauteste Gerauschspitze ist beim Skateboardfahren mit einem Schallleistungs-
pegel von LwAmax = 116 dB(A) zu erwarten. Der Immissionsrichtwert fur ein Allge-
meines Wohngebiet wird am Tag in einem Abstand von 14 m eingehalten. Dieser
Abstand wird hier eingehalten, sodass keine Uberschreitungen der Immissionsricht
werte fUr kurzzeitige Gerauschspitzen zu erwarten sind.

B Emissionen innerhalb des Geltungsbereichs A, die sich auf den Geltungsbe-
reich A selbst und die umliegende schutzbedirftige Nutzung auswirken

In dem Bebauungsplan ist vorwiegend Wohnnutzung geplant. Diesbezuglich kann
man in der Regel davon ausgehen, dass keine weiteren immissionsrelevanten Ge-
rausche im Umfeld vom Plangebiet auftreten. Darlber hinaus sind innerhalb des
Plangebiets jedoch weitere Nutzungen vorgesehen, welche als immissionsrelevant
eingestuft werden und dementsprechend im Folgenden naher betrachtet werden.

Dazu gehdrt das zusatzliche Verkehrsaufkommen auf éffentlichen Straf3en, die
kleingewerblichen Nutzungen innerhalb des Plangebiets, die Nutzung der beiden
Quartiersgaragen, die Nutzung der Spiel- und Jugendplatze sowie die zwei Kinder-
tagesstatten.
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Dabei wird sowohl der Schutzbedarf der geplanten Nutzungen innerhalb des Plan-
gebiets als auch der bestehenden umliegenden Nutzungen bericksichtigt.

Durch das geplante Wohnbaugebiet sowie die Nutzungen innerhalb des Urbanen
Gebiets wird auf den umliegenden Verkehrswegen ein erhdhtes Verkehrsaufkom-
men erzeugt, welches zu héheren Verkehrslarmimmissionen an der umgebenden
Bebauung fuhrt. Die Auswirkung dieses vorhabenbezogenen Verkehrslarms wurden
in Anlehnung an die Regelungen der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
bzw. TA Larm untersucht.

Dazu wurden die Auswirkungen des vorhabenbezogenen Verkehrslarms an den
nachstgelegenen am meisten betroffenen Gebauden ermittelt. Hierbei handelt es
sich um zwei geplante Gebaude aus dem Bebauungsplan WE 62, sudlich der Vel-
tenhofer StralRe, direkt gegenliber der Einmindung in den Geltungsbereich A und
um die Bestandsbebauung Am Wasserwerk 1.

Die gutachterlichen Berechnungsergebnisse zeigen, dass sich die Beurteilungspe-
gel an den am meisten betroffenen Immissionsorten um maximal 2 dB(A) erhéhen
werden. Organisatorische MalRhahmen zur Verringerung der Auswirkungen sind ge-
maf TA Larm demnach nicht erforderlich. Darliber hinaus liegen die Gerau-
schimmissionen auch im Prognose Planfall unter der Grenze zur Gesundheitsge-
fahrdung von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der Nacht, sodass keine gesund-
heitsgefahrdenden Gerauschimmissionen an den schutzbedurftigen Nutzungen zu
erwarten sind. Eine Notwendigkeit zur Umsetzung von Schallschutzmalinahmen
ergibt sich nicht.

Bezlglich der gewerblichen Nutzungen innerhalb des festgesetzten Urbanen Ge-
biets (Arztpraxen, Kleingewerbe, Nahversorger, etc.) liegen zum Zeitpunkt der
Planaufstellung noch keine genauen Kenntnisse vor. Zur Berticksichtigung der ge-
planten Betriebe wurde bei der gutachterlichen Berechnung des maf3geblichen Au-
Renlarmpegels von der Ausschopfung der Immissionsrichtwerte an den schutzbe-
durftigen Nutzungen ausgegangen. Wesentliche Konflikte sind demnach nicht zu er-
warten, sofern bei der Planung der Gewerbeeinheiten im Zuge des Baugenehmi-
gungsverfahrens durch einen schalltechnischen Nachweis sichergestellt ist, dass
die Immissionsrichtwerte an den maf3geblichen Immissionsorten eingehalten wer-
den.

Bei den Emissionen von ausschlieBlich privat genutzten Stellplatzen im Bereich von
Wohnhausern gelten in der Regel das Gebot der gegenseitigen Riicksichtnahme,
das Gebot der VerhaltnismaRigkeit und das Prinzip der Ortsublichkeit. Kurzzeitige
Gerauschspitzen, wie sie im Bereich von Pkw-Stellplatzen z.B. durch Tlrenschlagen
auftreten, gehdren auch in Wohngebieten zu Ublichen Alltagserscheinungen, die bei
einer angemessenen Stellplatzanzahl unter ortsiiblichen Umstanden keine unzumut-
baren Stérungen hervorrufen.

Anders ist jedoch die Nutzung der Quartiersgaragen einzustufen. Hier wirken sich
die Gerauschimmissionen durch die Stellplatznutzung des gesamten Quartiers ge-
bindelt an nur zwei Standorten auf wenige Betroffene aus. Des Weiteren ist eine
Nutzung nicht nur durch Anwohner vorgesehen, sondern auch durch Besucher und
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im Fall der Quartiersgarage im sudlichen Teilbaugebiet auch durch Kunden und Ge-
werbetreibende. Die Beurteilung der Gerauschemissionen der Quartiersgaragen er-
folgte daher - abweichend zur Beurteilung einer Stellplatznutzung an Wohnhausern
- in Anlehnung an die Vorgaben der TA Larm. Entsprechend wurden konservativ so-
wohl die Fahrbewegungen aufgrund der Anwohnerstellplatze als auch die gewerb-
lich genutzten Fahrbewegungen in die Berechnung einbezogen.

Far die Quartiersgarage im nérdlichen Teilbaugebiet wurden 440 Stellplatze auf 5
Ebenen mit jeweils 88 Stellplatzen berlcksichtigt. Fur die Garage im sldlichen Teil-
baugebiet 500 Stellplatze auf 6 Ebenen mit jeweils 83 Stellplatzen. Dabei wurden
300 Stellplatze fur Anwohner und 200 Stellplatze fur die gewerblichen Nutzungen
zugrunde gelegt.

Die Fassaden der Quartiersgaragen wurden als teilweise geschlossen angenom-
men, da die Immissionsrichtwerte der TA Larm bei vollstandig offenen Fassaden
nicht eingehalten werden kdnnen. Die Gerauschemissionen aus den Quartiersgara-
gen wurden daher als vertikale Flachenquellen an deren Fassaden bericksichtigt.

Die Berechnung der Gerauschimmissionen erfolgte nach den Angaben der Park-
platzlarmstudie in Verbindung mit einer Untersuchung zu den Gerauschemissionen
von Parkhdusern aus der Fachzeitschrift ,Larmbekampfung® (2000, Nr. 5, S. 175-
179).

Zur Beurteilung der Gerauschimmissionen durch die Quartiersgaragen wurden die
Gebaudelarmkarten an den geplanten Gebaudefassaden des stadtebaulichen Ent-
wurfes (Nutzungsbeispiel) berechnet.

Die Berechnungsergebnisse zeigen auf, dass eine Einhaltung der Orientierungs-
werte der DIN 18005 bzw. der Immissionsrichtwerte der TA Larm unter Bericksichti-
gung von SchallschutzmaRnahmen an den Fassaden der Quartiersgaragen moglich
ist.

Aus der gutachterlichen Berechnung lassen sich die erforderliche Mindestanforde-
rung an die Schallddmmung der jeweiligen Fassaden ableiten, welche erforderlich
sind um gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse in den umliegenden Gebauden si-
cherzustellen. Wesentliche Konflikte sind demnach nicht zu erwarten, sofern bei der
Planung der Quartiersgaragen im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens durch ei-
nen schalltechnischen Nachweis sichergestellt ist, dass die Immissionsrichtwerte an
den maldgeblichen Immissionsorten eingehalten werden.

Innerhalb des Griinzuges zwischen dem nérdlichen und sudlichen Bereich des Bau-
abschnitts und auf der stdlichen Grunflache ist die Errichtung von Jugendplatzen
mit verschiedenen Sportangeboten (z.B. Bolzplatz, Streetballplatz) zur Nutzung
durch Kinder und Jugendliche aus dem Quartier vorgesehen. Die genaue Ausge-
staltung der jeweiligen Jugendspielflachen wird erst im Rahmen der Ausfihrungs-
planung und nach Jugendbeteiligung festgelegt. Fir die Berechnung auf der sidli-
chen Freiflache wurde zunachst exemplarisch die Nutzung eines Bolzplatzes als
schalltechnisch kritischste Nutzung angenommen. Im Bereich der Grinachse wurde
darlUber hinaus die Nutzung von zwei Streetballplatzen mit 2 Kérben angenommen.

Die Berechnung und Beurteilung der Gerauschemissionen erfolgte nach den Vorga-
ben der Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV). Betrachtet wurde dabei
der kritischste Beurteilungszeitrum, sonn- und feiertags innerhalb der Ruhezeiten.
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Damit ist gleichermalen eine durchgangige Nutzung in den Zeitrdumen werktags
von 08.00-22.00 Uhr sowie sonn- und feiertags von 09.00-22.00 Uhr abgedeckt.

Neben den Orientierungswerten der DIN 18005-1 sind auch die Immissionsricht-
werte (IRW) der 18. BImSchV einzuhalten:

Allgemeines Wohngebiet (WA): IRW = 55 dB(A) tags aullerhalb der Ruhezeit,
IRW = 55 dB(A) tags innerhalb der Ruhezeit
mittags/abends,
IRW = 50 dB(A) tags innerhalb der Ruhezeit
Morgens und
IRW = 40 dB(A) nachts

Urbanes Gebiet (MU): IRW = 63dB(A) tags aulierhalb der Ruhezeit ,
IRW = 63 dB(A) tags innerhalb der Ruhezeit
mittags/abends,
IRW = 58 dB(A) tags innerhalb der Ruhezeit
Morgens und
IRW = 45 dB(A) nachts

Damit liegt die Bemessungsgrenze gemaf 18. BImSchV fur ein MU-Gebiet gegen-
Uber den Orientierungswerten der DIN 18005 (60 dB(A)) tags aufderhalb sowie in-
nerhalb der mitttaglichen und abendlichen Ruhezeit 3 dB(A) héher und innerhalb der
morgendlichen Ruhezeit um 2 dB(A) niedriger.

Die Berechnung des Sportanlagenlarms erfolgte gemaf den Vorgaben der 18. BIm-
SchV auf Grundlage der Berechnungsvorschriften der VDI 2714 (,Schallausbreitung
im Freien®) und VDI 2720/1 (,Schallschutz durch Abschirmung im Freien®) fur eine
Immissionshohe von 5,3 m. Konservativ wurde eine Mitwindwettersituation nach
VDI 2714 und die Bodendampfung nach Nr. 6.3 der VDI 2714 bericksichtigt.

Die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV werden im Umfeld des Bolzplatzes fiir
ein Allgemeines Wohngebiet (WA) etwa ab einem Abstand von 40 m und fir ein Ur-
banes Gebiet etwa ab einem Abstand von 11 m unterschritten.

Vom Streetballplatz zum Allgemeinen Wohngebiet ist ein Abstand von ca. 25 m not-
wendig. Innerhalb dieses Abstand um die exemplarisch betrachteten Standorte, be-
finden sich keine entsprechenden schutzbediirftigen Nutzungen. Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte treten demnach nicht auf. Eine Notwendigkeit zur Umset-
zung von Schallschutzmalinahmen ergibt sich unter diesen Vorrausetzungen nicht.

Bei einer veranderten Standortwahl oder Nutzungsart der Jugendplatze kann dies
hingegen zu Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte fihren. In diesem Fall sind
im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren SchallschutzmalRhahmen notwen-
dig, deren Mdglichkeit sich aufgrund der Hohe der Wohnbebauung voraussichtlich
auf eine Einschrankung der Nutzungsdauer reduzieren.

B.d Freizeitlarm

In der 6ffentlichen Grunflache in der sudlichsten Spitze des Geltungsbereichs A, di-
rekt an der Veltenhdéfer Stral3e, ist ein Bereich vorgesehen, fur den die Mdglichkeit
einer Nutzung flr temporare Veranstaltungen, wie z. B. Zirkus, Volksfest, Ponyrei-
ten, Kleinmarkte (z. B. Geranienmarkt, Flechtkorbmébelmarkt) angedacht ist.
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Aufgrund der geringen Anzahl an abendlichen/nachtlichen Veranstaltungen, werden
die in diesem Bereich vorgesehenen Veranstaltungen im Rahmen von Sonderge-
nehmigungen als Seltene Ereignisse nach der Freizeitlarm-Richtlinie (Nds.) beurteilt
und durch entsprechende immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen sicher-
gestellt, dass die Immissionsschutzbelange der schutzbedirftigen Nachbarschaft
ausreichend berucksichtigt werden. Entsprechend sind im Rahmen der Planung zu
diesem Bebauungsplan diesbzgl. keine immissionsschutzrechtlichen Vorkehrungen
zu treffen.

Kindertagesstatten, Kinderspielplatze u. a. Einrichtungen im Sinne des § 22 Abs. 1a
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind im Allgemeinen unter dem Aspekt
der ,Sozial-Adaquanz‘ zu bewerten. Da Gerauscheinwirkungen durch Kinder not-
wendigerweise zum menschlichen Zusammenleben gehéren, ist ,Kinderlarm* mehr
als Larm anderer Verursacher zumutbar und i. d. R. hinzunehmen.

Unabhangig davon ist jedoch im Einzelfall sicherzustellen, dass Anwohner nicht
Uber ein annehmbares Mal3 hinaus in Haufigkeit und Starke durch Kinderlarm be-
aufschlagt werden. Dabei darf bei der Beurteilung von Kinderlarm das Maf3 der Er-
heblichkeit explizit nicht an Immissionsricht- oder -grenzwerten festgemacht werden.

In den Grinflachen werden zwischen den Jugendplatzen auch Kinderspielbereiche
angeordnet. Diese sind gemalR § 22 BImSchG Abs. 1a immissionsschutzrechtlich
als sozialadaquat zu beurteilen; entsprechend ist Kinderlarm im Allgemeinen hinzu-
nehmen.

Die genaue Lage im Grunstreifen und die Ausgestaltung der Kinderspielflachen sind
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans WE 63 noch nicht bestimmt. Es
ist vorgesehen die Spielflachen so anzuordnen, dass sie den geringstmdglichen Ein-
fluss auf die nérdlich und sidlich des Grinstreifens vorgesehene Wohnbebauung
ausltben. Dennoch ist nicht auszuschlief3en, dass in der nachstgelegenen
Wohnnachbarschaft Gerausche von den Spielflachen wahrzunehmen sein werden.
Unzumutbare Belastungen durch Kinderlarm sind jedoch nicht zu erwarten.

Durch das Neubaugebiet entsteht ein Bedarf an Kita- und Krippenplatzen, der vor
Ort in den bestehenden Betreuungseinrichtungen nicht gedeckt werden kann. Dem-
zufolge besteht ein Bedarf an zwei max. 5-Gruppen-Kindertagesstatten. Eine Kin-
dertagesstatte wird im Westen des nérdlichen Teilbaubereichs und die andere im
Osten des sudlichen Teilbaubereichs jeweils direkt am Griinzug angeordnet, der die
beiden Baubereiche trennt. Die Uberbaubaren Flachen sind dabei auf den Kita-
Grundstuicken so angeordnet, dass sie moglichst nah an die Siedlungskérper heran-
reichen. Somit wird zum einen die Plan- und Bestandswohnbebauung vom Kinder-
larm abgeschirmt und zum anderen werden die Auf3enspielbereiche in Richtung des
attraktiven Grunzugs ausgerichtet.

Somit sind derzeit fir die geplanten Kindertagesstatten keine besonderen Griinde
erkennbar, dass das auch hier geltende Toleranzgebot des BImSchG in Bezug auf
die geplante Wohnbebauung in unzumutbarer Weise Uberschritten wird.
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C Larmpegelbereiche/MalRnahmen zum Schallschutz

Um die Gerauschimmissionsbelastung im Geltungsbereich A kenntlich zu machen
und den Schutzanforderungen der im Geltungsbereich A geplanten schutzwirdigen
Nutzungen (Wohnen) Rechnung zu tragen, wurden im Schallgutachten allgemein-
gultige Anforderungen an den baulichen Schallschutz in Form von Larmpegelberei-
chen (LPB) gemaf DIN 4109 (,Schallschutz im Hochbau‘) ermittelt. Dazu wurden fur
den Geltungsbereich A die maRgeblichen Aufienlarmpegel fur die kritische Ge-
schosshdhe (1. OG) bei freier Schallausbreitung ohne bauliche Anlagen sowie fur
das jeweils am starksten betroffene Geschoss fassadengenau gemaR stadtebauli-
chen Entwurf (Nutzungsbeispiel) schalltechnisch berechnet.

Da im Plangebiet die Gerauschbelastung von mehreren Larmquellen herrihrt, ist die
Uberlagerung dieser verschiedenen Schallimmissionen zu beriicksichtigen. Entspre-
chend berechnen sich gemafl DIN 4109 (2018) die resultierenden AuRenlarmpegel
aus den einzelnen malfgeblichen Aul3enlarmpegeln, hier von Verkehr (Strale,
Schiene, Wasser, Luft) und Gewerbe.

Grundséatzlich gilt der Fluglarm als Bestandteil des Verkehrslarms und flief3t somit
gemal DIN 4109 in die Berechnung des mafdgeblichen AuRenlarmpegels und dem-
zufolge in die Dimensionierung des baulichen Schallschutzes ein.

Dies vorangestellt errechnen sich innerhalb des Geltungsbereichs A die mal3gebli-
chen Aulenlarmpegel. Die daraus resultierenden Larmpegelbereiche (LPB) erge-
ben sich im vorliegenden Fall entsprechend der Norm zu LPB Ill bis V. Der Stralten-
verkehrslarm erweist sich dabei sidlich und entlang der Planstra3en und der Schie-
nenverkehrslarm entlang der Stadtbahntrasse als pegelbestimmend. Entsprechend
verringern sich die Pegel mit groRer werdendem Abstand zu den Verkehrswegen.
Dementsprechend liegt entlang der Veltenhofer Stral3e der Larmpegelbereich V

(71 bis 75 dB(A)), im Bereich der Planstral3en sowie der Stadtbahn der Ldrmpegel-
bereich IV (66 bis 70 dB(A)) und in den Ubrigen Bereichen der Larmpegelbereich I
(61 bis 65 dB(A)) vor. Die Larmpegelbereiche ergeben sich aus den berechneten
Aulenlarmpegeln, welche innerhalb der Baugrenzen zwischen 61 und 71 dB(A) lie-
gen.

C.b  MaRnahmen zum Schallschutz

Die Ermittlung der Gerauschbelastung im Geltungsbereich A zeigt, dass zum Teil
Uberschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 durch
den Verkehrslarm zu erwarten sind. Auch die Grenze fir gesunde Schlafverhalt-
nisse bei gekipptem Fenster wird im Plangebiet Uberschritten. Die Auswirkungen
des Verkehrslarms in Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind als wesentlich einzu-
stufen.

Aufgrund des Gewerbelarms aus dem umliegenden Gewerbegebieten treten im
Plangebiet keine Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Larm auf. MaR-
nahmen sind nicht erforderlich.

Sofern die folgenden Empfehlungen beztiglich der vom Plangebiet ausgehenden
Gerauschquellen (Gewerbe, Quartiersgaragen, Jugendplatze) beachtet werden,
sind diesbezlglich ebenfalls keine wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut zu
erwarten.
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e Bei der Planung der Gewerbeeinheiten ist im Zuge des Baugenehmigungsver-
fahrens durch einen schalltechnischen Nachweis sicherzustellen, dass die Im-
missionsrichtwerte an den maf3geblichen Immissionsorten eingehalten werden.

e An den Fassaden der Quartiersgaragen sind Schallschutzmalinahmen erforder-
lich, um die Einhaltung der Immissionsrichtwerte sicherzustellen. Der Nachweis
erfolgt im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.

e Hinsichtlich der Jugendspielflachen sind Mindestabstande zu den schutzbedrf-
tigen Nutzungen einzuhalten. Bei abweichenden Standorten und/oder Nutzungs-
arten werden Schallschutzwande oder eine verkirzte Nutzungsdauer notwendig
sein.

Gdf. ist im Zuge der Genehmigungsplanung eine erneute Betrachtung der jeweiligen
Gerauschquellen notwendig.

Aufgrund der Erkenntnisse aus der schalltechnischen Untersuchung sind zur Ge-
wahrleistung der zu berucksichtigenden Schutzanspriiche MaRnahmen zum Schutz
vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes zu prufen und werden nach planerischer Abwagung im erforderlichen Umfang
festgesetzt. (s. Kap. 5.7).

D Bauphase

Gemal § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle diese so zu
betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen (hier Larmemissionen) verhindert
werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und nach dem Stand der
Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmafl be-
schrankt werden.

Beim Betrieb der Baustelle, mit ihren technischen Einrichtungen und einschlief3lich
des Baustellenverkehrs, sind bezliglich Larm die Immissionsrichtwerte der AVV-
Baularm ,Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm® zu beach-
ten. Ein gerauschintensiver Betrieb der Baustelle ist gemafy AVV-Baularm nur werk-
tags (Montag bis Samstag) im Zeitraum zwischen 7 und 20 Uhr (Tagzeit) zulassig.
Sollten aus technologischen Griinden Nachtarbeiten im Zeitraum zwischen

20 und 7 Uhr notwendig werden — z. B. typischerweise Betonagen -, so sind diese
rechtzeitig bei der Unteren Immissionsschutzbehdrde der Stadt Braunschweig zu
beantragen.

Bei der Nutzung zur Entwicklung und Erhaltung der angestrebten Ausgleichsmal3-
nahmen ist nicht mit zusatzlichen Belastungen zu rechnen.

Bauphase

Bauarbeiten sind hier nicht geplant. Bei einer weiterhin ordnungsgemafen landwirt-
schaftlichen Nutzung zur Entwicklung und Erhaltung der angestrebten Ausgleichs-

maflnahmen sind keine weiteren Larmbeeintrachtigungen innerhalb und aul3erhalb
der Geltungsbereiche zu erwarten.
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4.4.1.2 Sonstige Emissionen/Immissionen

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Im Norden und im Westen grenzen landwirtschaftlich genutzte Flachen an den Gel-
tungsbereich A. Deren Bewirtschaftung kann im Geltungsbereich saisonal zu
Staub-, Geruchs- und Lichtbeeintrachtigungen fiihren. Im Nahbereich der Stadt-
bahntrasse sind Erschitterungen mdglich. Da der Geltungsbereich A selbst zurzeit
hauptsachlich landwirtschaftlich genutzt wird und lediglich in einem schmalen Strei-
fen im nordlichen Bereich eine kleingartenahnliche Nutzung besteht, ergeben sich
daraus keine nachteiligen Auswirkungen.

Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung im Geltungsbereich A selbst kann jedoch die
Ostlich angrenzende schutzwiirdige Wohnbebauung und die im Siden festgesetzten
neue Wohnbebauung Bebauungsplan ,Wenden-West 1. BA*, WE 62 beeintrachti-
gen. Landwirtschaftliche Nutzungen gelten grundsatzlich als privilegiert und sind als
ortsuiblich zu bewerten, so dass bei ordnungsgemalfer Bewirtschaftung auftretende
Beeintrachtigungen im Allgemeinen hinzunehmen sind.

DarUber hinaus sind keine weiteren sonstigen Emissionen bzw. Immissionen be-
kannt, die sich auf den Geltungsbereich A oder die umliegenden Nutzungen nachtei-
lig auswirken.

Durch die eigene Bewirtschaftung und die Bewirtschaftung der umliegenden land-
wirtschaftlich genutzten Flachen sind die Geltungsbereiche B-F sowie deren nahere
Umgebung neben den o. g. Gerduschimmissionen saisonal von weiteren Immissio-
nen wie Staub-, Geruchs-, und Lichtimmissionen betroffen. Immissionsrelevante
Konflikte mit schutzbedurftigen Nutzungen ergeben sich daraus jedoch nicht.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Ohne Durchfiihrung der Planung sind keine Anderungen zu erwarten.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Durch die Bewirtschaftung der an das Plangebiet angrenzenden landwirtschaftlich
genutzten Flachen kdnnen auch weiterhin saisonal Staub-, Geruchs-, und
Lichtimmissionen auftreten; eine erhebliche Beeintrachtigung auf die geplante
Wohnnutzung ist dabei nicht zu erwarten. Landwirtschaftliche Nutzungen gelten
grundsatzlich als privilegiert und sind als ortstblich zu bewerten, so dass bei ord-
nungsgemaler Bewirtschaftung auftretende Beeintrachtigungen im Allgemeinen
hinzunehmen sind.

Im Nahbereich der Stadtbahntrasse sind Erschutterungen mdglich, die sich jedoch
aufgrund des vorgesehenen baulichen Abstands nicht nachteilig auf die geplante
Bebauung auswirken.
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Aufgrund der festgesetzten Wohnnutzung im Geltungsbereich A ist nicht davon aus-
zugehen, dass andere Emissionen (Licht, Staub, elektromagnetische Strahlung, Ge-
riche oder Erschitterungen) aus dem Geltungsbereich heraus an den umliegenden
Nutzungen (Bestandsbebauung und Bauabschnitt 1) zu nachteiligen Beeintrachti-
gungen fuhren.

Bei der Nutzung zur Entwicklung und Erhaltung der angestrebten Ausgleichsmal3-
nahmen ist nicht mit zusatzlichen Belastungen zu rechnen.

Bauphase

Gemal § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle diese so zu
betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen, hier Staub-, Geruchs-, Licht- und
Erschitterungsemissionen, verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-
meidbar sind und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelt-
einwirkungen auf ein Mindestmal beschrankt werden.

Im Rahmen von GrolRbaustellen kann es grundsatzlich zu Erschiitterungen kom-
men. Nach dem jetzigen Kenntnisstand sind jedoch keine Spundwénde oder Pfahl-
grindungen in der Bauphase notwendig, so dass aulder Baustellenverkehr keine
nennenswerten Erschitterungen zu erwarten sind. Ist im Rahmen der Bauphase wi-
dererwarten mit relevanten Erschitterungen zu rechnen, sind die entstehenden Er-
schutterungen durch die Baumaschinen und/oder den Bauverkehr insbesondere an
den umliegenden Wohnhausern im Vorfeld zu ermitteln und zu beurteilen. Die Vor-
gaben der DIN 4150 (,Erschitterungen im Bauwesen') sind hierbei zu beachten. Ein
Nachweis des Nichtentstehens von Gebdudeschaden durch Beweissicherung ist im
Einzelfall empfehlenswert.

Je nach Bauphase und Wetterlage kann es auf der GrofRbaustelle zu erheblichen
Staubemissionen kommen. Damit diese nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen in
der Nachbarschaft fihren, ist ein Staubaufkommen nach dem Stand der Technik zu
verhindern. Unvermeidbar auftretende Staubemissionen sind durch die Verwendung
der nach dem Stand der Technik entsprechenden Technologien und Gerate auf ein
Mindestmal} zu beschranken.

Je nach Jahreszeit und Wetterlage kann es auf der GroRbaustelle zu erheblichen
Blendwirkungen durch Baustrahler und Baufahrzeugscheinwerfern kommen. Damit
diese nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen in der Nachbarschaft fuhren, sind Be-
leuchtungseinrichtungen (Strahler) so anzubringen oder so abzudecken, dass eine
direkte Einsicht in die Leuchtmittel von der unmittelbar angrenzenden Bebauung
nicht moéglich ist.

Bauarbeiten sind hier nicht geplant. Bei einer weiterhin ordnungsgemafen landwirt-
schaftlichen Nutzung zur Entwicklung und Erhaltung der angestrebten Ausgleichs-
maflinahmen sind keine weiteren Beeintrachtigungen innerhalb und auf3erhalb der
Geltungsbereiche zu erwarten.
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4.4.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Fur den Geltungsbereich A liegt ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag des Blros
LaReG, Braunschweig, 19.10.2021 inklusive Nachkartierung (Stand 19.08.2022)
vor. Fur die Geltungsbereiche B, C, D und E wurde keine gesonderte Untersuchung
zum Artenschutz durchgefihrt. Durch die bislang intensive landwirtschaftliche Nut-
zung ist nach Einschatzung der Unteren Naturschutzbehérde nur mit den fir solche
Flachen Ublichen Arten der offenen Feldflur zu rechnen. Deren Vorkommen wird von
den hier geplanten AusgleichsmafRnahmen nicht betroffen. Ein Erfordernis fir eine
gesonderte Untersuchung besteht somit aus naturschutzfachlicher Sicht nicht.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Schutzgebiete und —objekte:

Im Rahmen des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrags wurde im Jahr
2020 eine Biotoptypenkartierung vorgenommen (LaReg, Stand 19.10.2021).

Der Grolteil des Plangebiets (Geltungsbereich A) besteht aus Ackerland. Daneben
kommen Ruderalfluren und Kleingartenanlagen vor. Zudem befinden sich innerhalb
des Geltungsbereiches nach § 30 BNatSchG geschiitzte Biotopflachen (Trockenra-
sen). Die betroffenen Bereiche wurden im Jahr 2022 noch einmal nachkartiert, um
eine flachenscharfe Abgrenzung zu erreichen. Sonstige flachen- oder objektbezo-
gene Schutzanspriiche nach Naturschutzrecht liegen im Plangeltungsbereich und
angrenzend nicht vor, d. h. es sind keine Naturdenkmaler, Natura 2000-Gebiete o-
der Natur- und Landschaftsschutzgebiete betroffen.

Artenschutz:

Auf den im Jahr 2020 vorgenommenen Erfassungen zu Flora und Fauna basierend
wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt (LaReg, Stand 19.10.2021).
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass eine Betroffenheit der Artengrup-
pen Voégel und Fledermause vorliegt.

Als Brutvogellebensraum kommt dem Vorhabengebiet eine mittlere Bedeutung
(Wertstufe Ill) zu. Hervorzuheben ist das Vorkommen von vier Feldlerchenrevieren
mit Brutverdacht auf den Offenlandflachen innerhalb des Geltungsbereiches.

Als Fledermauslebensraum kommt dem Untersuchungsgebiet eine geringe Bedeu-
tung (Wertstufe 1V) zu. Quartiere wurden nicht nachgewiesen. Insgesamt wurden
Uber Ortungsrufe drei Fledermausarten im Untersuchungsgebiet detektiert. Dabei
war die Zwergfledermaus die mit Abstand haufigste Art. Daneben wurden der Grol3e
Abendsegler sowie die Breitfliigelfledermaus festgestellt.

Bei der Uberpriifung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten fiir Végel und Fleder-
mause wurden sieben potenziell geeignete Habitatbdume mit entsprechenden
Strukturen (Astlécher, Stammspalten, abstehende Rinde) identifiziert.

Daruber hinaus wurde im Jahr 2022 ein Vorkommen der besonders geschutzten
Blaufliigeligen Odlandschrecke (Oedipoda caerulescens) festgestellt.
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Bei der Flache in der Gemarkung Wenden handelt es sich um landwirtschaftlich ge-
nutzte Ackerflache mit den spezifischen Lebensraumen fir Tiere und Pflanzen.

Bei dem Geltungsbereich in der Gemarkung Veltenhof handelt es sich um eine Fla-
che, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den stadtischen Pool als Acker genutzt
wurde mit den spezifischen Lebensraumen fiur Tiere und Pflanzen. Derzeit liegt die
Flache brach.

Bei dem Uberplanten Bereichen in der Gemarkung Waggum handelt es sich um
landwirtschaftlich genutzte Ackerflache mit den spezifischen Lebensraumen fr
Tiere und Pflanzen.

Bei dem Uberplanten Bereich in der Gemarkung Riningen handelt es sich um land-
wirtschaftlich genutzte Ackerflache mit den spezifischen Lebensraumen fir Tiere
und Pflanzen.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Ohne Durchfiihrung der Planung sind bezogen auf den aktuellen Zustand keine we-
sentlichen Anderungen hinsichtlich des Arteninventars zu erwarten. Dies betrifft so-

wohl Geltungsbereich A als auch die externen Geltungsbereiche B-E. Die bisherigen
Nutzungen wirden voraussichtlich fortgefuhrt werden.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Im Geltungsbereich A werden Lebensrdume von Tieren und Pflanzen der Agrarland-
schaft, Ruderalfluren und Trockenrasenbiotopen Uberplant. Bislang unversiegelte
Flachen sollen bebaut werden, was mit einer Veranderung bzw. dem Verlust von
Habitaten und der Vegetation einhergeht.

Schutzgebiete und —objekte:

Bei Umsetzung der Planung kommt es infolge der Bebauung zum Verlust von nach
§ 30 BNatSchG geschitzten Biotopen (Trockenrasen). Auch in den Teilbereichen,
die als Grunflache festgesetzt sind, muss davon ausgegangen werden, dass sich
die Flachen infolge der zu erwartenden intensiven Freizeitnutzung nicht als Trocken-
rasen erhalten lassen. Der geschitzte Trockenrasen wird vollumfanglich durch die
Anlage eines gleichartigen Biotops im Geltungsbereich C ausgeglichen.

Artenschutz:

Im Geltungsbereich A werden Lebensrdume von Tieren und Pflanzen der Agrarland-
schaft, Ruderalfluren und Trockenrasenbiotopen lberplant. Bislang unversiegelte
Flachen sollen bebaut werden, was mit einer Veranderung bzw. dem Verlust von
Habitaten und der Vegetation einhergeht.
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Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag stellt eine Betroffenheit der Artengruppen Vé-
gel und Fledermause fest. Ein Eintreten der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1
BNatSchG ist durch Vermeidungs- und Ausgleichsmaflinahmen zu vermeiden. Erfor-
derlich sind Bauzeitenregelungen, fachkundige Besatzkontrollen und Schaffung von
Ersatznisthilfen fur Végel und Ersatzquartiere fur Fledermause. Fur den Habitatver-
lust der gefahrdeten Feldlerche sind externe AusgleichsmalRnahmen erforderlich
(BlUhstreifen).

Weiterhin wurde das Vorhandensein der besonders geschiitzten Blaufliigeligen Od-
landschrecke festgestellt. Die Lebensraumanspriche dieser Art finden im Zuge des
Ausgleiches fir die Trockenrasenbestande im Kompensationskonzept Berlcksichti-
gung. Im Rahmen der Erschlielung sind mogliche weitere Schutzmaflinahmen mit
der Unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen.

Mit Umsetzung der Planung wird es im Geltungsbereich A zu einem dauerhaften di-
rekten Flachenentzug durch Uberbauung bzw. Versiegelung und Veranderungen
der bisher vorhandenen Habitatstrukturen kommen. Mit Umsetzung der Vermei-
dungs- und externen AusgleichmalRnahmen verbleiben keine als erheblich und
nachteilig zu wertenden umweltrelevanten Auswirkungen auf die Schutzguter Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt.

In den Geltungsbereichen B, C, D und E wirken sich die geplanten externen Aus-
gleichsmalinahmen positiv auf die Schutzgiter Tiere, Pflanzen und biologische Viel-
falt aus. Die Agrarlandschaft wird durch Umwandlung von Acker in Grinland exten-
siviert und durch Gehdlzpflanzungen naturschutzfachlich aufgewertet. Fir die Feld-
lerche werden mit der Anlage von Bliihstreifen und fiir die Blaufliigelige Odland-
schrecke mit der Entwicklung von Trockenrasen artspezifische Mallnahmen umge-
setzt.

4.4.3 Flache

Das Schutzgut Flache stellt eine bedeutsame begrenzte natirliche Ressource dar
und ist als eigenstandiges Schutzgut neben dem Schutzgut Boden zu betrachten-
den. Planungsrechtliche Inanspruchnahme von Flache ist mit der Zunahme von
Siedlungs- und Verkehrsflache gleichzusetzen, was zumeist mit irreversiblem Ver-
lust der ursprunglichen Funktion einhergeht und sich negativ auf viele verschiedene
Schutzglter auswirkt.

Bis spatestens 2030 soll in Niedersachsen die Neuversiegelung von Béden auf 3
Hektar pro Tag eingeschrankt werden. Die Bedeutung dieser Einschrankung wird
nicht nur angesichts der klimatischen Entwicklung immer drangender. Landwirt-
schaftliche Flachen sollten weiter zur Nahrungsmittelproduktion, unversiegelte Fla-
chen allgemein in ihrer Funktion fir den Wasserhaushalt, die Biodiversitat etc. erhal-
ten werden.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Als bisher weitestgehend unbebaute und zum gréten Teil landwirtschaftlich ge-
nutzte Flache kommt dem Plangebiet (Geltungsbereich A) innerhalb des Stadtgebie-
tes von Braunschweig eine allgemeine Bedeutung zu, zumal in der Stadt bzw. im
Ballungsgebiet Braunschweig Ackerflachen fir die Landwirtschaft besonders knapp
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sind. Die natlrliche Bodenfruchtbarkeit (ackerbauliches Ertragspotenzial) der FIa-
chen ist als ,mittel“ einzustufen.

Bei dem uberplanten Bereichen handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte
Ackerflachen, wobei die Ackerflache im Geltungsbereich C derzeit brach liegt.

Prognose Uiber den Umweltzustand ohne Durchfilhrung der Planung

Die vorliegenden Verhaltnisse bleiben unverandert. Aufgrund der bestehenden pla-
nungsrechtlichen Situation ist eine Zunahme von Siedlungs- und Verkehrsflache
nicht zu erwarten. Die Flachen bleiben in ihrer Funktion fir den Wasserhaushalt, die
Biodiversitat etc. erhalten. Die Ackerflachen kénnen weiterhin landwirtschaftlich ge-
nutzt werden.

Prognose Uiber den Umweltzustand bei Durchflihrung der Planung

Mit der Umsetzung der Planung werden die derzeitig vorwiegend landwirtschaftlich
genutzten Flachen in Wohnbauflachen, Verkehrsflachen und Flachen fir Freiraum-
nutzungen umgewandelt. Mit der Inanspruchnahme der Ackerflachen fir die Sied-
lungserweiterung wird der Landwirtschaft in ihrer Bedeutung fur die Nahrungs- und
Rohstoffproduktion Grund und Boden entzogen. Dieser Flachenentzug ist aus land-
wirtschaftlicher Sicht kritisch zu sehen, da aktuell keine alternativen Flachen als Er-
satzland zur Verfligung stehen.

Die Realisierung von neuen Verkehrs- und Bauflachen fuhrt zudem zum Verlust der
nattrlichen Bodenfunktionen durch Versieglung und Bebauung. Weiter Folgewirkun-
gen des Flachenverbrauchs sind Zersiedelung, Verlust von Lebensraumen flr Flora,
Fauna, Beeintrachtigung des Landschaftsbildes, Reduktion der Wasserversicke-
rungsfahigkeit sowie ein verandertes Kleinklima.

Auf der geplanten éffentlichen Grinflache kann die nattrlichen Bodenfunktionen
grundsatzlich erhalten und in Verbindung mit den geplanten Malinahmen in ihrer
Funktion moglicherweise sogar gestarkt werden.

Die Auswirkung auf das Schutzgut Flache sind als wesentlich einzustufen. Maf3nah-
men zum Ruickbau an anderer Stelle stehen im Stadtgebiet aktuell nicht zur Verfu-

gung.

Die Ausweisung als Flache fir Ausgleichsmalinahmen zur Kompensation von Ein-
griffen ermdglicht im Geltungsbereich A den gesetzlich vorgeschriebenen sparsa-
men Umgang mit Grund und Boden. Flachenverbrauch durch Versiegelungen sind
in den Geltungsbereichen B, C, D und E nicht vorgesehen. Durch die naturnahe Be-
wirtschaftung entstehen neue Lebensraume fur Flora und Fauna.

Gleichwohl werden die Grundstlicke durch AusgleichsmalRnahmen der intensiven
Landwirtschaftsnutzung entzogen und gehen in ihrer Bedeutung fur die Nahrungs-
und Rohstoffproduktion verloren. Ersatzflachen stehen nicht zur Verfligung. Aus-
gleichsflachen werden daher nur im notwendigen Umfang in Anspruch genommen.

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift \Wenden-West 2. BA*, WE 63 Begriindung, Stand: 25.10.2023
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB

84 von 248 in Zusammenstellung



-39- TOP 6

444 Boden

Fur den Geltungsbereich A liegen ein bautechnisches Bodengutachten des Ingeni-
eurblros GGU (12.12.1996) einschliellich eines Nachtrags zur Versickerung von
Niederschlagswasser (August 2022) sowie eine umwelttechnische Oberbodenunter-
suchung des Geobiiros Gifhorn (31.05.2021) vor. Zur Uberpriifung und Planung der
Versickerbarkeit von Niederschlagwasser wurden erganzende Untersuchungen des
im Plangebiet anstehenden Baugrundes erforderlich. Daher wurde durch das Biro
BGA Ingenieurburo fur Baugrund-Grundwasser-Altlasten noch eine erganzende
Obenbodenuntersuchung erstellt (04.07.2023).

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Im Bereich der Ackerflachen liegt Oberboden in Starken von ca. 0,3 m bis 0,4 m vor.
Es handelt sich dabei im slidwestlichen Drittel des Plangebietes um Mittlere Podsol-
Braunerdebdden, im Uberwiegenden Teil des Plangebietes um Mittlere Gley-Pod-
sole. Der Naturlichkeitsgrad sowie die Ertragspotentiale der Flachen sind nach der
Bodenfunktionskarte als mittel zu bewerten. Auch die natirliche Funktionserflllung
des Bodens ist insgesamt als mittel zu bewerten. Besonders schutzwirdige Boden
sind nicht vorhanden.

Die Oberbdden des Streifens mit kleingartenahnliche Nutzungen und den kleineren
Gebauden sind wahrscheinlich z. T. stark anthropogen tberpragt. Der Natirlich-
keitsgrad dieser Boden ist insofern als gering zu bewerten.

Unter dem Oberboden liegen die naturlich anstehenden Sande und Kiese der Nie-
derterrasse vor. Ab etwa 5 m Tiefe steht Geschiebelehm, nach Norden und zur
Tiefe auch Ton der Oberkreide-Formation an.

Die Sande und Kiese bilden einen Porengrundwasserleiter mit zusammenhangen-
dem freiem Grundwasserspiegel. Der Grundwasserspiegel ist nach den Ergebnis-
sen der Baugrunderkundung zwischen ca. 2 m und 3 m unter Gelandeoberkante zu
erwarten. Die hdchsten Grundwasserspiegel werden nochmal rd. 1 m héher vorlie-
gen.

Eine planmalige technische Versickerung von Niederschlagswasser ist aufgrund
der hydrogeologischen Verhaltnisse (Grundwasserstand, Baugrundaufbau) maoglich.

Die im Untergrund unter dem Mutterboden anstehenden Sande weisen liberwie-
gend eine maRige vertikale Durchlassigkeit von 3 - 10 bis 7 - 10° m/s auf. Die
obere Sandschicht weist lediglich lokal mit 2 - 104 m/s eine héhere Durchlassigkeit
auf. Grundsatzlich weisen die anstehenden Sande eine ausreichende Durchlassig-
keit fur die Versickerung von nicht schadlich belastetem Niederschlagswasser auf.
Eine Versickerung von Niederschlagsabflissen Gber Mulden ist gemal DWA-A 138
bei einem Durchlassigkeitsbeiwert von mind. kf 2 5 - 10 m/s moglich.

Zwischen der Infiltrationsebene von Versickerungsanlagen und den "mittleren
héchsten Grundwasserstanden” ist gemal DWA-A 138 ein Mindestabstand von 1 m
einzuhalten. Dies ist bei den hier zu erwartenden "mittleren hdchsten Grundwasser-
standen" vollstandig maoglich.
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Im Rahmen der umwelttechnischen Untersuchungen des Geoburos Gifhorn
(31.05.2021) wurden daruber hinaus auf drei Teilflachen Oberflachenmischproben
in Tiefen von 0,0 m bis 0,3 m und von 0,3 m bis 0,6 m enthommen und auf Schad-
stoffparameter gemal} BBodSchV untersucht. Die Prifwerte flr den Wirkungspfad
Boden — Mensch flr eine Nutzung als Wohngebiet werden von den gemessenen
Konzentrationen eingehalten und sind somit im Hinblick auf die geplante Nutzung
des Plangebietes unkritisch. Auch die strengeren Vorsorgewerte der BBodSchV
werden eingehalten. Altlastverdachtige Flachen liegen in dem Plangebiet nicht vor.
An den sudwestlichen Rand des Plangebietes grenzt die Altablagerung E8/5 an.

Die Baugrundverhaltnisse sind als glnstig einzustufen. Insgesamt liegt eine ausrei-
chende Tragfahigkeit fur Gebaude, Kanale und Strallen vor. Fur Erdarbeiten mit
grolieren Aushubtiefen sind Grundwasserhaltungsmaflnahmen zur Absenkung des
Grundwasserspiegels erforderlich.

Im Planbereich bzw. direkt angrenzend befinden sich Grundwassermessstellen.

Bei dem uberplanten Bereich handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Acker-
flachen. Bei den Bdden handelt sich dabei um Mittlere Gley-Podsole.

Der Naturlichkeitsgrad ist nach der Bodenfunktionskarte als ,mittel“ zu bewerten, die
Ertragspotentiale der Flachen als ,gering“. Die naturliche Funktionserfullung
des Bodens ist insgesamt als ,mittel“ zu bewerten.

In dem Geltungsbereich B liegen keine bekannten Altlasten vor.

Bei dem Uberplanten Bereich handelt es sich um eine aktuell brachliegende vormals
landwirtschaftlich genutzte Flache. Bei den Béden handelt sich dabei um Mittlere
Gley-Braunerde.

Der Naturlichkeitsgrad ist nach der Bodenfunktionskarte als ,mittel“ zu bewerten,
das Ertragspotential der Flache als ,gering®. Die natlrliche Funktionserflllung
des Bodens ist insgesamt als ,mittel” zu bewerten.

In dem Geltungsbereich C liegen keine bekannten Altlasten vor.

Bei dem Uberplanten Bereich handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Acker-
flachen. Bei den Bdden handelt sich dabei um Tieferen Gley sowie Mittlere Gley-
Braunerde.

Der Natirlichkeitsgrad ist nach der Bodenfunktionskarte als ,mittel“ zu bewerten,
das Ertragspotential der Flache als ,gering®. Die natlrliche Funktionserflllung
des Bodens ist insgesamt als ,mittel” zu bewerten.

In dem Geltungsbereich D liegen keine bekannten Altlasten vor.
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Bei dem Uberplanten Bereich (Geltungsbereich E) handelt es sich um landwirt-
schaftlich genutzte Ackerflachen. Bei den Béden handelt sich dabei iberwiegend
um Braunerde, im nordostlichsten Teilbereich um Pararendzina.

Der Naturlichkeitsgrad ist nach der Bodenfunktionskarte als ,mittel“ zu bewerten,
das Ertragspotential der Flache Uberwiegend als ,sehr gering bis gering®, im nord-
Ostlichsten Teilbereich dagegen als ,sehr hoch®. Die natlrliche Funktionserfillung
des Bodens ist insgesamt als ,mittel“, im nordostlichsten Teilbereich als hoch zu be-
werten.

In dem Geltungsbereich E liegen keine bekannten Altlasten vor.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Ohne Durchfiihrung der Planung sind bezogen auf den aktuellen Zustand keine An-
derungen zu erwarten. Im Bereich der Acker- und Grunflachen bleiben die vorhan-
denen naturlichen Bodenfunktionen und Flachen zur landwirtschaftlichen Nutzung
erhalten.

Prognose Uiber den Umweltzustand bei Durchflihrung der Planung

Bei Durchflhrung der Planung gehen in grolen Bereichen des Plangebietes der
Oberboden und die natirlichen Bodenfunktionen sowie das Ertragspotenzial der
Flachen verloren. Zudem werden grof3e Flachen durch die geplanten Gebaude und
Stralden versiegelt. Aufgrund der Verdichtungsempfindlichkeit der Oberbdden ist
dariber hinaus mit einer negativen Beeinflussung der verbleibenden Béden durch
die Bautatigkeiten zu rechnen.

Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist als ,mittel bis gro3* zu bewerten.

Mit der Aufgabe der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung und der Entwicklung
naturnaher und extensiver Biotop- und Nutzungsstrukturen auf den externen, bis-
lang intensiv ackerbaulich genutzten Ausgleichsflachen (Geltungsbereiche B, C, D,
und E) kénnen dort die natlrlichen Bodenfunktionen erhalten und aufgewertet und
die Eingriffsfolgen in das Schutzgut Boden insgesamt verringert werden.

Abfallrecht:

Abfallrechtliche Belange sind von der Planung nicht in besonderer Weise betroffen.
Zum sachgerechten Umgang mit Abfallen werden keine Festsetzungen getroffen.
Die allgemein gultigen Regelungen der abfallrechtlichen Gesetzgebung sind jedoch
zu beachten.

Kampfmittel:
Der Geltungsbereich A ist zu 98 % der Gesamtflache nicht kampfmittelverdachtig.

Eine Ausnahme bildet der studdstliche Bereich an der Veltenhéfer Stralle. Die Fla-
che ist im Rechtsplan entsprechend als Kampfmittelverdachtig gekennzeichnet.
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In den Geltungsbereichen B, C, D und E besteht Kampfmittelverdacht.

Aus Sicherheitsgriinden sind entsprechend der DIN 18323 ,Kampfmittelraumarbei-
ten® fUr diese Bereiche Sondierungen auf Kampfmittel durchzufiihren. Werden Stor-
korper festgestellt, sind diese zu bergen (Aufgrabung der Verdachtspunkte).

445 Wasser

Mit der Zielsetzung die Veranderung des naturlichen Wasserhaushaltes durch Sied-
lungsaktivitdten in mengenmagiger und stofflicher Hinsicht so gering zu halten, wie
es technisch, 6kologisch und wirtschaftlich vertretbar ist, wurde im Rahmen der Pla-
nung ein Regenwasserbewirtschaftungskonzept (Ingenieurgesellschaft Prof. Dr.-Ing.
E. Macke mbH) erstellt. Demnach ist zur Férderung der lokalen Grundwasserneubil-
dung vorrangig die ortsnahe Versickerung als Alternative zur Ableitung von Nieder-
schlagswasser vorgesehen.

Starkregen:

Starkregen bezeichnet sehr gro3e Regenmengen, die innerhalb kurzer Zeit fallen.
Solche Starkregenereignisse kénnen zu Uberflutungen, nicht nur in der Nahe von
Gewassern, sondern im gesamten Gebiet fihren. Je nach Starke des Ereignisses
besteht die Gefahr von erheblichen Personen- und Sachschaden.

In den vergangenen Jahren gab es in Braunschweig mehrfach intensivere Starkre-
genereignisse. Durch den Klimawandel ist in Zukunft hdufiger und mit starkeren
Starkregenereignissen zu rechnen.

Mit der Veroéffentlichung der Starkregenanalyse der Stadt Braunschweig fir das
Stadtgebiet beschreibt ,Starkregen” Regenereignisse, bei denen so hohe Wasser-
mengen auftreten, dass die Bemessungsgrenzen bzw. die Leistungsfahigkeit der 6f-
fentlichen Kanalisationen erheblich Uberschritten werden und die Niederschlage da-
her unkontrolliert abflie3en. Die Bezeichnung Starkregen beschreibt demnach einen
Bereich, der auRerhalb der kommunalen Uberflutungsvorsorge liegt.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Wasserwirtschaftlich wird das Plangebiet (Geltungsbereich A) durch die tGberwie-
gende landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst. Die weiteren Nutzungen sind was-
serwirtschaftlich unerheblich. Das Plangebiet liegt weder in einem Uberschwem-

mungsgebiet noch in einem Wasserschutzgebiet.

Die Grundwasserqualitat wird durch die landwirtschaftliche Nutzung, z. B. durch
Nahrstoffeintrage, beeinflusst. Das Plangebiet ist bisher kaum versiegelt. Daher liegt
eine weitgehend natlrliche Grundwasserneubildung vor. Es sind Grundwasser-
stédnde von teilweise (sidwestlicher Bereich) bzw. vielfach (nordéstlicher Bereich)
kleiner/gleich 2 m unter GOK oder Staunasse zu erwarten.

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflachengewasser.

Aus der Starkregenanalyse ergeben sich im Plangebiet betroffene Flachen.
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Die Flachen des Geltungsbereiches B werden landwirtschaftlich genutzt und sind
bisher unversiegelt. Die Grundwasserneubildung sowie die Grundwasserqualitat
werden durch die landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst. Die Bereiche sind nur ge-
ringfligig durch Uberflutungen bei Starkregen betroffen.

Geltungsbereich C ist eine landwirtschaftlich genutzte, bisher nicht versiegelte Fla-
che. Die Grundwasserneubildung sowie die Grundwasserqualitdt werden durch die
landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst. Der Bereich ist im norddstlichen Teil mafig
durch Uberflutungen bei Starkregen betroffen.

Geltungsbereich D ist eine landwirtschaftlich genutzte, bisher nicht versiegelte Fla-
che. Die Grundwasserneubildung sowie die Grundwasserqualitat werden durch die
landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst. Der Bereich ist durch Uberflutungen nur ge-
ringfligig betroffen. Auf den umliegenden Flachen sind z. T. erhebliche Uberflutun-
gen zu erwarten und es sind relevante FlieRwege vorhanden.

Geltungsbereich E ist eine landwirtschaftlich genutzte, bisher nicht versiegelte Fla-
che. Die Grundwasserneubildung sowie die Grundwasserqualitat werden durch die
landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst. Der Bereich ist durch Uberflutungen nur ge-
ringfugig betroffen. In Teilen gibt es relevante Fliedwege (Flierichtung West/Nord-
west).

Die Geltungsbereiche B, C, D und E liegen nicht im Wasserschutzgebiet fur das
Wasserwerk Bienroder Weg oder in einem Uberschwemmungsgebiet.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

In den Geltungsbereichen sind keine wasserwirtschaftlichen Veranderungen ohne
Durchflhrung der Planungen anzunehmen.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Veranderungen des Bodens durch Uberbauung und Versiegelung wirken sich nach-
haltig auf den naturlichen Wasserhaushalt und den Wasserkreislauf aus, da Flachen
fur die Ruckhaltung, Verdunstung und Versickerung von Niederschlagswasser verlo-
ren gehen. So wird der Oberflachenabfluss erhéht und die Grund- bzw. Bodenwas-
seranreicherung durch den Entzug von Sickerwasser reduziert. Zudem wird mit der
Uberplanung im Geltungsbereich A eine neue Topografie geschaffen, die zu einer
Verschiebung der im Rahmen der stadtweiten Starkregenanalyse simulierten Uber-
flutungen im Plangebiet fuhren wird. Infolge dessen kann es zu einer Verschlechte-
rung der Grundwasserneubildung sowie zu Schaden infolge von lokalen Starkregen-
ereignissen kommen.

Daher soll einerseits tber die Begrenzung der Grundflachenzahl bzw. der tGberbau-
baren Grundstiicksflache und der Begrenzung der Uberschreitungsméglichkeiten
gemal §19 Abs. 4 BauNVO der Versiegelungsgrad begrenzt werden und die Ein-
griffsfolgen gemindert werden. Zur Minderung der Eingriffsfolgen und Sicherung des
naturlichen Wasserhaushalts sieht das Regenwasserbewirtschaftungskonzept (In-
genieurgesellschaft Prof. Dr.-Ing. E. Macke mbH) darlber hinaus eine dezentrale
Regenwasserversickerung auf 6ffentlichen wie auch privaten Grundsticken vor. Po-
sitiv auf die Ruckhaltung, Verdunstung und Versickerung des Niederschlagswassers
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wirken sich dabei auch die Festsetzungen zur Dachbegriinung und zur Anlage von
Muldenflachen aus. Die lokale Ruckhaltung und Versicherung von Niederschlags-
wasser dient im Sinne der Klimafolgeanpassungen gleichzeitig zur Minderung der
Risiken sommerlicher Hitzeperioden und anhaltender Trockenheit sowie durch
Uberflutungen aus Starkregen.

Mit Umsetzung des Regenwasserbewirtschaftungskonzepts verbleiben somit keine
als erheblich und nachteilig zu wertenden umweltrelevanten Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser.

Starkregen
Starkregen bezeichnet sehr groRe Regenmengen, die innerhalb kurzer Zeit fallen,

so dass selbst die im Regenwasserbewirtschaftungskonzept vorgesehenen No-
tiberlaufe (z.B. Anschliisse an die Regenwasserkanalisation oder Uberlaufschwel-
len in den Versickerungsmulden) das abflieRende Niederschlagswasser aufgrund
ihrer hydraulischen Leistungsfahigkeit oder Beeintrachtigung (z.B. Verstopfung mit
Schwemmagut) nicht mehr aufnehmen kénnen. In diesem Fall staut sich das Nieder-
schlagswasser auf der Oberflache oder flieRt dem Gelandegefalle folgend auf der
Oberflache bis zum nachsten Tiefpunkt ab. Solche Starkregenereignisse kdnnen da-
her zu Uberflutungen im Gebiet fiihren. Je nach Stérke des Ereignisses besteht die
Gefahr von erheblichen Personen- und Sachschaden.

Da das Gelande im sudlichen Bereich des Geltungsbereichs A von Stden nach Nor-
den in den zentralen Gringurtel um 0,75 bis 1,0 m abfallt, wird das Niederschlags-
wasser bei solchen Starkregenereignissen weitgehend dem Gefalle entsprechend
aus dem Sudteil des Geltungsbereichs A in Richtung Grunflache abflieen (Gelan-
detiefpunkt). Zudem werden die strallenbegleitenden Versickerungsmulden gemaf
dem Regenwasserbewirtschaftungskonzept (Ingenieurgesellschaft Prof. Dr.-Ing. E.
Macke mbH) alle in Richtung zum zentralen Griinzug ausgerichtet sein, so dass
auch das Gefélle der Strallen und Wege dieser Ausrichtung folgt. Sie werden bei
Starkregenereignissen demnach als FlieRwege dienen und das Niederschlagswas-
ser gezielt in den zentralen Griinzug ableiten.

Im nérdlich des Griinzuges gelegenen Teil des Baugebietes weist das Gelande Ho-
hen zwischen ca. 69,0 und 69,50 m NHN auf. Das Gefalle ist nicht in Richtung
Grlinzug ausgerichtet, sondern relativ flach und bewegt sich auf einer Gelandehdhe
um ca. 69,25 m NHN, ahnlich wie im angrenzenden Grinzug. In diesem Bereich
des Baugebietes besteht daher aufgrund des relativ ebenen Geldndes das Risiko
eines flachenhaften Einstaues.

Mit dem Wegfall der landwirtschaftlichen Nutzung und einer naturnahen Entwicklung
ist von einer wasserwirtschaftlichen Aufwertung dieser Bereiche auszugehen, da
nachteilige Beeinflussung wegfallen werden.

4.4.6 Klima, Luft

4.4.6.1 Stadtklima, Luft

Eine klimadkologische Ersteinschatzung auf Basis der gesamtstadtischen Klimaana-
lyse Braunschweig (GEO-NET 2017) zeigt, dass das Plangebiet (Geltungsbereich
A) im Bereich einer Kaltluftleitbahn liegt und ihm eine hohe bioklimatische Bedeu-
tung zukommt. Insbesondere die nach Westen und Nordwesten gedffnete Lage mit
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Freiflachen landwirtschaftlicher Nutzung sorgt fiir einen bedeutenden Zustrom von
Kaltluft in die anliegenden Wohn- und Gewerbegebiete.

Daher wurde durch das Biro GEO-NET Umweltconsulting GmbH ein Klimadkologi-
sches Fachgutachtendes erstellt, das die aktuelle klimadkologische Situation im
Plangebiet (Geltungsbereich A) und die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf
die umliegenden Gebiete detailliert betrachtet und die Auswirkungen des geplanten
Vorhabens auf die klimadkologischen Funktionen mithilfe von Modellrechnungen un-
tersucht und beurteilt.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Nachts produzieren die grof3en Freiflachen Kaltluft, die Uber Ausgleichsstrémungen
die angrenzenden Siedlungsbereiche erreicht und bis zu 200 m in die Bebauung
eindringt und bei sommerlichen Hochdruckwetterlagen die bioklimatische Situation
verbessert.

Am Tage herrscht im Bereich des Plangebietes eine in Teilen maRige, zumeist aber
starke bis sehr starke Warmebelastung vor. Hier macht sich der Einfluss der gerin-

gen Vegetation auf den vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Flachen sowie der
Einfluss der naheliegenden, stadtischen Bebauung bemerkbar.

Die Flachen nérdlich des Plangebiets liegen im Bereich eines grof¥flachigen, sich in
ndrdlicher Richtung bis an den Stadtrand reichenden Kaltluftentstehungsgebietes,
welches die Luftleitbahn Xl Thune / Wenden initiiert, die durch das Plangebiet (Gel-
tungsbereich A) hindurch Frischluft in die gegenwartige Siedlungsstruktur hinein-
flhrt.

Die Flache liegt nérdlich an den Mittellandkanal angrenzend, im Bereich eines grof3-
flachigen, sich in nérdlicher Richtung bis an den Stadtrand erstreckenden Kaltluf-
tentstehungsgebietes, welches die Luftleitbahn XIII Thune / Wenden initiiert. Fur die
gegenwartige Siedlungsstruktur handelt es sich um einen sehr wichtigen klimadkolo-
gische Ausgleichsraum mit einer sehr hohen Empfindlichkeit gegeniber Nutzungsin-
tensivierung.

Die Flache liegt nérdlich des Mittellandkanals im Bereich der Okeraue mit éstlich an-
grenzendem Gewerbegebiet. Die Flache weist entsprechend des aktuellen Klima-
gutachtens eine hohe bioklimatische Bedeutung auf. Fur die gegenwartige Sied-
lungsstruktur handelt es sich um einen wichtigen klimadkologische Ausgleichsraum
mit einer hohen Empfindlichkeit gegentiber Nutzungsintensivierung.

Die Flache liegt am nérdlichen Stadtrand zwischen Beberbach und Ortslage Wag-
gum. Die Flache weist entsprechend des aktuellen Klimagutachtens eine hohe bi-
oklimatische Bedeutung auf. Fur die gegenwartige Siedlungsstruktur handelt es sich
um einen wichtigen klimatkologische Ausgleichsraum mit einer hohen Empfindlich-
keit gegenuber Nutzungsintensivierung.
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Die klimadkologische Ausgleichsflache liegt westlich von Riningen als Teil eines
Kaltluftentstehungsgebietes, welches die Luftleitbahn IX.b IX.a initiiert. Fir die ge-
genwartige Siedlungsstruktur handelt es sich um einen besonders wichtigen klima-
Okologischen Ausgleichsraum mit einer sehr hohen Empfindlichkeit gegeniber Nut-
zungsintensivierung.

Prognose liber den Umweltzustand ohne Durchfilhrung der Planung

Ohne Durchfiihrung der Planung bleibt die gegenwartige bioklimatische Situation
bestehen. Die Okosystemleistung der Flachen bleibt erhalten.

Prognose Uiber den Umweltzustand bei Durchfliihrung der Planung

Bei Durchflihrung der Planung ist eine Veranderung der klimadkologischen Situation
zu erwarten. Die erhéhte Versiegelung durch die geplante Bebauung verursacht ei-
nen Anstieg der Warmebelastung, wahrend die Strémungshindernisse eine Durch-
stromung und somit das Kaltluftprozessgeschehen behindern.

Die Umwandlung der Nutzung von groRtenteils Freiland und landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen zu Siedlungsbebauung verringert die Funktion der Kaltluftproduk-
tion in der Nachtsituation und erhdht die Aufwarmung in der Tagsituation. Dieser Ef-
fekt wirkt sich auch durch eine Verringerung des Zustroms von Kaltluft aus den vor-
mals offenen Freiflachen auf die westlich anliegenden Siedlungsgebiete sowie den
nordlichen Bereich des 1. Bebauungsabschnitts aus.

Positiv hervorzuheben ist die geplante Grinflache bzw. Parkanlage, die den nérdli-
chen und sudlichen Teil des geplanten Bebauungsgebietes von West nach Ost
durchzieht. Hier sind die Erwarmungseffekte besonders tagstber deutlich geringer
ausgepragt und tragen zu einer lokalen Minderung der Warmebelastung bei. In der
Nacht kann durch eine optimierte Gestaltung dieser Parkanlagen die auch die lami-
nare Luftstromung unterstitzt die klimadkologische Funktionalitadt erhdht werden
und somit auch der positive Einfluss auf den umgebenen Siedlungsraum verbessert
werden.

Um die Warmebelastung im Plangebiet tagstiber mdglichst gering zu halten und die
Eingriffe in zu mindern, ist im Wohnquartier zudem die Einbindung von vielen Bau-
men mit ausgepragtem Kronendach Uber Rasenflachen vorgesehen. Eine mdglichst
geringe Versiegelung von Oberflachen im Bereich von Grundsticken, Verkehrsfla-
chen und sonstigen Freiraumen wird dartber hinaus die Erwarmung tagsuber be-
grenzen und einem verbesserten Kaltluftprozessgeschehen nachts beitragen.

Neben dem kuhlenden Effekt durch die Transpiration der Vegetation bieten vor al-
lem auch die bepflanzten Mulden und Retentionsflachen durch die Evaporation eine
Méoglichkeit zur Temperaturregulierung, indem sie Wasser wie in einem Schwamm
speichern und an Hitzetagen zum Kihlen wieder abgegeben. Die mit der Anlage der
geplanten Bebauung einhergehenden lokalklimatischen Beeintrachtigungen — Auf-
heizung durch temperaturspeichernde Bauvolumina, Lufttrockenheit — kbnnen so
gemindert werden.
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Eine Veranderung der klimadkologischen Situation ist bei Realisierung der Planung
grundsatzlich zu erwarten. Mit Umsetzung der geplanten MafRnahmen kann der An-
stieg der Warmebelastung im Quartier gemindert, die Frischluftproduktion erhoht
und so die Auswirkungen auf Gesundheit sowie die Lebens- und Aufenthaltsqualitat
abgemildert werden. Somit verbleiben keine als erheblich und nachteilig zu werten-
den umweltrelevanten Auswirkungen auf das Stadtklima.

Die Flachen bleiben als Ausgleichsflachen in ihrer jetzigen klimadkologischen Funk-
tion dauerhaft erhalten.

Klimaschutz

Die hohen Treibhausgasemissionen, insbesondere der vergangenen Jahrzehnte,
haben dazu geflihrt, dass die weltweiten negativen Folgen des dadurch bedingten
Klimawandels splrbar geworden sind und ohne Gegenmaf3inahmen zu erheblichen
Beeintrachtigungen des menschlichen Lebens sowie des Naturhaushaltes auf der
Erde fuhren werden. Die zu erwartenden Klimaveranderungen sind in erster Linie
auf die anthropogenen Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) zurtickzufihren.

Neben Effizienz- und Einsparungsmal3nahmen bei der Errichtung von Gebauden
und beim Gebdudebetrieb sowie im Bereich Mobilitat kann die Nutzung klimafreund-
licher beziehungsweise klimaneutraler Energietrager zur Vermeidung von Treib-
hausgas-Emissionen beitragen.

Im Rahmen einer ersten Konzeptstudie (Anforderungen einer klimaneutralen War-
meversorgung, BS|ENERGY, September 2022) sind fur das Baugebiet ,Wenden-
West 2. BA* daher verschiedene Erzeugungskonzepte zur weitestgehend CO--neut-
ralen Warmeversorgung des Quartiers untersucht worden. Die Ergebnisse der Kon-
zeptstudie und die daraus resultierenden Flachenanforderungen werden im Rahmen
des Planverfahrens bericksichtigt, um die spatere Umsetzung des CO2-neutralen
Energiekonzepts grundsatzlich zu erméglichen.

Ein abschlieRendes Ergebnis hinsichtlich der tatsachlichen Umsetzbarkeit des ge-
planten Energiekonzepts wird jedoch erst die nachfolgend zu erstellende Machbar-
keitsstudie liefern kdnnen, die in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger zu-
nachst noch erarbeitet werden soll.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Gegenwartig zeichnet sich das Plangebiet mit seiner ganz Uberwiegend landwirt-
schaftlichen Nutzung und sehr wenigen kleineren Gebauden durch geringfiigige
Treibhausgasemissionen aus.

Die betreffenden Flachen werden aktuell alle landwirtschaftlich bewirtschaftet. THG-
Emissionen werden nur durch die aktive Bewirtschaftung induziert.
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Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Ohne Durchfiihrung der Planung ist keine Anderung des Umweltzustandes zu er-
warten.

Prognose Uiber den Umweltzustand bei Durchflihrung der Planung

Aus Sicht des globalen Klimaschutzes stellen zuséatzliche Gebaude durch den damit
verbundenen Energie- und Ressourcenverbrauch bei der Erstellung und im Betrieb
grundsatzlich eine Verschlechterung des Zustands dar, da sowohl in der Bau- als
auch in der Nutzungsphase zusatzliche Treibhausgase verursacht werden.

Eine Uberschlagige Abschatzung der mit der Planung verbundenen entstehenden
Treibhausgasemissionen im Betrieb belauft sich auf etwa 600 t CO»eq jahrlich bzw.
30.000 t CO2eq in einem mit 50 Jahren angenommenen Lebenszyklus. (Annahmen:
KfW 55-Standard, Biomasse-KWK-Energieversorgung). Die mit der Entstehung der
Gebaude und den verwendeten Ressourcen verursachten Emissionen sind dabei
noch nicht berticksichtigt. Durch Rohstoffe wie Sand, Kies und Kalk bzw. deren Ge-
winnung kénnen u. U. vergleichsweise grof’e Mengen an CO; freigesetzt werden.

Die mit der Planung verbundenen Treibhausgasemissionen in Bezug auf die Ener-
gie- und Warmeversorgung sind im Wesentlichen von der Umsetzbarkeit des Ener-
giekonzepts abhangig. Diesbezlglich sind die Ergebnisse der anstehenden Mach-
barkeitsstudie abzuwarten.

Die Renaturierung von landwirtschaftlich genutzten Flachen lasst eine Verbesse-
rung des aktuellen Zustandes erwarten.

Anfalligkeit gegeniiber dem Klimawandel

Der globale, menschengemachte Klimawandel hat Folgen. Neben effektiven Mal3-
nahmen zum Klimaschutz, die eine weitere Anheizung des Klimas vermeiden kén-
nen, ist es heute schon notwendig, MalRnahmen zur Anpassung an die veranderten
Klimaverhaltnisse zu eruieren und umzusetzen. Durch den Klimawandel ist mit einer
Zunahme von Extremwetterereignissen zu rechnen, also auf vermehrte Hitzeperio-
den, langere Trockenphasen sowie intensivere Sturm- und Starkregenereignissen
einzugehen.

Je nach Starke des Ereignisses besteht die Gefahr von erheblichen Personen- und
Sachschaden.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Aus der Starkregenanalyse ergeben sich im den Geltungsbereichen zwar betroffene
Flachen. Die Lage am Siedlungsrand und in einem nur durch geringe bauliche Nut-
zung gepragten Gebiet (Geltungsbereich A) bzw. in der freien Landschaft (Geltungs-
bereiche B, C; D und E) sorgt fir eine geringe Anfalligkeit fir Auswirkungen des Kili-
mawandels, z.B. durch anhaltende Trocken- und Hitzephasen oder durch starke
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Niederschlagsereignisse. Besonders schutzbedurftige Nutzungen oder kritische Inf-
rastruktur sind aktuell nicht vorhanden.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Bei Nichtdurchflihrung der MalRnahmen ergeben sich keine Veranderungen hinsicht-
lich der Anfalligkeit gegenilber den Folgen des Klimawandels.

Prognose Uiber den Umweltzustand bei Durchflihrung der Planung

Die mit den Eingriffen einhergehende Bodenversiegelung wirkt sich ohne gegen-
steuernde MalRnahmen negativ auf die hydrologischen und stadtklimatischen Pro-
zesse aus, da Niederschlagswasser vermehrt oberflachlich abflieRt und versiegelte
Flachen und Gebaudekoérper lokal eine verstarkte Erwarmung hervorrufen, und sie
machen das Plangebiet anfalliger gegenliber den Folgen des Klimawandels.

Mit der Bebauung wird u. a. die Aufheizung und damit verbunden die Hitzebelastung
im Plangebiet zunehmen und auch zu Beeinflussungen des Temperaturregimes des
angrenzenden Siedlungsbereiches fuhren. Durch Freihaltung der Luftleitbahn (Grin-
flache) kann der Luftaustausch mit den angrenzenden Siedlungsflachen jedoch
auch weiterhin gewahrt und so die Gefahr fur Hitzestress im Sinne der Gesundheits-
vorsorge der Bevolkerung und der Stadtvegetation verringert werden.

Als besonders sensible Nutzung in Hinblick auf die Anfalligkeit gegenlber den Fol-
gen des Klimawandels sind die beiden Kindertagesstatten anzusehen. Eine unmit-
telbare VerknUpfung der Standorte mit der ,Frisch- und Kaltluftschneise® ist vorgese-
hen, um die positiven gesundheitlichen Effekte dieses Grinraums (Klimakomfort-
zone) zu nutzen und die besonders klimasensible Bevdlkerungsgruppe (Kleinkinder)
vor gesundheitlichen Beeintrachtigungen durch Hitzestress zu bewahren.

Daruber hinaus tragt auch das Konzept der Schwammstadt (u. a. naturnahe Spei-
cherung und Versickerung des Niederschlagswassers) zur Regulierung des Tempe-
ratur- und Wasserhaushalts im Geltungsbereich A bei. Die dezentrale Regenwas-
serversickerung wirkt dabei sowohl den Risiken durch Uberflutungen aus Starkre-
gen als auch den Belastungen sommerlicher Hitzeperioden und anhaltender Tro-
ckenheit entgegen.

Mit der Uberplanung wird im Geltungsbereich A eine neue Topografie geschaffen,
die zu einer deutlichen Verschiebung der im Rahmen der stadtweiten Starkre-
genanalyse simulierten Uberflutungen fiihren wird. So werden die straBenbegleiten-
den Muldenflachen im sldlichen Teilbereich des Geltungsbereichs A ein durchge-
hendes Gefalle hin zu der zentralen Grunflache aufweisen, so dass bei Starkregen-
ereignisse grolere Wassermengen moglichst reguliert abgeleitet werden kénnen
und solche Flachen Uberflutet werden, auf denen keine oder nur geringen Schaden
zu befirchten sind (Frei- und Grinflachen).

Im nérdlich des Griinzuges gelegenen Teil des Baugebietes ist die Topografie aller-
dings relativ flach und bewegt sich auf einer Gelandehdéhe um ca. 69,25 m NHN,
ahnlich wie im angrenzenden Griinzug. In diesem Bereich des Baugebietes besteht
daher bei Starkregenereignissen aufgrund des relativ ebenen Gelandes das Risiko
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eines flachenhaften Einstaues. Ohne gegensteuernde MalRnahmen besteht daher
die Gefahr von Personen- und Sachschaden.

In der Gesamtbetrachtung kénnen die geplanten Malinahmen im Geltungsbereich A
die Auswirkungen extremer Wetterereignisse wie Hitze, Starkregen oder Trocken-
heit abmildern. Eine erhdhte Anfalligkeit gegentber den Folgen des Klimawandels
besteht somit nicht.

Die naturnahe Entwicklung der Flachen lasst eine leichte Verbesserung des aktuel-
len Zustandes erwarten.

4.4.7 Orts- und Landschaftsbild, Erholung

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Bei den Flachen im Landschaftsraum handelt sich grof3tenteils um Ackerflachen, die
im Sutden durch die Veltenhofer Stralie (K25), im Norden durch die Stralle Heide-
blick und im Westen durch einen Feldweg eingefasst werden. Im Osten grenzt der
Geltungsbereich an die Gleisanlagen der Strallenbahnlinie 1 und im Norden an das
Schulgelande des Lessinggymnasiums Braunschweig-Wenden. Der 6stlich angren-
zende Siedlungsrand von Wenden besteht aus verdichteten Einzel- und Reihenhau-
sern mit Hausgarten. Die Flachen des Geltungsbereich A schlieRen somit direkt an
Wenden an und werden entlang der Feldwege u. a. als Erholungsraum genutzt.

Der Geltungsbereich A ist wesentlich durch das Erscheinungsbild der offenen Feld-
flur gepragt. Durch die Siedlungsnahe, die Veltenhdfer StraRe im Stden und die
Stadtbahnlinie im Osten, besteht hinsichtlich des Landschaftsbildes bereits eine ge-
wisse Vorbelastung. Die Feldflur wird durch einen Streifen mit einer strukturreichen
Kleingartenanlage bzw. Privatgrundsticken mit jeweils Gppigen Geholzbestand und
GroRbaumen unterbrochen.

Westlich der Stadtbahntrasse hat sich inmitten halbruderaler Gras- und Staudenfla-
chen ein grofflachiger Bereich mit Magerrasen entwickelt. Geblsche und Gehdlz-
bestande befinden sich im stidéstlichen Bereich als Grundstiickseinfassung der Ver-
sorgungsstation sowie in kleinen Gruppen am Rand der halbruderalen Gras- und
Staudenflur. Die Stralen und Wege im Untersuchungsraum werden zum Grolteil
von halbruderaler Gras- und Staudenflur gesdumt. Im Bereich der Gleisanlagen
und an der Schule sind die Rasenflachen starker gepflegt und zudem befinden sich
hier Anpflanzungen von Baumreihen und Baumgruppen des Siedlungsbereichs. Die
Gleise werden von Rabatten aus Zwerggeholzen gesaumt.

Die Geltungsbereiche B, C, D und E sind durch die landwirtschaftliche Nutzung als
weitgehend ausgeraumte Flur wahrnehmbar.

Prognose iber den Umweltzustand ohne Durchfilhrung der Planung

Es ist keine Anderung der aktuellen Situation zu erwarten.
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Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfliihrung der Planung

Durch die Planung erfolgt keine Inanspruchnahme von Gebieten von besonderer
Bedeutung fir das Landschafts- und Ortsbild. Jedoch wird bei Durchfiihrung der
Planung die ortsnahe freie Feldflur Giberbaut, was mit einer Uberpragung des Land-
schaftsbildes und der Einschrankung der Sichtachse einhergeht. Durch die Schaf-
fung von offentlichen Grinflachen mit abwechslungsreichen Vegetationsstrukturen,
verschiedenen Spiel- und Bewegungsangeboten und einer differenzierten topogra-
phischen Gestaltung wird die Erholungsfunktion der Flache fur die Ortslage Wenden
aufrechterhalten.

Im den Geltungsbereichen werden auch durch die geplanten Ausgleichs- und Er-
satzmalnahmen keine wesentlichen Anderungen des Landschaftsbildes zu erwar-
ten sein. Durch die Aufgabe bzw. Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung
wird das Landschaftsbild hinsichtlich Naturnahe und Vielfalt bereichert.

4.4.8 Kulturgiter und sonstige Sachguter

Das Verzeichnis der Kulturdenkmale nach § 4 Nds. Denkmalschutzgesetz beinhaltet
in den Geltungsbereichen A, B, C, D und E keine Eintrage.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Flr das Schutzgut ist aufgrund des Fehlens entsprechender schutzwirdiger Objekte
keine Bedeutung festzustellen.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Wesentliche Veranderungen sind nicht zu erwarten.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind aufgrund des Fehlens entsprechender schutz-
wurdiger Objekte keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.

Ein Auftreten archdologischer Fundstellen im Zuge von Bau- und Erdarbeiten ist je-
doch potenziell méglich und kann daher vorab nicht ganzlich ausgeschlossen wer-

den. Eine besondere Bedeutung lasst sich somit vorab nicht vollstandig ausschlie-

Ren.

4.49 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Durch das komplexe Beziehungsgeflecht bestehen regelmafig Wechselwirkungen
zwischen verschiedenen Schutzgitern und Umweltmedien. Die nachweisbaren
und/oder messbaren Veranderungen von Aus- und Einwirkungen sind zu den ein-
zelnen Schutzgitern beschrieben. Eine genauere Bilanzierung von Wechselwirkun-
gen und Wirkungsgefligen der Schutzguter untereinander erfordert eine wissen-
schaftliche Herangehensweise, die auf der Ebene der Bauleitplanung nicht leistbar
ist. Demzufolge kénnen hier exemplarisch nur einige der wichtigsten auftretenden
moglichen Wechselwirkungen aufgefuhrt werden:
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Mit der Umsetzung der Planung erfolgt eine Ausdehnung der Siedlungsbebauung in
dem Sinne, dass bisher unbebaute bzw. in geringem Male bebaute Flachen zu
Wohnbauzwecken in Anspruch genommen werden.

Das Schutzgut Mensch steht dabei in vielfacher Beziehung zu den Ubrigen Schutz-
gutern. Mit der Inanspruchnahme der Ackerflachen fur die Siedlungserweiterung
wird der Landwirtschaft in ihrer Bedeutung fur die Nahrungs- und Rohstoffproduktion
dauerhaft Grund und Boden entzogen (Flachenverlust). Die Flacheninanspruch-
nahme wirkt sich negativ auf die Schutzgtter Luft, Klima, Boden und Wasser und
damit auch auf die Lebensgrundlage fir Menschen in Hinblick auf Nahrungsgewin-
nung, das Trinkwasser sowie die Frischluft bzw. die Veranderung des Klimas aus.

Bei Realisierung des Baugebiets ist darlber hinaus sowohl im Rahmen der Bauta-
tigkeiten als auch im Rahmen der Nutzungen mit negativen Auswirkungen auf den
Klimawandel, insbesondere in Hinblick auf Treibhausgasemissionen zu rechnen.
Diese lassen sich nicht vollstandig vermeiden, sollten jedoch u. a. durch die Umset-
zung eines moglichst klimaneutralen Energiekonzepts abgemildert werden.

Staub, Larm und andere Emissionen kénnen in der Wechselwirkung Mensch/Ge-
sundheit ohne gegensteuernde Malinahmen zudem zu gesundheitlichen Schaden
fuhren. Im Plangebiet sind daher Schallschutzmaflinahmen erforderlich.

Die Eingriffe im Geltungsbereich A fiihren auRerdem zur einer Beeintrachtigung der
naturlichen Bodenfunktionen und des lokalen Wasserhaushaltes (Grundwasserneu-
bildung). Die Schutzguter Boden und Wasser stehen dabei in enger wechselseitiger
Beziehung zueinander, da sich das Puffer- und Speichervermdgen sowie die Durch-
I&ssigkeit des Bodens fir Flissigkeiten direkt auf den Grundwasserhaushalt auswir-
ken. So verandert die mit Umsetzung der Planung einhergehende Versiegelung des
Bodens nicht nur den Boden selbst, sondern hat zur Folge, dass die Abfluss- und
Grundwasserneubildungsfunktion in diesem Bereich eingeschrankt wird. Nieder-
schlagswasser kann zum Beispiel bei einem durch Bauten versiegelten Boden nicht
versickern.

Dies hat zudem auch direkte Auswirkungen auf die mikroklimatischen Bedingungen
vor Ort, zum Beispiel durch Veranderung der Verdunstung, Versickerung und des
Abflusses von Niederschlagen und kann zu einer hdheren Anfalligkeit gegenliber
den Folgen des Klimawandels (z.B. Uberwarmung, Uberflutung) fiihren. Durch ge-
gensteuernde MalRnahmen soll das Niederschlagswasser im Plangebiet daher mog-
lichst dem naturlichen Wasserhaushalt zurtickgeflhrt werden.

Auch die Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt stehen in verschiede-
nen Beziehungen mit den Schutzgltern Boden, Wasser und Landschaft. Wasser
und Boden stellen dabei sowohl Lebensraum als auch Lebensgrundlage dar, so
dass die geplanten Eingriffe in die Landschaft zum Beispiel Auswirkungen auf das
Nahrungsangebot, die Grof3e des Lebensraumes sowie den Boden- und Wasser-
haushalt und damit Auswirkungen auf das Artenvorkommen (Betroffenheit der Ar-
tengruppen Vogel und Fledermause sowie der besonders geschitzten Blaufligeli-
gen Odlandschrecke) haben.

Mit Umsetzung der Planung wird es im Geltungsbereich A zu einem dauerhaften di-
rekten Flachenentzug und Veranderungen der bisher vorhandenen Habitatstruktu-
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ren kommen. Sie wirkt sich dartiber hinaus auf das Schutzgut Landschaft aus, in-
dem es das Landschaftsbild und die Lebensraumstrukturen anders gestaltet und u.
a. mit dem Verlust eines nach § 30 BNatSchG geschitzten Biotops (Trockenrasen)
einhergeht. Mit Umsetzung der Vermeidungs- und externen Ausgleichmaf3nahmen
verbleiben jedoch keine als erheblich und nachteilig zu wertenden umweltrelevanten
Auswirkungen auf die Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt.

Diese beispielhaften Verflechtungen der Schutzglter zeigen, dass sich die umwelt-
bezogene Bewertung nicht nur auf einzelne Umweltmedien erstreckt, sondern auch
die Wechselwirkungen innerhalb der Schutzguter sowie die Auswirkungen auf die
Umwelt als Ganzes einschlieft.

Die naturnahe Entwicklung der Flachen entzieht der intensiven Landwirtschaft Fla-
chen, um diese wiederum 6kologisch aufzuwerten mit positiven Auswirkungen auf
Flora und Fauna.

4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten

Die Auswirkungen des aktuell in Realisierung befindlichen 1. Bauabschnitts auf die
Umweltgiter sind in die vorstehende Betrachtung bereits eingeflossen. In der rele-
vanten Nachbarschaft zum Geltungsbereich A dieses Bebauungsplans bestehen
derzeit keine weiteren Planungen, von denen Auswirkungen auf die Umweltglter zu
erwarten waren. Eine zusatzliche Belastung ist daher nicht erkennbar. Auf eine ku-
mulierende Betrachtung moéglicher Auswirkungen wird daher an dieser Stelle ver-
zichtet.

4.5 MaRnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Zur Vermeidung und Verminderung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen
wurden planerische und technische Vorkehrungen getroffen, die Planung wurde un-
ter Umweltgesichtspunkten angepasst und im Bebauungsplan werden u. a. Mal3-
nahmen zum Schutz und zur Férderung von Natur, Arten und Biotopen festgesetzt.

Diesbeztiglich wird auch auf die jeweiligen Kapitel im Umweltbericht (Kap. 4.4) und
in der Begriindung der Festsetzungen (Kap. 5) verwiesen.

451 MaRnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteili-
ger Umweltauswirkungen

Eingriffe in die Schutzglter kénnen bei der Planung von neuen Wohnbauflachen
grundsatzlich nicht vermieden werden.

Zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteiliger Umwelt-
auswirkungen sind die im folgenden genannten MaRnahmen relevant, die im Gel-

tungsbereich A durchgeflihrt werden. Es wird auf die jeweiligen Kapitel im Umwelt-
bericht (Kap. 4.4) und in der Begriindung der Festsetzungen (Kap. 5) verwiesen.

¢ Die hohe bauliche Dichte (Wohndichte) sowie die Nutzung vorhandener Infra-
struktur es Stadtteils Wenden (insbesondere Stadtbahnanschluss) tragen zum
sparsamen Umgang mit Grund und Boden bei.
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Die hohe bauliche Dichte (Kompaktheit der Gebaude) kann zudem den Warme-
energiebedarf der Gebaude und die daraus resultierenden Treibhausgasemissi-
onen begrenzen.

Das Mobilitatskonzept mit Quartiersgaragen zielt darauf ab, die bendtigte Flache
fur den Motorisierten Individualverkehr zu bindeln und tragt damit zum sparsa-
men Umgang mit Grund und Boden bei.

Durch die Priorisierung alternativer Mobilitdtsformern u. a. Anbindung an das
Stadtbahnnetz sowie eine gute Durchlassigkeit fur Fuligéanger und Radfahrer
sollen zudem indirekt auch die negativen Auswirkungen des Motorisierten Indivi-
dualverkehrs auf die Schutzglter Mensch (insbesondere Larm) und Klima (Ins-
besondere Treibhausgase) reduziert werden.

Die Ausrichtung des Griinzugs und die entsprechende Orientierung der Baukor-
per wird die Zufuhr von Kaltluft in das Plangebiet und in den Bestand des Stadt-
teils Wenden sichergestellt. Verringert werden so negativen Wirkungen der Be-
bauung auf die Kaltluftstrdomung.

Die Festsetzung 6ffentlicher Grinflachen sowie umfangreicher Begrinungsmalf}-
nahmen (Dach- und Fassadenbegriinung, bepflanzte Mulden etc.) sowohl im 6f-
fentlichen als auch im privaten Raum verbessern das Ortsbild, begrenzen die
Eingriffsfolgen von Versiegelung und Bebauung fur alle Schutzguter des Natur-
haushaltes und minimieren die kleinklimatischer Belastungen.

Die Verwendung von hauptsachlich einheimischen und standorttypischen Pflan-
zen auf den offentlichen Freiflachen sollen dabei die Beeintrachtigungen des
Schutzgutes Tiere und Pflanzen und Landschaftsbild minimieren.

Durch die Begrenzung der Grundflachenzahl bzw. der Gberbaubaren Grund-
stiicksflache und der Begrenzung der Uberschreitungsmoglichkeiten geman §19
Abs. 4 BauNVO soll der Versiegelungsgrad auf ein vertragliches Mal3 begrenzt
werden. Dies dient gleichzeitig zur Minderung der Risiken durch Uberflutungen
aus Starkregen sowie sommerlicher Hitzeperioden und anhaltender Trockenheit.

Die notwendigen Eingriffe in die Schutzguter Klima, Boden und Grundwasser
werden daruber hinaus auch durch Festsetzungen zur Dachbegriinung, und zur
Anlage von Muldenflachen, von Grinflachen sowie der Pflicht zur Versickerung
von Niederschlagswasser gemindert.

Begrinungsmaflinahmen und Retentionsflachen tragen darlber nicht nur zu ei-
nem kleinklimatischen Ausgleich im Nahbereich der Wohngeb&ude bei, sie star-
ken auch die Resilienz gegeniber den Folgen des Klimawandels.

Die Bertcksichtigung der Flachenanspriche flr Energiezentrale und Erdwarme-
sonden ermdglichen die Umsetzung einer moglichst treibhausgasneutralen
Energieversorgung und sollen die negativen Auswirkungen auf die Schutzgiter
Mensch, Klima und Luft begrenzen.

Durch Festsetzung zum Schallschutz kénnen gesunde Wohnverhaltnisse gesi-
chert werden.

Die genannten MalRnahmen wirken sich durch ihren Beitrag zum Erhalt einer gesun-
den Umwelt und durch die Schaffung eines attraktiven und gesunden Wohn- und Ar-
beitsumfeldes positiv auch auf den Menschen aus.
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4.5.2 Malnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen, Anwen-
dung der Eingriffsregelung (§ 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. dem BNatSchG)

Das geplante Vorhaben stellt gemaR § 14 BNatSchG einen Eingriff in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild dar. Nach § 15 BNatSchG ist der Verursacher ei-
nes Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft
zu unterlassen. Unvermeidbare Beeintrachtigungen sind nach § 15 BNatSchG durch
MafRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen — Aus-
gleichsmaflinahmen — oder zu ersetzen — ErsatzmalRnahmen. Als kompensiert gilt
eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Natur-
haushalts in gleichartiger bzw. gleichwertiger Weise hergestellt sind. Das Land-
schaftsbild kann durch eine landschaftsgerechte Neugestaltung ausgeglichen wer-
den.

Gemal § 18 Abs. 1 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bebauungsplanen Gber
die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuches zu entscheiden. GemaR § 1 a BauGB werden die Aspekte ,Ausgleich®
und ,Ersatz“ zusammenfassend als ,Ausgleich“ bezeichnet.

In Kap. 4.5.1 sind auch die im Rahmen der Anwendung der Eingriffsregelung vorge-
sehenen Vermeidungsmaflnahmen beschrieben. Die trotz der beschriebenen und
im Bebauungsplan im Geltungsbereich A beriicksichtigten Vermeidungs-, Verhinde-
rungs- und Verringerungsmafnahmen verbleibenden erheblichen Eingriffsfolgen
werden durch Ausgleichsmallinahmen wie folgt kompensiert:

Die im Geltungsbereich A festgesetzte Installation von Nisthilfen fir gebaudebri-
tende Vogelarten (Hausrotschwanz, Haussperling, Star, Mehlschwalbe, Mauerseg-
ler) und Fledermausarten (Zwerg-, Micken-, Bart-, Fransen-, Breitflligelfledermaus)
kann den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten in Folge der Realisierung
des Baugebietes kompensieren.

Das verbliebene Kompensationsdefizit macht zusatzliche Ausgleichsmallnahmen
auflerhalb des vom Eingriff betroffenen Plangebietes (Geltungsbereich A) erforder-
lich. Fur die Bewaltigung der Eingriffsfolgen wurden vier im Stadtgebiet liegende
Flachen gewahlt, die zugleich den Anforderungen des artenschutzrechtlichen Aus-
gleichsbedarfs geniigen missen:

o Geltungsbereich B, Gem. Wenden, Flur 3, Fistk 152/3, insg. 9.324 m?: Aus-
gangsbiotop ist Sandacker. Zielbiotope mesophile Grunlander sowie 3-reihige
Strauch-Baumhecke mit Krautsaum

o Geltungsbereich C, Gem. Veltenhof, Flur 7, Flurstiick 34/3 (Teilflache,

18.930 m?) Ausgangsbiotop Sandacker, Zielbiotope Trockenrasen. Ausgleich fir
Uberplanung von nach § 30 BNatSchG geschiitzten Biotopen (Trockenrasen)

e Geltungsbereich D, Gem. Waggum, Flur 3, Flurstiick 475, (Teilflache,

15.670 m?) Ausgangsbiotop Sandacker, Zielbiotope mesophile Griinlander so-
wie 3-reihige Strauch-Baumhecke mit Krautsaum

e Geltungsbereich E, Gem. Runingen, Flur 4, Teilflache des Flurstiicks 90/5,
40.000 m2. Die Flache ist als Ackerflache zu erhalten und ohne synthetische
Pflanzenschutzmittel und ohne mineralische Diinger zu bewirtschaften. Inner-
halb der Ackerflache sind in Ost-West-Richtung drei Streifen mit einer Regel-
breite von 15 m als Lebensraum fir die Feldlerche wie folgt herzurichten. Aus-
gleich fir Uberplanung von Feldlerchenrevieren. Ausgangsbiotop Sandacker,
Zielbiotope Blihstreifen mit einer Regelbreite von 15 m sowie basenreicher
Lehmacker (Bewirtschaftung ohne synthetische Pflanzenschutzmittel und ohne
mineralische Dingung).
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Damit kann im Sinne des BNatschG der nicht vermeidbare Eingriff im Geltungsbe-
reich A entsprechend ausgeglichen werden.

4.6 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfalligkeit der nach dem Be-
bauungsplan zuldssigen Vorhaben fir schwere Unfalle oder Katastrophen zu erwarten
sind

Durch Storfalle oder Umweltkatastrophen kénnen besondere Risiken fir Baugebiete
bestehen. Gemal § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz sind bei raumbedeutsa-
men Planungen Flachen fiir sensible Nutzungen (wie Wohnen) daher so anzuord-
nen, dass Auswirkungen von schweren Unfallen in Betrieben nach der Storfallver-
ordnung so weit wie moglich vermieden werden. Die Vorgaben des § 50 BImSchG
bzw. des Artikels 13 der Seveso-llI-Richtlinie sind zu beachten.

Fir das Stadtgebiet liegt ein Gutachten gemaf Art. 13 Seveso-llI-Richtlinie bzw.
§ 50 BImSchG zur Bestimmung angemessener Sicherheitsabstande fur Betriebsbe-
reiche in Braunschweig (U-CON GmbH, August 2020) vor.

Risiken flir die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt z. B.
durch schwere Unfalle oder Katastrophen sind aufgrund der Art der Festsetzung des
Plangebietes bzw. der hierin zulassigen Nutzungen nicht zu erwarten.

Die im Plangebiet A befindlichen schutzbedirftigen Gebiete liegen gemaf dem von
der Kommission fur Anlagensicherheit (KAS) beim Bundesministerium fur Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit erstellten Leitfaden ,Empfehlung flr Abstande
zwischen Betriebsbereichen nach der Stérfallverordnung und schutzbedirftigen Ge-
bieten im Rahmen der Bauleitplanung — Umsetzung des § 50 BImSchG* (KAS-18)
innerhalb der Achtungsabstande von insgesamt funf Storfallbetrieben. Die abstrakte
Betrachtung der Achtungsabstande dient einer ersten Abschatzung des Gefahr-
dungspotentials, bericksichtigt jedoch regelmafig noch nicht die Besonderheiten
des jeweiligen Betriebsbereiches und seiner Umgebung.

Fir die genauere Ermittlung des Gefahrdungspotentials wurde vor diesem Hinter-
grund daher eine gutachterliche Untersuchung (U-CON GmbH, August 2020) heran-
gezogen. Darin wurde anhand von Detailkenntnissen gemaf Kap. 3.2 des Leitfa-
dens KAS-18 unter Berlcksichtigung der konkreten Verhaltnisse der jeweiligen Be-
triebsbereiche die jeweiligen angemessenen Sicherheitsabstande gemaf Artikel 13
Absatz 2 Buchstabe a Seveso-llI-Richtlinie ermittelt. Auf Grundlage dieser Ermitt-
lung Iasst sich feststellen, dass die schutzbedurftigen Gebiete (Geltungsbereich A)
komplett auRerhalb der von dem Sachverstandigenbiro ermittelten angemessenen
Sicherheitsabstande die jeweiligen Betriebsbereiche der funf Storfallbetriebe liegen.
Da sich das Plangebiet nicht im Gefahrenbereich befindet, sind keine besonderen
Schutzmalinahmen erforderlich.

Weiter Gefahrenquellen, von denen erhebliche Risiken fir schwere Unfélle oder Ka-
tastrophen zu erwarten sind, sind derzeit nicht bekannt. MaRnahmen zur Vermei-
dung, Verhinderung oder Verringerung von eventuellen erheblichen nachteiligen
Auswirkungen solcher Ereignisse auf die Umwelt sowie die Regelung von Einzelhei-
ten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen Bekampfungsmalnahmen fir
solche Krisenfalle sind deshalb nicht erforderlich. Im Baugebiet selbst sind derartige

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift \Wenden-West 2. BA*, WE 63 Begriindung, Stand: 25.10.2023
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB

102 von 248 in Zusammenstellung



57. TOP 6

Nutzungen nicht zulassig, insofern kann sich keinerlei Gefahrdung fir die Umge-
bung ergeben.

Auch die Befiirchtung, dass die in Thune vorhandenen strahlenschutzrechtlich rele-
vanten Betriebe eine Gefahrdung darstellen, konnte durch das Niedersachsischen
Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz widerlegt werden. Die fir
den Strahlenschutz zustandige Behorde aulerte diesbezlglich keine Bedenken.
Den potenziellen Gefahren durch die in Thune ansassigen Betriebe bzw. der damit
verbundenen Geféahrdung der Bevolkerung wird durch die strahlenschutzrechtlichen
Regelungen insbesondere die StrSchVO Rechnung getragen. Abstandsregelungen
zur Wohnbebauung oder zu anderen Betrieben, die mit radioaktiven Stoffen umge-
hen, sind im StrISchG und in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen demnach nicht enthalten. Im Strahlenschutzrecht missen Grenzwerte im
bestimmungsgemalen Betrieb und bei Storfallen bereits in unmittelbarer Nahe des
Betriebsgelandes eingehalten werden. Beim Vorliegen von mehreren zu betrachten-
den genehmigungs- oder anzeigebedurftigen Tatigkeiten hat gemaR § 80 Absatz 4
StriSchG die fir den Strahlenschutz zustandige Behdrde darauf hinzuwirken, dass
die in § 80 Absatz 1 und 2 StrlISchG genannten Grenzwerte fir Einzelpersonen der
Bevolkerung insgesamt eingehalten werden.

Im den Geltungsbereichen B, C, D und E sind weder Storfallbetriebe noch schutzbe-
dirftige Nutzungen zuldssig, insofern kann sich keinerlei Gefahrdung ergeben.

4.7 MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring)

Gemal § 4c BauGB Uberwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die auf Grund der Durchfuihrung von Bauleitplanen eintreten, um insbesondere
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frihzeitig zu ermitteln und in der Lage
zu sein, geeignete Mallnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

Dabei sind alle Behérden verpflichtet, die Gemeinde Uber erhebliche, insbesondere
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu informieren.

Diese Daten, wie auch weitere relevante umweltbezogene Daten, werden seitens
der Fachbehdrden mit Hilfe des stadtinternen Umweltinformationssystems vorgehal-
ten und standig aktualisiert. Mit diesen genannten Instrumentarien lassen sich die
umweltbezogenen Handlungserfordernisse fir das Plangebiet erkennen.

Die Uberwachung insbesondere der festgesetzten Ausgleichs- und Artenschutz-
mafRnahmen erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Planung durch die jeweils zu-
standige Behorde.

Besondere Uberwachungsmaf&nahmen, die daruber hinausgehen, sind fur diesen
Bebauungsplan nicht erforderlich.

4.8 Ergebnis der Priifung anderweitiger Planungsmoglichkeiten

In der gesamtstadtischen Perspektive ist die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher
Flachen fir Wohnbauzwecke aufgrund des aktuellen Wohnraumbedarfs notwendig,
wenngleich dieser Flachenentzug aus landwirtschaftlicher Sicht sehr kritisch zu se-
hen ist. Aufgrund guten infrastrukturellen ErschlieRung des Plangebiets sowie der
ungebrochenen Nachfrage nach bezahlbarem, gut erschlossenem Wohnraum ist
der unmittelbar an den Ortsteil Wenden und die Stadtbahnlinie grenzende Geltungs-
bereich A fur die angestrebte Wohnnutzung geradezu pradestiniert.
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Sowohl das Rahmenkonzept Wenden-West als auch das ISEK und der Flachennut-
zungsplan sehen den Bereich des Bebauungsplans ,Wenden-West 2. BA* daher be-
reits eine Siedlungsentwicklung vor. Gewerbeflachen sind hingegen auf den starker
belasteten Flachen entlang der BAB A2 vorgesehen. Ein Gewerbestandort ware im
Plangebiet aber auch wegen der Nahe zur Bestandswohnbebauung nicht zielfih-
rend.

Da im Stadtteil Wenden ansonsten keine vergleichbaren Flachen fur die dringend

bendtigte Wohnbauentwicklung zur Verfligung stehen, wurden alternative Nutzungs-
konzepte im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens nicht mehr geprift.

4.9 Zusammenfassung

Ein groflierer Teil der Flachen im Geltungsbereich A wurde bisher landwirtschaftlich
genutzt. Ziel ist nun die Bereitstellung von Bauland fir ca. 700 Wohneinheiten in un-
terschiedlichen Wohnformen. Der Geltungsbereich A grenzt an den Ortsteil Wenden
und die bestehende Stadtbahntrasse, so dass Synergieeffekte hinsichtlich Erschlie-
Rung und Infrastruktur genutzt werden kdénnen. Aufgrund der Lage ist das Vorhaben
gut geeignet, um der starken Wohnungsnachfrage im Stadtgebiet gerecht zu wer-
den. Die Erschlielung des Gebiets kann Uber die Veltenhofer Stralle erfolgen.

Im Plangebiet sind groRe 6ffentliche Grunflachen geplant. Diese sollen neben ihrer
klimadkologisch bedeutsamen Funktion als Frisch- oder Kaltluftschneise auch als
eigenstandige raumliche Anlagen mit breiter Nutzungspalette (Naherholung, Frei-
zeit, Sport und Spiel) genutzt werden kénnen.

Die Auswirkungen auf die Umwelt stellen sich folgendermalen dar:

e Bei Durchflihrung der Planung gehen in grofen Bereichen des Plangebietes der
Oberboden und die natlrlichen Bodenfunktionen verloren, da groRe Flachen
durch die geplanten Gebaude und Strallen versiegelt werden.

e Die landwirtschaftliche Flache mit den spezifischen Lebensraumen flr Tiere und
Pflanzen geht verloren. Fur besonders schiitzenswerte Arten und Flachen (Feld-
lerche, Odlandschrecke) werden Ersatzlebensraume geschaffen.

e Das bisherige Orts- und Landschaftsbild wird durch das Baugebiet verandert.

e Aufgrund der guten Bodenverhaltnisse ist die Versickerung des anfallenden Nie-
derschlagswassers im Plangebiet vorgesehen, was negative Auswirkungen auf
den naturlichen Wasserhaushalt verringern kann.

o Bei Realisierung des Baugebiets ist mit negativen Auswirkungen auf das Klima,
den Klimaschutz und im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels zu rechnen.
Die Festsetzungen von 6ffentlichen Grinflachen sowie umfangreicher Begru-
nungsmafnahmen, Mallnahmen zur Versickerung sowie zur Nutzung erneuerba-
rer Energien werden die Auswirkungen teilweise verringern konnen.

e Der Aspekt ,Mensch und menschliche Gesundheit® ist im Wesentlichen durch
den Faktor StralRenlarm betroffen. Im Hinblick auf diesen Aspekt werden daher
Festsetzungen Schallschutz getroffen.

e Kultur- und sonstige Sachguter sind nicht betroffen.

Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4
BauGB, die mit diesem Bebauungsplan vorbereitet werden, sind insbesondere der
Verlust landwirtschaftlicher Flache und die Veranderung von Lebensraumen fir
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Tiere und Pflanzen, der Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Versiege-
lung sowie die zusatzlichen Treibhausgasemissionen aus Errichtung und Betrieb
(graue Emission, Verkehr usw.) zu nennen.

In den Geltungsbereichen B, C, D und E sind Ausgleichsflachen zur Kompensation
der durch das Baugebiet verursachten Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft vor-
gesehen. Mit Umsetzung der zeichnerisch und textlich festgesetzten Malihahmen
zur Grinordnung sowie der Maflinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft auf den internen und externen Flachen sind
die durch den Bebauungsplan zulassigen Vorhaben im Sinne der Eingriffsregelung
als ausgeglichen einzustufen.
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5 Begriindung der Festsetzungen

Die Planung (Geltungsbereich A) umfasst die im Flachennutzungsplan als Wohn-
bauflachen dargestellten und unmittelbar an den heutigen Ortsrand angrenzenden
Flachen entlang der Stadtbahnlinie zwischen Veltenhéfer Stral’e und Heideblick.

Da die Flachenreserven fir die Wohnraumentwicklung in der gesamtstadtischen
Perspektive knapp sind und die dafir erforderliche Infrastruktur fir das Gemeinwe-
sen bezahlbar bleiben muss, sollen die bestehenden Potenzialflachen genutzt wer-
den, um die Vielfalt und Qualitédt des Wohnungsangebotes in Braunschweig zu er-
weitern und der Schaffung von dringend benétigten Wohnbauflachen Rechnung zu
tragen. Aufgrund der Lagegunst sind hier vergleichsweise hohe Wohndichten ver-
tretbar, so dass die Realisierung von schatzungsweise ca. 700 Wohneinheiten er-
mdglicht werden kann.

Der stadtebauliche Entwurf ist im Nutzungsbeispiel zum Bebauungsplan dargestellt
und bildet die Grundlage fir die getroffenen Festsetzungen. Im Rahmen der Fest-
setzungsmaoglichkeiten werden insbesondere auch Standards fir eine klimagerechte
Siedlungsentwicklung berucksichtigt.

5.1 Art der baulichen Nutzung

5.1.1 Allgemeines Wohngebiet

Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung werden die geplanten Wohnbauflachen
Uberwiegend als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Dadurch wird es ermoglicht,
dass hier Bereiche entstehen, die zwar ,vorwiegend dem Wohnen* dienen, in denen
jedoch auch andere mit einer Wohnnutzung vereinbare und vertragliche Nutzungen
untergebracht werden kénnen.

In den Allgemeinen Wohngebieten werden die der Versorgung des Gebiets dienen-
den Laden ausgeschlossen, um wesentliche Auswirkungen gegen die Funktionsviel-
falt des zentralen Versorgungsbereiches City sowie der Stadtteil- und Nahversor-
gungszentren durch die Ansiedlung von Einzelhandelsagglomerationen im Plange-
biet zu verhindern. Um das Nahversorgungszentrum in Wenden zu schutzen sollen
Nahversorgungsrelevante Nutzungen im Plangebiet nur im begrenzten Umfang und
nur im Urbanen Gebiet MU 2 ausnahmsweise zulassig sein

Gartenbaubetriebe und Tankstellen

Gartenbaubetriebe und Tankstellen stellen flachenbeanspruchende Nutzungen dar,
die dem Planungsziel eines kompakten Wohnquartieres widersprechen und sich in
das stadtebauliche Konzept nicht einfligen. Insbesondere kénnen sich Tankstellen
auch aufgrund ihrer verkehrserzeugenden Funktion negativ auf die Wohnqualitat
des ,autoarmen” Quartieres auswirken. Innerhalb des Stadtgebietes gibt es an an-
derer Stelle fir Gartenbaubetriebe und Tankstellen geeignetere Standorte. Sie wer-
den im Plangebiet daher ausgeschlossen. Der Ausschluss von Tankstellen umfasst
grundsatzlich nicht die Errichtung offentlicher E-Ladesaulen.

5.1.2 Urbanes Gebiet

Unmittelbar nérdlich der Veltenhéfer Stralle werden an dem verkehrstechnisch gut
angebundenen und &ffentlich gepragten Randbereich Urbane Gebiete (MU) gemal
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§ 6a BauNVO ausgewiesen, um am westlichen Ortseingang von Wenden die Wohn-
nutzung sowie die Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen
und anderen Einrichtungen zu kombinieren und eine der Lage entsprechende hdhe-
ren Nutzungsdichte und -mischung zu erméglichen. Auch im sidlich angrenzenden
1. Bauabschnitt ist mit Festsetzung eines Urbanen Gebiets bereits eine entspre-
chende Nutzungsmischung vorgesehen.

Stadtebauliches Ziel der Ausweisung der Urbanen Gebiete ist es daher dem Bedarf
nach einem adaquaten Angebot an gebietsbezogener Versorgungs- und Dienstleis-
tungseinrichtungen sowie allgemeinen stadtebaulichen Ziele wie der ,Stadt der kur-
zen Wege*“, der Vermeidung von Verkehr, der Sicherung der Grundversorgung und
der Schaffung von Arbeitsplatzen im naheren Wohnumfeld nachzukommen.

So wurde im Bereich um Wenden aufgrund der geringen Flachenverfugbarkeit zu-
letzt ein Bedarf an kleinteiligen siedlungsnahen bzw. integrierten Gewerbeflachen
bspw. von Einzelhandelsbetrieben und kleineren Dienstleistungsunternehmen sowie
Arztpraxen o. a. festgestellt, der ohne die Ausweisung neuer Bauflachen zu einer
Unterversorgung am Standort fihren wiirde. Damit verbunden waren langere An-
fahrtswege. Im Sinne der 15-Minuten-Stadt soll dieser Entwicklung daher entgegen-
gewirkt werden. Zudem soll auch Raumlichkeiten fir die Realisierung eines Dorfge-
meinschaftshauses in diesem Bereich ermdéglicht werden.

Aufgrund der exponierten Lage werden Wohnnutzungen im Erdgeschoss zur Vel-
tenhofer Stralde auf der Grundlage von § 6a Abs.4 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen,
Dies geschieht mit dem Ziel die Erdgeschossflachen fiir vorwiegend auf Offentlich-
keit und Besucherverkehr angewiesene Nutzungen zu sichern. Das Vorhandensein
von Offentlichkeitswirksamen Nutzungen im Erdgeschossbereich ist nicht zuletzt fur
die urbane Qualitat von erheblicher Bedeutung und soll daher im Rahmen der Bau-
leitplanung gestarkt werden.

Von den Festsetzungsmoglichkeiten zur Steuerung des Wohnanteils wird hingegen
kein Gebrauch gemacht, da an diesem Standort Entwicklungsszenarien auch in mit-
tel- bis langfristiger Sicht mit unterschiedlich gepragten Anteilen gemafk dem Nut-
zungskatalog fur Urbane Gebiete gut vertretbar sind. Die in der Baunutzungsverord-
nung fir Urbane Gebiete allgemein oder ausnahmsweise vorgesehenen Nutzungen
werden mit einigen Ausnahmen zugelassen.

Einzelhandel

Um die Versorgung der Bevolkerung, besonders fur die weniger mobilen Bewohner-
gruppen, mit Gutern des taglichen Bedarfs, insbesondere des Lebensmitteleinzel-
handels, in Wohnortnahe sicherzustellen, erscheint die Ansiedlung eines zusatzli-
chen Nahversorgers in Wenden vernunftigerweise geboten. Allerdings sollte der be-
stehende Nahversorger im Stadtteilzentrum durch eine Neuansiedlung im Plange-
biet nicht beeintrachtigt werden.

Mit dem stadtebaulichen Ziel wesentliche Auswirkungen gegen die Funktionsvielfalt
des zentralen Versorgungsbereiches City sowie der Stadtteil- und Nahversorgungs-
zentren insbesondere auch dem Stadtteilzentrum Wenden, Hauptstral3e auszu-
schlie3en, werden im Urbanen Gebiet daher Einschrankungen hinsichtlich Ansied-
lung von Einzelhandelsnutzungen getroffen. Dies erfolgt unter Beachtung der Ziele
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sowie Vorgaben der Landes- und Regionalplanung und auf Grundlage des Zentren-
konzepts der Stadt Braunschweig, das Leitlinien fir Einzelhandelsansiedlungen im
gesamten Stadtgebiet enthalt.

So werden in den Urbanen Gebieten Einzelhandelsbetriebe weitestgehend ausge-
schlossen. Sie kdnnen im Erdgeschoss des Urbanen Gebietes MU 2 jedoch aus-
nahmsweise zugelassen werden, wenn sie hauptsachlich der wohnortnahen Versor-
gung dienen. Diese Festsetzung berucksichtigt die Ergebnisse der gutachterlichen
Untersuchung zur Weiterentwicklung der Nahversorgung Wendens mit der Bauge-
bietsentwicklung Wenden-West |l des Blros Dr. Acocella Stadt- und Regionalent-
wicklung.

Im Rahmen des Gutachtens ist mit der oben genannten Zielstellung zunachst eine
Erweiterung bzw. Verlagerung des bestehenden Supermarkts innerhalb des Stadt-
teilzentrums geprtft worden. Dies Iasst sich jedoch nicht umsetzen, da innerhalb der
Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs sowie in dessen unmittelbarer
Nachbarschaft mit Uberwiegend kleinteiligen baulichen Strukturen keine geeigneten
Flachenpotenziale vorhanden sind. Standortalternativen fur eine entsprechende Er-
weiterung bzw. Verlagerung des vorhandenen Nahversorgers stehen im Stadtteil-
zentrum insofern nicht zur Verfugung.

Darlber hinaus ist zu berticksichtigen, dass fir einen Grofteil des geplanten Wohn-
gebiets Wenden-West die fuldlaufige Erreichbarkeit der Nahversorgungseinrichtun-
gen (nach Mdglichkeit nicht mehr als 700 m Entfernung) durch die bestehenden Be-
triebe im Stadtteilzentrum nicht gegeben ist. Die derzeit sehr gute raumliche Nah-
versorgungssituation in Wenden kann nach Realisierung der beiden ersten Bauab-
schnitte von Wenden-West insofern nur gehalten werden, wenn in deren Umfeld ein
zusatzlicher Lebensmittelbetrieb angesiedelt wird.

Allerdings muss die Einzelhandelsnutzung nach gutachterlicher Aussage auf die
Gebietsversorgung beschrankt bleiben, um die bestehenden Versorgungsstrukturen
nicht zu gefahrden. Zur Gewahrung der Ausnahme ist daher im Baugenehmigungs-
verfahren ein entsprechendes Betriebskonzept vorzulegen.

Die Beschrankung der Ausnahme auf die Gebietsversorgung erfolgt insofern vor
dem Hintergrund, dass unter Beriicksichtigung der zusatzlichen Einwohner durch
das geplante Baugebiet im Ortsteil Wenden ein Anstieg der Kaufkraft zu erwarten
ist, der nach gutachterlicher Aussage von den ansassigen Betrieben in den nahver-
sorgungsrelevanten Sortimenten (Nahrungs-/Genussmittel, Drogerie/Parfimerie)
nicht abgedeckt werden kann. Die Kaufkraftabflisse in die umliegenden Ortschaften
wirden sich vor allem im Sortiment Nahrungs-/Genussmittel ohne Ausbau des Nah-
versorgungsangebots deutlich erhdhen. Dies ware auch hinsichtlich der damit zu er-
wartenden Verkehrsbelastung mit den Zielen des neuen ,autoarmen® Quartiers nicht
vereinbar.

Raumlich wird die Ansiedlung auf das Urbane Gebiet MU2, westlich der Quartiers-
garage begrenzt, so dass die Erschlielung des angedachten Standorts Uber die Ve-
Itenhéfer StralRe sichergestellt ist ohne zusatzlichen Verkehr in das Quartier hinein-
zufihren. Bauordnungsrechtlich erforderliche Stellplatze kénnen in der angrenzen-
den Quartiersgarage untergebracht werden. Eine OPNV-Anbindung ist mittels des
Stadtbahnhaltepunkts Veltenhofer Stralle in geringer Entfernung vorhanden. Eine
gute Ful3- und Radweganbindungen in den 1. und 2. Bauabschnitt sowie in das Ort-
szentrum sind gegeben. Da Bewohner des Quartiers bei guter Nahversorgungsqua-
litat in der Regel zwar haufiger einkaufen, aber wesentlich seltener mit dem Pkw un-
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terwegs sind, kann die Ansiedlung eines gebietsversorgenden Marktes insbeson-
dere auch positiven Einfluss auf die Mobilitdtskette und Lebendigkeit im Quartier ha-
ben und somit auch das Konzept des ,autoarmen® Quartiers unterstitzen.

Hinsichtlich der LadengréRRe unterliegt die Ansiedlung eines Betriebes oder einer
Agglomeration oberhalb der Schwelle der Grof3flachigkeit von 800 m? Verkaufsfla-
che bzw. 1.200 m? Geschossflache grundsatzlich der Regelvermutung, die sich aus
§ 11 Abs. 3 BauNVO ergibt. GroRflachige Einzelhandelsbetriebe sind in einem Ur-
banen Gebiet demnach nicht zulassig.

Obwonhl dieser Standort nicht in einem Einzelhandelszentrum liegt, kann vor dem
Hintergrund der gemeinsamen Planung von Wohnbaugebiet und Nahversorgungs-
standort das Kriterium eines stadtebaulich integrierten Standorts dennoch als erfillt
betrachtet werden. Die gutachterliche Untersuchung des Bliros Dr. Acocella zeigt
auf, dass nach aktuellen Rahmenbedingungen ein Lebensmittelbetrieb mit maxima-
ler Gesamtverkaufsflache von rd. 1.220 m? - davon rd. 1.020 m? im Sortiment Nah-
rungs-/ Genussmittel — sowie rd. 25 m? Verkaufsflache flr Backereihandwerk/
Backshop unter folgenden Voraussetzungen die rechtlichen Anforderungen an die
Vertraglichkeit erfullen wirde:

o fir den fuBlaufigen Einzugsbereich (maximale Gehzeit von 10 Minuten) wird eine
Realdistanz (nicht Radius) von 700 m zugrunde gelegt

¢ es handelt sich um wohnortbezogene Nahversorgung, sie dient also vorwiegend
der Versorgung der Bevolkerung im ful3laufigen Einzugsbereich (vgl. Kennzahlen
der folgenden Tabelle)

e eine stadtebauliche Atypik im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO kann fur den Plan-
standort angenommen werden (die Regelvermutung zur Schwelle der Grolfla-
chigkeit trifft nicht zu), sodass sie auch in einem Urbanen Gebiet zuldssig sein
kénnen

e nach der Arbeitshilfe zum LROP handelt es sich daher auch um eine nicht-raum-
bedeutsame Nahversorgung

e vor dem Hintergrund einer standortgerechten Dimensionierung nach dem aktuali-
sierten Zentrenkonzept Einzelhandel bzw. einer Nicht-Raumbedeutsamkeit nach
der Arbeitshilfe zum LROP sowie

¢ einer Nicht-Beeintrachtigung des Bestands vor dem Hintergrund der 10%-Umver-
teilungsschwelle

e es handelt sich gemal Zentrenkonzept Einzelhandel der Stadt Braunschweig um
eine standortgerechte Dimensionierung: der Einzelhandelsbestand im Umfeld
wirde vor dem Hintergrund der Ublichen 10%-Umverteilungsschwelle nicht be-
eintrachtigt

Demnach ware zwar eine entsprechend grof3e Verkaufsflache stadtebaulich noch
vertretbar, allerdings wird im Rahmen der Festsetzung kein konkretes Baurecht flr
Einzelhandelsflachen in dieser GréRenordnung geschaffen. Sie kann bei Erfiillung
der o. g. Voraussetzungen ggf. nachgelagert erreicht werden (Nachweis Uber ein
entsprechendes Einzelhandelsgutachten erforderlich). Die ausnahmsweise Zulas-
sigkeit von Einzelhandelsvorhaben im Urbanen Gebiet MU 2 und der Ausschluss im
Urbanen Gebiet MU1 dienen insbesondere dazu, die Nahversorgung im Stadtteil-
zentrum zu sichern.
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Die Ansiedelung mehrerer nicht grof3flachiger Betriebe im Urbanen Gebiet MU 2 ist
ebenfalls mdglich, allerdings werden Einzelhandelsnutzungen durch die getroffenen
Festsetzungen in einem Male beschrankt, dass selbst unter gemeinsamer Betrach-
tung mit dem angrenzenden Urbanen Gebiet im 1. Bauabschnitt — in dem nur sehr
kleinteilige Verkaufsflachen zulassig sind - eine sehr begrenzte Gesamtverkaufsfla-
che realisierbar ist zumal Grundstickszuschnitte und Baustruktur erfahrungsgemaf
den Anforderungen solcher Betriebe an wirtschaftlich nutzbare Verkaufsflachen
nicht gerecht werden. In den angrenzenden Allgemeinen Wohngebieten werden, die
der Versorgung des Gebiets dienenden Laden zudem ganzlich ausgeschlossen.

Falls sich doch in enger Nachbarschaft weitere — kleinflachige — Betriebe ansiedeln
sollten, wird der Einzelhandelsstandort als Agglomeration eingestuft. Im Baugeneh-
migungsverfahren — besonders fur den Lebensmittelbetrieb — ist dann gutachterlich
nachzuweisen, dass die Agglomeration insgesamt die 0.g. Vorgaben aus

§ 11 Abs. 3 BauNVO und LROP einhalt. Es kann davon ausgegangen werden, dass
eine Agglomeration im Umfang der gutachterlichen Untersuchung mit insgesamt
1.245 m? Verkaufsflache — davon 1.020 m? Nahrungs- und Genussmittel, 80 m?
sonstige nahversorgungsrelevante Sortimente und 25 m? Backereifiliale — ebenso
der wohnortbezogenen Nahversorgung dienen und die weiteren Vorgaben erflllen
wurde: Die Flachenumsatze sind bei fur solche Lagen typischen kleinflachigen Be-
trieben in aller Regel geringer als in einem Lebensmittelbetrieb.

Eine Agglomeration mit erheblichen raumordnerischen Wirkungen ist mit Blick auf
die restriktiven Festsetzungen zur Einzelhandelsnutzung daher kaum zu erwarten.
Das Planungsergebnis steht somit im Einklang mit dem raumordnerischen Zielvor-
gaben.

Tankstellen

Tankstellen generieren zusatzliche Fahrverkehre, die sich negativ auf die Wohnqua-
litdt des Quartieres auswirken. Sie fugen sich aufgrund ihrer verkehrserzeugenden
Funktion und ihrem Flachenbedarf stadtebaulich nicht in das Stadtebauliche Kon-
zept ein, zumal ein autoarmes Quartier projektiert ist. Aus diesem Grund sind Tank-
stellen im Urbanen Gebieten generell ausgeschlossen. Innerhalb des Stadtgebietes
gibt es flr Tankstellen aus verkehrlicher und stadtebaulicher Sicht geeignetere
Standorte. Zudem ist in Nahe des Plangebiets an der Hauptstrale Wenden bereits
eine Tankstelle vorhanden. Das Verbot von Tankstellen umfasst grundsatzlich nicht
die Errichtung offentlicher E-Ladesaulen.

Unter Berlicksichtigung des ,Steuerungskonzeptes Vergnlgungsstatten®, das am
20. November 2012 vom Rat der Stadt Braunschweig beschlossen worden ist, wer-
den Vergnugungsstatten ausgeschlossen. Des Weiteren werden auch Bordelle und
bordellartige Nutzungen ausgeschlossen.

Von diesen Nutzungen kdnnen speziell in den Abend- und Nachstunden nachteilige
Auswirkungen auf sensible Nutzungen ausgehen. Entsprechend sensible Nutzun-
gen in den Teilflachen des urbanen Gebiets sowie in der Nachbarschaft sind die zu-
l&ssigen Wohnnutzungen.

Weiterhin ist zu beflirchten, dass es durch eine Ansiedlung von Vergniigungsstat-
ten, Bordellen und bordellahnlichen Betrieben sowie Wohnungsprostitution zu einem
Tradingdown-Effekt kommen kann, der sich nachteilig auf das gesamte Quartier
auswirkt. Dies steht im Widerspruch zu dem angestrebten Ziel ein qualitatsvolles
Wohn- und Arbeitsumfeld zu schaffen.
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Grundsatzlich ist Werbung fiir eine gute Kundenbeziehung und flir eine entspre-
chende Darstellung der ortsansassigen Einrichtungen und Betriebe nach Aulten
sinnvoll und notwendig. Werbeanlagen kénnen einen erheblichen Einfluss auf die
Qualitat des Stadtbildes ausuben, insbesondere eine Massierung von Werbeanla-
gen im Ortseingangsbereich von Wenden birgt daher die Gefahr das angestrebte
Stadtbild erheblich zu stéren. Werbeanlagen werden daher auf die Statte der Leis-
tung beschrankt.

Fremdwerbung aus rein wirtschaftlichen Interessen ist hingegen nicht mit den stad-
tebaulichen Zielen und dem vorgesehenen Charakter des Gebietes in Einklang zu
bringen. Insbesondere da im StralRenraum entlang der Veltenhéfer Stral3e bisher
eine recht einheitlichen stadtebaulichen Pragung vorliegt, so dass den schutzwiirdi-
gen Belang der Gemeinschaft an dieser Stelle ein Vorrang vor den privaten Wer-
beinteressen eingerdumt wird.

5.1.3 Flachen fir Gemeinbedarf

Zur Deckung des aus dem Gebiet entstehenden Bedarfs sind an der zentral gelege-
nen Grinflache zwei Flachen fir Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kinderta-
gesstatte vorgesehen. Die beiden Kitastandorte sind sowohl innerhalb des Neubau-
gebietes fulllaufig gut vernetzt als auch von den Quartiersgaragen gut zu erreichen.

Eine unmittelbare Verknlpfung der Standorte mit der ,Frisch- und Kaltluftschneise*
erfolgt, um die positiven gesundheitlichen Effekte dieses Griinraums (,Klimakomfort-
zone®) zu nutzen und die besonders klimasensible Bevodlkerungsgruppe (Kleinkin-
der) vor gesundheitlichen Beeintrachtigungen durch Folgen des Klimawandels zu
bewahren. Die AulRenspielbereiche sind daher Richtung Grinzug orientiert.

Die Anordnung einer Versickerungsmulde auf den Au3enspielbereichen ist aus Si-
cherheitsgrinden in der Regel nicht méglich. Gemall Regenwasserbewirtschaf-
tungskonzept kann das Niederschlagswasser direkt in den angrenzenden Griinzug
zur Versickerung eingeleitet werden.

5.1.4 Sondergebiet Quartiersgarage

Das Quartier Wenden-West ist als ,autoarmes” Quartier geplant. Teil des Konzepts
ist der Bau von zwei Quartiersgaragen, die den ruhenden Verkehr der Bewohnen-
den sowie der weiteren geplanten Nutzungen aufnehmen, wahrend der 6ffentliche
und private Raum ansonsten weitestgehend von Stellplatzen fur PKW freigehalten
wird. Idealerweise werden die Quartiersgaragen in ein Mobilitats- und Parkraumkon-
zept eingebunden, welches konkrete Mobilitatslésungen in einer Gesamtstrategie
verfolgt.

Stadtebauliche Ziel ist es, die Grundstiicke weitgehend vom platzraubenden "ruhen-
den Verkehr" zu befreien, die Versiegelung zu begrenzen und zusatzlichen Verkehr
auf stadt- und umweltvertragliche Verkehrsmittel zu lenken. Die Blindelung der er-
forderlichen Stellplatze in den Quartiersgaragen schafft nicht zuletzt Freiheiten im
offentlichen Raum und zugleich ein attraktives Wohnumfeld in verkehrsberuhigten
Zonen. Dort wo keine Stellplatze oder Tiefgaragen geplant sind, kdnnen auf den
Bauflachen beispielweise Baume gepflanzt und Regenwasser lokal versickert wer-
den. Ein weiterer Vorteil ist, dass die mitunter sehr hohen Kosten flir den Bau von
einzelnen Tiefgaragen auf den jeweiligen Grundsticken wegfallen.
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Die Standorte der beiden Quartiersgaragen sind grundsatzlich so gewahlt, dass sie
durch sichere Fullwege schnell zu erreichen sind. Die Gehwegentfernung zu den
Mehrfamilienwohnhdusern liegt im sldlichen Bereich des Plangebiets bei maximal
250 m und im ndérdlichen Bereich bei maximal 300 m. Dies bedeutet, dass bei einer
langsamen Gehgeschwindigkeit von 3-5 km/h die Quartiersgaragen in ca. 3-6 min
Gehwegentfernung zu den jeweiligen Gebauden liegen. Transportmittel wie Karren,
(Elektro-)Lastenrader, Fahrradanhanger usw. sollen die Wege zwischen Wohnung
und Quartiersgarage erleichtern.

Um maglichst wenig Uberschneidungspunkte mit dem internen FuB- und Radver-
kehr im Quartier zu erzeugen, befindet sich die Zufahrt zu der nérdlichen Quartiers-
garage am Heideblick. Die Grolie der Garage ist so dimensioniert, dass sie neben
den Stellplatzen fur Wohnen und Kita auch Besucherstellplatze aufnehmen kann.

Im Suden des Quartiers kann die Zufahrt zur Quartiersgarage direkt Uber die Velten-
héfer StralRe erfolgen, sodass kein zusatzlicher Verkehr in das Wohngebiet hinein-
gezogen wird. Die Garage ist so dimensioniert, dass sie neben den Stellplatzen flr
die Wohnnutzung, die Kita und die gewerblichen Nutzungen samt Beschaftigten-,
Kunden- und Besucherverkehr insbesondere auch die Stellplatze fir den Nahver-
sorger an der Veltenhofer aufnehmen kann. Falls weitere Parkmdglichkeiten bend-
tigt werden, besteht grundsatzlich die Mdglichkeit, in der stdlichen Quartiersgarage
auch Stellplatze fur den Park+Ride Verkehr vorzuhalten, da ein kurzer Zugang zur
Stadtbahn mit der sidlich gelegenen Haltestelle ,Veltenhéfer Stral3e” besteht. Ein
ausgewiesenes P&R ist im Gebietsumfeld aktuell aber nicht geplant.

Die beiden Sondergebiete dienen demnach in erster Linie der Unterbringung des ru-
henden Verkehrs aus dem Plangebiet — insbesondere dem Nachweis der in den
Baugebieten erforderlichen Stellplatze und Besucherstellplatze. Eine Mehrfachnut-
zung der Stellplatze sowohl fir Bewohner und Beschéftigte als auch flr Besucher ist
grundséatzlich vorgesehen.

Die Dimensionierung orientiert sich an den Vorgaben der gutachterlichen Untersu-
chung (Verkehrsgutachten mit Mobilitatskonzept, WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrs-
forschung,2023). Demnach ist im Norden eine Kapazitat von ca. 400 Stellplatzen
bzw. im Siden eine Kapazitat von ca. 350 Stellplatzen vorzusehen. Der Schlissel
fur nachzuweisende Stellplatze wird im Rahmen der 6rtlichen Bauvorschrift geregelt.

In Sinne des nachhaltigen Mobilitatskonzepts sollen die Quartiersgaragen zudem
auch als Mobilitatsstation mit innovativen, gemeinschaftlich nutzbaren und dem
Quartier zur Verfugung stehenden Mobilitadtsangeboten wie Car- und Bikesharing
einschlief3lich der dazugehdrigen technischen Ausstattung dienen. Ein solcher Ver-
leih kann beispielsweise Uber ein Mobilitdtsmanagement des Quartiers (z. B. Gber
eine Mobilitatszentrale) oder durch einen externen Betreiber organisiert werden.
Entsprechende Angebote werden in der Regel Uber Dienstleistungsvertrage zwi-
schen Wohnungsunternehmen und Anbietern vereinbart und dienen auch dem
Nachweis gegentber der Kommune, dass das Mobilitdtsangebot dauerhaft vorge-
halten wird. Zudem soll in den Quartiersgaragen auch Ladeinfrastruktur fir Elektro-
mobilitat installiert werden.

Zulassig sind im Sondergebiet dariber hinaus auch sonstige Gemeinschaftsanlagen
(z. B. Quartierstreff) und nicht wesentlich storenden Gewerbebetriebe, sofern sie der
Zweckbestimmung ,Quartiersgarage” dienen. Denkbar sind beispielsweise Betriebe
wie ein Fahrradreparaturservice oder eine Paketstation, welche zum einen Syner-
gien zu den allgemein zulassigen Nutzungen herstellen bzw. der Versorgung des
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Quartiers dienen. Ein Postdepot mit Packstation kann beispielsweise dazu beitragen
den Lieferverkehr im Quartier zu reduzieren, wahrend sonstige Gemeinschaftsanla-
gen wie ein Quartierstreff den Aspekt der gemeinschaftlichen Nutzung der Quar-
tiersgarage unterstreichen.

Um langfristig die Quartiersgaragen dem Bedarf entsprechend flexibel nutzen zu
kdnnen sind ausnahmsweise auch Buronutzung (z. B. Coworking-Spaces) zulassig.

Weiterhin ist es zur Umsetzung des angedachten klimaneutralen Energiekonzepts
erforderlich, die Errichtung einer Energiezentrale im Plangebiet baurechtlich zu er-
moglichen. Daflr ist im stéddtebaulichen Entwurf ein Standort neben der nérdlichen
Quartiersgarage im Sondergebiet SO 2 vorgesehen. Da Leitungen von der Energie-
zentrale zur zentralen Grinflache sowie zur nérdlich auerhalb des Plangebiets vor-
gesehenen Freiflachen-PV-Anlagen erforderlich sind, bietet sich der Standort fur die
angedachte Nutzung besonders an.

Fir die Energiezentrale sind laut Energiekonzept eine Gebaudegrundflache von
rund 18 x 30 m mit direktem Zugang zur StralRe und Parkmdglichkeiten fur mind. 2
grofliere Fahrzeuge vorzuhalten. Zudem soll die Moglichkeit bestehen, einen Spei-
cher mit einer H6he von bis zu 15 m aufzustellen. Hieraus ergibt sich ein erforderli-
cher Grundsticksbedarf von mind. 25 x 35 m. Die Anforderungen kénnen im SO 2
erfullt werden, im Nutzungsbeispiel ist dies entsprechend dargestellt.

Auf eine spezifische Festsetzung eines Baufelds flur eine Energiezentrale wurde hier
jedoch bewusst verzichtet, da die Umsetzung des Energiekonzepts stark von der
noch zu erstellenden Machbarkeitsstudie abhangig ist. Die Kombination von Quar-
tiersgarage und Energiezentrale erscheint in Hinblick auf die Vertraglichkeit der bei-
den Nutzungen sinnvoll. Die gewahlte Festsetzung ermdglicht grundsatzlich die Um-
setzung des angedachten Energiekonzepts und gewahrt im Hinblick auf die Ausfih-
rungsplanung noch ein gewisses Mal} an Flexibilitat. Fur den Fall, dass die Energie-
zentrale in der angedachten Form nicht gebaut werden sollte, kann die Flache je-
doch auch der Unterbringung des ruhenden Verkehres bzw. der im Sondergebiet
zulassigen sonstigen Nutzungen dienen.

Im SO 2 sollen demnach auch selbststandigen Anlagen zur Erzeugung und Versor-
gung von Warme aus erneuerbarer Energien (Energiezentrale) zulassig sein.

5.2 Mal der baulichen Nutzung

Das Mal3 der baulichen Nutzung wird im Plangebiet durch die Festsetzung der
Grundflachenzahl (GRZ), der Zahl der zulassigen Vollgeschosse und der maximalen
Gebaudehohe bestimmt.

5.2.1 Grundflachenzahl

Die zulassige GRZ wird entsprechend der geplanten Bautypen und deren spezifi-
schen Anforderungen unterschiedlich gegliedert. Fur die Allgemeinen Wohngebiete
wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt, fir die Bereiche an der Veltenhéfer Stralte (MU)
hingegen eine GRZ von 0,8. Vertretbar ist eine hdhere Verdichtung im Ortsein-
gangsbereich. Im Ubergang zu Bestand und in den Randbereichen zum Griinzug ist
auch mit Blick auf die Kaltluftstrémung hingegen eine weniger dichte Bebauung vor-
gesehen.
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Die Festsetzungen haben im Plangebiet das Ziel, die zulassige tUberbaubare Grund-
stlcksflache (Versiegelung) zu definieren. Die geschieht insbesondere mit dem Ziel
die natirliche Funktion des Bodens (u.a. Versickerungsfahigkeit und Durchlassig-
keit) zu erhalten und eine Umsetzung des Regenwasserbewirtschaftungskonzepts
zu ermdglichen (Versickerung auf den Grundsticken). Vor diesem Hintergrund
schlieRt der Bebauungsplan auch die Méglichkeit zur Uberschreitung der jeweils zu-
l&ssigen Grundflache gemaf § 19 Abs. 4 BauNVO aus.

Die restriktive Regelung ist notwendig, um die Versiegelung der Grundstiicke so zu
begrenzen, dass die Versickerung des Regenwassers auf den jeweiligen Grundsti-
cken grundsatzlich sichergestellt werden kann. Sie dient somit auch dem Schutz vor
Uberflutungen der angrenzenden Grundstiicke. Ausnahmen kénnen nur gewéhrt
werden, wenn die Versickerung auf den jeweiligen Grundstiicken trotz héherem Ver-
sieglungsgrad nachweislich sichergestellt werden kann.

5.2.2 Zahl der Vollgeschosse

Die Zahl der Vollgeschosse gliedert das Gebiet in unterschiedliche Bereiche. In den
Urbanen Gebieten bzw. im Ortseingangsbereich der Veltenhodfer Stralle ist eine ver-
dichtete, drei- und viergeschossige Bebauung vorgesehen.

In den Allgemeinen Wohngebieten ist in Anlehnung an das Bestandsgebiet eine ma-
ximal dreigeschossige Bauweise und im Bereich der Reihen-, Doppel- und freiste-
hende Einfamilienhduser bzw. im Ubergang zum Landschaftsraum eine zweige-
schossige Bauweise vorgesehen.

5.2.3 Hohen baulicher Anlagen

Im gesamten Baugebiet werden Anspriche an eine harmonische Héhenentwicklung
der raumlich besonders wirksamen Hauptgebaude gestellt. Daher wird die maximal
zulassige Hohe der Gebaude festgesetzt, so dass eine dem stadtebaulichen Grund-
ziel entsprechende verdichtete Bebauung entstehen kann, ohne das Ortsbild der
umliegenden Wohnbereiche durch Ubergro3e Gebaudehdhen zu Gberformen.

Das Plangebiet liegt im Bereich der Bauhdéhenbeschrankungen geman § 13 LuftVG,
mit Angabe der zulassigen Bauhdhe im dstlichen Planbereich von bis zu 104 m Uber
N.N. und im westlichen Planbereich von bis zu 114 m tGber N.N. Die Festsetzungen
des Bebauungsplans stellen die Einhaltung der Bauhéhenbeschrankung sicher.

5.3 Uberbaubare Grundstiicksflichen, Bauweise, GrundstiicksgroRen, Zahl der Wohnein-
heiten

5.3.1 Uberbaubare Grundstiicksflache

Eine Gliederung des Gebietes wird durch die festgesetzten Baufelder erreicht, die
durch Baulinien und Baugrenzen definiert werden. An stadtraumlich pragenden Be-
reichen entlang der Veltenhéfer Stralde sind entsprechend des stadtebaulichen Kon-
zeptes Baulinien vorgesehen.

Die vorgegebenen ,Baufenster” sind dabei so grof3zligig dimensioniert, dass sie un-
terschiedliche Varianten zur Realisierung des festgesetzten Nutzungsmales zulas-
sen. Das ermdglicht Spielrdume fur individuelle stadtebaulich-architektonische L6-
sungen.

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift \Wenden-West 2. BA*, WE 63 Begriindung, Stand: 25.10.2023
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB

114 von 248 in Zusammenstellung



-69- TOP 6

In den Allgemeinen Wohngebieten und im Urbanen Gebiet dirfen die Baugrenzen
und Baulinien zudem durch Eingangsuberdachungen, Hauseingangstreppen, Keller-
aullentreppen, Kellerlichtschachte, sonstige Aul3entreppen und Rampen bis zu ei-
ner Tiefe von 1,5 m auf maximal 50 % der jeweiligen Fassadenbreite Uberschritten
werden. Mit dieser Regelung wird die erforderliche Flexibilitat in der baulichen Aus-
gestaltung erreicht. Gleichzeitig verhindert die Einschrankung in Art und Umfang
eine Beeintrachtigung des Stadtraumes.

5.3.2 Bauweise

Neben Mehrfamilienhdusern sollen Reihen-, Doppel- und freistehende Einfamilien-
hauser das Angebot an Wohnformen erganzen. Aus diesem Grund sind entspre-
chend des Nutzungsbeispiels im WA 2.1, Doppelhduser und Hausgruppen im WA
2.2 und im WA 2.3 Hausgruppen festgesetzt.

Dort wo keine Festsetzungen getroffen werden ist grundsatzlich die offene Bau-
weise vorgesehen, um eine abschirmende Wirkung der der neu zu errichtenden
Baukorper gegentber dem aus dem Griinzug hineinstrémenden Kaltluftstrom wei-
testgehend zu vermeiden (Barrierewirkung).

In den Sondergebieten und den Urbanen Gebieten ist hingegen eine abweichende
Bauweise festgesetzt, um auch eine Baukdrpergesamtlange von mehr als 50 Me-
tern zuzulassen. Ein seitlicher Mindestabstand ist in diesem Bereich nicht zwingend
erforderlich.

5.3.3 MindestgrundstlicksgroRen

Die Festsetzung der MindestgrundstiicksgréfRen orientiert sich an dem stadtebauli-
chen Entwurf. Bei einer Gebaudebreite von 8 m ergeben sich demnach im Allgemei-
nen Wohngebiet WA 2 Grundstlicksgréfien von ca. 200 bis 600 m? je Reihenhaus.
Kleinere Baugrundstucke sind im gesamten Plangebiet nicht vorgesehen.

Mit Blick auf eine sinnvolle Ausnutzbarkeit der Grundstucksflachen und die be-
grenzte Zahl an Stellplatzflachen erscheint eine gréfRere Verdichtung durch sehr
kleinteilige Parzellierung insbesondere der Reihenhausgrundsticke nicht sinnvoll
und wirde nicht dem stadtebaulichen Konzept entsprechen.

Im Zusammenspiel mit der Festsetzung zur erforderlichen Mindestgrundsticksgro-

Ren je Wohneinheit soll einer zu intensiven baulichen Nutzung in diesem Bereich
entgegengewirkt werden.

5.3.4 Zahl der Wohneinheiten in Wohngebduden

Mit Festsetzung der héchstzulassigen Anzahl von Wohnungen in Wohngebauden
durch eine Verhaltniszahl, wird die Wohndichte des Baugebietes gesteuert. Denn fir
die infrastrukturelle Ausstattung eines Wohngebiets ist nicht nur die insgesamt fur
Wohnzwecke genutzte Geschol¥flache ausschlaggebend, sondern daneben auch,
wie viele Wohnungen auf dieser Flache tatsachlich untergebracht sind.

In den Urbanen Gebieten werden Wohnnutzungen im Erdgeschoss zwar ausge-
schlossen, in den Obergeschossen sind Wohnungen jedoch grundsatzlich zulassig,
so dass auch hier Gebaude mit Uberwiegender Wohnnutzung entstehen kénnen.
Unter Annahme der maximal moéglichen Ausnutzung, sind diese in die Gesamtbe-
rechnung eingeflossen.
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Stadtebauliches Ziel ist es, dass die Zahl der Wohnungen in dem Rahmen gehalten
wird, der der Entwurfsplanung und der Abwagung zugrunde gelegt worden ist und
die Dimensionierung der Wohnfolgeeinrichtungen und der Stralenrdume mitbe-
stimmt. Die Festsetzung dient daher zur Vermeidung von erhdhten Belastungen
(insbesondere héheren Verkehrszahlen mit entsprechend erhéhtem Parkraumbe-
darf, hdherem Infrastrukturbedarf wie Kita- und Schulplatze usw.) durch die Auftei-
lung des festgesetzten Baurechts in zu viele Wohnungen.

Die Festsetzung ist als Bestandteil des planerischen Gesamtkonzepts anzusehen,
welche im Zusammenspiel mit den festgesetzten Mindestgrundstiicksgréf3en und
den Festsetzungen zur Grundflachenzahl eine wirtschaftlich sinnvolle und zugleich
vertragliche Dichte sicherstellen soll.

5.4 Nebenanlagen, Stellpldtze und Garagen

5.4.1 Nebenanlagen

Nebenanlagen gemal’ § 14 BauNVO sind im Plangebiet auch auf3erhalb der Gber-
baubaren Grundstlicksflachen zulassig, missen aber zu den 6ffentlichen Flachen
einen Abstand von mindestens 1,0 m einhalten. Soweit sie weniger als 3,0 m Ab-
stand zu offentlichen Flachen einhalten, ist die der 6ffentlichen Flache zugewandten
Seite vollstandig einzugrinen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass beispiels-
weise Gartenhauser nicht an die Grenze zu 6ffentlichen Flachen platziert werden
und so unmittelbar in den 6ffentlichen Raum hineinwirken.

Ausgenommen von dieser Abstandsregelung sind Fahrradstander, Einfriedungen,
Werbeanlagen und Briefkastenanlagen, die naturgemaf in der Vorzone von Gebau-
den nahe den Eingangen untergebracht werden. Der Schlussel fur die auf privater
Flache nachzuweisenden Stellplatze wird im Rahmen der 6rtlichen Bauvorschrift ge-
regelt.

5.4.2 Stellplatze, Gemeinschafts-Carports und Zufahrten

Im Bebauungsplan wird die Zulassigkeit von Stellplatzen, Carports und Garagen da-
hingehend geregelt, dass sie nur innerhalb der dafir festgesetzten Flachen und in
den Sondergebieten Quartiersgarage zulassig sind. Sie sind ansonsten weder in
den Uberbaubaren noch in den nicht (iberbaubaren Grundstlicksflachen zulassig.

Neben der Begrenzung der Stellplatzflachen auf den Grundstiicken ist es im Plan-
gebiet notwendig gezielt Einfluss auf die Anzahl und Anordnung von Grundstticks-
zufahrten zu nehmen, um die Uberbauung der straRenbegleitenden Muldenflache
auf ein Mindestmal} zu beschranken und den Abfluss des Niederschlagswassers
auch bei langanhaltenden Regenereignissen nicht zu behindern (Schutz vor Uber-
flutungen). Daher ist im Bereich der festgesetzten Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser ein Zufahrtsverbot festgesetzt.

Grundstuckszufahrten sind demnach nur im begrenzten Umfang — d. h. zwischen
den festgesetzten Flachen zur Versickerung von Niederschlagswasser — moglich.
Die Zufahrtsbereiche sind in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet und
haben eine Breite von maximal 6 m. Zugange Uber die Mulden hinweg (Brucken)
sind im begrenzten Umfang maoglich. Hinsichtlich der Anschlisse der Baugrundstu-
cke an die Verkehrsflachen ist grundsatzlich die Abstimmung mit dem Stral3enbau-
lasttrager erforderlich.

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift \Wenden-West 2. BA*, WE 63 Begriindung, Stand: 25.10.2023
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB

116 von 248 in Zusammenstellung



1. TOP 6

Das Quartier Wenden-West ist grundsatzlich als ,autoarmes” Quartier geplant. Teil
des Konzepts ist es daher Stellplatze zu blindeln und die Grundstiicke von Stellplat-
zen und Garagen weitestgehend freizuhalten. Die restriktiven Regelungen dienen
u.a. dazu die versiegelten Flachen im Baugebiet auf ein Minimum zu beschranken
und so die Umsetzbarkeit des dezentralen Regenwasserbewirtschaftungskonzepts
sicherzustellen. Denn dort, wo keine zusatzliche Versiegelung fur Stellplatze oder
Tiefgaragen notwendig sind, kdnnen Grundsticksflachen stattdessen begrint, Re-
genwasser versickert und so dem naturlichen Wasserkreislauf zugeflihrt werden.

Die GroRRe der festgesetzten Stellplatzflachen bzw. der Gemeinschaftsflachen fir
Carports ermdglichen es in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 sowie WA 2 je ei-
nen Stellplatz/Carport pro Gebaude auf dem jeweiligen Grundstlck bzw. in der
Nahe der Wohnhauser auf privaten oberirdischen Gemeinschaftsflachen unterzu-
bringen. Carports sind Uberdachte Stellplatze (z. B. Solarcarports) ohne eigene Sei-
tenwande. Bei der Planung der Carportanlagen auf den Gemeinschaftsflachen soll-
ten Feuerwehrzufahrten und Bewegungsflachen bericksichtigt werden. Die Zuord-
nung der Flachen fir Gemeinschaftscarports zu dem Wohnbauflachen ergibt sich
durch die Textlichen Festsetzungen

Weitere erforderlichen Stellplatze, Besucherstellplatze sowie sonstige Stellplatze

(z. B. fUr Einliegerwohnungen, Zweitwagen ...) koénnen grundsatzlich in den Quar-
tiersgaragen untergebracht werden. Trotz der einschrankenden Festsetzungen ist
damit sichergestellt, dass die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die Erfillung
der Stellplatzanforderungen der flir das Plangebiet einschlagigen ortlichen Bauvor-
schrift gegeben sind.

5.5 ErschlieBung, Verkehrsflachen

Unter dem Begriff Verkehrsflachen werden die festgesetzten Stralenverkehrsfla-
chen und die Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung zusammengefasst.

Die genaue Aufteilung der Verkehrsflachen — wie u. a. Lage und Umfang von Fahr-
bahn, Gehweg, begriinten Bereichen, Baumpflanzungen etc. — bleibt den weiteren
Planungsschritten tberlassen und wird im vorliegenden Bebauungsplan nicht fest-
gesetzt. Hiermit sollen ausreichend Spielrdume fir die weitere Planungskonkretisie-
rung geschaffen werden, die es erlauben, auf derzeit noch nicht absehbare Entwick-
lungen einzugehen.

Festgesetzt ist das in die Verkehrsflachen zu integrierende Muldensystem. Es ist
Bestandteil der Verkehrsflachen und fur die deren Entwasserung zwingend notwen-
dig. Die Breite der Mulden von etwa 4 m kann 6rtlich geringfligig variieren. Ver-
kehrsflachen und Versickerungsanlagen werden bei Starkregenereignissen auch als
FlieRwege dienen und sollen das Wasser méglichst schadlos ableiten. (siehe auch
Malnahmen, die der Vermeidung von Schaden durch Starkregen dienen). Die
Funktionalitat dieses Systems darf insofern nicht behindert werden.

Bei der Dimensionierung der festgesetzten Verkehrsflachen sind auch die erforderli-
chen Aufstell- und Bewegungsflachen fur die Feuerwehr bereits bericksichtigt wor-
den. Zusatzliche Aufstell- und Bewegungsflachen auf privaten Flachen sowie die da-
fur erforderlichen Zufahrten sind aufgrund des Entwasserungssystems (Mulden- und
Versickerungsflachen) im Uberwiegenden Teil des Plangebiets nicht realisierbar. Le-
diglich auf den privaten Gemeinschaftsflachen fir Carports konnen zusatzlich Bewe-
gungsflachen untergebracht werden. Bei Gebauden oder Gebaudeteilen, die tUber
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50 m von der Verkehrsflache entfernt liegen, ist der zweite Rettungsweg daher bau-
lich sicherzustellen.

5.5.1 Offentlicher Personennahverkehr, OPNV

Das Plangebiet liegt zum Grofteil im Umkreis von deutlich unter 300 m zu den Hal-
testellen ,Heideblick® und ,Veltenhéfer Stral3e”. Die beiden Haltestellen sind aus
dem Quartier heraus bequem zu Fuld zu erreichen. Die Herrichtung eines zusatzli-
chen Ubergangs (ber das Stadtbahngleis ist vorgesehen, um den FuB- und Radver-
kehr die Querung und somit auch den Zugang zur Haltestelle zu erleichtern. Die Be-
dienung der Stadtbahnhaltestellen erfolgt mindestens im 15-Minuten-Takt in Rich-
tung Innenstadt. Dartber hinaus gibt es einige Busverbindungen ins Umland von
Braunschweig.

Das attraktive Angebot im OPNV hinsichtlich ErschlieRung, Bedienung und Verbin-
dung mit Bus und Stadtbahn bietet beste Voraussetzungen dafir, dass die Pkw-Nut-
zung im Plangebiet deutlich reduziert werden und letztendlich auch Einfluss auf den
Pkw-Bestand im Quartier genommen werden kann (Verkehrsgutachten mit Mobili-
tatskonzept, WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsforschung, 2023).

Im nérdlichen Plangebiet wird ein Teilbereich der planfestgestellten Stadtbahnwen-
deschleife als nachrichtliche Ubernahme in den Geltungsbereich aufgenommen.
Eine Neuplanung ist damit nicht verbunden. Die Darstellung wird an die ortlichen
Gegebenheiten angepasst und der Bebauungsplan ,Das Mittelfeld“, WE 40, aus
dem Jahr 1975, der in diesem Bereich Gemeinbedarfsflache festsetzt, tritt in den mit
diesem Bebauungsplan Gberplanten Bereichen aul3er Kraft.

5.5.2 Motorisierter Individualverkehr, MIV

Das Wohnbaugebiet wird tber die Veltenhéfer Strale erschlossen und an den be-
stehenden Ortskern von Wenden und das Uberdrtliche Verkehrsnetz angebunden.
Im einem Verkehrsgutachten (WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsforschung,2023)
wurde die Leistungsfahigkeit der bestehenden Strallen bestatigt. Das Gutachten
zeigt dabei auf, dass sowohl im Bestand wie auch im Planfall ein stabiler Verkehrs-
ablauf gewahrleistet ist. Die zusatzlich zu erwartenden Verkehre fuhren keine maf3-
gebliche Verschlechterung des Verkehrsablaufes herbei.

Der Querschnitt der Veltenhofer Strafle wurde zur Abwicklung der heutigen und zu-
kinftigen Verkehre bereits weitestgehend ausgebaut. Die Zufahrt zur Quartiersga-
rage kann aus westlicher Richtung allerdings zusatzliche Abbiegebedarfe mit sich
bringen. Der Querschnitt der Veltenhéfer StralRe wird an der nérdlichen Seite zudem
um einen begleitenden Ful3- und Radweg sowie zugehdriges Verkehrsgrin erganzt.
Die Flache wird als StraRenverkehrsflache (Planstral’e A1 und A2) festgesetzt. Der
Ausbau der Veltenhofer Stralde liegt im Bereich der Kreisstrale K 25. Nach Ab-
schluss des Verfahrens wird die Anpassung der Ortsdurchfahrtsgrenze vorgenom-
men.

Als Variante wurde im Verkehrsgutachten zunachst auch die zusatzliche Anbindung
des Plangebiets Uber den nérdlichen Heideblick geprift. Bewusst wurde dann je-
doch entschieden, dass die ErschlieBung flr den motorisierten Individualverkehr
ganzlich Gber die Veltenhofer Stralde erfolgen soll, um zusatzlichen Verkehr im nérd-
lichen Bereich des Heideblickes entlang der Schulen zu vermeiden. Eine Verbin-
dung zwischen den PlanstralRen B1 und B2 ist fur den motorisierten Individualver-
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kehr daher zukiinftig nicht vorgesehen. Dies soll durch die Aufstellung von Absperr-
pfosten sichergestellt werden, Die Durchfahrt bleibt fir den Ful3- und Radverkehr
offen und soll auch fir Rettungsfahrzeuge sowie den landwirtschaftlichen Verkehr
ermdglicht werden.

Die Planstrale B1 als Verbindung zwischen nérdlichen und stdlichen Teilbereich
soll als Tempo 30 Bereich ausgebaut werden. Die Planstralen C1 und C 2 im Pla-
nungsgebiet werden als verkehrsberuhigte Bereiche geplant. Dadurch ergibt sich fur
die Bewohnerinnen und Bewohner eine erhohte Aufenthaltsqualitat im Quartier und
es kann auf den Bau von separaten FuRwegen verzichtet werden. Die zeichnerisch
festgesetzten StralRenverkehrsflachen bericksichtigen in der Dimensionierung je-
weils die Anforderungen an die Verkehrsflachenbreiten aus der Richtlinie zur Anlage
von StralRen (RASt 2019).

Insgesamt wird die ErschlieBungsflache auf das notwendige Maf} reduziert und un-
notige Versiegelungen vermieden.

5.5.3 FuR- und Radverkehr

Eine hohe Durchlassigkeit des Gebiets flr den Ful- und Radverkehr ist ein wichti-
ger Baustein der klimagerechten Planung. In Erganzung zu den Planstral3en gibt es
im Plangebiet daher Geh- und Radwege, die als eigenstandige Verkehrsanlagen un-
abhangig von StralRen gefuhrt werden. Das engmaschige und kleinteilige Geh- und
Radwegenetz weist dem Verkehrsaufkommen angemessene Breiten und Aufstellfla-
chen auf und ermdglich eine komfortable Verknipfung zu den anderen Verkehrstra-
gern des Umweltverbundes. Die Festsetzung als Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung soll die besondere Verkehrsfunktion dieser von Autoverkehr
freien Wege auch in der Planzeichnung deutlich machen.

Die Geh- und Radwege kénnen an der Veltenhéfer Stralle sowie am Heideblick an
die bereits vorhandenen Wegeverbindungen des Ortsteils Wenden anknlpfen. Im
Bereich der NeusalzstraRe/BunzlaustralRe ist die Herrichtung eines zusatzlichen
Ubergangs uber das Stadtbahngleis vorgesehen, um dem Ful- und Radverkehr
zwischen Bestand und Neubaugebiet die sichere Querung zu erleichtern. Im siud-
westlichen Bereich flhrt eine Uberdrtliche Rad- und FulRwegeanbindung Uber die
Veltenhofer Stralde hinaus durch den 1. Bauabschnitt hindurch in Richtung Innen-
stadt. Im Norden verlauft zudem ein Freizeitweg, der als Teilstick der wichtigen
Ubergeordneten Wegeverbindung entlang der Stralle Heideblick tber den Mittel-
landkanal hinweg in Richtung "Waller See’ und in den Landschaftsraum der Schun-
terniederung fihrt.

Veloroutenkorridor

Im Bebauungsplan wird darliber hinaus eine zwischen Heideblick und der Veltenho-
fer Stralle verlaufende Trasse fur eine potenzielle Veloroute (Alltagsverkehr) geman
den strategischen Zielen des Entwurfs zum Mobilitatsentwicklungsplan bericksich-
tigt. Ein lickenloser Ausbau des Veloroutennetzes (auf3erhalb des Plangebietes) ist
derzeit jedoch noch nicht absehbar.

5.5.4 Gemeinschaftswohnwege

Alle Reihenhausgrundsticke im WA 2.1 und 2.2 liegen in angemessener Breite an
einer Strafenverkehrsflache bzw. Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung,

so dass die sowohl die verkehrsmaRige als auch die technische ErschlieRung wie

Anschluss des Grundstlicks an die Versorgungsnetzwerke sichergestellt werden
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kann. Zusatzlich werden die Reihen- bzw. Doppelhausgrundstlicke jedoch durch
nicht befahrbare private Wohnwege erschlossen. Im WA 2.3 gibt es zwei Baufelder
die nur Uber einen solchen Wohnweg erschlossen werden. Die Bauordnung (§ 4
NBauO) Iasst dies fir Wohngebaude geringer Héhe grundsétzlich zu.

Die Gemeinschaftswohnwege bieten Bewohnern und Besuchern den Komfort einer
kurzen futlaufigen Anbindung von der Haustlr zu den Gemeinschaftsstellplatzen
bzw. den nahegelegenen Verkehrsflachen. Bei den Reihenmittelhausern hat die zu-
satzliche gartenseitige ErschlieRung (Mistwege) zudem den Vorteil, dass der Trans-
port von Gartenzubehdr und —material durch das Wohnhaus vermieden werden
kann.

Fur die Verortung der Wohnwege, die als private Gemeinschaftsanlage der angren-
zenden Grundstlicke erstellt und unterhalten werden sollen, wurde die Festsetzung
als Gemeinschaftswohnwege gewahlt, da die Herstellung eines o6ffentlichen Wegs in
diesen Bereichen nicht erforderlich ist. Sie sollen ausschlielich dem Fuf3- und Rad-
verkehr dienen und grundsatzlich nicht befahren werden. Die die erforderlichen Auf-
stell- und Bewegungsflachen fir Rettungsfahrzeuge sind gemaf Strallenausbau-
plan auf den nahegelegenen Verkehrsflachen vorgesehen bzw. kénnen sie auf den
ErschlieBungsflachen zwischen den Gemeinschaftscarports untergebracht werden.

Die Gemeinschaftsflachen flieRen grundsatzlich nicht in die GRZ-Berechnung ein,
zu beachten ist aber, dass bei entsprechender Versiegelung der Flachen auch zwin-
gend die Entwasserung (Versickerung) sichergestellt werden muss, um Uberflutun-
gen der angrenzenden Grundstlicke zu verhindern.

5.6 Grinordnung, MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft

5.6.1

5.6.1.1

Grinordnung

Zwei Grin- und Freizeitraum sollen als nahturnah und abwechslungsreich gestaltete
Parkanlage flir die wohnungsnahe und wohngebietsbezogene Erholung ausgebaut
werden und zugleich zur ausreichenden Kalt- und Frischluftversorgung der angren-
zenden Wohngebiete beitragen.

Allgemein sind im Plangebiet zudem sehr umfangreiche Begriinungsmafinahmen
vorgesehen, die zur Gestaltung und Qualitat des Wohnumfeldes beitragen und die
Einbindung des Baugebiets in das Umfeld verbessern sollen. Darliber hinaus dienen
sie auch zur Eingriffsminimierung sowie zur Vermeidung und Verminderung von Be-
eintrachtigungen der Schutzguter Pflanzen- und Tierwelt, Klima und Luft, Wasser,
Orts- und Landschaftsbild sowie Mensch und Gesundheit.

Mit der zeitlichen Bindung fur die Umsetzung der Anpflanzungen soll eine zu grofte
zeitliche Spanne zwischen der Realisierung der Bebauung und dem Erreichen der
gestaltenden und eingriffsmindernden Wirkung der Begrunung verhindert werden.
Fur die zuklnftigen Anwohner entsteht mit der ziigigen Herstellung zeitnah ein at-
traktives Wohnumfeld.

Offentliche Griinflichen

Die festgesetzten offentlichen Grinflachen mit der Zweckbestimmung ,Parkanlage
mit Freizeitnutzungen® sind fir die Gliederung des Gebietes von besonderer Bedeu-
tung und sollen entsprechend ihrer Lage und Funktion als interner Griinzug bzw.
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Siedlungsrandgriin differenziert gestaltet unter Berlicksichtigung der Nutzungsan-
spruche jeweils zu einer naturnahen und abwechslungsreich gestalteten Parkanlage
fur die wohnungsnahe und wohngebietsbezogene Erholung ausgebaut werden.

Da die Flachen in einer klimadkologisch bedeutsamen Luftleitbahn liegen, ist die
Ausrichtung und Breite der Grunflachen im Wesentlichen durch ihre klimadkologi-
schen Funktionen bedingt. Bei der Dimensionierung werden zudem auch die aus
dem Baugebiet resultierenden Flachenanspruche fur die Kinder-, Jugend- und
Mehrgenerationenspielplatze sowie die erforderlichen Anlagen zur Gebietsentwas-
serung (Retentionsraume) berlicksichtigt.

In der sidlichen Parkanlage (6ffentliche Grunflache 3) wird zudem eine Wiesenfla-
che fur temporare Veranstaltungen wie z. B. Volksfeste vorbehalten. Da es sich bei
solchen Veranstaltungen um gelegentliche, zeitlich begrenzte Nutzungen handelt
und ansonsten der Charakter einer Parkanlage dominiert, wird jedoch auf eine spe-
zifische Festsetzung als ,Festwiese® verzichtet. So kdnnen im Sinne der Mehrfach-
nutzung neben Volksfesten dem Grunde nach auch andere Nutzungen auf dieser
Wiesenflache stattfinden.

Das Regenwasserbewirtschaftungskonzept sieht vor, dass die zentralen Grinfla-
chen (6ffentliche Grunflachen 1 und 2), bei stéarkeren Regenereignissen im Sinne
der Uberflutungsvorsorge temporar und gezielt als (Not)Speicherraum genutzt wird
(siehe auch Malnahmen, die der Vermeidung von Schaden durch Starkregen die-
nen). Dabei ist allerdings zu bertcksichtigen, dass es bei stéarkeren bzw. langanhal-
tenden Regenereignissen temporar zu Einschrankungen in Hinblick auf die Freizeit-
nutzung kommen kann.

Dennoch erscheint es vor den Hintergrund einer wirtschaftlichen und flachensparen-
den Stadtentwicklung grundsatzlich sinnvoll, die Retentionsflachen zugleich auch fir
die Freizeitnutzung nutzbar zu machen. Da bei Versickerungsflachen, die uber die
meiste Zeit des Jahres ohnehin trocken liegen bzw. eine nur geringe Einstauhdhe
aufweisen, durch grof3ztigige Ausmuldung und flache Béschungsneigungen auf eine
Absturzsicherung verzichtet werden kann. Auf Basis der gutachterlichen Berechnun-
gen ergibt sich bei einem Regenereignis mit einem Wiederkehrintervall von 50 Jah-
ren und einer Regendauer von 6 Stunden ein temporar zwischenzuspeicherndes
Regenwasservolumen von ca. 560 m3.

Um ausreichend Spielraume fir die weitere Planungskonkretisierung vorzuhalten,

wird auf eine konkrete Festsetzung der Lage und Ausgestaltung der Retentionsfla-
chen im vorliegenden Bebauungsplan verzichtet.

Grlinordnung private Flachen

Grundsatzlich missen die nicht Gberbauten Flachen der Baugrundstiicke geman

§ 9 Abs. 2 NBauO Grinflachen sein, soweit sie nicht fir eine andere zulassige Nut-
zung erforderlich sind. Die Anlage geschotterter Gartenflachen und von Kunstrasen-
flachen ist daher nicht zulassig.

Zudem ist eine Ubermafige Versiegelung der privaten Freiflachen im Plangebiet
nicht erwlnscht. U. a. ist daher auch die durch § 19 Abs. 4 BauNVO eingeraumte
Uberschreitung der zuldssigen Grundflache ausgeschlossen. Dies geschieht insbe-
sondere vor dem Hintergrund, da es auf privaten Flachen zwingend erforderlich sein
wird, ausreichend unbefestigte Freiflachen fir die Anlage von Elementen zur de-
zentralen Speicherung und Versickerung von Regenwasser vorzuhalten.
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Nach Mdglichkeit sollte die Versickerung des Regenwassers Uber Vegetationsfla-
chen erfolgen, um die nachgewiesene Reinigungswirkung der aktiven Bodenzone
auszunutzen. Gunstigste Bereiche flr die Integration von Speicher- und Versicke-
rungsanlagen in die Gartengestaltung sind naturlich vorhandenen Gelandetief-
punkte. Die zur Niederschlagsversickerung erforderlichen Flachen lassen sich in der
Regel mit einfachen Mitteln und ohne grof3en technischen Aufwand in die Gartenge-
staltung integrieren. Eine naturnahe Gestaltung der erforderlichen technischen Maf3-
nahmen kann zudem den Charakter des Gartens und der Freirdume bereichern, das
Stadtklima verbessern und sich positiv auf das Wohlbefinden der Stadtbewohner
auswirken.

Ist der Platz knapp, bietet es sich daher an, Griinflachen von vornherein als Versi-
ckerungsgrun anzulegen und Funktion und Nutzen zu kombinieren. So kann z. B.
einer Versickerungsanlage zur Erhéhung der Verdunstung auch ein Gartenteich vor-
geschaltet werden. Der Einbau von Rigolen ist grundsatzlich ebenfalls moglich, er-
fordert allerdings entsprechende Flurabstande (Abstand des Geldndes zum mittle-
ren héchsten Grundwasserstand). Die Zwischenspeicherung (Regentonne, Zisterne)
und Nutzung des Regenwassers konnen als erganzende MalRnahme dienen.

Als Mindestbegrinung von privaten Flachen wird im Plangebiet zudem die Anpflan-
zung von heimischen Laub- bzw. Obstbaumen sowie die Eingriinung von Miuillboxen
und Nebenanlagen gegenilber dem 6ffentlichen Raum vorgeschrieben. Dadurch soll
eine gestalterische Einbindung erreicht werden. Die Festsetzungen zur Begrinung
dienen dartber hinaus auch der Eingriffsminimierung.

Begriinung offentlicher Flachen

In die 6ffentlichen Griin- und Verkehrsflachen des Quartiers sind nach dem Prinzip
der Schwammestadt Anlagen zur Speicherung und Versickerung des Niederschlags-
wassers zu integrieren. Ziel ist es, dass ein Groldteil des Niederschlagswassers Uber
die "griinblaue Elemente" verdunstet und vor Ort versickert werden kann. Die Versi-
ckerungsmulden sind als extensiv gepflegte Wiesenflachen mit einer maximalen Bo6-
schungsneigung von 1:2 zu gestalten.

Geplant ist zudem eine relativ dichte Bepflanzung mit Baumen, die zum Teil auch in
Baumgruppen angeordnet werden, da auch ineinanderwachsende Kronen einen be-
sonderen asthetischen Effekt bieten und zu einem abwechslungsreich gestalteten
StraRenraum beitragen. Das hohe Mal} an Grinvolumen liefert ber die Transpirati-
onsleistung und Schattenwurf einen wichtigen Beitrag zum Klimafolgenmanagement
und wirkt dem urbanen Warmeinseleffekt entgegen.

Die Chancen und Risiken einer Kombination von Baumstandorten und Regenwas-
serversickerungsanlagen sind noch nicht abschlieRend erforscht, so dass eine
Langzeitkontrolle Uber die Baumentwicklung und gleichzeitiger Gewahrleistung der
Funktionsfahigkeit der Versickerungsanlage erforderlich sein wird.

Als mittelkroniger Baume werden Baume bezeichnet, die im ausgewachsenen Zu-
stand eine Hohe von ca. 10 — 15 m erreichen. GroRRkronige Baume erreichen i.d.R.
Hohen von Uber 15 m.
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5.6.1.4 Dach- und Fassadenbegrinung

Die Festsetzungen zur Dach- und Fassadenbegrinung dienen im Hinblick auf die
flachenhaften Versiegelungen der Grundstlicke und der damit verbundenen Auswir-
kungen als ausgleichende MalRnahme zur Minderung der negativen klimatischen
Wirkungen des Gebiets in Bezug auf die Kaltluftleitbahn, der gestalterischen Einbin-
dung des Quartiers in das Umfeld sowie der Verbesserung des Kleinklimas. Darlber
hinaus leisten Gebaudebegriinungen einen 6kologischen Beitrag, da sie Tieren bei-
spielsweise als Brutplatz und Nahrungsquelle dienen.

In Bereichen relativ dichter Bebauung mit wenig Flache zur Anordnung gréRRerer
Versickerungsanlagen sind Grindacher zudem eine wichtige Komponente im Zu-
sammenspiel von Retention, Drosselung und Verdunstung von Niederschlagswas-
ser. Je nach Art des verwendeten Systems oder der Substrathéhe kann das Nieder-
schlagswasser unterschiedlich lange in den oberen Schichten gehalten und abzlg-
lich der Verdunstungs- und Transpirationsrate verzogert abgeleitet werden.

In den besonders verdichteten Bereichen empfiehlt es sich die Grindacher mit zu-
satzlicher Retentionsfunktion zur Rickhaltung von Niederschlagswasser auszubil-
den, um auf diesem Wege den Abfluss deutlich zu verzégern und mdégliche Scha-
den durch starkere Regenereignisse entgegenzuwirken.

Den hoéheren Kosten durch die besondere Bauausfiihrung von Griin- bzw. Retenti-
onsdachern ist der anderenfalls anfallende héhere Flachenbedarf fir eine Ruckhal-
tung oder Versickerung von Niederschlagswasser auf den nicht Gberbaubaren
Grundsttlicksflachen gegenliber zu stellen. Griin- bzw. Retentionsdachern tragen da-
her zu einem sparsamen Flachenverbrauch bei.

Hinzu kommen bauphysikalische Vorteile. Im Sommer bieten Grindéacher fur darun-
terliegende Raume insgesamt eine wirksame MalRnahme zum Schutz vor sommerli-
cher Hitze. Im Winter kommt es durch die Vegetation und das Dachsubstrat zu einer
Verminderung des Warmedurchganges und somit zu einer erhéhten Warmedam-
mung.

Die Kombination eines grinen Flachdaches bzw. Retentionsdaches mit aufgestan-
derter PV-Anlage ist sinnvoll, da die Betriebsleistung der PV-Anlage durch die Ver-
dunstungskihle der Vegetation gesteigert wird. Konflikte zwischen den Belangen
der Solarenergienutzung und der mit Dachbegriinung verbundenen Zielsetzung sind
nicht zu erwarten.

5.6.2 MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft, Zuordnung

Als Ergebnis der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wurde unter Berlcksichtigung der
kinftigen Festsetzungen im Geltungsbereich A des vorliegenden Bebauungsplans
ein Ausgleichsdefizit festgestellt, welches durch MaRnahmen auf den externen Aus-
gleichsflachen kompensiert werden kann.

Fir gebaudebriitende Vogelarten (Hausrotschwanz, Haussperling, Star, Mehl-
schwalbe, Mauersegler) und Fledermausarten (Zwerg-, Micken-, Bart-, Fransen-,
Breitfligelfledermaus) sind Nist- und Ruhestatten an Gebauden durch geeignete
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Bauweise in die Konstruktion zu integrieren oder als kiinstliche Nisthilfen anzubrin-
gen. Die Einrichtungen sind im Rahmen des Baugenehmigungs- oder Anzeigever-
fahrens im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehdrde nachzuweisen.

(Gemarkung Wenden, Flur 3, Fist. 152/3, 9.324 m?)

Die festgesetzten Mallnahmen dienen der naturschutzfachlichen Aufwertung von
bislang intensiv genutzten Ackerflachen. Sie beinhalten die Entwicklung von arten-
reichem mesophilem Griinland und die Anlage einer Feldhecke um die Strukturviel-
falt zu erhéhen. Das Grinland soll im Weiterem extensiv gepflegt werden. Es soll
max. einmal jahrlich frihestens ab dem 15.06. gemaht und das Mahdgut abgefah-
ren werden. Eine Beweidung ist in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehdrde
zulassig.

(Gemarkung Veltenhof, Flur 7, Teilflache des Flst. 34/3, 18.929 m?)

Die Flache ist als offene Biotopstruktur mit dem Zielbiotoptyp ,Trockenrasen® zu ent-
wickeln. Hierzu ist der Oberboden in Teilen abzuschieben und zur Modellierung des
Gelandes zu verwenden. Zur Ansalbung der Flachen ist entweder Mahdgut aus vor-
handenen Flachen zu Ubertragen oder geeignetes Saatgut zu verwenden. Auf der
Flache sind sechs Totholz-/ Steinanhdufungen zur Strukturanreicherung anzulegen.
Nach jahrlicher Mahd mit Abfuhr des Mahdguts in den ersten drei Jahren sind die
Flachen im Weiteren durch sporadische Mahd gehdlzfrei zu halten. Eine Beweidung
ist in Absprache mit der unteren Naturschutzbehorde zulassig.

Die festgesetzten Mallnahmen dienen als Ausgleich fur den nach § 30 BNatSchG
geschutzten Trockenrasen. Die Flache ist besonders geeignet, da sie sandige Bo-
denverhaltnisse aufweist und sich im Umfeld bereits Magerrasen befindet. Bei der
Entwicklung der Mal3inahmen wurden zudem die Lebensraumanspruche der von
dem Eingriff betroffenen Blaufligeligen Odlandschrecke berlicksichtigt.

(Gemarkung Waggum, Flur 3, Teilflache des Flst. 475, 15.670 m?)

Die festgesetzten Mallnahmen dienen der naturschutzfachlichen Aufwertung von
bislang intensiv genutzten Ackerflachen. Sie beinhalten die Entwicklung von meso-
philem Grinland und die Anlage einer Feldhecke, um die Strukturvielfalt zu erhé-
hen. Das Grinland soll im Weiterem extensiv gepflegt werden. Es soll max. einmal
jahrlich frihestens ab dem 15.06. gemaht und das Mahdgut abgefahren werden.
Eine Beweidung ist in Absprache mit der unteren Naturschutzbehorde zulassig.

(Gemarkung Runingen, Flur 4, Teilflache des Flst. 90/5, 40.000 m?)

Die Flache ist als Ackerflache zu erhalten und ohne synthetische Pflanzenschutzmit-
tel und ohne mineralische Dlinger zu bewirtschaften. Innerhalb der Ackerflache sind
in Ost-West-Richtung drei Streifen mit einer Regelbreite von 15 m als Lebensraum
fur die Feldlerche herzurichten.
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Die festgesetzten Mallnahmen fiihren zu einer naturschutzfachlichen Aufwertung
von Ackerflachen und dienen u.a. als Ausgleichsmaflinahme fur den infolge der ge-
planten Bebauung zu erwartenden Verlust von 4 Feldlerchenrevieren. Der erforderli-
che Ausgleich je Revier betragt 0,5 ha, so dass 2 ha Ausgleich erforderlich sind. Der
Geltungsbereich umfasst 4 ha, wovon im Wechsel ca. 2 ha als Bluhstreifen gestaltet
werden.

Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung ergibt, dass nach Umsetzung der Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes ein Bilanzierungsdefizit verbleibt. Das Defizit wird den
geplanten Eingriffen aufgrund der Gebietsfestsetzungen zugeordnet und auf den ex-
ternen MalRnahmenflachen insgesamt ausgeglichen.

Die Zuordnungsfestsetzung ist Voraussetzung daflir, dass bei Bedarf gem. § 135a
BauGB die Erhebung von Kostenerstattungsbetragen fiir die Kosten der Ausgleichs-
malnahmen von den spateren Eigentimern (=Eingriffsverursachern) erhoben wer-
den kénnen. Als Verteilungsmalistab flir eine spatere Abrechnung wurde die
Schwere der zu erwartenden Eingriffe in Bezug zu der zu erwartenden Versiegelung
zu Grunde gelegt.

5.7 Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes

Zum Schutz und zur Vorbeugung vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wurde im Rahmen des Aufstellungsverfah-
rens ein schalltechnisches Gutachten erstellt (AMT Ingenieurgesellschaft mbH
2023).

Dazu wurden die Gerauscheinwirkungen der umliegenden Emissionsquellen auf das
Plangebiet sowie die Auswirkungen der Emissionsquellen im Plangebiet auf die Um-
gebung nach den aktuellen und einschlagigen Regelwerken zum Immissionsschutz
erfasst und beurteilt sowie Empfehlungen zum Schallschutz erarbeitet.

Die gutachterliche Ermittlung der Gerauschbelastung im Plangebiet zeigt, dass zum
Teil Uberschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005
durch den Verkehrslarm zu erwarten sind. Auch die Grenze fir gesunde Schlafver-
haltnisse bei gekipptem Fenster wird im Plangebiet Uberschritten. Aufgrund des Ge-
werbeldrms aus dem umliegenden Gewerbegebieten treten hingegen keine Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Larm auf.

Weiterhin sind im Gutachten Empfehlungen bezlglich der vom Plangebiet ausge-
henden Gerauschquellen (Quartiersgaragen und Freizeitlarm) benannt worden. An-
hand der Genehmigungsplanung ist eine erneute Betrachtung der Gerauschquellen
notwendig. Der Nachweis der Bertiicksichtigung der Nachbarschaft ist im Genehmi-
gungsverfahren zu erbringen.

Da im Plangebiet Uberschreitungen der Orientierungswerte sowohl am Tag als auch
in der Nacht durch den Verkehrslarm festgestellt werden, sind MaRnahmen zum
Schutz vor Verkehrslarm erforderlich. Dabei kommen grundsétzlich in Betracht:

e Aktiver Schallschutz (Larmschutzwande / -walle)
¢ Planerische Mallnahmen (Freiflachen / Mindestabstande, Grundrissgestaltung)
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e Passiver Schallschutz (ausreichende Schalldammung von AufRenbauteilen der
Gebaude, Einbau von Liftungseinrichtungen)

Aufgrund der bestehenden grol¥flachigen Verlarmung des Geltungsbereichs A durch
Verkehrslarm kann die vollstandige Einhaltung eines hinreichenden Schallschutzes
allein durch Abstande der geplanten Wohnbebauung von den Larmquellen nicht er-
reicht werden. Die Baufelder liegen bereits in den vergleichsweise ruhigen Berei-
chen des Plangebietes. Eine Einhaltung der Orientierungswerte durch Abstandsfla-
chen ist daher nicht mdglich.

Hinsichtlich moéglicher Larmschutzmalinahmen gilt es zudem zu berlcksichtigen,
dass Geltungsbereich A durch den Verkehrslarm aus verschiedenen Himmelsrich-
tungen verlarmt wird. Insbesondere die Stadtbahnstrecke im Osten sowie die Vel-
tenhofer Stralde im Slden tragen relevant zu den Gerauschimmissionen bei. Daher
mussten aktive LarmschutzmaRnahmen den Geltungsbereich A an der Sud- und
Ostgrenze sowie teilweise der West-Grenze umfassen und fir eine wirksame Ab-
schirmung eine Hohe von ca. 9 m aufweisen. Dadurch entstinde eine die Optik und
Wahrnehmung des Stadtraums erheblich negativ beeinflussende Wirkung. Zudem
mussten Lucken fur eine Zuwegung vorgesehen werden, welche die Abschirmwir-
kung deutlich mindern.

Aktive (Larmschutzwande/-walle) und planerische SchallschutzmalRnahmen (Freifla-
chen / Mindestabstande) sind grolflachig daher nicht sinnvoll umsetzbar. Allerdings
ist bei der Grundrissgestaltung der geplanten Gebaude grundsatzlich zu empfehlen,
dass schutzbedurftige Rdume (insbesondere Schlafrdume) an den larmabgewand-
ten Fassaden angeordnet werden. Zur Bewaltigung der dennoch auftretenden Im-
missionskonflikte kommen darlber hinaus vorrangig passive Larmschutzmalinah-
men in Betracht.

Schutz von Aufenthaltsrdumen

Zur Sicherstellung gesunder Wohnverhaltnisse innerhalb von Gebauden wird als Er-
gebnis der planerischen Abwagung die Festsetzung von Larmpegelbereichen mit
den entsprechenden Vorgaben von Mindestschallddammmalen fir AuRenbauteile
(passiver Schallschutz) gemaf’ DIN 4109 getroffen.

Der Bebauungsplan setzt die zu bertcksichtigenden Larmpegelbereiche zeichne-
risch fest. Bei der Errichtung und Anderung von Gebauden sind an den Fassaden
von schutzbediirftigen Aufenthaltsraumen passive SchallschutzmalRnahmen nach
den Bestimmungen fir die im Bebauungsplan festgesetzten Larmpegelbereiche ge-
maf DIN DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau“ durchzufiinren.

Die Larmpegelbereiche sind im Bebauungsplan fur freie Schallausbreitung darge-
stellt. Das Plangebiet befindet sich demnach in den Larmpegelbereichen Il bis V.

Larmpegelbereich Il - Malgeblicher Au3enlarmpegel 61 bis 65 dB(A)
Larmpegelbereich IV - MaRRgeblicher AulRenlarmpegel 66 bis 70 dB(A)
Larmpegelbereich V - MaRgeblicher AulRenlarmpegel 71 bis 75 dB(A)

Durch die Kenntlichmachung der Larmpegelbereiche im Bebauungsplan konnen
sich Ansiedlungswillige auf die vorhandene Larmsituation einstellen und in Anwen-
dung der DIN 4109 fur eine geeignete Schallddmmung der Umfassungsbauteile in-
klusive der Fenster und deren Zusatzeinrichtungen (z. B. Liftungseinrichtungen)
sorgen (passive Schallschutzmalinahme) entscheiden. Diese sind regelmafig ge-
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eignet, mit einem vertraglichen baulichen und finanziellen Aufwand bei der Errich-
tung der Gebaude den notwendigen Schallschutz zu leisten und werden daher als
hinnehmbar angesehen.

Durch die heute Ubliche Bauweise und der im Allgemeinen einzuhaltenden Bestim-
mungen (Gebaudeenergiegesetz GEG) ergeben sich — dadurch, dass diese Anfor-
derungen mit den bestehenden baulichen Standards sicher eingehalten werden - bis
LPB Il in der Regel keine weitergehenden Auflagen an die AuRenbauteile. Abhangig
vom Fensterflachenanteil und dem Fassaden-Grundflachen-Verhaltnis kann dies
auch far LPB Il zutreffen und dort den baulichen und finanziellen Aufwand fir pas-
sive Schallschutzmallnahmen wie schallgeddmmte Luftungen weiter reduzieren. Ab
dem Larmpegelbereich |V sind héhere bauliche Aufwendungen an den Gebauden
erforderlich (massivere Bauweise auch von Wanden und Dachern).

Im Allgemeinen kénnen planerische/ bauliche SchallschutzmalRnahmen bei der Er-
mittlung des erforderlichen Schallddmmmales berlcksichtigt werden. So wirken
Gebaude entlang der Stralle in nicht nur geringem Umfang schallreduzierend auf
die rlickwertig liegende Bebauung. Ebenso kénnen z. B. durch bauliche Mal3nah-
men eine sinnvolle Raumorientierung Raume, die standig zum Schlafen genutzt
werden (Schlafzimmer, Kinderzimmer), oder auch Aufenthaltsraume an den von der
malfigebenden Schallquelle abgewandten Gebaudeseite angeordnet werden. So
kann durch die Eigenabschirmung eine deutliche Pegelminderung an diesen Fassa-
den erzielt werden.

Die Ermittlung bzw. Dimensionierung der o. g. notwendigen Schallschutzmalinah-
men ist unter Berlicksichtigung von Abstanden, Hindernissen im Schallausbrei-
tungsweg, baulichen Gebdudeanordnungen und der Gebaudegeometrie vorzuneh-
men und mittels geeigneter nachvollziehbarer Bauvorlagen der Genehmigungsbe-
hoérde vorzulegen. Die Zulassigkeit von Ausnahmeregelungen bei Nachweis im Ein-
zelfall ermdglicht den Bauwilligen flexible Lésungen, solange der Schallschutz ge-
wahrleistet ist.

In der Nacht treten im gesamten Plangebiet Gerauschimmissionen Uber 45 dB(A)
durch den Verkehrslarm auf. Auch unter Berlcksichtigung der Gebaudeabschir-
mung innerhalb des Plangebiets ergeben sich lediglich an einzelnen Fassaden Ge-
rauschimmissionen von unter 45 dB(A).

Zur Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes bei Schlafrdumen werden
daher planerische bzw. baulich-technische Mallinahmen (fensterunabhangigen Be-
IGftung von Schlafrdumen) als textliche Festsetzung aufgenommen, mit denen ein
ausreichender Schutz des Nachtschlafes auch bei teilge6ffnetem Fenster sicherge-
stellt werden kann.

Schutz der AuRenwohnbereiche

Die Stadt Braunschweig strebt bei Neubauvorhaben in der Regel die Einhaltung der
Orientierungswerte der DIN 18005 fir die jeweilige Gebietsart im Bereich der Au-
Renwohnbereiche an. Dementsprechend sollten Aulienwohnbereiche nach Méglich-
keit nicht in Bereichen mit Gerauschimmissionen tber 55 dB(A) im WA bzw. 60
dB(A) im MU liegen.

In der DIN 18005 sind in Bezug auf Aulienwohnbereiche allerdings keine genauen
Regelungen getroffen, sodass eine Notwendigkeit zur Durchfiihrung von Schall-
schutzmalnahmen rechtlich nicht schon vorliegt, sobald der Orientierungswert der
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DIN 18005 Uberschritten werden. Da Aul3enbereiche Ublicherweise einem voriber-
gehenden Aufenthalt dienen, wurde die Vermeidung schadlicher Gerauschimmissio-
nen und die Sicherstellung einer ausreichenden Sprachverstandlichkeit in der
Rechtsprechung als ausreichendes Schutzziel eingestuft.

Als Kriterium fiir eine akzeptable Aufenthaltsqualitat, das bei einer Uberschreitung
der Orientierungswerte von DIN 18005 im Plangebiet herangezogen werden soll, ist
die Gewahrleistung einer ungestérten Kommunikation Gber kurze Distanzen (Ubli-
ches Gesprach zwischen zwei Personen) mit normaler, allenfalls leicht angehobener
Sprechlautstarke. In Anlehnung an diese Zielstellung wird im Plangebiet ein Beurtei-
lungspegel jeweils von 58 dB(A) in WA und 63 in MU — d. h. jeweils um 3 dB(A) Uber
den Orientierungswerten der DIN 18005 - als vertretbar angesehen.

Uberschreitungen der angestrebten Zielwerte sind bei freier Schallausbreitung durch
StralRen- und Schienenverkehr im sudlichen Plangebiet entlang der Planstraen
bzw. im nérdlichen Plangebiet entlang der Stadtbahnwendeschleife gegeben. Fest-
gesetzt wird daher, dass in den betroffenen Bereichen Auflenwohnbereiche nicht
zulassig sind, sofern nicht ein weiterer, der Wohneinheit zugehoériger Aufienwohnbe-
reich an einer der Larmquelle (Planstral’en, Wendeschleife) abgewandten Fassade,
im direkten Schallschatten des Gebaudes, angeordnet ist.

Alternativ missen bauliche Schallschutzmallinahmen umgesetzt werden. Dies kann
z.B. durch geschlossene Bristungen, vorgehangte Glasfassaden, Glaselemente o-
der andere bauliche, gleichwertige Larmschutzmalnahmendurch erreicht werden.
Die Abschirmung muss die Einhaltung des flir die Tagzeit maligeblichen, jeweils um
3 dB(A) modifizierten Orientierungswertes der DIN 18005 von 58 dB(A) fur Allge-
meine Wohngebiete und 63 dB(A) flr Urbane Gebiete in der Mitte des Auldienwohn-
bereichs in 2 m Hohe sicherstellen. Damit bleiben Balkone und Loggien auch auf
der der larmbelasteten Stralle zugewandten Seite grundsatzlich maglich.

Der Nachweis der Einhaltung des Immissionsgrenzwertes ist im Einzelbauvorhaben
zu erbringen. Bei Wohnungen mit mehreren AuRenwohnbereichen ist es ausrei-
chend, wenn mindestens einer der Auflenwohnbereiche baulich geschlossen ausge-
fuhrt wird oder an der larmabgewandten Gebadudeseite angeordnet ist.

De facto ergeben sich im Plangebiet durch die spateren Bebauungen ausreichend
geschitzte Bereiche, insbesondere im Schallschatten von Gebduden (Eigenabschir-
mung), so dass im Plangebiet grundsatzlich ein angemessenes Angebot an Aul3en-
wohnbereichen in "leisen" Bereichen (ohne Schallschutzmalinahme) als mégliche
Kompensation fur nutzungseingeschrankte "laute" AuRenwohnbereiche entstehen
kann. Auch im WA4, das bei freier Schallausbreitung fast im gesamten Baufeld Be-
urteilungspegel von Uber 58 dB(A) aufweist, da es sowohl von der Veltenhofer
StralRe als auch von der Stadtbahn verlarmt wird, konnen durch schalltechmisch
glnstige Stellung des Baukorpers z. B. eine U-férmige Baukdrperstellung ruhige von
den larmquellen abgeschirmte Aulienwohnbereiche entstehen.

Gemal der einschlagigen Literatur und der allgemeinen Verwaltungspraxis sind
auch AuBlenbereiche fur Kinder schutzbedurftige Freiflachen. Demzufolge wird im
Stadtgebiet Braunschweigs fir AuRenspielbereiche von Kindertagesstatten die Ein-
haltung des Orientierungswertes von 55 dB(A) am Tag auf mindestens der Halfte
der AuRenspielbereiche angestrebt. Dies dient unter anderem einer gesunden Spra-
chentwicklung der Kinder.
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Die gutachterliche Berechnung lasst erkennen, dass der Beurteilungspegel in bei-
den Kitaflachen teilweise unter 55 dB(A) liegt und die Voraussetzung somit erfullt ist.
Die Festsetzung einer Schallschutzwand ist deshalb nicht erforderlich. Im nachge-
ordneten Baugenehmigungsverfahren kénnen in Abhangigkeit vom konkreten
Standort und Bebauungskonzept Malnahmen zur Einhaltung des angestrebten Be-
urteilungspegels festgelegt werden.

Auf Basies freier Schallausbreitung ist mit einer Uberschreitung des Beurteilungspe-
gels von 55 dB(A) in einem Grofiteil des Plangebiets zu rechnen.

Ausnahmen

Im gesamten Plangebiet kdnnen individuelle, meist architektonische Maflnahmen
den Spielraum fir andere, von den Festsetzungen abweichende Schallschutzlésun-
gen ermdglichen. Sollte der erforderliche Schallschutz durch andere MalRnahmen
(z. B. vorgehangte Fassaden usw.) nachweislich erreicht werden kénnen, kann von
den getroffenen Festsetzungen abgewichen werden. Damit wird sichergestellt, dass
keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die geplante Nutzung entstehen
kénnen und die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewahr-
leistet sind.

Die gutachterlichen Berechnungsergebnisse zeigen auf, dass die Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte an der angrenzenden Bebauung fur ein Allgemeines Wohnge-
biets (WA) bzw. ein Urbanes Gebiets (MU) lediglich unter Berlcksichtigung von
SchallschutzmaRnahmen an den Fassaden der Quartiersgaragen méglich ist. Zum
Schutz der angrenzenden Bebauung werden daher Schallschutzmalinahmen an
den Fassaden der Quartiersgaragen erforderlich.

Die Fassaden der Quartiersgaragen sind dementsprechend teilweise geschlossen
auszufuhren bzw. mit schallabsorbierenden Decken in den Parkdecks auszustatten.
Alternativ ist es mdglich schallabsorbierende Lamellen an den Fassaden der Quar-
tiersgaragen anzubringen, welche die Gerauschabstrahlung deutlich mindern. Nach
Herstellerangeben sind hier Schalldamm-Male von R'w = 13-20 dB zu erreichen,
sodass die angegebenen Anforderungen erfiillt werden. Da die Beliiftung des Park-
hauses sichergestellt sein muss, stellt dies eine sinnvolle Alternative gegenuber ei-
ner teilweise geschlossenen Ausflihrung der Fassaden dar.

Die konkreten Vorgaben werden im Bebauungsplan nicht festgesetzt, um Spielraum
fur individuelle, architektonische Losungen zu ermdglichen. Die Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte an der angrenzenden Bebauung ist bei der Genehmigungspla-
nung sicherzustellen.

Die Immissionsrichtwerte fir ein Allgemeines Wohngebiet (WA) werden im Umfeld
des exemplarisch im siidwestlichen Bereich angenommenen Bolzplatzes in einem
Abstand von ca. 40 m und fir ein Urbanes Gebiet von ca. 11 m unterschritten. Zu
den im zentralen Griinzug angenommenen Streetballplatz ist im Allgemeinen Wohn-
gebiet ein Abstand von ca. 25 m notwendig. In diesem Abstand rund um die hier be-
trachteten Standorte befinden sich keine entsprechenden schutzbedurftigen Nutzun-
gen. Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte treten demnach nicht auf. Eine
Notwendigkeit zur Umsetzung von SchallschutzmalRnahmen ergibt sich bei entspre-
chender Anordnung nicht.
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Bei einer veranderten Standortwahl sind ggf. Schallschutzwande (hier aufgrund der
Hohe der Wohnbebauung voraussichtlich nicht sinnvoll) oder eine verkirzte Nut-
zungsdauer notwendig. Entsprechende MaRnahmen sind im Rahmen der konkreten
Ausplanung zu bestimmen.

5.8 Festsetzungen zur Vermeidung von Schiden durch Starkregen

In den vergangenen Jahren gab es in Braunschweig mehrfach intensivere Starkre-
genereignisse. Starkregen bezeichnet sehr grol3e Regenmengen, die innerhalb kur-
zer Zeit fallen, so dass die Leistungsfahigkeit der Entwasserungsanlagen erheblich
Uberschritten wird und selbst die Notliberlaufe das abflieRende Niederschlagswas-
ser aufgrund ihrer hydraulischen Leistungsfahigkeit oder Beeintrachtigung (z.B. Ver-
stopfung mit Schwemmgut) nicht mehr aufnehmen kdnnen.

In diesem Fall staut sich das Niederschlagswasser auf der Oberflache oder flief3t
dem Gelandegefalle folgend auf der Oberflache bis zum nachsten Tiefpunkt ab. Sol-
che Starkregenereignisse kdnnen zu Uberflutungen fiihren. Je nach Stérke des Er-
eignisses besteht die Gefahr von erheblichen Personen- und Sachschaden. Durch
den Klimawandel ist in Zukunft haufiger und mit solchen extremen Regenereignis-
sen zu rechnen.

Zur Verhinderung oder Minimierung von Schaden sollen die geplanten oberirdische
FlieRwege das Niederschlagswasser im Plangebiet nach Moéglichkeit in Bereiche mit
geringem Schadenspotential d. h. in die zentrale Grunflache (6ffentliche Grunflache
1 und 2) ableiten. Dies gelingt im sudlichen Plangebiet, da die strallenbegleitenden
Versickerungsmulden in Richtung zum zentralen Grinzug ausgerichtet sind und
auch das Gefalle der Straflen und Wege dieser Ausrichtung folgt.

Bei Extremereignissen bzw. nicht funktionsfahiger Notuberlaufe kénnen die in Rich-
tung Griinzug ausgerichteten Verkehrsflachen als Fliewege (= Notwasserwegen)
genutzt werden. Der Wasserabfluss ist dauerhaft sicherzustellen, damit sich das an-
fallende Niederschlagswasser nicht staut und das Wasser mdglichst schadlos abge-
leitet werden kann. Zudem sollten die Verkehrsflachen im Vergleich zum umgeben-
den Gelande der Wohnbebauung tiefer liegen.

Im noérdlich des Griinzuges gelegenen Teil des Baugebietes ist das Gelande flach
und bewegt sich auf einer Gelandehéhe um ca. 69,25 mNHN, ahnlich wie im an-
grenzenden Grinzug. In diesem Bereich des Baugebietes kann das Wasser daher
nicht in die Grunflache abgeleitet werden und es besteht aufgrund des relativ ebe-
nen Gelandes das Risiko eines flachenhaften Einstaues. Grundsatzlich ware eine
Gelandeprofilierung mit einer Anhebung im Norden um mindesten 0,50 m erforder-
lich, um analog zum sidlichen Teil des Baugebietes FlieRwege zur oberirdischen
Ableitung von Niederschlagswasser bei Extremereignissen im Bereich der Verkehrs-
anlagen in Richtung Griinzug zu schaffen.

Die Gefahr von erheblichen Personen- und Sachschaden durch Starkregen kann je-
doch auch hier deutlich gemindert werden, sofern Gebaudezugange und Licht-
schachte bei Kellergeschossen nicht geldndegleich angeordnet, sondern durch
Uberhéhung vor Uberflutung geschiitzt werden.

Es wird daher festgesetzt, dass Gebaudezugange (Haustlren, Terrassentliren und
Treppenabgange) sowie Lichtschachte bei Kellergeschossen im gesamten Plange-
biet mit einem Sicherheitszuschlag von mindestens 40 cm gegeniber den angren-
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zenden Verkehrsflachen versehen, hergestellt werden mussen. Sollte es infolge ei-
nes Starkregeereignisses zu temporaren Uberflutungen kommen, kann so die Si-
cherheit vor Personen- und Sachschaden deutlich erhéht werden.

Bezugspunkt fur die Festlegung der Erdgeschossfuflbodenhdhe ist die Hohenlage

der nachstgelegenen Verkehrsflache an dem Punkt der Strallenbegrenzungslinie,
der der Mitte der straRenzugewandten Gebdudeseite am nachsten liegt.

5.9 Soziale Infrastruktur

Bei Realisierung des Baugebietes werden durch die Zunahme der Bevolkerung
auch zusatzliche Bedarfe an sozialer Infrastruktur. Diese sind im Sinne der allgemei-
nen Vorsorgepflicht der Gemeinde zu prifen und ggf. zusatzliche bedarfsorientierte
Angebote zu schaffen.

Grundschule

Die Grundschule Wenden verfiigt aktuell Gber rdumliche Kapazitaten fir eine maxi-
male Dreizlgigkeit. Die Realisierung von potenziell ca. 700 Wohneinheiten flihrt
dazu, dass die Grundschule an ihre raumliche Kapazitatsgrenze gelangt. Es wird
daher die Notwendigkeit gesehen, die Grundschule Wenden von einer 3-zligigen zu
einer 4-zligiggen Grundschule zu erweitern. Angedacht ist der Ausbau zu einer Ko-
operativen Ganztagsschule.

Der Ausbau der Schulen kann durch Nachverdichtung am bestehenden Standort
unter Ausnutzung des geltenden Planungsrechts erfolgen. Das benachbarte Les-
singgymnasium, das derzeit noch Raume der Grundschule Wenden nutzt, wird aktu-
ell bereits erweitert.

Mit der Realisierung des Baugebietes ergibt sich dariiber hinaus auch ein zusatzli-
cher Bedarf an Krippen- und Kindergartenplatzen, der in vorhandenen Einrichtungen
im Ortsteil Wenden nicht gedeckt werden kann.

Zur Deckung des ortlichen Bedarfs besteht im Plangebiet daher die Notwendigkeit
zur Schaffung von Planungsrecht flr den Bau weiterer Einrichtungen. Aufgrund der
zu erwartenden Anzahl an Gruppen ist eine Aufteilung auf zwei Standorte jeweils
maximal 5 Gruppen erforderlich. Je Standort werden daher rund 4.000 m Gemein-
bedarfsflachen mit Zweckbestimmung Kindertagesstatte festgesetzt.

Die bestehenden Spielflachen im Spielplatzbezirk werden den aus dem Baugebiet
entstehenden Bedarfe an Kinder- und Jugendspielflachen nicht decken kénnen. Im
Plangebiet sollen daher weitere Spielflachen entstehen bzw. in die festgesetzten 6f-
fentlichen Grunflachen integriert werden.

Der Fehlbedarf von rund 2.700 m? an Jugendspielflache ist aus schalltechnischer
Sicht vorzugsweise in den sudlichen Grinflachen (6ffentliche Grinflachen 3 und 4)
unterzubringen. Weniger larmintensive Jugendspielangebote kdnnen jedoch auch in
die zentrale Grinflache (6ffentliche Griinflachen 1 und 2) integriert werden. Dartber
hinaus sollen in den Grunflachen (6ffentliche Grinflachen 1 -4) zur Deckung des
Bedarfs und Sicherstellung einer guten Erreichbarkeit mehrere Kinderspielflachen in
einer Gesamtgrofie von insgesamt rund 1.200 m? entstehen. Auf eine konkrete
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Festsetzung der Lage wird bewusst verzichtet, um Spielrdume flr die weitere Aus-
gestaltung der Grinflachen vorzuhalten.

Neben Spielangeboten fir Kinder und Jugendliche sind in den 6ffentlichen Grinfla-
chen 1-4 zudem auch Spielangeboten fur alle Generationen in einer Gréfde von rund
500 m? sowie Mdblierungen zum Aufenthalt und die Anlage von Freizeitwegen vor-
gesehen. Sie sollen zu einen attraktiven Wohnumfeld beitragen und dafur sorgen,
dass sich alle Bewohner des Quartiers in ihrem Lebensumfeld wohlfihlen.

5.10 Weitere technische Infrastruktur

Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes (Trinkwasser, Abwasser, Elektrizitat, Ab-
fallentsorgung, Kommunikationstechnik) erfolgt durch die jeweiligen Trager auf
Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften. Erforderliche Leitungen werden Uber-
wiegend im Bereich von 6ffentlichen Stralenverkehrs- und Griinflachen vorgese-
hen. Dartber hinaus werden im Plangebiet erforderliche Flachen fir Versorgungs-
anlagen planungsrechtlich gesichert.

5.10.1 Energieversorgung

Fur die elektrische Versorgung des Verteilnetzes ist im nérdlichen und im sidlichen
Bereich jeweils eine Ortsnetzstation festgesetzt.

In Abstimmung mit dem Versorgungstrager ist die weitestgehend klimaneutrale War-
meversorgung Uber ein an eine Energiezentrale angeschlossenes Nahwarmenetz
vorgesehen. Die vorliegende Konzeptstudie (Anforderungen einer klimaneutralen
Warmeversorgung an den B-Plan, BS|[ENERGY, September 2022) belegt, dass der
Uberwiegende Anteil der Warme vorrausichtlich Gber Umweltwarme bereitgestellt
werden kann. Eine abschlieRende Beurteilung der Umsetzbarkeit wird erst im Zuge
der vertieften Machbarkeitsstudie erfolgen.

Fir die Umsetzung des Konzepts ist gemal Konzeptstudie eine Energiezentrale er-
forderlich. Daher ist im Plangebiet ist ein entsprechender Standort im Sondergebiet
SO2 vorgesehen. Die fir die Warmeerzeugung des Gebiets erforderlichen Geother-
mie Sonden (nach erster Abschatzung geman Konzeptstudie rund 300 Bohrungen
bzw. mind. rund 2,5 ha unversiegelte Flachen) lassen sich unterirdisch in den bei-
den o6ffentlichen Grinflachen unterbringen. Ein Konflikt mit den angedachten Nut-
zungen (Freizeit, Erholung, Spiel-, Versickerungsflachen etc.) ist nicht zu erwarten.
Da die Anforderungen an Flachennutzungen fir die Erzeugung erneuerbarer Ener-
gie von im Planverfahren berucksichtigt wurden, stehen die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes der Umsetzung des Energiekonzepts grundsatzlich nicht entgegen.

Zusatzliche Optionen wie die Nutzung des Mittellandkanals, des stadtischen Abwas-
sers oder von Umgebungsluft als Warmequelle sind denkbar. Konkrete Regelungen
im sind im Plangebiet zur Umsetzung nicht erforderlich.

Um dartber hinaus den Strombezug aus dem Netz weitest mdglich zu reduzieren
und so die geforderte CO»-Neutralitat zu erreichen ist es weiterhin wichtig, dass eine
grol¥flachige Solaranlage genutzt werden kann. Im Plangebiet stehen hierfiir nicht
ausreichend Flachen zur Verfliigung. Es muss daher auf Flachen auRerhalb des
Plangebiets zuriickgegriffen werden, die nach Méglichkeit in raumlicher Nahe zum
Baugebiet stehen und die wirtschaftlich vertretbar tber eine eigene Stromleitung an
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die Energiezentrale angeschlossen werden kdnnten. Die Umsetzung der Freifla-
chen-PV-Anlagen soll auBerhalb dieses Bebauungsplanverfahrens erfolgen.

5.10.2 Schmutzwasser- und Niederschlagswasser

Schmutzwasser

Zum Aspekt der Entsorgung des Niederschlagswassers im Baugebiet wird u. a. auf
das Regenwasserbewirtschaftungskonzept der Ingenieurgesellschaft Prof. Dr.-Ing.
E. Macke mbH verwiesen. Vorgesehen ist der weitgehende Verzicht auf die ver-
rohrte Ableitung des Niederschlagswassers. Ziel ist es, die lokale Grundwasserneu-
bildung sowie die Verdunstung dem naturlichen Wasserkreislauf anzugleichen und
positive Effekte der Stadtklimatisierung zu erzielen.

Um den Ansatzen eines naturnahen Wasserhaushaltes moglichst nahe zu kommen
und die mit den Eingriffen einhergehende negativen Auswirkungen zu minimieren,
soll das Niederschlagswasser der ausgewiesenen Baulandflachen daher méglichst
ortsnah versickert bzw. verdunstet werden. Lediglich die Notuberlaufe der Mulden-
/Retentionsflachen werden an Regenwasserkanale angeschlossen. Fir die Notent-
wasserung ist daher der Bau von Regenwasserkanalen mit Anschluss an den be-
reits bestehenden Regenwasserkanal im Heideblick vorgesehen.

Die Ableitung und Versickerung des auf den offentlichen Flachen anfallenden Nie-
derschlagswassers wird im Wesentlichen Uber die stralRenbegleitenden Versicke-

rungsmulden erfolgen. Das Muldensystem ist Bestandteil der Verkehrsflachen und
im Rechtsplan entsprechend festgesetzt.

Auch auf privaten Baugrundstiicken ist geman § 84 Abs. 3 Nr. 8 NBauO die dezent-
rale Versickerung von Niederschlagswasser festgesetzt. Sinnvoll ist es hier Mal3-
nahmen zur Retention (Abflussverzégerung), Nutzung und Versickerung von Nie-
derschlagswasser miteinander zu kombinieren. Eine wichtige Komponente spielen
dabei die festgesetzten Grindacher. Auf Grundstiicken auf denen nur eine relativ
geringe Flache zur Integration von Versickerungslésungen zur Verfigung steht, wird
die Verwendung von Grindachern mit Retentionsfunktion empfohlen, die auch mit
Photovoltaik-Anlagen kombiniert werden kénnen

DarUber hinaus kann zur Regenwasserbewirtschaftung u. a. auch die Zwischenspei-
cherung von unverschmutztem Regenwasser mit dem Ziel einer Nutzung z.B. zur
Gartenbewasserung gehoren. Die Speicherung und/oder Nutzung von Regenwas-
ser kann die einer Versickerungsanlage oder einem Regenwasserkanal zuflieRende
Wassermenge zwar reduzieren, allerdings hat die Zwischenspeicherung von Regen-
wasser keinen Einfluss auf die Dimensionierung von Anlagen z.B. zur Versickerung
oder Ableitung, da diese auch funktionieren miissen, wenn die Speicher geflillt sind.

Im Zuge der Bemessung von oberirdischen Anlagen (zum Beispiel Versickerungs-
mulden) ist zudem zu beachten, dass auch abflieRende Starkniederschlage mog-
lichst keine Schaden verursachen.

Die Anwendung jedes Verfahrens zur Regenversickerung bedarf in jedem Fall einer
detaillierten Prufung des Einsatzes anhand der 6rtlichen Randbedingungen (kf-Wert
und mittlerer héchster Grundwasserstand) und einer anschlieenden Planung der
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Anlage mit wasserrechtlicher Genehmigung. Auf privaten Grundstliicken empfiehlt
es sich daher einen Entwasserungsplaner hinzuzuziehen und im Rahmen eines Bo-
dengutachtens die lokale Durchlassigkeit des Bodens zu ermitteln.

Ein Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation, ist im Plangebiet nur ausnahmsweise
zulassig, wenn die Durchlassigkeit des Bodens fur eine Versickerung auf dem eige-
nen Grundstlick nachweislich nicht gegeben ist oder um Schaden aus starkeren Re-
genereignissen zu minimieren (Notentwasserung). Das Niederschlagswasser der
unmittelbar an den Grungdurtel angrenzenden Bebauung insbesondere der Gemein-
bedarfsflachen, kann in Abstimmung mit der unteren Wasserbehérde auch in die
Muldenflache des zentralen Grinzuges geleitet werden.

Die Mulden- bzw. Retentionsflachen werden auf ein Niederschlagsereignis einer be-
stimmten Jahrlichkeit und Dauer ausgelegt (Bemessungsregen). Eine Uberschrei-
tung des mit dem Bemessungsereignis verbundenen Regenvolumens wahrend der
zugehdrigen Regendauer z.B. bei starkeren Regenereignissen mit hoher Intensitat
kann zu Uberlastung fiihren. Aus diesem Grund sollen die Mulden bzw. Retentions-
raume Uber einen Notuberlauf verfigen, der die nicht aufnehmbaren Wassermen-
gen gezielt und schadlos abfuhrt. Die Abflhrung dieser Wassermengen wird als No-
tentwasserung bezeichnet.

Notlberlaufe sind gemafl Regenwasserbewirtschaftungskonzept an folgenden Ent-
wasserungsanlagen zu bertcksichtigen:

e Versickerungsanlagen von Einfamilien-, Doppel- und Reihenhdusern,
Versickerungsanlagen an den Pkw-Stellplatzanlagen,
Retentions-Grindacher mit und ohne Rigolen an Mehrfamilienhdusern,
stralenbegleitende Versickerungsmulden und
zentraler Grlinzug

Fir den Anschluss dieser Notuberlaufe ist der Bau von Regenwasserkanalen vorge-

sehen:

A. sudlich des zentralen Griinzuges: in der ErschlieRungsringstra’e mit Anschluss
an den RW-Transportkanal aus dem 1. BA in der Stral3e Heideblick und

B. nordlich des zentralen Grinzuges: in der Stra3e Heideblick (nérdliche Bauge-
bietsgrenze) sowie der ErschlieRungsstrale mit Wendehammer mit Anschluss
an den RW-Transportkanal aus dem 1. BA in der Strale Heideblick

C. Zum Anschluss der Notulberlaufe von privaten Versickerungsanlagen sollte ge-
pruft werden, ob in den Geh-/Radwegen zusatzliche Regenwasserkanale ange-
ordnet werden mussen.

5.10.3 Wertstoffcontainer

Zur Sicherstellung der Wertstoffentsorgung sind im Geltungsbereich A drei Wert-
stoffcontainerstationen vorgesehen: Eine bestehende Sammelstelle Am Heideblick
wird planungsrechtlich gesichert, je eine weite Sammelstelle kommt im nérdlichen
sowie im sudlichen Teilbereich des Gebiets aufgrund des aus dem Neubaugebiet
entstehenden Bedarfs hinzu. Bei der Wahl der Standorte wurden neben betriebli-
chen Ablaufen auch eine mdéglichst geringe Beeintrachtigung von Anwohnern be-
rucksichtigt. Fur den sudlichen Standort ist eine Unterflur-Station vorgesehen, was
die Abstandsnotwendigkeiten zur Wohnbebauung deutlich reduziert.
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5.10.4 Telekommunikation

Im Plangebiet wird eine Flache fir Versorgungsanlagen gesichert. Die Festsetzung
nimmt die bestehende Nutzung des Standorts flir Versorgungsanlagen und -einrich-
tungen Telekommunikation auf.

5.11 Solarpflicht

Eine Pflicht zum Einbau von Photovoltaikanlagen fur die Stromerzeugung auf Da-
chern ist bereits in § 32a Niedersachsische Bauordnung (NBauO) verankert. Die An-
derung trat am 6. Juli 2022 in Kraft. Gefordert wird in der NBauO, dass bei der Er-
richtung von Wohngebauden und Gebauden mit einer Dachflache = 50 m? mindes-
tens 50 % der Dachflachen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Im Einzel-
fall kann von dieser Pflicht abgewichen werden. Die Pflicht gilt als erfullt, wenn eine
Solarthermie in der gleichen Gré3enordnung installiert wurde.

Die Pflicht fur die Stromerzeugung wird durch die NBauO jedoch zunachst schritt-
weise eingefuhrt und gilt fir Baumalnahmen mit Bauantrag, Antrag auf bauaufsicht-
liche Zustimmung bzw. Mitteilung fir genehmigungsfreie Vorhaben bei Gewerbeim-
mobilien und bei offenen Parkplatzen oder Parkdecks mit > 50 Kfz-Stellplatzen Uber
geeigneter Einstellplatzflache bereits seit dem 01.01.2023. Bei sonstigen Gebauden
(auler Wohngebauden) ab dem 01.01.2024.

Bei Wohngebauden ist ab 01.01.2023 ist zwar die Tragkonstruktion des Gebaudes
so zu bemessen, dass auf allen Dachflachen Photovoltaikanlagen errichtet werden
koénnen, die Pflicht fir die Stromerzeugung tritt gemalk NBauO jedoch erst ab
01.01.2025 in Kraft. Die in den Textlichen Festsetzungen getroffenen Regelungen
sollen vor dem Hintergrund der stadtebaulichen Ziele insofern sicherstellen, dass
die Solarpflicht im Plangebiet auch fir Wohngebaude bereits vor Eintritt der in der
NBauO genannten Frist gilt.

Die Festsetzung gem. §9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB dient der Sicherung einer nachhalti-
gen stadtebaulichen Entwicklung und dem Klimaschutz und entspricht damit den
Zielen des vom Rat beschlossenen Klimaschutzkonzepts. Sie ist ausdricklich als
Mindestanforderung zu verstehen (Solarmindestflache). Darliberhinausgehenden
Forderungen, die sich aus dem Bauordnungsrecht oder anderen &ffentlich-rechtli-
chen Vorgaben ergeben kénnen (z. B. Gebaudeenergiegesetz) bleiben unberihrt.

Das Plangebiet befindet sich im Nahbereich des Flughafens Braunschweig-Wolfs-
burg. Durch geeignete MaRnahmen wie z.B. Antireflexbeschichtungen der Photovol-
taik-Module ist daher sicherzustellen, dass es zu keiner Blendung von Luftverkehrs-
teilnehmern kommt.

5.12 Ortliche Bauvorschriften

Ziel der gestalterischen Vorschriften ist ein ausgewogenes und harmonisches Stadt-
bild, das fiir seine Bewohnenden ein lebenswertes und attraktives Wohnumfeld
schafft. Zudem sind in den 6értlichen Bauvorschriften auch ékologische Regelungen
zur Versickerung von Niederschlagswasser vorgesehen. Ferner werden Festsetzun-
gen zum Nachweis der PKW- sowie Fahrradstellplatze getroffen.
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5.12.1 Geltungsbereich und Anlass

Die ortliche Bauvorschrift gilt fir den gesamten Geltungsbereich A mit Ausnahme
der nachrichtlich tbernommenen Flachen.

5.12.2 Dacher

Aus stadtebaulichen, baugestalterischen und 6kologischen Griinden werden im ge-
samten Plangebiet Flachdacher und flach geneigte Dacher bis zu 15 Grad Dachnei-
gungen vorgesehen. Durch die Festsetzung entsteht im Hinblick auf die AuRenwir-
kung eine ruhige und zeitgemafRe Dachlandschaft.

Zudem stellen die zu begriindenden Flachdacher eine wichtige Komponente im Zu-
sammenspiel von Retention, Drosselung und Verdunstung von Niederschlagswas-
ser dar. Je nach Substrath6he wird das Niederschlagswasser unterschiedlich lange
gehalten und fliel3t dann abzuglich der Verdunstungs- und Transpirationsrate ab.

Die Kombination eines grinen Flachdachs mit aufgestanderter Solaranlage ist mog-
lich und sie bietet sogar Vorteile: da der Wirkungsgrad von Solarzellen auch tempe-
raturabhangig ist und die sommerliche mittagliche Aufheizung somit die Strompro-
duktion reduziert, kann eine geschickt platzierte PV-Anlage auf einem Griindach
durch Kuhlung einen Mehrertrag liefern.

5.12.3 Werbeanlagen

Grundsatzlich ist Werbung zur Erleichterung der Orientierung und fur eine entspre-
chende Darstellung der értlichen Einrichtungen und Betriebe nach Aul3en sinnvoll
und notwendig. Da jedoch Werbeanlagen erheblichen Einfluss auf die Qualitat des
Stadtbildes austben, werden Art und Umfang im Rahmen der 6rtlichen Bauvor-
schrift begrenzt.

Werbeanlagen sind grundsatzlich nur zur Eigenwerbung und nur innerhalb der tber-
baubaren Grundsticksflache zulassig. Ausnahmsweise kann zur besseren Auffind-
barkeit auch auf3erhalb der Gberbaubaren Grundstlicksflachen eine Werbeanlage je
Baugrundstuiick zugelassen werden. Werden Uber eine Zufahrt mehrere Betriebe o-
der Einrichtungen erschlossen, sollen die Hinweise auf die einzelnen Betriebe je-
doch in einer Sammelanlage zusammengefasst werden. Diese Festsetzungen be-
rucksichtigt das Bedurfnis der Firmen auffindbar zu sein und sich in geeigneter
Weise darzustellen, eine zu grof3e Dominanz oder Stérwirkung gegenuber der an-
grenzenden Wohnbebauung soll jedoch vermieden werden.

Da insbesondere von Anlagen mit sich turnusmaRig verandernder Werbedarstel-
lung, wie z.B. LED-Bildschirme, Rollbander, Filmwande oder CityLight-Boards, blin-
kende Werbeanlagen, Wechsellicht, Lauflichtbander, Skybeamer und akustische
Werbeanlagen, nachteilige Auswirkungen auf das Wohnumfeld zu erwarten sind
werden sie im Plangebiet generell ausgeschlossen.

5.12.4 Einfriedungen

Einfriedungen insbesondere entlang der Grenzen zum 6ffentlichen Raum haben auf
die Qualitat von Strallen, Wegen und Platzen, aber auch von &éffentlichen Griinanla-
gen grofden Einfluss. Sie werden im Plangebiet daher bis auf eine HOhe von maxi-

mal 1,50 m Uber dem Bezugspunkt und hinsichtlich inrer Materialitdt beschrankt, um
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eine massive und abweisende Barrierewirkung zum 6ffentlichen Raum zu verhin-
dern und ein ruhiges harmonisches Erscheinungsbild sicherzustellen.

Mit dem gewahlten Materialkanon ist ein ausreichender individueller Gestaltungs-
spielraum gewabhrleistet.

5.12.5 Niederschlagswasser

Auf Grundlage des Regenwasserbewirtschaftungskonzeptes ist im gesamten Plan-
gebiet die dezentrale Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers vorgese-
hen. Ziel ist es, die lokale Grundwasserneubildung sowie die Verdunstung dem na-
turlichen Wasserkreislauf anzugleichen und positive Effekte der Stadtklimatisierung
Zu erzielen.

Aus 6kologischen Grinden wird die Versicherung von Niederschlagswasser auf
dem Baugrundstick festgesetzt. Es ist darauf zu achten, dass kein Oberflachenwas-
ser das Grundstiick unkontrolliert verlasst — die Uberflutungssicherheit muss von
den Grundstickseigentiimerinnen hergestellt und gewahrleistet werden. Daraus
ergibt sich fur Eigentimer die Pflicht, die Funktionsfahigkeit der Elemente aufrecht
zu erhalten und gewahrleisten.

Um sicherzustellen, dass das Wasser auf dem jeweiligen Grundstiick auch tatsach-
lich versickern kann, sollte vor Baubeginn nach Mdglichkeit eine erweiterte Bau-
grunduntersuchung durchgefihrt werden. Ein Anschluss an die éffentliche Kanalisa-
tion ist nur ausnahmsweise maéglich, wenn die Durchlassigkeit des Bodens flr eine
Versickerung auf dem Grundstiick nachweislich nicht gegeben ist bzw. um Schaden
aus starkeren Regenereignissen zu minimieren (Notentwasserung).

Von der Pflicht zur Versickerung auf dem eigenen Grundstiick ausgenommen sind
die Gemeinbedarfsflachen, da die Anordnung einer Versickerungsmulde auf den
Freiflachen der Kitas in der Regel aus Sicherheitsgriinden nicht mdglich ist. In die-
sem Fall sollte das anfallende Niederschlagswasser direkt in den angrenzenden 6f-
fentlichen Grinflachen zur Versickerung gebracht werden.

5.12.6 Einstellplatze

Grundsatzlich ist im Plangebiet fir alle Wohnungen mindestens ein Stellplatz nach-
zuweisen. Fur Kleinwohnungen unter 40 m? Wohnflache und fir Wohnungen, die
mit Mitteln der sozialen Wohnraumfdrderung geférdert werden, missen abweichend
davon mindestens 0,5 Einstellplatze je Wohnung hergestellt werden. In der Regel ist
bei diesen WohnungsgréRen von einem geringeren Besatz an Pkw-Stellplatzen aus-
zugehen, zumal die Bewohner von der guten Anbindung des Baugebietes an das
offentliche Wegenetz und der guten Anbindung an das OPNV-Netz profitieren.

Diese Stellplatzanzahl kann reduziert werden, wenn im Rahmen eines vertraglichen
zu vereinbarenden Mobilitdtskonzeptes nachgewiesen wird, dass aufgrund der ge-
troffenen Malinahmen ein geringerer Bedarf besteht. Die abschlieRende Entschei-
dung uber die nachzuweisenden Einstellplatze erfolgt in diesem Fall im Rahmen der
Bauantrage auf Basis des vorgelegten Mobilitatskonzeptes.
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5.12.7 Fahrradabstellanlagen

Der Fahrradverkehr gewinnt im Rahmen stadtebaulicher, verkehrlicher, umweltbe-
zogener und sozialer Zielsetzungen weiter an Bedeutung, weil er erheblich zur Ver-
meidung von motorisiertem Individualverkehr und der damit verbundenen negativen
Folgen beitragen und stattdessen umweltschonende Mobilitat schaffen kann. Im
Plangebiet sind die Verkehrsflachen grundsatzlich so bemessen, dass gesonderte
Bereiche flr offentliche Fahrradabstellanlagen genutzt werden kénnen.

Daruber hinaus ist es jedoch erforderlich, dass auch auf privaten Flachen eine ent-
sprechende Infrastruktur vorgehalten wird. Mit dem Bauantrag ist darzustellen, wie
die notwendige Zahl an Fahrradern in die Gesamtplanung eingebunden wird. Damit
wird nicht zuletzt dem steigenden Bedarf an Fahrradern Rechnung getragen und der
positive Trend hin zum Rad im Sinne der Mobilitatswende unterstitzt.

Die nachzuweisende Anzahl der Abstellplatze ergibt sich je nach Nutzung aus dem
erwartenden Zu- und Abfahrtsverkehr mit Fahrradern. Ist fr einen konkreten Fall
keine entsprechende Nutzung in den textlichen Festsetzungen aufgefihrt, wird der
Bedarf in Anlehnung an vergleichbare Nutzungen ermittelt.

Jeder einzelne Abstellplatz muss von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus ebenerdig
oder Uber geeignete Rampen (maximale Neigung von 10%, Mindestbreite von 2 m)
leicht erreichbar und direkt zuganglich sein. Ungeeignet sind beispielsweise Schie-

bespuren an Treppen, Schieberampen mit einer Neigung von mehr als 10 %.

Fahrradstellplatzen fir standige Nutzer (Bewohnende und Beschaftigte) missen
grundsatzlich abschlieBbar, beleuchtet und witterungsgeschitzt sein (z. B. Fahrrad-
raum/-schuppen).

Fahrradabstellanlagen flr Besucher missen eingangsnah auf dem Freigelande er-
richtet werden und das sichere anschlieRen der Fahrrader ermdéglichen. Dazu kén-
nen u. a. Fahrrad-Ordnungssysteme dienen.

Eine Lademdglichkeit flr Pedelecs ist flr 25% der nachzuweisenden Fahrradstell-
platze vorzusehen.
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6 Gesamtabwagung

Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte, die im Rahmen der Planung zu be-
rucksichtigen und in die Abwagung einzustellen sind, zusammenfassend beschrie-
ben und bewertet. Nahere Angaben und Bewertungen, die zur Gesamtabwagung-
und Entscheidung geflihrt haben, sind in den betreffenden Kapiteln von Begriindung
und Umweltbericht wiedergegeben. Auf Wiederholungen der teils komplexen Zu-
sammenhange wird deshalb an dieser Stelle ausdriicklich verzichtet.

An der Realisierung des Baugebietes besteht aus folgenden Grinden ein gewichti-
ges offentliches Interesse:

Auf der Basis der Wohnungsprognose der Stadt Braunschweig vom Mai 2023 (In-
Wis Forschung und Beratung GmbH, Bochum) wird je nach Variante der Bevolke-
rungsentwicklung ein weiterer Bedarf an Wohnraum bis 2035 von 8.000 bis 11.800
Wohneinheiten ermittelt. Von diesen Wohneinheiten wird ein Grof3teil (5.700 Woh-
nungen) im Zeitraum bis 2025 bendtigt. Wie unter ,Anlass und Ziel der Planung*
dargestellt, hat die Bereitstellung von Wohnbauflachen eine sehr hohe Prioritat im
Stadtgebiet Braunschweigs. Mit dem Baugebiet ,Wenden-West 2. BA“ soll aufgrund
der anhaltend hohen Nachfrage nach Baugrundstucken, insbesondere fur den Ge-
schosswohnungsbau mit bezahlbarem Wohnraum, ein fir den Stadtteil angemesse-
nes Angebot an Wohnbauflachen geschaffen werden. Die Nahe zu bestehenden
Wohnquartieren sowie zur Infrastruktur von Wenden und die gute Anbindung an das
offentliche Bus- und StraRenbahnliniennetz beglinstigen die angestrebten Entwick-
lung der Flachen.

Im Hinblick auf den Aspekt Gesundheit und zum Schutz der Bevélkerung werden im
Bebauungsplan als Ergebnis der planerischen Abwagung Malknahmen zum Larm-
schutz festgesetzt.

Beeintrachtigungen im Sinne des Klimaschutzes kdnnen bei der Entwicklung neuer
Baugebiete nicht vollumfanglich ausgeglichen oder vermieden werden. Daher gilt
es, die den Klimaschutz betreffenden Auswirkungen zu minimieren. Die verhaltnis-
maRig gute Versorgungslage und Anbindungen an den OPNV, das engmaschige
FuR- und Radwegenetz und kurze Wege zu Infrastruktureinrichtungen sowie die
Umsetzung des Mobilitatskonzepts, sollen eine mindernde Wirkung auf das zukunf-
tige motorisierte Verkehrsaufkommen und die damit verbundenen Treibhaus-
gasemissionen besitzen. Bei Umsetzung des Energiekonzeptes zur CO- neutralen
Warmeversorgung des Quartiers kdnnen zudem die zu erwartenden Treibhaus-
gasemissionen aus dem Energiesektor gemindert werden.

Die Bebauung und Versiegelung der Flachen im Bereich einer Kaltluftleitbahn wird
darlber hinaus die Bellftung des Plangebietes und der angrenzenden Gebiete er-
schweren und den Anteil warmespeichernder Oberflachen erhdhen, was zu negati-
ven kleinklimatischen Effekten fihren kann. Diese werden jedoch durch festgesetzte
MafRnahmen (Gebaudestellung, Dachbegriinung, Durchgriinung, dezentrale Spei-
cherung und Versickerung des Regenwassers sowie Erhalt der Grinflachen als
Kaltluftleitbahn usw.) vermindert.

Festsetzungen zur Eingrinung und Durchgriinung des Baugebietes dienen allge-
mein zur Eingriffsminimierung wie zur Vermeidung und Verminderung von Beein-
trachtigungen der Schutzguter Pflanzen- und Tierwelt, Klima und Luft, Wasser, Orts-
und Landschaftsbild sowie Mensch und Gesundheit. Die Sicherung und der Ausbau
der Grunzige mit Freizeitfunktionen schafft zudem attraktive Freirdume. Die in die
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Grinflachen eingebundene Spielflachen fir Kinder, Jugendliche und alle Generatio-
nen machen das spatere Wohngebiet besonders familienfreundlich und sollen das
Quartier beleben.

Die trotz der beschriebenen und im Bebauungsplan in Geltungsbereich A berlck-
sichtigten Vermeidungs-, Verhinderungs- und Verringerungsmaflnahmen verblei-
benden erheblichen Eingriffsfolgen kénnen durch AusgleichsmalRnahmen in den
Geltungsbereichen B, C, D und E kompensiert werden. Erhebliche Beeintrachtigun-
gen besonderer Schutzgiter von Natur und Landschaft verbleiben somit nach Reali-
sierung aller Malinahmen nicht.

Allerdings geht der Landwirtschaft durch die Inanspruchnahme von Flachen dauer-
haft Ackerland verloren. Ersatzland steht in vertretbarer Nahe des Plangebiets der-
zeit nicht zur Verfiigung. An dieser Stelle wird der Schaffung dringend bendtigter
Wohnbauflachen jedoch ein hdheres Gewicht gegeben als den Belangen der Land-
wirtschaft sowie der alleinigen Vermeidung von Flacheninanspruchnahme. Durch
die Nutzung der infrastrukturell gut angebundenen Lage des Baugebiets kann die
Inanspruchnahme von Flachen in ortsferner Lage oder sogar Nachbargemeinden
vermieden werden.

Unter Berlcksichtigung der zu erwartenden, vergleichsweise geringen, negativen
Auswirkungen auf die Schutzguter allgemein werden diese gegentber der stadte-
baulich wichtigen Funktion der Wohnraumbereitstellung im Ortsteil zuriickgestellt.
Somit ist die vorgesehene Planung in der Gesamtabwagung mit einer nachhaltigen
stadtebaulichen Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschiitzenden
Anforderungen auch in Verantwortung gegenuber kiinftigen Generationen vereinbar
und gewabhrleistet eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bo-
dennutzung.

Es ist davon auszugehen, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse, die Wohnbedurfnisse der Bevolkerung, die sozialen Bedurf-
nisse der Bevolkerung sowie die Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Pla-
nung miteinander gerecht abgewogen worden sind.
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-95-
7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
7.1 Geltungsbereich A
Nachrichtliche Ubernahme (Stadtbahn) ca. 0,89 ha
Allgemeine Wohngebiete ca. 7,16 ha
Urbane Gebiete ca. 0,80 ha
Sondergebiete ca. 0,84 ha
Flachen fir Gemeinbedarf ca. 0,81 ha
Versorgungsflachen ca. 0,14 ha
Offentliche Griinflachen ca. 3,40 ha
StralRenverkehrsflachen ca. 2,60 ha
Verkehrsflachen ca. 1,75 ha
besonderer Zweckbestimmung
Geltungsbereich A gesamt ca. 18,39 ha
7.2  Ausgleichsflachen
Geltungsbereich B (Wenden) ca. 0,93 ha
Geltungsbereich C (Veltenhof) ca. 1,89 ha
Geltungsbereich D (Waggum) ca. 1,56 ha
Geltungsbereich E (Riningen) ca. 4,01 ha

8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes

8.1

MaRnahmen

Als Voraussetzung flr die Realisierung des Baugebietes sind zum einen die Schaf-
fung der technischen ErschlieBungsmalnahmen (Strallenbau sowie Ver- und Ent-
sorgung) zu nennen. Des Weiteren erfolgt die Herrichtung der 6ffentlichen Grinfla-
che inklusive des Ausbaus der Retentionsflachen, die Herrichtung von Kinder- und
Jugendspielflachen sowie die Durchflihrung der Ausgleichsmaflnahmen. Diese sind
entsprechend den jeweiligen textlichen Festsetzungen zeitlich an die ErschlieRungs-
arbeiten gekoppelt. Es ist beabsichtigt, dass die Grundstiicksgesellschaft Braun-
schweig mbH (GGB) als ErschlieBungstragerin fir das Baugebiet auftritt.

8.2 Kosten und Finanzierung

8.2.1

Stadtebaulicher Vertrag

Vor dem Satzungsbeschluss wird mit der ErschlieBungstragerin ein stadtebaulicher
Vertrag Uber die Ubernahme der mit diesem Bebauungsplan verbundenen MalRnah-
men und deren Kosten abgeschlossen.

Die Ubernahme von Folgekosten muss i. S. v. § 11 BauGB angemessen sein und in
einem unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang zur Erschliel3ung
des Baugebietes stehen.

Im Wesentlichen umfassen die Folgekosten alle MalRhahmen zum Bau von StralRen
einschliellich Mulden sowie Ver- und Entsorgungsleitungen, die Anlagen von Grun-
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flachen einschlieRlich Retentionsflachen, Kinder-, Jugend- und Generationenspiel-
angebote sowie Malknahmen zum Ausgleich und Ersatz. Dariber hinaus sollen im
Vertrag auch MaRnahmen fir die soziale Infrastruktur, wie auch der soziale Woh-
nungsbau gesichert werden. Auf3erdem wird es eine Regelung zur Anteiligen Finan-
zierung der Ful3- und Radwegequerung uber die Stadtbahngleise geben.

Ausgenommen sind Kosten zur Deckung des Uberdrtlichen Bedarfs, die die Stadt zu
tragen hat. Der von der Stadt zu tragende Anteil an den Kosten fir die Kindertages-
statten (Herstellungskosten und Grundstlcksflache) betragt nach aktuellen Schat-
zungen rund 4.000.000 €. Der von der Stadt zu tragende Anteil an den Kosten fur
die Jugendspielflachen (Herstellungskosten und Grundstiicksflache) betragt rund
150.000 €.

Im stadtebaulichen Vertrag soll zudem vereinbart werden, dass im Plangebiet eine
Quote von mindestens 30 % des Wohnraumes mit Belegungs- und Mietpreisbin-
dung vorzusehen ist.

Des Weiteren sollen Teilbereiche des Baugebiets liber Konzeptvergaben in die Rea-
lisierung gefuhrt werden. Im Rahmen von Konzeptvergaben werden Grundstiicke
nicht ausschliel3lich zum Hdchstpreis, sondern im wettbewerblichen Verfahren nach
der Qualitat des von den Bewerbern geforderten Konzeptes vergeben bzw. verau-
Rert werden. Das Konzept kann dabei sowohl einen Nutzungsvorschlag als auch die
hochbauliche Gestaltung oder beides beinhalten. Bewertet werden etwa die Erfiil-
lungsgrade der vorgegeben 6kologischen, sozialen sowie stadtebaulichen und ar-
chitektonischen Kriterien oder auch quantitative oder qualitative Programmvorga-
ben.

8.2.2 Grunderwerb

Die stadtische Grundstiicksgesellschaft Braunschweig mbH, die ErschlieBungstra-
gerin werden soll, hat sich den Zugriff auf nahezu alle Flachen des Geltungsbe-
reichs A gesichert. Wenige Grundstiicke befinden sich im Fremdbesitz.

Die Flachen fur die Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen sowie die CEF-MalRnahmen
im Geltungsbereich B, C, und D befinden sich im Eigentum der Stadt Braunschweig.
Die Flache fir die Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen im Geltungsbereich E befin-
den sich im Eigentum der Grundstlicksgesellschaft Braunschweig.

Die offentlichen Verkehrs- und Griinflachen sowie die Flachen fir Malnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden
grundsatzlich nach Fertigstellung unentgeltlich und kosten- und lastenfrei an die
Stadt Braunschweig Gbertragen, soweit sie sich nicht bereits im Eigentum der Stadt
befinden.

9 Bodenordnende und sonstige MaBnahmen, fiir die der Bebauungsplan
die Grundlage bilden soll

Bodenordnende MaRnahmen nach §§ 45 ff BauGB sind fir den Bebauungsplan
nicht erforderlich.
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10 AuBer Kraft tretende Bebauungsplane, Beseitigung des Rechtsscheines
unwirksamer Pldne

Der Bebauungsplan ,Das Mittelfeld“, WE 40, aus dem Jahr 1975 tritt in den mit die-
sem Bebauungsplan tberplanten Bereichen auller Kraft.

Der Bebauungsplan ,Wenden-West 1. BA*, WE 62 aus dem Jahr 2021 tritt in den
mit diesem Bebauungsplan Uberplanten Bereichen aul3er Kraft.
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Stadt % Braunschweig

Anlage 6

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift

Wenden-West 2. BA WE 63
Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Veranstaltung

Ort: Dorfgemeinschaftshaus Thune, ThunstralRe 8a
Zeit: 31. August 2022, 18.30 Uhr
Teilnehmer: ca. 120 Blrgerinnen und Burger
Herr Schmidbauer, Fachbereichsleiter Stadtplanung und
Geoinformation
Frau Mauritz, Abteilung Stadtplanung
Frau Jantos, Abteilung Stadtplanung
Frau Ahrens, Abteilung Stadtplanung

Zur Information ist ein Plan des stadtebaulichen Gesamtkonzeptes ausgehangt:

Daruber hinaus wird im Rahmen einer Prasentation zu den Themen ,Ubergeordnete
Planungen®, ,Anlass und Ziel der Planung®, ,Konzeptionelle Uberlegungen® und ,Ver-
fahrensstand” gezeigt.

Herr Schmidbauer eréffnet um 18.30 Uhr die Veranstaltung.

Zu Beginn stellt Herr Schmidbauer kurz die Anwesenden vor. Dann erlautert er den
Stand des Verfahrens. Er macht deutlich, dass sich das Verfahren noch in seiner An-
fangsphase befindet, auch wenn der ausgehangte Plan des stadtebaulichen Gesamt-
konzeptes auf Grund seiner detaillierten Darstellung moglicherweise einen anderen
Eindruck vermittelt. Er weist nachdricklich darauf hin, dass alle Anregungen, die
heute vorgebracht werden, gewurdigt und in den Abwagungsprozess aller zu berlck-
sichtigenden Belange eingestellt werden. Die Entwurfsunterlagen seien noch bis zum
09. September 2022 im Aushang sowie im Internet einzusehen. Bis dahin kdnnen
auch weitere Anregungen vorgebracht werden. Niemand musse Bedenken haben,
dass lediglich die heute gemachten AuRerungen gewiirdigt werden.

Herr Schmidbauer Ubergibt nun das Wort an Frau Mauritz.

Diese zahlt zunachst die Themen, die in der heutigen Prasentation ,Wenden-West,
2. BA® erlautert werden, auf.

Die ubergeordneten Planungen gehen bereits zurtck auf die 90er Jahre, als der Rat
der Stadt einen Rahmenplan fir dieses Gebiet beschlossen hatte, den Frau Mauritz
kurz vorstellt. Damals ist die weitere Planung z. B. durch den Flughafenausbau in den
Hintergrund gertickt und erst durch das Teilraumkonzept des ISEK wieder aufgegrif-
fen worden.
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Die im Rahmenkonzept von 1991 vorgesehene Gliederung des Entwicklungsberei-
ches ,Wenden-West* soll grundsatzlich weiterverfolgt werden. In der Darstellung des
Flachennutzungsplanes wurden diese konzeptionelle Uberlegung schon berticksich-
tigt. Mit der Veranschaulichung der ,Gliederung des Entwicklungsbereiches” wird ge-
zeigt, wie die verschiedenen Bauabschnitte zustande kommen. Frau Mauritz erklart,
dass es heute explizit um dem 2. BA zwischen der Veltenhofer Stralle, dem Heide-
blick und der im Ostlichen Teil verlaufenden Stadtbahn geht. Ein zentraler Grinzug
wird das Plangebiet des 2. BA in zwei unabhangig zu erschlieRende Teilbereiche
gliedern. Nordlich und westlich des Heideblicks besteht weiteres Baulandpotenzial.
Dort gibt es zurzeit jedoch keine Grundstucksverfugbarkeit. Auch wenn weitere Bau-
abschnitte nicht Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses sind, werden sie in den
stadtebaulichen Planungen als Baulandpotenzial bereits mitbedacht. Es gibt aber
noch keine konkreten Planungen dazu.

Danach geht Frau Mauritz auf den Anlass und das Ziel der Planung ein.

Wesentliches stadtebauliches Ziel ist die Schaffung von dringend bendétigtem Wohn-
raum. Die Siedlungserweiterung bietet auf Grundlage der aktuellen Uberlegungen
Potenzial fur rund 700 Wohneinheiten. Weiterhin soll auch die Infrastruktur ausgebaut
werden; u. a. werden neue Kitas und Spielflachen bendtigt. Parallel zum Bebauungs-
planverfahren ist auch die Erweiterung der Schulen in der Planung. Auch das Stadt-
teilzentrum an der Hauptstralle soll gestarkt und aufgewertet werden. Gepruft wird
auch, inwieweit zur Deckung des zukunftigen Bedarfes auch noch ein zusatzlicher
Nahversorger im Plangebiet bendtigt wird.

Als nachstes erklart Frau Mauritz die Klimaschneisen, welche freigehalten und zu ei-
ner Parkanlage ausgebaut werden sollen. Neben ihrer klimadkologisch bedeutsamen
Funktion als Frisch- oder Kaltluftschneise sollen sie u. a. der Freizeitnutzung und
wohnortnahen Erholung, aber auch dem Naturschutz sowie siedlungs-6kologischen
und stadtbildgestalterischen Ansprtichen dienen.

Ein groRer Standortvorteil des Quartiers ist die gut ausgebaute OPNV-Verbindung.
Gleich zwei Stadtbahnhaltestellen befinden sich unmittelbar am Plangebiet.

Stadtebauliches Ziel ist eine klimafreundliche und zukunftsorientierte Quartiersgestal-
tung. Berucksichtigt werden soll das vom Rat beschlossene Klimaschutzkonzept. Ein
wichtiger Aspekt ist daher die klimafreundliche Energieversorgung mit dem Ausbau
eines Nahwarmenetzes und einer Solarpflicht. Zudem soll es eine klimafreundliche
Mobilitat mit Quartiersgaragen geben, um das Gebiet moglichst verkehrsarm zu hal-
ten. Dazu z&hlen auch die Priorisierung des OPNV und der Ausbau eines guten Fuf3-
ganger- und Radwegenetzes. Das Klimagutachten empfiehlt neben der bereits er-
wahnten Sicherung von Frischluftschneisen als weitere Mallnahmen die umfassende
Durchgriinung im Stralenraum wie auch Fassaden- und Dachbegrinung zur Verbes-
serung des Kleinklimas. Es wird zudem im Sinne der ,Schwammstadt” ein modernes
Regenwassermanagement entwickelt. Das bedeutet, dass das Regenwasser vor Ort
versickert wird und somit dem Grundwasser wieder zur Verfugung steht. AuRerdem
dient dies auch zur Vorsorge gegenuber den Folgen des Klimawandels.

AnschlieRend erlautert Frau Mauritz den stadtebaulichen Vorentwurf.
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Im Norden soll das Plangebiet Uber den Heideblick und im sudlichen Teil Uber die
Veltenhofer StralRe erschlossen werden. Da es innerhalb des Wohngebietes mdg-
lichst verkehrsberuhigt sein soll, sollen jeweils am Anfang der beiden Teilbereiche
Quartiersgaragen entstehen. Zudem gibt es Gemeinschaftsstellplatze fir die geplan-
ten Reihenhauser. Nachfolgend deutet Frau Mauritz in der Darstellung auf die Durch-
wegung fur Fulganger und Fahrradfahrer mit der Gestaltung griiner Quartiersplatze.
Im gesamten Plangebiet werden entlang der 6ffentlichen Verkehrswege Mulden ge-
plant, welche das Wasser im Falle des Starkregens (iber einen Uberlauf zum Griin-
raum ableiten konnen. Diesbezlglich weist Frau Mauritz auf das leichte Gefalle von
der Veltenhdfer Stralde Richtung Grinzug hin.

Das stadtebauliche Konzept sieht weiterhin vor, dass die hdhere und dichtere Bebau-
ung entlang der Veltenhofer StralRe und des Heideblicks sowie in der Nahe der Stadt-
bahnhaltestellen liegen sollen. Die Reihenhduser und Einfamilienhauser sind entlang
des Ortsrandes bzw. der Grunflache vorgesehen. Frau Mauritz weist nochmals da-
rauf hin, dass dies erste Uberlegungen sind und noch nichts feststeht. Zudem erl&u-
tert Frau Mauritz die geplanten Hohen in den entsprechenden Bereichen. Entlang der
Veltenhdfer Stralde sollen die Mehrfamilienhauser bis maximal vier Geschosse ha-
ben. In den anderen Bereichen konnen die Mehrfamilienhauser bis zu dreigeschossig
sein. Die Reihenhauser und Einfamilienhauser sollen maximal zwei Geschosse ha-
ben. Zuletzt geht Frau Mauritz auf die Kitas ein, welche ihre Aufienanlagen in Rich-
tung der Grunflachen bekommen sollen.

Zum Verfahrensstand gibt Frau Mauritz bekannt, dass es sich zurzeit um die frihzei-
tige Beteiligung der Offentlichkeit handelt. Nach dem Aufstellungsbeschluss und der
frhzeitigen Behordenbeteiligung dient dies dazu, mdglichst viele Informationen zu
bekommen. Nach dem Ende beider Beteiligungsverfahren wird die Planung entspre-
chend den vorgelegten Stellungnahmen unter Abwagung aller Belange weiter kon-
kretisiert und ein erster Entwurf des Rechtsplanes wird erstellt. Daraufhin sind eine
weitere Behdrdenbeteiligung sowie die offentliche Auslegung geplant. Dann haben
alle Burgerinnen und Burger erneut die Moglichkeit, sich zu dieser fortentwickelten
Planung zu auRern. Gegebenenfalls werden die Planentwtrfe auf Grund der einge-
gangenen Stellungnahmen ein letztes Mal Uberarbeitet und abschliefiend dem Rat
der Stadt Braunschweig zum Satzungsbeschluss vorgelegt.

Im Anschluss an diesen Vortrag bitte Frau Mauritz um Fragen und Anmerkungen.

1. Da es sich beim Heideblick um eine schmale StraRe handelt, an der sich
eine Kita sowie Schulen befinden, kommt es haufig zu einem Ruckstau und
Verkehrsproblemen. Wenn dann zusatzlich noch eine Quartiersgarage dort
hinkommt, kann es fur die Sicherheit der Kinder schwierig werden. Wird
das in die Planung mit einbezogen? Wie ist das Verkehrsaufkommen?

Den Hinweis nehmen wir auf. Diese Thematik ist jedoch auch bereits bekannt
und es wurden schon Verkehrszahlungen durchgefihrt. Die Erschliefungssitua-
tion Uber den Heideblick wird im Rahmen des Verfahrens daher genau untersucht
werden. Zurzeit ist das Verkehrsgutachten allerdings noch in Bearbeitung.
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2. Braucht man uberhaupt Quartiersgaragen und warum genau an dieser
Stelle vor der Schule, wo die Sicherheit der Kinder gefahrdet ist? Wie ware
es mit Tiefgaragen in den Mehrfamilienhausern oder kann man die Garage
ans andere Ende setzen?

Es gibt in mehreren Baugebieten Tiefgaragen, weil es dort u. U. nicht anders
moglich war. Mittlerweile ist jedoch ein verandertes Mobilitatsverhalten zu be-
obachten, so dass man dazu ubergeht, eher zentrale Quartiersgaragen anzule-
gen. Zum einen kdnnen Quartiersgaragen spater auch noch anderweitig genutzt
werden. Zum Anderen ist es im Sinne einer CO2 —Einsparung gunstiger, Quar-
tiersgaragen zu bauen als Tiefgaragen, welche in der Herstellung einen hohen
Energieverbrauch haben. Fir die Klimaneutralitat sind Tiefgaragen insofern un-
gunstig. Zudem konnen die Quartiersgaragen komplett begrint werden.

Wir nehmen den Hinweis zur Verkehrsproblematik am Heideblick auf und werden
uns das genau anschauen. Allerdings sollten die Quartiersgaragen grundsatzlich
an eine HaupterschlieRBung liegen, um den Verkehr nicht durch das verkehrsarme
Quartier hindurch zu leiten und die Wege zur Garage moglichst kleinzuhalten.

3. Fiur adltere Menschen sind die Wege zu lang zu den Garagen. Wie kommt
man von dort zum Haus oder wird es Busse geben? Warum kann man nicht
das Auto vor dem Haus parken, wenn man sowieso mal davor anhalten
muss?

Der Nachteil der Quartiersgaragen ist naturlich, dass das Auto nicht direkt vor der
Tuar steht. Andererseits soll die Nutzung des Autos auch gar nicht attraktiv ge-
macht werden. Die Leute sollen letztlich dazu angeregt werden, stattdessen den
OPNV zu nutzen oder mit dem Fahrrad zu fahren.

Grundsatzlich mussen wir eine gute Losung fur Jung und Alt finden. Den Hinweis
nehmen wir auf und werden diesen Aspekt im Verkehrsgutachten naher untersu-
chen.

4. Wie sieht es mit einem Ortskern mit Einkaufsladen, Fleischer, etc. aus, da-
mit man auch regional einkaufen kann?

Wenden verflgt mit dem Zentrum an der HauptstralRe bereits Uber eine gute
Infrastruktur. Erganzend dazu konnen im Plangebiet auch kleinere Laden im Be-
reich des urbanen Gebietes an der Veltenhofer Strafl’e untergebracht werden. Wir
uberlegen zurzeit noch, dort bei entsprechendem Bedarf ggf. auch einen zusatzli-
che Nahversorger unterzubringen.

Allerdings hat Wenden bereits eine gute Nahversorgerstruktur an der Haupt-

stralde, welche nicht kaputtgehen soll. Die bestehenden Strukturen durfen durch
die Neuansiedlung nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.
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5. Wie sieht es mit Altlasten aus? Fruher war in dem Erweiterungsbereich eine
Mullkippe.

Die bekannten Altlasten liegen aul3erhalb des Plangebietes. Es wurde bereits
eine Bodenuntersuchung durchgefihrt und man kam zu dem Ergebnis, dass im
Plangebiet keine Altlasten vorhanden sind.

6. Es sollte uberlegt werden, einen Rahmenplan zu initiieren, wenn noch mehr
Bauabschnitte in Wenden kommen. AuBerdem gibt es keinen verniinftigen
Radweg und der Heideblick ist jetzt schon zu stark belastet. Man kann einen
Feldweg als Radweg von Norden nach Suden ausbauen. Ist es nicht sinn-
voller, die Mehrfamilienhauser, die keinen Garten haben, mit den Einfamili-
enhausern zu tauschen?

Der Verkehrsgutachter wird sich auch die uberortliche Anbindung des Quartiers
genau anschauen. Diese soll in das Verkehrskonzept einbezogen werden. Im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens kann sich der Ausbau der Wege jedoch
nur auf das Plangebiet bzw. auf die zur Verfligung stehenden Flachen beschran-
ken.

Die Veltenhofer Strale wird bereits im Zuge der ErschlieBungsarbeiten zum 1. BA
mit beidseitigen Radwegen ausgebaut. Die Engstellen im Bestandsgebiet Rich-
tung HauptstralRe konnen leider nicht beseitigt werden, da die Stadt keinen Zugriff
auf die erforderlichen Flachen hat.

Ebenfalls im Rahmen des Ausbaus der Veltenhofer Stral3e wird im Bereich des
Griunzuges eine Querungshilfe gebaut, so dass ein Freizeitweg von Suden aus
dem 1. BA kommend durch das Plangebiet hindurch bis zum Heideblick fuhren
wird. Uber das Plangebiet hinausgehende Wegeverbindungen sind angedacht,
allerdings kénnen wir sie nur dort umsetzen, wo eine Flachenverfligbarkeit gege-
ben ist.

Die Mehrfamilienhauser sollten aus stadtebaulicher Sicht moglichst nah zum Orts-
kern liegen, wo auch der ErschlieRungsschwerpunkt ist. Die lockerere niedrigere
Bebauung ist daher eher am Rand bzw. im Ubergang zur freien Landschaft ge-
plant. Der Entwurf ist jedoch noch in Bearbeitung.

7. Mit diesem Baugebiet wird sich Wenden ungefahr verdoppeln. AuBerdem
wird mit zwei Personen pro Wohneinheit gerechnet, welches zu wenig ist,
da einige mehr als zwei Kinder bekommen wollen und damit waren es zu
viele Menschen.

Bei der angedachten Siedlungserweiterung rechnen wir mit schatzungsweise ca.
1.500 Personen. Daher wird auch die Infrastruktur entsprechend ausgebaut. An-
genommen werden im Mittel zwei Personen pro Haushalt im Mehrfamilienhaus
und drei Personen pro Haushalt in Einfamilienhausern. Dies sind naturlich nur
DurchschnittsgrofRen, die sich aus statistischen Werten der Stadt Braunschweig
ableiten. Es wird im Plangebiet jedoch sowohl kleinere als auch grof3ere Wohnun-
gen geben, so dass sowohl Haushalte mit wenigen als auch mehr Personen/ Kin-
dern einen entsprechenden Wohnraum finden werden.
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Gibt es schon einen groben Zeitplan? Wie ist die Vergabe vorgesehen?

Der Zeitplan bis zur Vermarktung der Grundstticke lasst sich aktuell noch nicht
abschatzen. Zunachst muss das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen sein.
Wir wollen den Bebauungsplan nach Moglichkeit nachstes Jahr zum Satzungsbe-
schluss bringen. Dies setzt jedoch einen reibungslosen Ablauf voraus. Mit Aus-
schreibung und ErschlielBungsarbeiten etc. vergehen voraussichtlich noch ein
paar Jahre bis das Baugebiet tatsachlich realisiert werden kann.

ErschlieBungstragerin ist die Grundstlcksgesellschaft der Stadt Braunschweig.
FiUr konkrete Aussagen zur Grundstucksvergabe ist es derzeit noch zu fruh.

Wie sieht es mit der Grundstiucksverfugbarkeit aus?
FUr den Uberwiegenden Teil der Flursticke gibt es schon Kaufvertrage bzw. An-

kaufsoptionen. Es gibt nur noch ein paar Fremdstlcke, bei denen man mit den Ei-
gentumern aktuell noch im Gesprach ist.

10. Kommen dort Eigentumswohnungen oder Mehrfamilienhauser mit Mietver-

1.

héltnissen hin und kann man sich dafiir in eine Liste eintragen?

Es gibt die Bauinteressenliste der Stadt, in die man sich eintragen kann, um Uber
die laufenden Planverfahren informiert zu werden. Fur konkrete Aussagen zur
Grundstucksvergabe bzw. zu Miet- oder Eigentumswohnungen im Plangebiet ist
es derzeit aber noch zu fruh. Dafur gibt es noch keine Liste.

Angedacht ist grundsatzlich eine Mischung aus Einfamilienhausern, Eigentums-
und Mietwohnungen. Berlcksichtigt werden soll auch die vom Rat beschlossene
Quote von 30 % sozial geforderten Wohnungsbaus.

Die Grundstucksvergabe soll nach Moglichkeit im Rahmen von Konzeptvergaben
erfolgen. Dies kann preisdampfend wirken, da die Grundstticke nicht an den
Meistbietenden verkauft werden, sondern derjenige den Zuschlag bekommen
wird, welcher nach bestimmten Kriterien das beste Konzept vorlegt. Die Kriterien
kénnen z. B. sein: Mehrgenerationen-Wohnen, Sozialwohnungen, Gemein-
schaftseinrichtungen, aber auch okologische Kriterien sind denkbar.

Wo kann man sich melden, um einen Platz zu bekommen?

FUr konkrete Aussagen zur Grundstucksvergabe ist es derzeit noch zu fruh. Die
Grundstucksvergabe wird zu einem spateren Zeitpunkt 6ffentlich ausgeschrieben.

Diese Vergabe wird Kriterien benennen, anhand derer es dann zu den Zuschla-
gen kommen wird. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden diese in der
Regel auf der Homepage der Stadt Braunschweig und in der Zeitung bekannt ge-
geben.
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12.Sind nur Flachdacher geplant oder wird es auch etwas vielfaltiger moglich
sein?

Noch sind keine konkreten Vorgaben festgelegt. Geplant ist allerdings eine Pho-
tovoltaikpflicht und Flachdacher mussen als Grindacher ausgebildet werden.

13.Wird es in den neuen Bauabschnitten Seniorenheime geben?

Derzeit wird im 1. BA zusammen mit der Nibelungen Wohnbau GmbH ein betreu-
tes Wohnen/ Altenwohnen geplant. Wenn daruber hinaus weiterer Bedarf im

2. BA bestehen sollte, konnte dies ggf. Uber eine Konzeptvergabe ermdglicht wer-
den. Grundstlcksinteressenten missen dann ein Konzept erarbeiten, indem ein
generationsubergreifendes oder auch betreutes Wohnen stattfinden kann. Die
Bedarfe kdnnen wir im spateren Verlauf der Planung abbilden und mit einbezie-
hen.

14.Wenden soll noch etwas griiner werden. Die geplanten Fassaden- und
Dachbegriinungen werden begrifit. Es gibt aber immer wieder Schottergar-
ten. Diese sind zwar verboten, aber wird es dann auch kontrolliert?

Gemal Niedersachsischer Bauordnung sind Schottergarten bereits verboten.
Manche halten sich nicht an das Verbot und machen es trotzdem oder setzen nur
wenige Pflanzen in die Schotterflache. Da kann sich drum gestritten werden, ob
es ein Schottergarten oder ein bepflanzter Steingarten ist.

Wir werden jedoch einen Hinweis in den Bebauungsplan aufnehmen, um die
Leute fur dieses Thema zu sensibilisieren. Dies ist auch der Wunsch des Pla-
nungsausschusses.

15.Kann man heute schon erfahren wie die Grundstlickspreise sein werden?

Leider nein. Noch sind wir in der frihzeitigen Planung und noch nicht in der
Vergabe. Die Stadt will aber preisdampfend agieren und gemaRigt auftreten.

16.Bei den angedachten Auflagen werden die Hauser/ Wohnungen viel zu
teuer. Das kann keiner bezahlen.

Wenn das Angebot an Wohnraum erhoht wird, wirkt sich das in der Regel preis-
dampfend auf den Wohnungsmarkt aus. Zudem will die Stadt im Plangebiet ge-
maldigt auftreten, so dass auch Wohnungen im niedrigen Preissegment angebo-
ten werden kdnnen. Hier wird es 30 % geférderten Wohnungsbau geben. Dies ist
bereits vom Rats beschlossen worden. Naturlich mussen aber auch die Erschlie-
Rungskosten wieder eingespielt werden.

17.Warum wird nur mit zwei oder drei Personen pro Haushalt gerechnet? Mit
drei Kindern braucht man dann ja gar nicht erst dahinzuziehen.

Wie grol3 die Wohnungen und Hauser sind und wie viele Personen hier einziehen

werden, wird der Bebauungsplan nicht vorgeben. Die zuvor genannten Zahlen
sind lediglich Durchschnittswerte, die sich aus der Statistik der Stadt Braun-
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schweig ableiten. Es wird im Plangebiet sowohl kleinere als auch groRere Woh-
nungen geben, so dass sowohl Haushalte mit wenigen als auch mit mehr Perso-
nen/ Kindern einen entsprechenden Wohnraum finden werden.

18.Warum plant man so viele Reihenhauser und entzerrt das nicht mit mehr
Einfamilienhausern? Wer schreibt vor und plant, wie groR die Wohnungen
sein werden und wie viele Zimmer diese haben werden?

Reihenhauser verbrauchen in Vergleich zu freistehenden Einfamilienhausern we-
niger Flache. Grundsatzlich haben wir den gesetzlichen Auftrag, mit Grund und
Boden sparsam umzugehen, das heil’t, wir kdnnen nicht unbegrenzt in die Flache
planen.

WohnungsgrofRen und Anzahl der Zimmer werden im Bebauungsplan nicht vorge-
schrieben. Regelungsmoglichkeiten bestehen z. B. Uber die Konzeptvergaben.
Konkrete Uberlegungen zu den Vorgaben gibt es derzeit noch nicht.

Die Gebaude sollen naturlich mdglichst bedarfsorientiert genutzt werden. Der
Fachbereich Soziales setzt sich zusammen mit den Fachleuten damit auseinan-
der. Bekannt ist, dass es z. B. fur grof3e Familien schwieriger ist, ein passendes
Angebot zu finden. Diese Uberlegungen haben aber mit dem Planverfahren erst-
mal nichts zu tun.

19. Auf welchen Daten beruht denn die Statistik, dass pro Familie nur ein Kind
geplant ist?

Dies sind nur DurchschnittsgroRen, die sich aus statistischen Werten der Stadt
Braunschweig ableiten. Wir sind in der Stadtplanung und bekommen diese Daten
und Informationen vom Amt fir Statistik.

20.Wie ware es, wenn man Altenwohnen und Kita miteinander verbindet und
wie groB soll ein Grundstiick fiir die Reihenhauser werden?

Die Mischung zwischen Alt und Jung ist eine gute Idee. Den Hinweis nehmen wir
gerne auf.

Im Schnitt sind die Reihenhauser bzw. die mittleren Reihenhausgrundstlicke im
stadtebaulichen Vorentwurf derzeit 8 m breit, aber die Langen der Grundstucke
sind unterschiedlich, so dass sich unterschiedliche Grundsticksgréfien ergeben.

21.Wird es zusatzliche LarmschutzmaBnahmen geben? Wegen der Autobahn
ist es sehr laut.

Es wird ein Larmgutachten geben, das neben anderen Larmquellen auch den

Larm der Autobahn berlcksichtigt. Zurzeit liegen aber noch keine Ergebnisse vor.
Sofern erforderlich, wird es LarmschutzmalRnahmen geben.
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22.Bekommt jede Wohneinheit einen Stellplatz in der Quartiersgarage oder wie
wird das geregelt?

Es ist noch zu prifen, wie das mit den Quartiersgaragen im Detail geregelt wer-
den kann und welche Anzahl an Stellplatzen in der Summe bendtigt wird. Das
Mobilitatskonzept wird dazu Aussagen treffen. Die Quartiersgaragen sollen haupt-
sachlich die Stellplatze fur die Mehrfamilienhauser aufnehmen, aber auch o6ffentli-
che Stellplatze sollen dort untergebracht werden. Falls ein Nahversorger in das
Plangebiet kommen sollte, mussten auch fur diesen genugend Stellplatze in der
Quartiersgarage zur Verfugung stehen. Im Gebiet selbst soll so wenig wie mog-
lich geparkt werden.

23.Ist das Gewerbegebiet beim Larmschutzgutachten mitberiicksichtigt wor-
den wie im 1. BA?

Dies wird mitberucksichtigt. Die Gutachten kdnnen zur Auslegung eingesehen
werden.

24.Eine Photovoltaikanlage macht die Hauser zu teuer. Kénnte man die Photo-
voltaikanlagen nicht als Gemeinschaftsanlage zentral in den Griinflachen
planen?

Wir missen mit Grund und Boden sparsam umgehen und wollen daher auch die
Dachflachen nutzen. Die Mehrkosten fur die Photovoltaikanlagen auf einem Ein-
familienhaus haben sich in der Regel nach wenigen Jahren ausgezahlt.

Abgesehen davon sind in den Grunflachen andere Nutzungen vorgesehen wie
beispielsweise Kinderspielflachen.

25.Es soll Ladestationen fiir E-Autos in den Quartiersgaragen geben. Man
sollte diese mit den Photovoltaikanlagen kombinieren. Dann misste man
naturlich mit dem Auto auf das eigene Grundstiick fahren konnen.

Den Hinweis nehmen wir auf. Es ist natlrlich nachvollziehbar, dass man sein
E-Auto gern am Haus laden moéchte. Dies widerspricht aber dem Konzept des au-
toarmen Quartiers, in dem sich der ruhende Verkehr auf die Quartiersgaragen
konzentriert. Da beil3en sich zwei Konzepte. Die Quartiersgaragen sollten natur-
lich auch Lademoglichkeit erhalten. Die Thematik schauen wir uns aber nochmal
genauer an.

26.Wo werden Stellplatze fiir die Grundstiicke entstehen?

Die Quartiersgaragen sollen vorwiegend den ruhenden Verkehr der Mehrfamilien-
hauser aufnenmen. Fur die Reihenhauser wird es Gemeinschaftsstellplatze im
Quartier geben. Geplant ist dort ein Stellplatz pro Wohneinheit. Weitere Fahr-
zeuge sowie der Besucherverkehr konnen in der Quartiersgarage unterkommen.
Bei den Einfamilienhdusern kann voraussichtlich ein Stellplatz auf dem Grund-
stick ermoglicht werden.
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An dieser Stelle richtet Herr Schmidbauer zwei Fragen an die Anwesenden.

Wer von lhnen ist an einem Reihenhaus oder einem Einfamilienhaus in diesem
Gebiet interessiert?

Ungefahr 75 % der Anwesenden melden sich.
Und wie viele von lhnen wohnen bereits in Wenden?
Ungefahr 25 % der Anwesenden melden sich.

Dann bittet Herr Schmidbauer um weitere Fragen der Anwesenden.

27.Werden die Ladestationen offentlich sein?

Das konnen wir im Moment noch nicht sagen, aber voraussichtlich werden solche
Ladestationen in den Quartiersgaragen untergebracht. Wie weit wir das Gber den
Bebauungsplan regeln kdnnen, wissen wir jetzt aber noch nicht.

28.An den Stellplatzen in den Quartiersgaragen soll es Ladestationen geben.
Koénnen diese nicht mit Strom aus Gemeinschafts-Photovoltaikanlagen be-
trieben werden?

Das ist durchaus denkbar. Den Hinweis werden wir prufen.
29.Wird Kurzzeitparken vor den Hausern erlaubt sein?
Ja, zum Be- und Entladen.

30.Was muss man sich unter einer wassersensiblen StraBenraumgestaltung
vorstellen?

Es gibt bereits Untersuchungen zur Versickerung des Regenwassers im Plange-
biet. Es stellt sich hier so dar, dass der Boden sich besonders gut zum Versickern
geeignet ist. Deswegen ist es vorgesehen, dass entlang der Verkehrsflachen Ver-
sickerungsmulden angelegt werden. Bei Starkregen soll das Regenwasser Uber
das Muldensystem bis in die Grunflache geleitet werden. Um das Muldensystem
nicht zu unterbrechen, wird es Zufahrtsbeschrankungen zu den Grundstiucken ge-
ben. Auch das ist ein Grund, warum die Stellplatze nicht auf den Grundsttcken
untergebracht werden sollen. Das Entwasserungskonzept ist derzeit noch im Be-
arbeitung.

31.Wird es einen Festplatz geben?
Ein Festplatz ist schon im Plan eingezeichnet. Frau Mauritz zeigt auf dem ausge-

hangten Plan den moglichen Standort gegenuber dem zukinftigen Feuerwehr-
ubungsplatz.
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32.Kann man nicht die Quartiersgarage am Heideblick mit der Kita tauschen
und dann die Zufahrt von der Veltenhofer StraRe entlang des Baugebietes
fuhren?

Es ist momentan vorgesehen, dass der nordliche und der sudliche Bereich ge-
trennt voneinander erschlossen werden, um mdglichst wenig Verkehr durch das
autoarme Quartier hindurch zu leiten. Daher soll die nordliche Quartiersgarage
uber den Heideblick erschlossen werden. Die ErschlieRungssituation am Heide-
blick wird aber im Verkehrsgutachten noch einmal untersucht werden. Derzeit lie-
gen noch keine Ergebnisse vom Verkehrsgutachter vor. Zu einem spateren Zeit-
punkt kdnnen wir mehr sagen.

33.Wenn es noch einige Fremdgrundstiicke gibt, wie wahrscheinlich ist es,
dass die Planung so bleibt? Oder kann es passieren, dass das ganze Pro-
jekt noch geschoben werden muss, bis alle Grundstiicke verfluigbar sind?

Die Erschliel3ung ist so ausgerichtet, dass das Baugebiet auch ohne die Fremd-
grundstiicken erschlossen bzw. realisiert werden kann, so dass der Zeitplan nicht
am Erwerb der Fremdgrundsticke scheitern sollte.

34.1Ist die Anzahl der Reihenhauser, Ein- und Mehrfamilienhauser festgelegt?

Das stadtebauliche Ziel ist die Schaffung von Baurecht fur rund 700 Wohneinhei-
ten. Wie im Endeffekt das Mischungsverhaltnis aussehen wird, wird im weiteren
Verfahren abgestimmt.

35.Es mussen genugend Fahrradstellplatze geschaffen werden, welche auch
groB genug fiir z. B. Kinderfahrradanhanger sind. Dies ist im ,,Nordlichen
Ringgebiet” leider nicht der Fall.

Im noérdlichen Ringgebiet ist das Mobilitatskonzept das erste Mal in Braunschweig
umgesetzt worden. Vielleicht kann man dort auch nochmal nachbessern. Fur die-
ses Baugebiet nehmen wir den Hinweis auf und werden mit dem Mobilitatsgut-
achter auch nochmal dartiber sprechen.

36.Kann man nicht festlegen, dass z. B. nur 20 % der Gartenflache mit Schotter
bedeckt sein darf? Wird es in den offentlichen Griinflaichen Gemeinschafts-
nutzpflanzen, z. B. Obstbaume, geben?

Die Idee mit den gemeinschaftlichen Obstbaumen werden wir prufen. Fur die
Grinflachen kénnen die Obstbaume eine Bereicherung sein. Es sollen vordring-
lich Pflanzen dorthin, die fur den Artenschutz und die Insektenvielfalt gut sind,
aber eben auch klimaresistent. Deswegen soll auch das Konzept mit der
Schwammstadt umgesetzt werden, damit das Wasser gespeichert werden und in
Durrephasen den Pflanzen zugutekommen kann.

37.Auf Spielplatzen sollte mehr Schatten sein.
Der Wunsch ist nachvollziehbar. Leider braucht eine neue Bepflanzung mehrere

Jahre, bis sie wirklich Schatten spenden kann. Vielleicht kann man dort zunachst
Sonnensegel integrieren.
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Wann beginnt die Bebauung?

Der Bebauungsplan befindet sich gerade in der friihzeitigen Unterrichtung der Of-
fentlichkeit, um Ideen, Fragen und Anmerkungen zu sammeln. Daran schlief3t
sich die Ausarbeitung des Planentwurfes an. Mit der an das Verfahren anschlie-
Renden Ausschreibung und den Tiefbauarbeiten wird es bis zur Umsetzung si-
cher noch eine Weile dauern, so dass es vielleicht frihestens 2025 dazu kommen
wird.

39.Das komplette Baugebiet soll bitte nicht nur an einen Investor gegeben wer-

den.

Das Baugebiet an einen einzigen grof3en Investor abzugeben, ist nicht im Sinne

der Stadt. Da sowohl Mehrfamilienhdauser, Reihenhduser und Einfamilienhauser

als auch verschiedene Quartiersgaragen, Kitas und Infrastruktur gebaut werden

sollen, will die Stadt ihren Einfluss auf die Umsetzung des Baugebietes nicht aus
der Hand geben.

40.Was bedeutet ,,sozialpolitische Ziele* denn genau?

41.

Die Stadt will preisdampfend agieren und gemaligt auftreten. AuRerdem wird es
30 % geforderten Wohnungsbau geben, so dass auch Wohnungen im niedrigen

Preissegment angeboten werden. Dies ist auch vom Ratsbeschluss vorgeschrie-
ben.

Zudem wollen wir Gebaude haben, die dem Klimawandel gerecht werden und Kli-
maneutral mit Energie versorgt werden.

Aulerdem werden generationsubergreifende Aspekte bericksichtigt. Weitere De-
tails kbnnen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen.

Die Idee mit den Quartiersgaragen scheint noch nicht ganz ausgeklugelt?
Warum soll ich den OPNV nutzen, wenn ich auf dem Weg zur Haltestelle an
der Quartiersgarage vorbeikomme, wo mein Auto steht?

Den Hinweis nehmen wir auf. Untersuchungen belegen jedoch, dass das Auto in
der Regel dann benutzt wird, wenn es vor dem Haus steht und bequem zu errei-
chen ist. Sind die Entfernung zum Auto und die zur OPNV-Verbindung ungefahr
gleich, wird — auch fiir den Einkauf - haufiger der OPNV oder z. B. auch das Fahr-
rad genutzt.

42.Das Jugendzentrum liegt in der Nahe. Wird dieses vergroBert, da jetzt zwei

neue Baugebiete hinzukommen?

Den Hinweis nehmen wir gerne auf. Es gibt bereits Uberlegungen den an das Ju-
gendzentrum angrenzenden Jugendplatz zu erweitern. Allerdings ist das mit der
Planung der Schulerweiterung noch abzustimmen. Im Plangebiet wird es auch
Jugendplatze geben.
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43.Ware es denkbar, vor dem Beschluss eine Abfrage zum gewunschten Bau-
typus bei den Bauinteressenten zu machen? Viele z. B. wollen wahrschein-
lich eher ein Einfamilienhaus.

Wir haben den gesetzlichen Auftrag, mit Grund und Boden sparsam umzugehen.
Einfamilienhduser verbrauchen mehr Flache als Reihenhauser. Deswegen sind
freistehende Einfamilienhauser nicht zeitgemafl und es wird mit mehr Reihen-
und Mehrfamilienhausern geplant.

44.Wie ist das dann fiir groRere Familien, da in Reihenhausern nicht so viele
Zimmer zur Verfiigung stehen?

Die realisierbare Wohnflache bzw. die Anzahl der Zimmer sollten bei den geplan-
ten GrundstlicksgrofRen eigentlich auch flr Familien ausreichend grol3 bemessen
sein. Die Breite der Reihenhauser im aktuellen Entwurf betragt 8 Meter. Es kon-
nen zwei Geschosse plus Staffelgeschoss entstehen.

Um eine zu kleinteilige Grundsticksaufteilung insbesondere bei den Reihenhaus-
zeilen zu verhindern, haben wir bereits im 1. BA Mindestbreiten fur Reihenhaus-
grundstiicke festgesetzt und das wollen wir hier auch wieder machen.

45.Wo kommt das Dorfgemeinschaftshaus hin?

Es kann im Plangebiet untergebracht werden. Ein konkretes Grundstuick ist bisher
aber noch nicht vorgesehen. Denkbar ist ein moglichst OPNV-naher Standort an
der Veltenhofer Stralde oder im Zusammenhang mit der Kita.

46.Waren Gemeinschaftsgarten fur ein soziales Miteinander eine Moglichkeit,
da man durch die Reihenhauser auch nicht viel Garten hat? Solche Gemein-
schaftsgarten konnten vielleicht sogar auf den Dachern der Mehrfamilien-
hauser angelegt werden.

Den Hinweis nehmen wir auf. Neue Baugebiete sollten mehr gemeinschaftliches
Wohnen beinhalten.

47.Wird bei den Einfamilienhausern unterkellert? Wenden hatte in der Vergan-
genheit einen hohen Grundwasserstand und ein Keller ist eventuell schwie-

rig.

Das wird im Bebauungsplan nicht geregelt und bleibt den Bauherren selbst tber-
lassen. Der Bau eines Kellers ist zudem meist eine Kostenfrage.

48.Sind die Einfamilien- und Reihenhauser an Bautrager gebunden?

Bautragerbindungen sind erstmal nicht vorgesehen. Es kann natlrlich sein, dass
es pro Reihenhauszeile einen Bautrager geben wird.
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49.Der neue Feuerwehriibungsplatz ist viel zu weit weg vom Feuerwehrge-

baude. Es gibt dort auch keine Toiletten.

Der Standort des neuen Feuerwehriubungsplatzes wurde bereits im Verfahren
zum 1. Bauabschnitt mit dem zustandigen Fachbereich abgestimmt. Es ist der
Verwaltung bewusst, dass es sich bei dem neuen Standort um eine Kompromiss-
l6sung handelt.

50.Der Festplatz liegt fiir Altere ungiinstig, da er an der HauptstraRe und auBer-

51

halb ist. Kann der Festplatz nicht mehr in die Ortsmitte bzw. naher an die
Haltestelle verschoben werden?

Grundsatzlich ist Richtung Wenden bzw. Stadtbahn eher eine dichtere Bebauung
als eine Freiflachennutzung geplant. Auch aufgrund der Larmproblematik ist der
Festplatz daher momentan eher am Rand des Plangebietes vorgesehen. Der
Festplatz kann aber auch noch verschoben werden. Wir sind gerne offen fur neue
Vorschlage, was den Festplatz betrifft.

.Warum ist der Festplatz im stidlichen und nicht im nérdlichen Griinzug ge-

plant?

Auch das ist dem Larmschutz geschuldet. In der sudlichen Flache hat man relativ
viel Platz, sodass man uUber eine Gelandemodellierung vielleicht einen Sicht- und
Larmschutz fur die angrenzenden Wohngebaude hinbekommen kann. Wir kon-
nen uns aber gerne noch andere Standorte anschauen. Es gibt immer ein Far
und Wider.

52.Es gibt widerstreitende Interessen bzgl. eines Standortes fiir den Festplatz.

Die Alteingesessenen wollen den Festplatz moglichst mittig haben und die
neuen Biirger wollen diesen eher auBerhalb platziert sehen. Egal, wo er hin-
kommen wird, es wird immer Arger geben. Darum bitte ich Sie, die Ein-
wande der Burger zu betrachten.

Wir versuchen hier zu vermitteln und die bestmdgliche Lésung anzubieten. Wir
wollen so viel wie mdglich von den Burgern mitnehmen, aber wir kdnnen auch
nicht jeden zufriedenstellen.

53.Es besteht von den Biirgern groRes Interesse am Baugebiet. Deshalb muss

sich die Verwaltung auf jeden Fall nochmal Gedanken machen, damit die
Burger auch merken, dass ihre Einwande berlicksichtigt und nicht nur auf-
geschrieben werden.

Herr Schmidbauer sichert zu, dass die Anregungen und auch die Kritik, die heute
vorgebracht wurden, gewirdigt und in den Abwagungsprozess aller zu bertck-
sichtigenden Belange eingestellt werden. Aulierdem druckt er seine Freude Uber
das grof3e Interesse aus und darlber, dass auch Lésungen gefunden wurden.
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Frau Mauritz weist erneut darauf hin, dass die Unterlagen noch bis zum 09. Septem-
ber 2022 sowohl im Aushang im Eingangsbereich des Gebaudes Langer Hof 8 als
auch im Internet einzusehen sind. Anregungen konnen ebenfalls noch schriftlich oder
zur Niederschrift vorgebracht werden.

Abschliel3end erlautert Herr Schmidbauer, dass Uber die heutige Veranstaltung ein
Protokoll angefertigt wird, welches im Rahmen der Beschlussfassung uber die 6ffent-
liche Auslegung als Anlage an die Gremienvorlage angehangt wird.

Da keine weiteren Fragen mehr gestellt werden, beendet Herr Schmidbauer gegen
20.30 Uhr die Veranstaltung.

[ A.

gez.
Ahrens
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Stadt Braunschweig 23-22445
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:
Verordnung uber das Naturschutzgebiet "Thuner Sundern" in der
Stadt Braunschweig (NSG BR 178)

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VIII 20.11.2023
68 Fachbereich Umwelt

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nérdliche Schunter-/Okeraue 28.11.2023 o]
(Anhdrung) )
Umwelt- und Grinflachenausschuss (Vorberatung) 01.12.2023 0]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 12.12.2023 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 19.12.2023 o]
Beschluss:

Die als Anlage 1 beigefiigte Verordnung Gber das Naturschutzgebiet , Thuner Sundern® in der
Stadt Braunschweig (NSG BR 178) wird mit den als Anlagen 2 und 3 beigeflgten Karten
beschlossen.

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz:

Bei der Verordnung Uber das Naturschutzgebiet ,Thuner Sundern® in der Stadt
Braunschweig handelt es sich um eine Verordnung im Sinne von § 58 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG.
Daher besteht die Beschlusszustandigkeit des Rates.

Sachverhalt:

Mit dem vorgelegten Entwurf der Naturschutzgebietsverordnung , Thuner Sundern® (im
Folgenden: VO) soll ein ca. 44 ha groRes Gebiet, das Teil des EU-Vogelschutzgebietes V48
ist, dauerhaft als Naturschutzgebiet gesichert werden und damit einhergehend die
verpflichtende Anpassung an EU-Vorgaben erfolgen.

Um eine moglichst einheitliche Sicherung der Natura 2000 — Gebiete im Braunschweiger
Stadtgebiet zu erreichen, wurde der Entwurf formal sowie inhaltlich an die bereits
abgeschlossenen Sicherungsverfahren, insbesondere an die Verordnung des bereits
gesicherten Teiles des Vogelschutzgebietes V48 ,Mehlkamp und Heinenkamp®, angepasst.

Rechtlicher Rahmen:

Im Jahr 1981 hat der Rat der EG mit dem Ziel, die wildlebenden heimischen Vogelarten im
Gebiet der Europaischen Union in ihrem Bestand dauerhaft zu erhalten, die
Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG erlassen. Die Richtlinie wurde im Jahr 2009 durch die
Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. November
2009 uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten kodifiziert. Die Vogelschutzgebiete
bilden gemeinsam mit den FFH-Gebieten ein europaweit vernetztes Schutzgebietssystem
mit der Bezeichnung ,Natura 2000

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Vogelschutzrichtlinie waren von den Mitgliedsstaaten
geeignete Gebiete zu melden, aus denen die Europaische Kommission eine Liste der
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung erstellt hat.
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Fir den Bereich der Stadt Braunschweig wurde u. a. das insgesamt 3.302 ha grof3e EU-
Vogelschutzgebiet (V48) ,Laubwalder zwischen Braunschweig und Wolfsburg “ (DE3630-
401) von der ehemaligen Bezirksregierung gemeldet und seitens der Europaischen
Kommission anerkannt. Der Teil des EU-Vogelschutzgebietes auf dem Braunschweiger
Stadtgebiet betragt ca. 100 ha.

Aufgrund des Ausbaus vom Flughafen wurde allerdings ein Teil des ursprunglichen Gebietes
durch die verlangerte Landebahn beansprucht. Als Koharenzmaflinahme fur diesen
Flachenverlust hat die Planfeststellungsbehérde (NLStBV) den nun auszuweisenden Teil des
»1huner Sundern® festgelegt. Dieses Gebiet betragt ca. 44 ha.

Die europaischen Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, die Natura 2000-Gebiete nach
Aufstellung der nationalen Gebietslisten so zu sichern, dass die Erhaltung und
Wiederherstellung der Lebensstatten und Lebensraume der im Gebiet vorkommenden
Vogelarten, insbesondere des Mittelspechts, gesichert sind.

Die momentane Landschaftsschutzgebietsverordnung deckt diese Anforderung nicht ab. Vor
diesem Hintergrund ist das Gebiet schnellstmdglich entsprechend zu sichern. Dies soll mit
der anliegenden VO erfolgen.

Sicherungsmittel:

Naturschutzfachlich wurde fiir das gegenstandliche Gebiet bereits im
Landschaftsrahmenplan (LRP) der Stadt Braunschweig eine Einordnung in die
Schutzgebietssystematik des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vorgenommen.
Danach erfillt das Gebiet, u. a. aufgrund seiner Funktion im Biotopverbund mit
gemeinschaftlicher Bedeutung flr Waldgebiete und der Vorkommen hochgradig
bestandsgefahrdeter oder im Regionsgebiet seltener und gefahrdeter Arten, die fachlichen
Voraussetzungen als Naturschutzgebiet. Auf Grund der hohen naturschutzfachlichen
Wertigkeit des Gebietes, welche u. a. durch das Vorkommen diverser wertgebender Arten
auf verhaltnismaRig engem Raum begriindet ist, ist eine Unterschutzstellung als
Naturschutzgebiet auch das gebotene Sicherungsmittel. Vorliegend ist der Schutz der Natur
als solches geboten.

Handlungsverpflichtung:

Mit Erlass vom 25. Mai 2023 wurden die Unteren Naturschutzbehérden nunmehr vom
Niedersachsischen Ministerium fir Umwelt, Energie und Klimaschutz (im Folgenden: MU)
fachaufsichtlich angewiesen, bis spatestens Ende 2024 die Verfahren der noch nicht
gesicherten EU-Vogelschutzgebiete abzuschliel3en.

Verordnung:
Die Verwaltung hat eine umfangreiche Begriindung zur beabsichtigten VO verfasst, in der

ein Grofteil der Regelungen der VO naher erlautert, Anwendungsfalle konkretisiert bzw.
klargestellt sowie Hintergriinde zu einzelnen Regelungen erganzend erlautert werden. Auf
diese Begrindung wird ergdnzend Bezug genommen und verwiesen. Die Begriindung zur
VO ist als Anlage 4 beigeflgt.

Der Aufbau der VO sowie die getroffenen Regelungen zu den Verboten (§ 3 VO) und
allgemeine Freistellungen (§ 4 Abs. 1 —4 Nr. 1, 5 VO) folgen im Wesentlichen der
Musterverordnung des Niedersachsischen Landesbetriebes fir Wasserwirtschaft, Klisten-
und Naturschutz (im Folgenden: NLWKN) in der Fassung vom 11. Januar 2023 (Muster-VO).

Die weitergehenden Beschrankungen der Forstwirtschaft auf Flachen mit Fortpflanzungs-
und Ruhestatten (§ 4 Abs. 4 Nr. 2 VO) ergeben sich aus dem gemeinsamen Runderlass
»Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Wald durch
Naturschutzgebietsverordnung® des MU und des Niedersachsischen Ministeriums fur
Ernahrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in der Fassung vom 21. Oktober 2015 (im
Folgenden: Sicherungserlass). Der Sicherungserlass ist behdrdenverbindlich und wurde
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entsprechend in der VO umgesetzt.

Verfahrensablauf:
Das Unterschutzstellungsverfahren unterliegt einem gesetzlich vorgeschriebenen Ablauf (vgl.
§ 14 Niedersachsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG).

Diesem Verfahren wird seitens der Verwaltung gefolgt.

Der Erstentwurf der VO wurde bereits im Sommer 2018 bei einem gemeinsamen
Abstimmungstermin mit dem Eigentimer erortert.

Nachdem in den vergangenen Jahren aufgrund einer ministeriellen Vorgabe die Bearbeitung
der noch offenen Sicherungsverfahren der FFH-Gebiete auf dem Gebiet der Stadt
Braunschweig Prioritat hatte, wurde dieses Verfahren zurtickgestellt und konnte in 2021
wieder aufgenommen und weitergefuhrt werden.

Im Juli 2021 wurde der angepasste Entwurf der VO samt Kartenmaterial dem Eigentlimer zur
Kenntnis und zur Stellungnahme Ubersandt.

Ende 2022 erfolgte die erste offentliche Auslegung des VO-Entwurfs nebst umfassender
Begriindung, im Rahmen derer jede Blirgerin und jeder Blrger Anregungen sowie Bedenken
hinsichtlich der geplanten Unterschutzstellung vorbringen konnte. Parallel dazu wurde die
Beteiligung der Trager offentlicher Belange, der anerkannten Naturschutzvereinigungen
sowie der Beauftragten flr Naturschutz und Landschaftspflege, durchgefiihrt.

Die Verwaltung hat die erhobenen Einwendungen gepriift und soweit sinnvoll, méglich und
zielfuhrend in den VO-Entwurf eingearbeitet. Auch die Begriindung zur VO wurde in diesem
Rahmen nochmalig im Detail angepasst.

Der Uberarbeitete VO-Entwurf wurde daraufhin erneut im Sommer 2023 in die 6ffentlichen
Beteiligungsverfahren (T6B - Beteiligung sowie 6ffentliche Auslegung) gegeben.

Die eingegangenen Einwendungen entsprachen im Kern der Stellungnahmen des ersten
offentlichen Beteiligungsverfahren. Im Ergebnis konnten die vorgebrachten Einwendungen
begriindet entkraftet werden.

Die Tabellen der ausgewerteten Stellungnahmen aus beiden Beteiligungsverfahren samt
Umgang der Verwaltung liegen dieser Vorlage anbei.

Ergebnis:
Die gefundenen Regelungen erméglichen nach Auffassung der Verwaltung einen

ausgewogenen Ausgleich zwischen den berechtigten Nutzungsinteressen (insbesondere des
Eigentiimers sowie der Blrgerinnen und Burger) auf der einen Seite und den Belangen des
Naturschutzes auf der anderen Seite und flihren im Ergebnis zu einer
europarechtskonformen Sicherung des Gebietes.

Herlitschke

Anlage/n:

Anlage 1: Verordnung tUber das Naturschutzgebiet BR 178 , Thuner Sundern®

Anlage 2: Mafgebliche Karte ,Karte zur Verordnung tGiber das Naturschutzgebiet
»1huner Sundern® 1:5.000 (Anlage 1 zur VO)

Anlage 3: Ubersichtskarte ,Karte zur Verordnung tiber das Naturschutzgebiet , Thuner
Sundern® 1:30.000 (Anlage 2 zur VO)

Anlage 4. Begriindung fir die Unterschutzstellung des Naturschutzgebietes BR 178
,Thuner Sundern®
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Anlage 5: Tabelle der Einwendungen samt Umgang der Verwaltung aus dem ersten
offentlichen Beteiligungsverfahren
Anlage 6: Tabelle der Einwendungen samt Umgang der Verwaltung aus dem zweiten

offentlichen Beteiligungsverfahren
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Verordnung
Uber das Naturschutzgebiet
» Thuner Sundern“
in der Stadt Braunschweig
(NSG BR 178)

Aufgrund der 88 20 Abs. 2 Nr. 1, 22 Abs. 1 und 2, 23, 32 Abs. 2 und 3 des Bundesnaturschutzge-
setzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geéndert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2240) i. V. m. den 88 14, 15, 16 Abs. 1, 23, 32 Abs. 1 des
Niedersachsischen Naturschutzgesetzes (NNatSchG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104),
zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBI. S. 578) sowie
8 9 Abs. 5 des Niedersachsischen Jagdgesetzes in der Fassung vom 15.7.2022 (Nds. GVBI., S.
468) hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 19. Dezember 2023 folgende Verord-
nung beschlossen:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

§1
Naturschutzgebiet

Das in den Absatzen 2 und 3 naher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutzgebiet ,Thuner
Sundern” erklart.

Das Naturschutzgebiet liegt im Naturraum ,,Ostbraunschweigisches Flachland® in der Haupt-
einheit ,Weser-Aller-Flachland®“. Das Gebiet ist gepragt durch relativ strukturreichen, altholz-
reichen Eichen-Hainbuchenwald auf frischen bis feuchten Boden. Es stellt einen bedeuten-
den Vogellebensraum fiir Spechtvogelarten sowie fiir den Rotmilan dar. Das Gebiet ist weit-
gehend von Wald umgeben, lediglich nordlich und stdwestlich grenzen landwirtschaftliche
Nutzflachen an. Die westlich und sidlich angrenzenden Flachen sind zudem als Land-
schaftsschutzgebiet ,Thune“ ausgewiesen.

Die Naturschutzgebietsgrenze ergibt sich aus der maf3geblichen und mitveroffentlichten
Karte im MaRstab 1:5.000 (Anlage 1) und aus der Ubersichtskarte im MaRstab 1:30.000 (An-
lage 2). Die Schutzgebietsabgrenzung ist in allen anliegenden Karten durch eine graue,
durchgezogene Linie dargestellt. Die Grenzlinie beriihrt das graue Band von innen. Die Kar-
ten gemal Anlage 1 — 2 sind Bestandteil dieser Verordnung und liegen bei der Stadt Braun-
schweig, Fachbereich Umwelt, Willy-Brandt-Platz 13, 38102 Braunschweig sowie in der Be-
ratungsstelle Planen-Bauen-Umwelt, Langer Hof 8, 38100 Braunschweig aus und kénnen
wahrend der Dienstzeiten oder nach Absprache kostenlos eingesehen werden. Zusatzlich ist
die Verordnung digital auf der Homepage der Stadt Braunschweig einzusehen.

Das Naturschutzgebiet ist Teil des Europaischen Vogelschutzgebietes V 48 ,Laubwalder
zwischen Braunschweig und Wolfsburg® (DE 3630-401) gemal der Richtlinie 2009/147/EG
(Vogelschutzrichtlinie) des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30.11.2009 uber
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. EU Nr. L 20 S. 7), zuletzt gedndert durch
Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13.5.2013 (ABI. EU Nr. L 158 S. 193).

Das Naturschutzgebiet hat eine GrofRe von ca. 44 ha.

8§82
Schutzzweck

(1) Allgemeiner Schutzzweck fur das Naturschutzgebiet ist nach MalRgabe der 88 23 Abs. 1 und
32 Abs. 3 BNatSchGi. V. m. § 16 NNatSchG die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung
von Lebensstéatten, Biotopen und Lebensgemeinschaften nachfolgend néher bestimmter wild
lebender, schutzbedurftiger Tier- und Pflanzenarten und der Schutz von Natur und Landschaft
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aus besonderen wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen und landeskundlichen Grinden und
wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart, Vielfalt und hervorragenden Schonheit.

Die Erklarung des Gebietes zum Naturschutzgebiet bezweckt insbesondere

1. die Erhaltung und Férderung der europdischen geschitzten Vogelarten, insbesondere diver-
ser Spechtarten einschlieRlich ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensstatten,

2. die Erhaltung und Foérderung der sonstigen wild lebenden Tiere, insbesondere des Insekten-
reichtums sowie der Lebensraume von Wildkatze und Luchs einschlieRlich ihrer Lebensge-
meinschaften und Lebensstatten,

3. die Erhaltung und Entwicklung des von Alteichen und -buchen gepragten Laubwaldes,

4. die Erhaltung und Entwicklung von alt- und totholzreichen Waldern, die u. a. einen Lebens-

raum fur zahlreiche totholzbewohnende Arten (z. B. Urwaldrelikarten) bieten,

die Foérderung standortheimischer Baumarten bzw. standortheimischer Waldbestande,

die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von stauden- und strauchreichen Wald-

randern, auch entlang von Wegen,

7. die Erhaltung und Optimierung von Fledermausquartieren sowie der Jagdlebensrdume, ins-
besondere fiir das Grolde Mausohr, Mops- und Bechsteinfledermaus,

8. die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Lebensraume fir holzbewohnende
Kéaferarten, insbesondere fur sehr seltene Urwaldreliktarten, durch den Erhalt geeigneter,
besonnter und ausreichend starker Hohlenb&ume,

9. die Forderung der Ruhe und Ungestdrtheit im Naturschutzgebiet.

Die Flache des Naturschutzgebietes geméaR § 1 Abs. 4 ist Teil des koharenten européischen
Okologischen Netzes ,Natura 2000%; die Unterschutzstellung des ,Thuner Sundern® als Teilge-
biet des Europaischen Vogelschutzgebietes ,Laubwalder zwischen Braunschweig und Wolfs-
burg“ tragt dazu bei, den glinstigen Erhaltungsgrad der wertbestimmenden und weiteren mali3-
geblichen Vogelarten insgesamt zu erhalten oder wiederherzustellen.

Erhaltungsziele fur das Européische Vogelschutzgebiet im Naturschutzgebiet sind:

Fur die folgend unter Nummer 1. bis 2. genannten, signifikanten Vogelarten werden glinstige
Erhaltungszustande erhalten bzw. wiederhergestellt. Fiur den Erhalt stabiler, langfristig sich
selbst tragender Populationen werden alle Teillebensrdume gemal den 6kologischen Anspri-
chen gepflegt bzw. bewirtschaftet und entwickelt. Im Speziellen wird dies

1. fur folgende wertbestimmende Anhang I-Arten gemaf Art. 4 Abs. 1 Vogelschutzrichtlinie,

a) den Rotmilan (Milvus milvus)
insbesondere durch den Erhalt von traditionellen Horstbdumen und deren strukturreicher
Umgebung gewahrleistet. Potentielle Horstbaume sind in ausreichendem Umfang im Ge-
biet dauerhaft vorhanden. Die Umgebung der Horstbaume ist wahrend der Paarungs- und
Brutzeit frei von Stérungen.

b) den Grauspecht (Picus canus)
insbesondere durch den Erhalt von stdrungsfreien Hohlenbdumen und Hohlenzentren ge-
wahrleistet. Reich strukturierte Laubwalder auf gro3er Flache mit Lichtungen, Liicken und
Bl6RRen, unbefestigten Wegen sind dauerhaft vorhanden sowie vielschichtige Uraltwalder
und Flachen mit nattirlicher Waldentwicklung. Die Besténde sind dauerhaft mit einem aus-
reichend hohen Totholzangebot in guter Verteilung ausgestattet. Ameisen finden ideale
Lebensraumbedingungen.

c) den Mittelspecht (Dendrocopus medius)
insbesondere durch den Erhalt von alten H6hlenbaumen mit rauer Borke, vor allem mit
Hohlen im Bereich der Baumkronen und durch den Erhalt von Hohlenzentren gewahrleis-
tet. Vitale grof3kronige Alt- und Uralteichenbesténde in Habitatbaumgruppen und Totholz
sind in ausreichendem Umfang dauerhaft und gut verteilt im gesamten Gebiet vorhanden.

2.
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den Schwarzspecht (Dryocopus martius)

insbesondere durch den Erhalt vorhandener Hohlenbdaume und Hohlenzentren gewahr-
leistet. Geeignete Habitate sind in ausgedehnten Laub-, Misch- und Nadelwald-Altholz-
bestanden in ausreichendem Mal3e dauerhaft und gut verteilt im Gebiet vorhanden. Tot-
holz ist ebenfalls in ausreichendem Umfang dauerhaft und gut verteilt im gesamten Gebiet
vorhanden. Ameisen finden ideale Lebensraumbedingungen.

. fur Arten, die einen maf3geblichen avifaunistischen Bestandteil des VSG darstellen,

a)

b)

d)

f)

g)

h)

den Eisvogel (Alcedo atthis)

insbesondere durch den Erhalt und die Entwicklung stérungsfreier Brutplatze, bspw.
von Abbruchkanten, Steilufern oder hochstehenden Wurzeltellern gewéhrleistet. Vor-
handene FlielRgewasser, Graben und Stillgewasser sind naturnah, strukturreich und
haben eine gute Wasserqualitat. Die Gewdasser bieten gute Lebensbedingungen fir
Kleinfische. Uberhdngende Aste als Ansitzwarten befinden sich in ausreichendem Um-
fang unmittelbar an diesen Gewassern.

den Neuntdter (Lanius collurio)

insbesondere durch den Erhalt und die Entwicklung strukturreicher Hecken, Geblsche
und lichter Waldrander mit mehrstufigem Aufbau in engem Verbund mit extensiv genutz-
tem Griunland gewabhrleistet. Artenreiche Saumstrukturen und Hochstaudenflure kommen
an Wegen, Nutzungsgrenzen, Grabenréandern etc. in Verbindung mit Hecken und struk-
turreichen Gebiischen gut verteilt im Lebensraum dieser Art vor.

den Schwarzstorch (Ciconia nigra)
insbesondere durch den Erhalt und den Schutz der Horstbdume und einer grof3raumig
storungsfreien Umgebung der Brut- und Nahrungshabitate gewéhrleistet.

den Wespenbussard (Pernis apivorus)

insbesondere durch den Erhalt von Brutbaumen und einer stérungsfreien Umgebung der
Brutplatze sowie durch das Belassen von potentiellen, gro3kronigen Nistbaumen gewéahr-
leistet. Altholzbestande sind im Bereich von traditionellen Brutvorkommen in ausreichen-
dem Umfang vorhanden. Insekten, insbesondere Hummeln, Bienen und Wespen finden
ideale Lebensraumbedingungen.

den Kranich (Grus grus)

insbesondere durch den Erhalt von Bruchwaéldern und feuchten Waldstandorten sowie
durch die Entwicklung solcher Standorte durch Erhéhung der Wasserstande bzw. durch
deren Wiedervernassung gewahrleistet. Das Umfeld der Brutplatze bleibt insbesondere
wahrend der Brutzeit grof3raumig ungestort.

den Wendehals (Jynx torquilla)
insbesondere durch die Erhaltung und die Entwicklung von alten, héhlenreichen Baum-
bestdnden gewahrleistet. Ameisen finden ideale Lebensraumbedingungen.

den Baumfalken (Falco subbuteo)

insbesondere durch den Erhalt von Horstbdumen und deren stérungsfreier Umgebung
gewahrleistet. Strukturreiche Altbaumbestande in Waldrandnéhe, vor allem von ca. 80 bis
100-jahrigen Kiefern, sind ausreichend vorhanden, ebenso wie insekten- und kleinvogel-
reiche Waldstrukturen.

die Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

insbesondere durch die Erhaltung oder Wiederherstellung reich strukturierter, unterholz-
reicher Laub- und Mischwalder, strukturreicher Gebusche und Staudensdaume gewahr-
leistet.

den Pirol (Oriolus oriolus)
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insbesondere durch den Erhalt oder die Entwicklung alter, lichter, hochstammiger Laub-
holzbestande gewahrleistet.

83
Verbote

(1) Gemal 8§ 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstérung,
Beschadigung oder Veranderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu
einer nachhaltigen Stérung fihren kénnen. Es ist insbesondere untersagt,

1. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur durch Larm oder auf andere Weise zu
storen,

2. wild wachsende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungsformen zu beschadi-

gen, zu entnehmen oder zu vernichten; Ausgenommen ist die Entnahme fur den

personlichen Bedarf gem. § 39 Abs. 3 BNatSchG,

Pflanzen oder Tiere, inshesondere gebietsfremde oder invasive Arten auszubrin-

gen oder anzusiedeln,

gentechnisch veranderte Organismen einzubringen,

Hunde frei laufen zu lassen,

zu zelten, zu lagern oder offenes Feuer zu entziinden,

Abfalle jeglicher Art einzubringen oder abzulagern,

die nicht dem o6ffentlichen Verkehr gewidmeten Stral3en, Wege und Flachen mit

Kraftfahrzeugen zu befahren oder Kraftfahrzeuge dort abzustellen,

im Naturschutzgebiet unbemannte Luftfahrtsysteme oder unbemannte Luftfahr-

zeuge (z. B. Flugmodelle, Drohnen) oder Drachen zu betreiben oder mit bemann-

ten Luftfahrzeugen (z. B. Ballonen, Hangegleitern, Gleitschirmen, Hubschraubern)

zu starten und, abgesehen von Notfallsituationen, zu landen,

10. organisierte Veranstaltungen ohne vorherige Zustimmung der Naturschutzbehorde
durchzufihren (vgl. 8 4 Abs. 2 Nr. 2 Bst. @),

11. die Dunkelheit und Stille der Nacht insbesondere durch technische Licht- und
Schallquellen zu stéren oder auf andere Weise zu beeintrachtigen,

12. das Bodengeflige durch Abgrabung, Aufschittung oder sonstige Veranderungen
Zu beeintrachtigen,

13. bauliche Anlagen aller Art zu errichten, auch soweit fiir sie keine Genehmigung der
Bauaufsichtsbehorde oder sonstige Genehmigungen oder Erlaubnisse erforderlich
sind oder sie nur voribergehender Art sind.

Nk~ W

©

(2) Das Naturschutzgebiet darf auf3erhalb der gekennzeichneten Wege nicht betreten oder auf
sonstige Weise aufgesucht werden.

(3) 8§23 Abs. 3 und 4, 8 30a und § 33 Abs. 1a BNatSchG sowie 8 25a Abs. 1 NNatSchG bleiben
unberthrt.

§4
Freistellungen

(1) Diein den Abséatzen 2 bis 5 aufgefuihrten Handlungen oder Nutzungen sind von den Verboten
des 8§ 3 Abs. 1 und 2 freigestellt.

(2) Freigestellt sind:
1. das Betreten und Befahren des Gebietes durch die Eigentimerinnen, Eigentiimer und Nut-
zungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmaRigen Nutzung oder Bewirtschaftung

der Grundstulicke,

2. das Betreten und Befahren des Gebietes
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a) durch Bedienstete der Naturschutzbehérden sowie deren Beauftragte zur Erflil-
lung dienstlicher Aufgaben,

b) durch Bedienstete anderer Behorden und offentlicher Stellen sowie deren Beauf-
tragte zur Erfullung der dienstlichen Aufgaben dieser Behotrden,

¢) zur Wahrnehmung von Maflinahmen der Gefahrenabwehr oder Verkehrssiche-
rungspflicht,

d) zur Durchfiihrung von Maf3nahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie
Untersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder auf Anordnung der zu-
standigen Naturschutzbehérde oder mit deren vorheriger Zustimmung,

e) zur Beseitigung und zum Management von invasiven und/oder gebietsfremden Ar-
ten mit vorheriger Anzeige bei der zustandigen Naturschutzbehdrde,

f) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie Information und Bildung mit
vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehdrde; Veranstaltungen zur Erfullung
des gesetzlichen Bildungsauftrages der Niedersachsischen Landesforsten bedir-
fen keiner Zustimmung der Naturschutzbehérde; Untersuchungen im Rahmen des
forstlichen Versuchswesens durch die Niedersachsischen Landesforsten sowie
durch die Nordwestdeutsche forstliche Versuchsanstalt bedirfen der vorherigen
Anzeige,

g) im Rahmen von organisierten Veranstaltungen mit vorheriger Zustimmung der zu-
standigen Naturschutzbehérde,

3. die ordnungsgemaéale Unterhaltung der Wege in der vorhandenen Breite, mit dem bisheri-
gen Deckschichtmaterial und soweit dies flr die freigestellten Nutzungen erforderlich ist,
ausschlie3lich mit Sand, Kies, Lesesteinen und Mineralgemisch bzw. natirlicherweise an-
stehendem Material. Die Erhaltung des Lichtraumprofils hat durch fachgerechten Schnitt
zu erfolgen,

4. der Neu- oder Ausbau von Wegen, soweit die vorherige Zustimmung der Naturschutzbe-
horde erfolgt; Instandsetzungen nach vorheriger Anzeige bei der Naturschutzbehérde,

5. die ordnungsgemafe Gewasserunterhaltung an und in Gewassern dritter Ordnung nach
den Grundséatzen des Wasserhaushaltsgesetzes und des Niedersachsischen Wassergeset-
zes unter besonderer Berticksichtigung des Schutzzweckes und der Erhaltungsziele geman
§ 2 dieser Verordnung,

6. die Nutzung und Unterhaltung der bestehenden Anlagen und Einrichtungen, insbesondere
der bestehenden Leitungstrassen; die Instandsetzung ist zulassig, wenn die beabsichtigten
Mafnahmen der Naturschutzbehtérde mindestens vier Wochen vor Umsetzung angezeigt
wurden,

Freigestellt ist die ordnungsgemafe Ausibung der Jagd nach folgenden Vorgaben:

a) Die Neuanlage von Wildackern, Wildasungsflachen, Futterplatzen und HegebU-
schen, sowie

b) die Neuanlage von mit dem Boden fest verbundenen jagdwirtschaftlichen Einrich-
tungen (wie z. B. Hochsitzen) sowie anderen jagdwirtschaftlichen Einrichtungen in
nicht ortsublicher landschaftsangepasster Art

bedarf der vorherigen Zustimmung der zustandigen Naturschutzbehérde.
Freigestellt ist die ordnungsgemale Forstwirtschaft im Wald im Sinne des 8 5 Abs. 3 BNatSchG
und des 8§ 11 des Niederséchsischen Gesetzes Uber den Wald und die Landschaftsplanung
einschliel3lich der Errichtung und Unterhaltung von Zaunen und Gattern und der Nutzung und
Unterhaltung von sonst erforderlichen Einrichtungen und Anlagen nach folgenden Vorgaben

1. auf allen Waldflachen

a) ohne aktive Anderung des Wasserhaushalts,
b) der Holzeinschlag und die Pflege unter dauerhafter Belassung von mindestens
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drei Stick stehendem oder liegendem starkem Totholz je vollem ha Waldfla-
che,

c) der Holzeinschlag und die Pflege mit dauerhafter Markierung und Belassung
aller erkennbaren Horst- und Hohlenbaume,

d) der Holzeinschlag in standortheimisch bestockten Bestanden mit Kahlschlag
grolRer 0,5 ha nach vorheriger Anzeige vier Wochen vor Durchfiihrung bzw.
grol3er 1,0 ha mit Zustimmung der zustandigen Naturschutzbehdorde,

e) ohne den Umbau von Waldbestdnden aus standortheimischen Arten in Be-
stande aus nicht standortheimischen Arten wie insbesondere Douglasie, Rot-
eiche, Kistentanne und Japanlérche,

f) ohne die Umwandlung von Laub- in Nadelwald,

g) soweit ein flachiger Einsatz von Herbiziden, Fungiziden sowie sonstigen Pflan-
zenschutzmitteln dann unterbleibt, wenn dieser nicht mindestens zehn Werk-
tage vorher der Naturschutzbehérde angezeigt worden und eine erhebliche
Beeintrachtigung im Sinne des § 33 Abs. 1 Satz 1 und des § 34 Abs. 1
BNatSchG i. V. m. § 26 NNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlossen ist.

2. auf Waldflachen mit Fortpflanzungs- oder Ruhestétten wertbestimmender Tierarten,
soweit

a) beim Holzeinschlag und bei der Pflege ein Altholzanteil von mindestens 20 %
der Waldflache der jeweiligen Eigentiimerin oder des jeweiligen Eigentimers
erhalten oder entwickelt wird,

b) beim Holzeinschlag und bei der Pflege je vollem Hektar der Waldflache der
jeweiligen Eigentiimerin oder des jeweiligen Eigentimers mindestens drei le-
bende Altholzbdume dauerhaft als Habitatbdume markiert und bis zum nattir-
lichen Zerfall belassen oder bei Fehlen von Altholzb&dumen auf mindestens
5 % der Waldflache der jeweiligen Eigentimerin oder des jeweiligen Eigenti-
mers ab der dritten Durchforstung Teilflachen zur Entwicklung von Habitatbau-
men dauerhaft markiert werden (Habitatbaumanwarter); artenschutzrechtliche
Regelungen zum Schutz von Horst- und Hohlenbdumen bleiben unbertihrt,

¢) in Altholzbestanden die Holzentnahme und die Pflege in der Zeit vom 1. Mérz
bis zum 31. August nur mit Zustimmung der Naturschutzbehérde erfolgt.

Freigestellt sind solche MalRnahmen, die in einen Bewirtschaftungsplan im Sinne des § 32 Abs.
5 BNatSchG einvernehmlich mit der Naturschutzbehoérde verbindlich festgelegt sind, oder sol-
che, in einem von der Naturschutzbehdrde erstellten Plan.

Der Erschwernisausgleich nach § 42 Abs. 4 und 5 NNatSchG richtet sich nach den Vorschriften
der Erschwernisausgleichsverordnung Wald.

In den Féllen der Abséatze 2 bis 5 kann die erforderliche Zustimmung von der Naturschutzbe-
horde erteilt werden, soweit die mit der zustimmungspflichtigen MaRnahme einhergehenden
Auswirkungen zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen eines Natura 2000-Gebiets in seinen
fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck malRgeblichen Bestandteilen sowie zu keiner Zer-
stérung, Beschadigung oder Veranderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile o-
der zu einer nachhaltigen Stérung fuhren kénnen. Die Erteilung der Zustimmung kann mit Re-
gelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausfihrungsweise versehen werden. Anzeigen sowie Zustim-
mungsersuche an die Naturschutzbehérde bedirfen der Schriftform.

Weitergehende Vorschriften der 8§ 30 BNatSchG und § 24 NNatSchG sowie die artenschutz-
rechtlichen Bestimmungen des 8§ 44 BNatSchG bleiben unberihrt.

Bestehende, rechtmafige behdrdliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Verwal-
tungsakte bleiben unberiihrt.
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(10) Erteilte Zustimmungen ersetzen keine Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder Zu-
stimmungen Dritter, die hach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind.

§5
Befreiungen

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die Naturschutzbehérde nach Mal3gabe des § 67
BNatSchG i. V. m. 8 41 NNatSchG Befreiung gewahren.

(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Planen oder Projekten kann gewéhrt werden, wenn sie
sich im Rahmen der Prifung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 26 NNatSchG als
mit dem Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder die Voraussetzungen des 8
34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG erfullt sind.

§6
Anordnungsbefugnis

Gemal 8§ 2 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 NNatSchG kann die zustéandige Naturschutzbehérde die Wie-
derherstellung des bisherigen Zustands anordnen, wenn gegen die Verbote des § 3 oder die Zu-
stimmungs- oder Anzeigepflichten dieser Verordnung verstoRen wurde und Natur oder Landschaft
rechtswidrig zerstort, beschadigt oder verandert worden sind.

8§87
Pflege-, Entwicklungs- und WiederherstellungsmalRnahmen

(1) Grundstiickseigentimerinnen, Grundstiickseigentimer und Nutzungsberechtigte haben die
Durchfiihrung von folgenden durch die zustéandige Naturschutzbehdrde angeordneten oder
angekiindigten MalRnahmen zu dulden:

1. MaRnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung des Naturschutzge-
bietes oder einzelner seiner Bestandteile,

2. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des Naturschutzgebietes und seiner Wege
sowie zur weiteren Information tber das Naturschutzgebiet.

(2) Zudulden sind insbesondere die in einem Managementplan, MalRnahmenblatt oder Pflege- und
Entwicklungsplan fir das Naturschutzgebiet dargestellten MalZnahmen.

(3) 88 15 und 39 NNatSchG sowie § 65 BNatSchG bleiben unberuhrt.

(4) Die in den 88 3 und 4 dieser Verordnung enthaltenen Regelungen entsprechen in der Regel
MafRnahmen zur Erhaltung eines ginstigen Erhaltungszustandes der im Naturschutzgebiet vor-
kommenden Anhang lI-Arten und der aufgeflhrten Vogelarten.

§8
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach 8 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 43 Abs. 2 Nr. 1 NNatSchG
handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig gegen die Verbote in § 3 dieser Verordnung verstol3t,
ohne dass die Voraussetzungen einer Freistellung nach § 4 dieser Verordnung vorliegen oder
eine jeweils dort genannte erforderliche Zustimmung erteilt oder eine Befreiung nach 8§ 5 die-
ser Verordnung gewahrt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 3 NNatSchG
mit einer Geldbul3e bis zu 50.000 Euro geahndet werden.
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(2) Ordnungswidrig gemaf § 43 Abs. 2 Nr. 9 NNatSchG handelt, wer entgegen § 23 Abs. 2 Satz
2 BNatSchG i. V. m. 8 16 Abs. 2 NNatSchG und 8§ 3 Abs. 2 dieser Verordnung das Natur-
schutzgebiet aul3erhalb der Wege betritt, ohne dass die Voraussetzungen fiur eine Freistel-
lung nach § 4 vorliegen oder eine jeweils dort genannte erforderliche Zustimmung erteilt oder
eine Befreiung nach 8§ 5 dieser Verordnung gewéhrt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann
nach § 43 Abs. 3 NNatSchG mit einer GeldbulRe bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

89
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkiindung im Amtsblatt der Stadt Braunschweig in
Kraft.

(2) Gleichzeitig wird die bestehende Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Bereich
der Gemeinde Thune, Landkreis Braunschweig vom 6. Februar 1970 (Amtsblatt fur den Nie-
derséchsischen Verwaltungsbezirk Braunschweig Nr. 4 vom 30. April 1970; S. 38-40) im Gel-
tungsbereich dieser Verordnung aufgehoben.

Braunschweig, den...
Stadt Braunschweig

Der Oberblrgermeister
I. V.

Herlitschke
Stadtrat

Vorstehende Verordnung wird hiermit bekannt gemacht.
Braunschweig, den...
Stadt Braunschweig

Der Oberblrgermeister
V.

Herlitschke
Stadtrat
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Begriindung zur Beschlussfassung

Begrundung zur Verordnung
Uber das Naturschutzgebiet "Thuner Sundern”
im Gebiet der Stadt Braunschweig
vom 19. Dezember 2023
(NSG BR 178)

In der Begrindung wird eine Auswahl von Regelungen der Verordnung erlautert, die tber

den Verordnungstext hinaus einer umfassenderen Erklarung bedurfen.

Grundsatzliches

Die Ausweisung des Naturschutzgebietes (NSG) ,Thuner Sundern® dient in formaler Hinsicht der
Umsetzung europarechtlicher Verpflichtungen. In der Européischen Union wurde 1992 beschlossen,
ein Schutzgebietsnetz (Natura 2000) aufzubauen, welches dem Erhalt wildlebender Pflanzen- und
Tierarten und ihrer nattrlichen Lebensrdume dient. Das Netz Natura 2000 besteht aus den Gebieten
der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie, vom 21. Mai 1992, 92/43/EWG) und der Vogel-
schutzrichtlinie (vom 2. April 1979, 79/409/EWG). Verschiedene Anhénge dieser Richtlinien fihren
Arten und Lebensraumtypen auf, welche besonders schiitzenswert sind und deren Erhalt durch das
Schutzgebietssystem gesichert werden soll. GemaR § 32 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) besteht die Verpflichtung zur hoheitlichen Sicherung von Natura 2000-Gebieten.

Aufgrund der vorherrschenden wertgebenden Arten ist die Ausweisung als Naturschutzgebiet das
gebotene Mittel fur die Unterschutzstellung. Bereits gemal des Landschaftsrahmenplanes - mithin
der internen Fachplanung - der Stadt Braunschweig erfillt der Uberwiegende Teil des Vogelschutz-

gebietes die Voraussetzungen als Naturschutzgebiet.

Durch geeignete Ge- und Verbote sowie Pflege- und Entwicklungsmaf3nahmen ist sicherzustellen,
dass den Anforderungen der genannten Richtlinien entsprochen wird (vgl. § 32 Abs. 3 S. 3
BNatSchG). Die Erklarung der Natura 2000-Gebiete zu einem geschutzten Teil von Natur und Land-
schaft gemar § 20 Abs. 2 BNatSchG und hier konkret durch die Sicherung als Naturschutzgebiet
gemaf § 23 BNatSchG, in Verbindung mit den 88 14, 15 und 16 Abs. 1 NNatSchG schafft eine
rechtsverbindliche Regelung zur Sicherung der Gebiete. Dariiber hinaus stellt sie den Maf3stab fur
Vertraglichkeitsprifungen nach § 34 Abs. 1 BNatSchG dar.

Das NSG ,Thuner Sundern® liegt vollstandig im EU-Vogelschutzgebiet 48 ,Laubwalder zwischen
Braunschweig und Wolfsburg“. Mit der Ausweisung der Naturschutzgebietsverordnung (NSGVO)
erfullt die Stadt Braunschweig als zustandige Gebietskorperschaft die Anforderung der Vogelschutz-

richtlinie.
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Die Gliederung der NSGVO folgt im Wesentlichen der Musterverordnung des Niedersachsischen
Landesbetriebes fir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (NLWKN) (im Folgenden: Muster-
verordnung), die den Unteren Naturschutzbehorden als Arbeitshilfe mit Datum vom 20.02.2018 zur
Verfiigung gestellt worden ist sowie dem gemeinsamen Leitfaden ,Natura 2000 in niedersachsi-
schen Waldern“ des Niedersachsischen Ministeriums fur Erndhrung, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz und des Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz.

Die Sicherung des NSG entspricht dem gemeinsamen Runderlass des Niedersachsischen Ministe-
riums fir Umwelt, Energie und Klimaschutz und des Niedersachsischen Ministeriums fiir Ernahrung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 21.10.2015 — 27a/22002 07 —,Unterschutzstellung von
Natura 2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ (im Folgenden: Sicherungs-

erlass). Dieser ist die Grundlage fir die Beschrankungen der ordnungsgemalen Forstwirtschaft.

Zu 8 1 Naturschutzgebiet

Das auf dem Braunschweiger Stadtgebiet liegende ca. 44 ha grol3e Gebiet gehdrt zu dem insge-
samt 3.296 ha grofRen EU-Vogelschutzgebiet ,Laubwalder zwischen Braunschweig und Wolfs-
burg“. mit der landesinternen Nr. 48 und ist Teil der Meldungen des Bundeslandes Niedersachsen
zur Umsetzung der Richtlinie 2009/147/EG des européischen Parlaments und des Rates vom 30.
November 2009 Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (konsolidierte Fassung) und somit
ein Beitrag zur Bildung des europaweiten Schutzgebietsnetzes NATURA 2000.

Abs. (3)
Die Verordnung wird zusammen mit einer Ubersichtskarte im Mafstab 1:30.000 (Anlage 2) verof-
fentlicht. Diese Form entspricht § 14 Abs. 4 S. 6 NNatSchG.

Die maf3gebliche Karte im MafR3stab 1:5.000 (Anlage 1) enthélt die detaillierte Darstellung der Ab-

grenzung des Schutzgebietes.

Die Karten sind Bestandteil der Verordnung.

Zu 8§ 2 Schutzzweck

Der allgemeine Schutzzweck stellt in Erfullung der Anforderungen der 88 23 Abs. 1 und 32 Absatz
3 BNatSchG die gesamtheitlichen Ziele fur das NSG dar.

Das Naturschutzgebiet liegt im Naturraum ,Ostbraunschweigisches Flachland® in der Haupteinheit

~Weser-Aller-Flachland®. Das Gebiet ist gepragt durch relativ strukturreichen, altholzreichen Eichen-

-2
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Hainbuchenwald auf frischen bis feuchten Boden. Es stellt einen bedeutenden Vogellebensraum fur
Spechtvogelarten sowie fir den Rotmilan dar. Das Gebiet ist weitgehend von Wald umgeben, ledig-
lich nordlich und sudwestlich grenzen landwirtschaftliche Nutzflachen an. Die westlich und sudlich

angrenzenden Flachen sind zudem als Landschaftsschutzgebiet ,Thune® ausgewiesen.

Dabei kommt insbesondere der Erhaltung und Wiederherstellung eines giinstigen Erhaltungszustan-
des der im Vogelschutzgebiet vorkommenden, von Anhang | oder von Artikel 4 Abs. 2 der EU-Vo-
gelschutzrichtlinie erfassten, wertbestimmenden und signifikanten Vogelarten sowie ihrer Lebens-
raume eine wesentliche Bedeutung zu. Fir die Sicherung dieser schutzbedurftigen Arten ist die

Ausweisung des Gebietes als NSG notwendig.

In Absatz 3 werden die konkreten Erhaltungsziele, und damit der besondere Schutzzweck des Ge-
bietes insgesamt, fiir die einzelnen, im Gebiet vorkommenden wertgebenden Vogelarten der Vogel-

schutzrichtlinie dargestellt.

Sie werden in der Verordnung entsprechend ihrer 6kologischen und funktionalen Anforderungen
bertcksichtigt. Die fachliche Grundlage der aufgefiihrten Erhaltungsziele sind die ,Vollzugshinweise

fur Arten und Lebensraumtypen® des Landes Niedersachsen.

Die Signifikanz der im NSG vorkommenden Vogelarten gem. Anhang | sowie von Artikel 4 Abs. 2
der EU-Vogelschutzrichtlinie, wurde durch den Niedersachsischen Landesbetrieb fir Wasserwirt-
schaft, Kusten- und Naturschutz (NLWKN) geprdift.

Zur Erreichung der Schutzziele sind spezielle Schutzbestimmungen erforderlich, was Einschrankun-

gen der Nutzungsart und -intensitat erfordert, die in den Regelungen der 88 3 und 4 formuliert sind.

Es handelt sich bei den Formulierungen der Verordnung um eine Habitatbeschreibung der einzel-
nen Arten (z. B. Grauspecht, Neunttter und Baumfalke). Der Thuner Sundern ist ein Teilgebiet da-
von. Aus der Habitatbeschreibung ergibt sich keine unmittelbare Rechtswirkung. Im vorliegenden

Teilgebiet sind einzelne Arten nicht zu erwarten.

Zu § 3 Verbote

Abs. (1)

Der sich aus § 23 Abs. 2 Satz 1 des BNatSchG ergebene Grundsatz eines allgemeinen Verande-
rungsverbotes in einem Naturschutzgebiet wird zitiert (,Alle Handlungen, die zu einer Zerstérung,
Beschadigung oder Veranderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer

nachhaltigen Stérung fihren kénnen, sind verboten.) und in der Verordnung umgesetzt.

-3-
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Als nicht abschlieRende Aufzahlung werden zudem nahere Bestimmungen angefiihrt, um abschat-
zen zu kdnnen, welche MafRnahmen oder Tatigkeiten insbesondere zu einer Zerstérung, Beschadi-
gung oder Veranderung des NSG oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Stérung fuh-

ren konnen.

Die genannten Verbote sind — soweit auf die 6rtliche Situation anwendbar — der Musterverordnung
entnommen. Dartber hinaus sind weitere Verbote angefiuhrt, die sich aus der konkreten ortlichen

Situation ableiten.

Zu den einzelnen Regelungen:

1. Dieses Verbot entspricht dem unter 8§ 3 Abs. 1 Nr. 2 aufgefihrten Verbot der Musterverord-
nung. Die Vorschrift dient der Sicherung von stérungsfreien Lebensstatten von Tierarten.

2. Die Vorschrift dient der Sicherung und der ungestdrten Entwicklung von Pflanzen und Bioto-
pen.

3. Dieses Verbot entspricht dem unter 8§ 3 Abs. 1 Nr. 8 aufgefuihrten Verbot der Musterverord-
nung. Hintergrund dieses Verbotes ist, dass das Einbringen von gentechnisch veranderten,
nichtheimischen, gebietsfremden oder invasiven Pflanzen und Tieren unter Umsténden ein
Okosystem verandern, heimische Arten verdrangen und die Artenvielfalt reduzieren kann.
Durch das Verbot zur Ausbringung sollen unkontrollierte Ausbreitung und Auswirkungen auf
die heimische Flora und Fauna ausgeschlossen werden.

4. Dieses Verbot entspricht dem unter 8 3 Abs. 1 Nr. 7 aufgefuihrten Verbot der Musterverord-
nung. Zum Hintergrund kann auf die vorherigen Ausfihrungen zu Nr. 4 verwiesen werden.

5. Dieses Verbot entspricht dem unter § 3 Abs. 1 Nr. 1 aufgeflihrten Verbot der Musterverord-
nung. Hunde miissen ganzjahrig an die Leine genommen werden. Der Einsatz von Jagdhun-
den im Rahmen der ordnungsgemaRen Auslibung der Jagd bleibt davon unberiihrt (s. a. § 4
Abs. 3), ebenso der Einsatz von Polizei- oder Rettungshunden im Rahmen des jeweiligen
Diensteinsatzes (s. § 4 Abs. 2 Nr. 2. b). Der ganzjahrige Leinenzwang von Hunden ist erfor-
derlich, um den langfristigen Erhalt der vor Ort lebenden und zu schiitzenden Tierpopulatio-
nen (z. B. bodenbriitende Vdgel, Kleinsduger, Amphibien, Niederwild) gewahrleisten zu kén-
nen. Die einzelnen Tiergruppen haben unterschiedliche Aktivitdtsphasen und sind im Laufe
des Jahres unterschiedlich empfindlich gegeniiber Stérungen, so dass es notwendig ist,
diese ganzjahrig zu minimieren.

6. Dieses Verbot entspricht dem unter 8 3 Abs. 1 Nr. 6 aufgefuhrten Verbot der Musterverord-
nung. Die mit Zelten, Lagern und Feuer machen einhergehende Stérung ist langer anhaltend
und erfolgt auch wahrend der Dammerung oder in der Nacht. Wildlebende Tiere kénnen sich

zu dieser Tageszeit ansonsten wenig gestért durch Anwesenheit von Menschen bewegen
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und sind somit gegenuber der Stérung besonders empfindlich.

Die Tatigkeiten sind untersagt, da sie das Gebiet schadigen - sowie den naturnahen Gebiets-
charakter beeintrachtigen kénnen.

Dieses Verbot entspricht dem unter 8 3 Abs. 1 Nr. 3 aufgefiihrten Verbot der Musterverord-
nung. Das Befahren nicht gewidmeter Wege und Flachen mit Kraftfahrzeugen beschadigt
die Vegetation und die Bodenstruktur und verursacht Larm und Beunruhigungen in ungestor-
ten Gebietsteilen abseits der Wege.

Dieses Verbot entspricht dem unter 8 3 Abs. 1 Nr. 4 aufgefuhrten Verbot der Musterverord-
nung. Luftfahrtsysteme und Luftfahrzeuge kénnen wild lebende Tiere u. a. durch Scheuch-
wirkungen in besonderer Weise stéren. Der Einsatz von Drohnen im Rahmen der ordnungs-
gemalen Ausiibung der Land- und Forstwirtschft sowie der Jagd bleibt davon unberthrt (8
4 Abs. 3, 4 und 5).

Dieses Verbot basiert auf dem unter 8 3 Abs. 1 Nr. 5 aufgefihrten Verbot der Musterverord-
nung. Organisierte Veranstaltungen kénnen mit erheblichen und nachhaltigen Stérungswir-
kungen einhergehen. Organisierte Veranstaltungen sollen jedoch nicht ganzlich ausge-
schlossen werden. Sie bedurfen aber der vorherigen Zustimmung der Naturschutzbehdrde.
Veranstaltungen zur Erfullung des gesetzlichen Bildungsauftrages der Niederséachsischen
Landesforsten (NLF) bedurfen keiner Zustimmung. Sie sind gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 f) freige-
stellt.

Dieses Verbot ist insbesondere fur den Schutz der nachtaktiven Fledermausarten notwendig,
da Licht- und Schallquellen die Orientierung und den Nahrungserwerb beeintrachtigen kon-
nen.

Dieses Verbot dient insbesondere dem Schutz des Bodens.

Ein Anlagenbau stellt eine Verdnderung und regelmafig auch einen Eingriff in das Natur-
schutzgebiet dar.

Abs. (2)
Dieses Verbot basiert auf § 16 Abs. 2 Satz 1 NNatSchG. Danach dirfen Naturschutzgebiete generell

abseits der Wege nicht betreten werden. Die Formulierung entspricht der Musterverordnung gem. §

3 Abs.

2 und dient dem allgemeinen Schutz des Lebensraums sowie der verschiedenen Arten vor

Beschadigung, Zerstérung oder Stérung.

Abs. (3)
Diese Vorschrift entspricht § 3 Abs. 4 der Musterverordnung und verweist deklaratorisch auf 88§ 23
Abs. 3 und 33 Abs. 1a BNatSchG.

Zu 8 4 Freistellungen

-5-
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Abs. (1)

Die Verordnung umfasst einen umfangreichen Katalog der Handlungen, Nutzungen und Mal3nah-
men, die von den Verboten der Naturschutzgebietsverordnung freigestellt werden sollen. Diese sind
in den Absatzen 2 bis 5 geregelt.

Da bestimmte Handlungen grundsatzlich zwar geeignet sind, den Charakter des NSG zu verandern
bzw. dem Schutzzweck zuwiderzulaufen oder einzelne seiner Bestandteile zu zerstoren, zu beein-
trachtigen oder zu verandern, dieses aber nicht in jedem Einzelfall gegeben ist, werden solche Hand-
lungen mit einer Anzeigepflicht oder mit einem Zustimmungsvorbehalt versehen, damit tatsachlich
nur dann ein Verbot ausgesprochen wird, wenn dies zwingend zum Schutz des Gebietes erforderlich

ist.

Eine Freistellung von den Verboten der Verordnung erfahren auch Handlungen, die aufgrund tber-
wiegender 6ffentlicher Belange oder zwingender rechtlicher Verpflichtungen unverzichtbar sind, wie
z. B. naturschonende Formen der Wege- und Gewdasserunterhaltung, auch wenn im Einzelfall eine

gewisse Beeintrachtigung des Schutzzweckes oder der Erhaltungsziele nicht auszuschliel3en ist.

Abs. (2) Nr. 1

Diese Freistellung entspricht der unter 8 4 Abs. 2 Nr. 1 aufgefuhrten Freistellung der Musterverord-
nung. Das Betreten und Befahren des NSG abseits der Wege durch die jeweiligen Eigentiimerinnen
und Eigentiimer, durch die Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmafRligen Nut-
zung oder Bewirtschaftung der Grundstucke ist freigestellt, weil andernfalls durch die Verordnung

Eigentums- und Nutzungsrechte unzumutbar beschrankt wirden.

Abs. (2) Nr. 2 a) und b)

Diese Freistellungen entsprechen den unter § 4 Abs. 2 Nr. 2 a) und b) aufgefiihrten Freistellung der
Musterverordnung. Das Betreten und Befahren des Gebietes zur Erfullung dienstlicher Aufgaben
der unteren Naturschutzbehorde, deren Beauftragten, anderer Behdrden sowie 6ffentlichen Stellen
ist grundsatzlich freigestellt, da ein Uberwiegendes 6ffentliches Interesse/Erfordernis besteht, diese

Tatigkeiten zuzulassen.

Abs. (2) Nr. 2 ¢)

Diese Freistellung entspricht der unter 8 4 Abs. 2 Nr. 2 c) aufgefiihrten Freistellung der Musterver-
ordnung. Verkehrssicherungsmafinahmen sowie Malinahmen der Gefahrenabwehr sind freigestellt,
da ein Uberwiegendes o6ffentliches Interesse/Erfordernis besteht, diese Tatigkeiten zuzulassen. Un-
ter MaRnahmen der Gefahrenabwehr sind z. B. entsprechende Storfalle oder Schadensereignisse

an den im Gebiet verlaufenden Leitungen zu verstehen.
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Abs. (2) Nr. 2 d)

Diese Freistellung entspricht der unter 8 4 Abs. 2 Nr. 2 d) aufgefihrten Freistellung der Musterver-
ordnung. Wenn Untersuchungen oder Kontrollen sowie Mal3nahmen zum Schutz und zur Pflege und
Entwicklung des Gebietes durchgefiihrt werden sollen, sind diese freigestellt, solange die zustandige
Naturschutzbehotrde diese beauftragt oder ihnen auf Antrag zustimmt. Dies kdnnen z. B. Artenun-
tersuchungen sein oder das Aufhéangen von Fledermauskasten.

Abs. (2) Nr. 2 )

Diese Freistellung entspricht der unter § 4 Abs. 2 Nr. 2 e) aufgefihrten Freistellung der Musterver-
ordnung. Die Beseitigung und das Management von invasiven oder gebietsfremden Arten, die in der
EU-Verordnung Nr. 1143/2014 als invasiven Arten in Art. 3 Nr. 13 und Nr. 17 definiert sind (Unions-
liste), sind mit Zustimmung der zustandigen Naturschutzbehérde freigestellt. Die Beseitigung ist
demnach die vollstandige und dauerhafte Beseitigung einer Population einer invasiven gebietsfrem-
den Art durch letale oder nicht letale Mittel; unter ,Management® sind letale oder nicht letale MalR3-
nahmen gemeint, die auf die Beseitigung, Populationskontrolle oder Einddmmung einer Population
einer invasiven gebietsfremden Art abzielen und gleichzeitig die Auswirkungen auf Nichtziel-Arten

und ihre Lebensraume minimieren.

Abs. (2) Nr. 2. f)

Diese Freistellung entspricht der unter 8 4 Abs. 2 Nr. 2 f) aufgeflihrten Freistellung der Musterver-
ordnung. Personen, die zur wissenschatftlichen Lehre und Forschung das Gebiet betreten wollen,
bendtigen eine Zustimmung der zustandigen Naturschutzbehérde, um eine mdgliche Beeintrachti-
gung z. B. aus artenschutzrechtlichen Grinden auszuschliel3en oder um Zeitpunkt und Dauer fest-
zulegen. Darunter fallen z. B. Kartierungen von Pflanzen- und Tieren zu wissenschaftlichen Zwecken
oder aber Exkursionen durch Hochschulen, Universitaten oder andere wissenschaftliche Einrichtun-
gen. Dazu sind die MalRnahmen ausreichend konkret in Text und Karte zu beschreiben. Die Durch-
flhrung organisierter Veranstaltungen durch die Niedersachsischen Landesforsten, die im Rahmen

ihres Bildungsauftrages durchgefiihrt werden sollen, sind freigestellt.

Abs. (2) Nr. 2 g)

Diese Freistellung entspricht der unter § 4 Abs. 2 Nr. 2 g) aufgefihrten Freistellung der Musterver-
ordnung. Bei der Durchfiihrung von Veranstaltungen ist auf Flora und Fauna besondere Ricksicht
zu nehmen. Organisierte Veranstaltungen wie z. B. Orientierungslaufe sind nur bei Vereinbarkeit mit
den naturschutzrechtlichen Belangen mdglich und bedirfen der Zustimmung der zustdndigen Na-

turschutzbehorde.

Die gruppenweise Nutzung der Wege (wie z. B. ruhig durchgefiihrte naturkundliche, vogelkundliche

oder andere Fuhrungen auf den Wegen, das gemeinsame Spazierengehen, Nordic Walking oder

-7 -
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Radfahren in gefiihrten oder anderen Gruppen) fihrt nicht zu beeintrdchtigenden Stérungen und

bedarf daher aus naturschutzfachlichen Griinden keiner Erlaubnis.

Abs. (2) Nr. 3

Eine Unterhaltung der vorhandenen Wege in der beschriebenen Weise ist zulassig, um eine Fort-
fuhrung der vorhandenen Nutzung zu gewahrleisten. Durch die Einschrankungen wird sichergestellt,
dass Beeintrachtigungen der Standortverhdltnisse und des Bodenchemismus angrenzender Fla-
chen durch das Einbringen gebietsfremder Materialien oder eine zusatzliche Versiegelung unterblei-
ben und es nicht zu einer Verbreiterung der Wege und damit einem Verlust angrenzender Biotop-

strukturen kommit.

Abs. (2) Nr. 4

Fur den Neu- und Ausbau von Wegen ist eine Zustimmung der zustandigen Naturschutzbehérde
einzuholen, da es sich dabei um MaRnahmen handelt, die in das Naturschutzgebiet eingreifen, so
dass deren Auswirkungen bzw. deren Vereinbarkeit mit den Schutzzielen des Naturschutzgebietes
geprift und ggf. gesteuert werden kdnnen. Eine Instandsetzungsmal3nahme bedarf auf Grund der
regelmafig geringeren Auswirkungen einer abgeschwachten Beteiligung in Form einer vorherigen

Anzeige bei der Unteren Naturschutzbehorde.

Abs. (2) Nr. 5

Mit dieser Regelung ist ein Ausgleich zwischen den Schutzzielen des Naturschutzgebietes sowie
den Erhaltungszielen des Vogelschutzgebietes und der erforderlichen ordnungsgeméfRen Gewas-
serunterhaltung gesetzt. Demnach ist die dkologische Funktionsfahigkeit der Gewasser insbeson-
dere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen im besonderen Maf3e zu berucksichti-

gen.

Abs. (2) Nr. 6

Diese Freistellung entspricht der unter § 4 Abs. 2 Nr. 7 aufgefiihrten Freistellung der Musterverord-
nung. Bestehende rechtméRige Anlagen diirfen genutzt und unterhalten werden. Unter bestehende
Anlagen und Einrichtungen werden sowohl bestehende Drainagen, Leitungen fur Strom, Wasser,
Gas oder Telekommunikation sowie Bauwerke u. a. verstanden. Ihre Nutzung und Unterhaltung ist
bestandsgeschiitzt. Auf Grund der regelmafiig erhéhten Eingriffsintensitat von Instandsetzungsmali-

nahmen, ist eine vorherige Beteiligung in Form einer Anzeige vorgesehen.

Abs. (3)
Diese Freistellung entspricht der unter § 4 Abs. 6 aufgefuhrten Freistellung der Musterverordnung.
Die ordnungsgemalfie Ausiibung der Jagd ist freigestellt, um die Jagdrechte nicht in unzumutbarem

Umfang einzuschranken, zumal von dieser Nutzungsform aufgrund der bestehenden Hegepflicht

-8-
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auch positive Auswirkungen auf den Schutzzweck und die Erhaltungsziele ausgehen.

Angesichts des besonderen Schutzbedarfs erfolgt eine Aufzéahlung von Vorgaben, die im Sinne ei-
ner natur- und landschaftsvertraglichen Ausubung der Jagd zu beachten sind. Um Beeintrachtigun-
gen des Naturschutzgebietes auszuschlie3en, fallen die Neuanlage von Wildackern, Wildasungs-
flachen, Futterplatzen und Hegebischen sowie die Neuanlage von mit dem Boden fest verbunde-
nen jagdwirtschaftlichen Einrichtungen (wie z. B. Hochsitzen) sowie anderen jagdwirtschaftlichen
Einrichtungen in nicht ortstiblicher landschaftsangepasster Art unter einen Zustimmungsvorbehalt
der Unteren Naturschutzbehorde. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung beste-
henden jagdlichen Einrichtungen bleiben davon unberihrt. Notzeitenfutterungen sind der Unteren

Naturschutzbehérde anzuzeigen.

Abs. (4)

Die ordnungsgemafe Forstwirtschaft im Sinne des § 11 Niedersachsisches Gesetz liber den Wald
und die Landschaftsordnung (NWaldLG) ist freigestellt, um die Forstwirtschaft nicht in unzumutba-
rem Umfang einzuschrénken, zumal von dieser Nutzungsform auch positive Auswirkungen auf den
Schutzzweck und die Erhaltungsziele ausgehen. Angesichts des besonderen Schutzbedarfs ist klar-
gestellt, dass die Forstwirtschaft natur- und landschaftsvertraglich zu erfolgen hat. Einschrankungen
ergeben sich aus dem Sicherungserlass und bezwecken den Schutz bzw. die Entwicklung der wert-
bestimmenden Arten im Naturschutzgebiet sowie deren Erhaltungszustanden.

Die Bewirtschaftungsauflagen unterteilen sich in 2 Abschnitte:

1. Der erste Abschnitt umfasst Regelungen, die fir das gesamte Waldgebiet gelten. Die Re-
gelungen sind der Musterverordnung aus § 4 Abs. 4 Nr. 1 enthommen.

2. Der zweite Abschnitt regelt weitergehende Bewirtschaftungsauflagen auf Waldflachen mit
Fortpflanzungs- oder Ruhestatten wertbestimmender Tierarten. Im vorliegenden Fall sind
Mittel-, Grau- und Schwarzspecht als signifikante wertbestimmende Arten erfasst. Die Re-

gelungen entsprechen dem Sicherungserlass (Anlage zu 1.6 Abschnitt A und B V).

Nr.1e)

Die Freistellung der Forstwirtschaft mit der Einschrankung ,ohne den Umbau von Waldbestanden
aus standortheimischen Arten in Bestande aus nicht standortheimischen Arten wie insbesondere
Douglasie, Roteiche, Kistentanne und Japanlarche® bezieht sich auch auf den teilweise Umbau
von Waldbestanden auf Teilflachen des Waldgebietes sowie die aktive Einbringung und Forderung
von invasiven Baumarten (wie z. B. spatbliihende Traubenkirsche) und potentiell invasiven Baum-

arten (wie z. B. Douglasie).

-9.
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Zu § 5 Befreiungen

Abs. (1)

Absatz 1 tbernimmt die gesetzliche Vorschrift des § 67 BNatSchG und sieht eine mdgliche Befrei-
ung von den Vorschriften dieser NSGVO unter den dort genannten Voraussetzungen vor. Die Ge-
wahrung einer Befreiung kommt allerdings nur in atypischen und daher in erkennbar in der NSGVO
nicht vorgesehenen bzw. geregelten Einzelfallen aufgrund einer Einzelfallprifung in Betracht. Es

kénnen Nebenbestimmungen festgelegt werden.

Abs. (2)

Absatz 2 hebt auf die sogenannte Vertraglichkeitsprifung von Planen und Projekten ab. Bei Beein-
trachtigungen von Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebietes ist eine Vertraglichkeitsprifung
durchzufiihren. Plane und Projekte, die sich mit den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebietes als
unvertraglich erweisen, unterliegen einer Abweichungsprifung. Die Anforderungen an eine Aus-
nahme gemal § 34 Absatz 3 — 6 BNatSchG gehen Uber die Voraussetzungen fiir eine Befreiung
gemalR § 67 BNatSchG hinaus. Bei MaRnahmen, die ein Projekt im Sinne des § 34 BNatSchG dar-
stellen, ist eine Vertraglichkeitspriifung im Vogelschutzgebiet die Voraussetzung fiir eine Befreiung.
Gemal § 34 Absatz 1 Satz 2 BNatSchG stellt die Naturschutzgebietsverordnung den Mal3stab fur
die Prifung dar.

Zu 8§ 6 Anordnungsbefugnis

§ 2 Abs. 1 S. 3 und Abs. 2 NNatSchG hebt auf die Uberwachung und die Einhaltung von Natur-
schutzvorschriften ab sowie auf die rechtliche Befugnis der zustandigen Naturschutzbehérden Mal3-
nahmen anordnen zu kdnnen, bspw. wenn gegen Vorschriften dieser NSGVO verstol3en worden ist.

Die Formulierung entspricht § 6 der Musterverordnung.

Zu 8§ 7 Pflege-, Entwicklungs- und WiederherstellungsmalRhahmen

Malnahmen zur Pflege und Entwicklung des Schutzgebietes, wie sie in § 7 der Verordnung
aufgefiihrt sind, sollen die Vielfalt der Biotoptypen mit ihrem spezifischen Arteninventar langfristig
erhalten und verbessern. Dabei werden diese MaRhahmen erst nach rechtzeitiger Ankiindigung bei

den Eigentiimern und Nutzungsberechtigten vorgenommen.
Die Absétze entsprechen 8§ 7 bzw. § 8 Abs. 1 der Musterverordnung.
Zu 8§ 8 Ordnungswidrigkeiten

Absatze 1 bis 2 nehmen Bezug auf die Bul3geldvorschriften des § 43 Abs. 3 NNatSchG und 8 69
BNatSchG, die bei Verstdfzen gegen diese NSGVO Anwendung finden.

-10 -
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Absatz 3 nimmt Bezug auf die Buf3geldvorschriften des § 69 BNatSchG der bei VerstdRen gegen
diese NSGVO Anwendung findet.

Zu 8 9 Inkrafttreten

Nach Beratung der politischen Gremien der Stadt und Beschluss der NSGVO durch den Rat, wird
diese nach Ausfertigung durch den Oberbirgermeister im Amtsblatt der Stadt Braunschweig verof-
fentlicht und gilt ab dem Tage darauf. Die im Geltungsbereich der neuen NSGVO ,Thuner Sundern®

bis dahin geltende Verordnung wird aufgehoben und gilt fortan nicht mehr.

-11 -
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Nr. Einwendungen Bewertung/Umgang der Verwaltung

1. Keine Bedenken -

2. Keine Bedenken -

3. Keine Bedenken -

4. Keine Bedenken -

5. Keine Bedenken -

6. Keine Bedenken -

7. Keine Bedenken -

8. Keine Bedenken -

9. Keine Bedenken -

10. Keine Bedenken -

11. Wir bitten zu beachten, dass es uns weiterhin Der Einwendung wird gefolgt.
maglich ist, neue Trassen aufgrund der uns im
Telekommunikationsgesetz (8125 Abs. 3 TKG) Gem. 8§ 4 Abs. 2 Nr. 6 der Verordnung ist die Nutzung und Unterhaltung
zustehenden Nutzungsrechte zu errichten. der bestehenden Anlagen und Einrichtungen, insbesondere der
Die Telekom ist danach berechtigt, die bestehenden Leitungstrassen freigestellt; die Instandsetzung ist
Verkehrswege fur ihre Telekommunikationslinien zulassig, wenn die beabsichtigten MalRnahmen der Naturschutzbehérde
uneingeschrankt zu benutzen. mindestens vier Wochen vor Umsetzung angezeigt wurden.
Dies gilt sicher auch in Schutzgebieten im Sinne des
vorliegenden Entwurfes. Eine Neuanlage ist Uber eine Befreiung zu erreichen.
Sicherlich kann auch Uber § 4, ,Freistellungen® (2)
der Verordnung, Punkt 2b, aus Grinden der
Erfullung dienstlicher Aufgaben im Sinne des
Uberwiegenden o6ffentlichen Interesses und § 5 (2)
eine Befreiung erreicht werden.

12. §1 Abs. 2 Dem Hinweis wird nicht gefolgt.

An H45L: Der gesamte VO-Bereich befindet sich im
Eigentum der NLF. Trotzdem die Frage: Ist bekannt,
ob im Verordnungsbereich Lebensraumtypen
vorkommen?

Es handelt sich um ein reines Vogelschutzgebiet.
Es gibt keine rechtliche Verpflichtung die Lebensraumtypen zu sichern
bzw. auszuweisen.

Zudem handelt es sich bei dem vorliegenden Waldgebiet um eine
KohérenzmalRnahme des Flughafens, so dass durch den
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Ja, es wurde von den NLF 2020/21 grof3flachig der
LRT 9160 und ferner etwas 9130 kartiert.

Aufgrund des Hinweises oben von Herrn K.
(landesweiter Biotopschutz des NLWKN) empfehle
ich sehr, die beiden hier vorkommenden
Lebensraumtypen 9160 und 9130 in einem
gesonderten Punkt in den allgemeinen Schutzzweck
der Verordnung (8 2 Abs. 1) aufzunehmen;
Erhaltungsziele sind nicht zu formulieren.

Es sollten zudem Regelungen fir die beiden
Lebensraumtypen in die Verordnung aufgenommen
werden, die sich an denen des Walderlasses
orientieren, noch dazu, da sich die Flachen im
offentlichen Eigentum befinden (Hinweis zu LRT
9160: Femelhiebe sind im LRT 9160 nicht
zielfiihrend, und Lochhiebe das Mittel der Wahl zur
Holzentnahme, siehe auch Walderlass, Teil C
LBegriffsbestimmungen®, ,Lochhieb®).

Es wird in dem Zusammenhang zudem dringend
eine Darstellung der LRT-Flachen in der
mafgeblichen Verordnungskarte empfohlen, auch
angesichts der jungsten Rechtsprechung dazu
(siehe mein Kommentar auf S. 6 Mitte des VO-
Entwurfs).

Diese Vorgehensweise empfehle ich auch vor dem
Hintergrund des Vorschlags der EU-Kommission fur
eine ,Verordnung Uber die Wiederherstellung der
Natur®, vom 22.6.2022. Demnach werden nach
derzeitigem Stand kiinftig auch Lebensraumtypen
aulRerhalb von FFH-Gebieten erhalten werden
mussen. Somit sollten die Schutzerfordernisse flr
die Lebensraumtypen vorausschauend auch in
diesem Vogelschutzgebietsteil, das sich noch dazu

Planfeststellungsbeschluss geregelt ist, dass die noch vorhandenen
Nadelwaldbesténde in Eichenwalder umgewandelt werden mussen.
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im Offentlichen Eigentum befindet, konkret
abgearbeitet und flachenbezogen dargestellt
werden.

Bitte dies eher in den Schutzzweck verschieben, und
den LRT 9130 noch erganzen.

§2Abs. 1

Mit Blick auf die hier signifikanten Vogelarten und
ihre Erhaltungsziele, darunter insbesondere die
wertbestimmenden Spechtarten (siehe insbesondere
Mittelspecht), empfehle ich die Aufnahme folgender
Inhalte in den Schutzzweck:

- Die Anreicherung von stehendem starken Totholz.
- Die Erhaltung von alten und von grof3kronigen
Baumen.

- Die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung
von naturnahen Fliel3- und Stillgewassern.

Dem Hinweis wird gefolgt.

Die Schutzziele sind bereits beriicksichtigt in 8 2 Abs. 1 Nr. 3 und 4 der
Verordnung.

Der Schutzzweck zur Erhaltung und Entwicklung von naturnahen FlieR3-
und Stillgewassern ist hier entbehrlich, da es in dem Waldgebiet keine
Gewasser gibt.

§2 Abs. 1 Nr. 2

Hier bitte Beispielarten nennen, welche im NSG
(potenziell) vorkommen.

Dem Hinweis wird gefolgt.

Als Beispielart wird die Urwaldreliktart (Kaferart) aufgenommen.

§2Abs. 1 Nr. 7

Ich empfehle dringend, einen gesonderten Punkt zu
dieser Tierartengruppe entwerfen, und diesen
deutlich nach oben zu ziehen; der Mittelspecht sollte
dabei mdglichst nochmals herausgehoben werden.
Es erscheint nicht gerechtfertigt und nicht
angemessen, die Vogelarten als eine unter
mehreren Tierarten bzw. Tierartengruppen
aufzuzahlen, noch dazu erst an siebter Stelle,

Dem Hinweis wird gefolgt.

Das Schutzziel wird untergliedert in Spechtarten und andere Tierarten
und wird nach vorn gezogen (nun § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 VO)
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obwohl das auszuweisende NSG der Sicherung
eines reinen EU-Vogelschutzgebietsteils, also primar
dem Schutz von Vogelarten dient.

8§ 2 Abs. 2

Ich empfehle die Orientierung an der
Musterverordnung in der Fassung vom 1.8.2022.
Siehe aul3erdem die Arbeitshilfe ,Natura 2000-
MalRnahmenplanung - Begriffsdefinitionen und
Hinweise im Zusammenhang mit der Datenlieferung
und Planung in reinen EU-Vogelschutzgebieten®, die
der NLWKN (Frau Schuitte) am 13. Juli 2022 an die
UNBen versendet hat.

Dem Hinweis wird gefolgt.

§2 Abs. 3

Ich empfehle die Orientierung an der
Musterverordnung in der Fassung vom 1.8.2022.
Siehe aulRerdem die Arbeitshilfe ,Natura 2000-
MalRnahmenplanung - Begriffsdefinitionen und
Hinweise im Zusammenhang mit der Datenlieferung
und Planung in reinen EU-Vogelschutzgebieten®, die
der NLWKN (Frau Schutte) am 13. Juli 2022 an die
UNBen versendet hat.

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt.

Die Formulierung orientiert sich an der Musterverordnung. Der genaue
Wortlaut wurde etwas angepasst.

§2 Abs.3Nr. 1
Bitte ausschreiben, damit verstandlich.

Dem Hinweis wird gefolgt.

§ 2 Abs. 3 Nr. 2¢)

Korrekt, dass Erhaltungsziele fir die Art formuliert
werden.

Dem Hinweis wird gefolgt.
Die Erhaltungsziele sind in der Verordnung formuliert.

Die Art kommt in dem auszuweisenden Gebiet nicht vor. Die
Erhaltungsziele werden fiir das Gesamtgebiet formuliert.
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Die Art ist aktuell nicht im SDB fir V48 enthalten. Sie
wird nach Auskunft der Vogelschutzwarte (Februar
2022) bei der nachsten Aktualisierung in den
Standarddatenbogen fiir V48 aufgenommen. Aus
diesem Grund sollte sie mit Erhaltungszielen in der
Verordnung bertcksichtigt werden, wie hier
geschehen.

Der Schutzzweck ist im Moment durch die
Regelungen des VO-Entwurfs nicht gewahrleistet.
Ich empfehle, fiir die besonders
stérungsempfindlichen Vogelarten (darunter
insbesondere auch Schwarzstorch und Kranich)
Regelungen vorzusehen. Im Moment gibt es diese
im VO-Entwurf nicht.

Siehe mein Kommentar dazu auf S. 6.

Der Hinweis kann ggfs. in die Begriindung zur Verordnung
aufgenommen werden.

§ 2 Abs. 3 Nr. 2e)

Korrekt, dass Erhaltungsziele fur die Art formuliert
werden. Die Art ist aktuell nicht im SDB fir V48
enthalten. Sie wird nach Auskunft der
Vogelschutzwarte (Februar 2022) bei der nachsten
Aktualisierung in den Standarddatenbogen fir V48
aufgenommen. Aus diesem Grund sollte sie mit
Erhaltungszielen in der Verordnung bertcksichtigt
werden, wie hier geschehen.

Dies ist im Moment durch die Regelungen des VO-
Entwurfs nicht gewahrleistet.

Ich empfehle, fur die besonders
stérungsempfindlichen Vogelarten (darunter
insbesondere auch Schwarzstorch und Kranich)

Dem Hinweis wird gefolgt.
Die Erhaltungsziele sind in der Verordnung formuliert.

Die Art kommt in dem auszuweisenden Gebiet nicht vor. Die
Erhaltungsziele werden fiir das Gesamtgebiet formuliert.

Der Hinweis kann ggfs. in die Begriindung zur Verordnung
aufgenommen werden.
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Regelungen vorzusehen. Im Moment gibt es diese
im VO-Entwurf nicht.
Siehe mein Kommentar dazu auf S. 6.

§3

Mit Blick auf den Schutzzweck und die
Erhaltungsziele empfehle ich die Aufnahme
folgender oder ahnlicher, beispielhafter Verbote in
die Verordnung:

,<Stauden- und strauchreiche Waldréander zu
beseitigen oder zu beeintrachtigen®.

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt.
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 der VO deckt diese Regelung schon ab.

Die Beeintrachtigung von stauden- und strauchreichen Waldrandern
gehort zudem nicht zur ordnungsgemalfen Forstwirtschaft.

§3 Abs. 1 Nr. 8

Zur ausreichenden Bestimmtheit der Verordnung
empfehle ich, diese in der mal3geblichen Karte
darzustellen.

Dem Hinweis wird gefolgt.

Die Karte wird angepasst.

§3 Abs. 1 Nr. 9

Aus meiner Sicht ware es sinnvoll, die Regelung auf
eine Pufferzone um das NSG herum auszuweiten.
Falls dies erfolgen soll, bitte an die aktuelle Version
der Musterverordnung (von 08/2022) anpassen ("soll
das Verbot auch in einer Pufferzone auf3erhalb des
Schutzgebiets zum Tragen kommen, ist diese Zone
in der maf3geblichen Karte darzustellen und zum
Bestandteil der Verordnung zu machen).

Dem Hinweis wird nicht gefolgt.

Fir eine einheitliche Regelung in den Natura 2000-Gebieten wurde die
vorliegende Formulierung gewahlt. Im Naturschutzgebiet ,Mehlkamp
und Heinenkamp* sowie im ,Mascheroder- und Rautheimer Holz" gibt
es keine Pufferzonenregelung. Das Naturschutzgebiet ,Mehlkamp und
Heinenkmap® betrifft das gleiche Vogelschutzgebiet.

Angesichts der drtlichen Verhéltnisse im Wald ist die Regelung
entbehrlich.

8§ 3 Abs. 2

Ich empfehle, die in der Legende zur maf3geblichen
Verordnungskarte genannten ,Wege" mit einem
Bezug zum Verordnungstext zu versehen (,Wege im
Sinne des § xy...).

Dem Hinweis wird gefolgt.

Die Karte wird angepasst.
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§ 3 Abs. 3

Bitte aktualisieren, siehe auch aktuelle Version der
Musterverordnung.

Dem Hinweis wird gefolgt.

84 Abs. 3

Mit Blick auf die besonders stérungsempfindlichen
Vogelarten / Grol3vogelarten, die mit signifikanten
Vorkommen im Gebiet vertreten sind (bzw. die bei
der nachsten Aktualisierung des
Standarddatenbogens flr V48 in diesen
aufgenommen werden), empfehle ich, die jagdliche
Freistellung im Umkreis von Horststandorten und
Brutplatzen dieser Arten einzuschranken (siehe z.B.
Regelung in NSG-VO Hohnstedter Holz, Stadt
WOB).

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt.

Durch das Wegegebot wird sichergestellt, dass es im Gebiet zu keiner
direkten Stérung kommit. Es ist lediglich ein offizieller Weg vorhanden.

Die Niststandorte sollten dartiber hinaus grundséatzlich nicht offentlich
bekannt gemacht werden, um den Schutz der Arten zu gewahrleisten.

Es sollte zudem eine einheitliche Regelung mit anderen Natura 2000
Gebieten im Stadtgebiet geben.

8§84 Abs. 4Nr. 1

Da sich samtliche Flachen des geplanten NSG im
Eigentum der NLF befinden, und um den
Anforderungen der signifikanten Vogelarten gerecht
zu werden, empfehle ich, bestimmte LOWE-
Grundsatze, die in besonderem Malf3e den
Erhaltungszielen dienen, in die Verordnung
aufzunehmen, oder Aspekte daraus in die
bestehenden Regelungen einzuarbeiten:

ohne Fallen von Uraltbdumen oder von
grofl3kronigen Baumen,

grundsétzlich ohne Nutzung von stehendem Totholz
einschliel3lich abgebrochener Baumstimpfe.
Zusatzlich ist liegendes Totholz zu belassen.
Waldrander sind besonders zu pflegen,

die Forsttechnik hat sich an den 6kologischen
Erfordernissen auszurichten.

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt.

Fur eine einheitliche Regelung in den Natura 2000-Gebieten wurden die
vorliegenden Regelungen gewahlt.

Unabhangig davon gelten die Regelungen des Léwe-Erlasses flr die
Eigentimer. Die Regelungen dieses Erlasses sind fir die Verordnung
zudem zu unbestimmit.
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Siehe Nr. 1.8. des Walderlasses (P Ubernahme von
Anforderungen des LOWE, die in besonderem Malie
den Erhaltungszielen des NSG dienen).

Mit Blick auf die signifikanten Vogelarten des
Gebiets, insbesondere den wertbestimmenden
Mittelspecht, empfehle ich, eine Regelung zu
erganzen, dass bei der Holzentnahme in
Nadelholzbestanden dort Eichenwalder entwickelt
werden.

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt.

Bei dem vorliegenden Waldgebiet handelt es sich um eine
Koharenzmafllnahme des Flughafens, so dass durch den
Planfeststellungsbeschluss geregelt ist, dass die noch vorhandenen
Nadelwaldbestande in Eichenwalder umgewandelt werden mussen.

Ich empfehle, eine Regelung zu erganzen, mit der
die langfristige Erhaltung von Stieleichenbestanden
gewabhrleistet wird, die fur die wertbestimmenden
Vogelarten, insbesondere den Mittelspecht, zentral
sind.

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt.

Diese Regelung ist als elementares Schutzziel aufgenommen.

Mit Blick auf den Schutzzweck und die
Erhaltungsziele der hier wertbestimmenden und
weiteren signifikanten Vogelarten empfehle ich
zudem den (flachigen) Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln auf allen Waldflachen
auszuschliel3en.

eine Regelung zu Rotmilan-Horstbaumen zu
erganzen, siehe z.B. NSG-Verordnung Hohnstedter
Holz § 4 Abs. 10 Nr. 12.

Dem Hinweis wird gefolgt.

Eine Regelung zu Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist
aufzunehmen.

Ein flachiger Einsatz von Herbiziden, Fungiziden sowie sonstigen
Pflanzenschutzmitteln dann unterbleibt, wenn dieser nicht mindestens
zehn Werktage vorher der Naturschutzbehérde angezeigt worden und
eine erhebliche Beeintréchtigung im Sinne des § 33 Abs. 1 Satz 1 und
des 8§ 34 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 26 NNatSchG nachvollziehbar
belegt ausgeschlossen ist.

Es sollte in Eichen-Buchenmischwaldern (falls
vorhanden — geht aus den Daten leider nicht hervor)

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt.
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oder aber auch bei stark aufkommender Buche,
Ahorn etc. in Eichenwéldern die Entnahme dieser
bedrangenden Baume evtl. auch freigestellt werden.

Eine gesonderte Regelung ist hier entbehrlich, da dieses Vorgehen zur
ordnungsgemanien Forstwirtschaft zahlt.

8 4 Abs. 4 Nr. 1 b)

Das erscheint angesichts der Tatsache, dass es sich
um ein EU-Vogelschutzgebiet explizit fur
Spechtvogelarten handelt, und gleichzeitig um einen
Wald im 6ffentlichen Eigentum, absolut
unzureichend.

Im Landeswald ist laut § 15 Abs. 3 S. 4 NWaldLG
der Schutzfunktion des Waldes als Lebensraum fur
wildlebende Tiere und wildwachsende Pflanzen in
besonderer Weise Rechnung zu tragen. Diesem
gesetzlichen Auftrag wiirde eine solche
Totholzregelung nicht gerecht.

Laut dem niederséchsischen Weg (siehe S. 5 der
Broschire) soll im Landeswald (also
»,Normallandschaft und Schutzgebiete
zusammengenommen) ein durchschnittlicher
Totholzvorrat von mind. 40 Festmetern pro Hektar
erreicht werden.

Empfehlung:
Ausgehend von den 40 Festmeter pro Hektar, die fir

den gesamten Landeswald gelten, sollte ein fir
diesen Teil eines EU-Vogelschutzgebietes
angemessener Wert als Mindestzielwert in der
Verordnung zugrunde gelegt werden, der den
Ansprichen der signifikanten Vogelarten, hier
insbesondere der Spechtarten, entspricht.
Stehendes Totholz sollte zudem angesichts der
Anspriche der signifikanten Vogelarten besonders
im Vordergrund stehen.

Dem Hinweis wird gefolgt.

Um der Schutzfunktion des Waldes als Lebensraum fiir wildlebende
Tiere und wildwachsende Pflanzen in besonderer Weise Rechnung zu
tragen wird die vorzuhaltende Menge von 1 auf 3 Stiick stehendes oder
liegendes Totholz je vollem ha Waldflache angepasst.
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84 Abs. 4 Nr. 1 ¢)

Aus hiesiger Sicht ist es nicht mit § 44 BNatSchG
vereinbar, die Regelung auf solche Horst- und
Hohlenbaume zu beschranken, die ,erkennbar® sind.

Dem Hinweis wird nicht gefolgt.

Fir eine einheitliche Regelung in den Natura 2000-Gebieten wurden die
vorliegenden Regelungen gewabhilt.

8 4 Abs. 4 Nr. 1 d)

Aus naturschutzfachlicher Sicht sollte bei der
Verjungung der Eiche die Obergrenze bei 0,5 ha
liegen. Eine Zustimmungspflicht sollte es also schon
ab 0,5 ha geben. Dies sollte hier noch eingearbeitet
werden. - Argumente:

» Mikroklima, gerade vor dem Hintergrund des
Klimawandels (damit auch geringeres Ausfallrisiko in
Trockenjahren),

* schnellere Wiederbesiedlung durch
charakteristische Arten von den Randern,

* bessere Vernetzung der verbleibenden
Altholzbestande. (sehr wichtig fir hier
wertbestimmende Vogelarten wie den Mittelspecht)

Ja, Zustimmungspflicht besser schon ab 0,5 ha, weil
groRere Holzeinschlage zur Eichenverjingung
generell nicht nétig sind.

Ein solcher Fall ist gemafl dem ,Niedersachsichen
Weg"“ (siehe S. 5 der Broschure) im Landeswald
nicht vorgesehen (,grundsatzlicher Verzicht auf
Kahlschlage®). Wieso findet sie sich dann im Entwurf
einer NSG-Verordnung wieder?

Dem Hinweis wird nicht gefolgt.

Fur eine einheitliche Regelung in den Natura 2000-Gebieten im
Stadtgebiet wurden die vorliegenden Regelungen gewahlt.

Die Formulierung entstammt der Musterverordnung.

84 Abs. 4Nr. 1¢e)

Dem Hinweis wird nicht gefolgt.
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Ich empfehle, diese zur ausreichenden Bestimmtheit
der Verordnung in der Verordnungskarte
darzustellen.

Es handelt sich bei dem Waldgebiet um eine Koharenzmal3nahme des
Flughafens, daher ist bereits geregelt welcher Wald zu erhalten ist.

84 Abs. 4 Nr. 2

Siehe die aktuelle Version Musterverordnung - Zur
hinreichenden Bestimmtheit der Regelungen ist eine
Darstellung der ,betroffenen® Flachen in den
mafdgeblichen Verordnungskarten, die Bestandteil
der Verordnung sind, vorzunehmen.

Siehe dazu auch Infoschreiben MU an UNBs vom
21.10.2022, ,Informationsschreiben zur
kartographischen Darstellung in
Schutzgebietsverordnungen und Hinweis auf
Anderung der Muster-VO des NLWKN*, in dem auch
auf die jingste Rechtsprechung des OVG Liineburg
zu diesem Thema verwiesen wird.

Es ist somit erforderlich, diese Flachen noch in der
mafigeblichen Karte darzustellen.

Die Nr. 2 des Abs. 4 betrifft laut Walderlass nur
Schwarzspecht, Grauspecht und Mittelspecht.

Fur besonders stérungsempfindliche signifikante
Vogelarten sollten an geeigneter Stelle ebenfalls
spezifische Regelungen vorgesehen werden, siehe
auch 1.9 des Walderlasses (Festlegung von
Regelungen fir Arten, die nicht in der Anlage zum
RdErl. d. MU u. d. ML v. 21.10.2015 zur
Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im
Wald durch Naturschutzverordnung enthalten sind).
Der LK Helmstedt hat in einer NSG-VO zur
Sicherung eines anderen Teilgebiets von V48 z.B.
folgendes Verbot formuliert: ,Zum Schutz der

Dem Hinweis wird gefolgt.

Es handelt sich bei dem gesamten Gebiet um Fortpflanzungs- und
Ruhestétten wertbestimmender Tierarten.

Die Karte wird angepasst.
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besonders stérungsempfindlichen und in ihrem
Bestand gefahrdeten Vogelarten ist es nicht
gestattet, Bruten insbesondere von Kranich,
Schwarzstorch, Rotmilan, Wespenbussard,
Baumfalke, Eisvogel und Wendehals durch stérende
Handlungen, wie Aufsuchen, Filmen oder
Fotografieren zu beeintrachtigen oder zu gefahrden.
Brut und Aufzucht stérende Handlungen sind in
einem Umkreis von mindestens 300 Metern um die
Niststatte von Kranich und Schwarzstorch herum zu
unterlassen und in einem Umkreis von mindestens
50 Metern um erkennbare Niststatte der Gbrigen o.g.
Vogelarten. Darlber hinaus findet eine forstliche
Nutzung im unmittelbaren Umfeld traditioneller Brut-
und

Horststandorte nur unter Beibehaltung der
Strukturen und des Charakters im Walde statt.”

Dem Hinweis wird grundséatzlich gefolgt.

Die Storung der Tierarten ist grundsatzlich schon gem. § 44 BNatSchG
verboten (s. a. § 4 Abs. 8 VO). Eine extra Regelung ist entbehrlich.

84 Abs. 7

Ich empfehle dringend, diesen Teil neu aufzusetzen.
Die Unzulassigkeitsgriinde aus § 33 BNatSchG und
die Verbotsgriinde aus § 23 (2) BNatSchG sollten
nicht vermengt, reduziert oder verandert werden.
Stattdessen empfehle ich sehr, sie vollstéandig und
nebeneinanderstehend abzubilden. (Leider ist dies
auch in der aktuellen Muster-VO nur teilweise
geglickt).

Bitte diese Erheblichkeitsschwelle in der
vorliegenden Form, in der sie sich auch auf das
Naturschutzgebiet bezieht, streichen.

Die ,erheblichen Beeintrachtigungen® stammen aus
§ 33 BNatschG. Sie beziehen sich nur auf das
Natura 2000-Gebiet in seinen fir die Erhaltungsziele

Dem Hinweis wird gefolgt.

Die Tatbestande werden gem. der Gesetzeslage korrekt und vollstandig
aufgelistet.
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oder den Schutzzweck (des Natura-2000-Gebiets)
mafgeblichen Bestandteile; sie beziehen sich nicht
auf Naturschutzgebiete.

Der Schutzzweck des vorliegenden NSG ist nicht
deckungsgleich mit den Schutzgegenstéanden des
Natura-2000-Gebietes V48; der Schutzzweck des
NSG umfasst noch mehr als das V48! Im Moment ist
alles, was das NSG betrifft, mit einer
Erheblichkeitsschwelle belegt; das widerspricht § 23
Abs. 2 BNatSchG, wonach alle Handlungen, die zu
einer Zerstorung, Beschadigung oder Veranderung
des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile
fuhren kdnnen, verboten sind.

Mit § 23 BNatschG ist die Erheblichkeitsschwelle
somit aus meiner Sicht nicht vereinbar; 8 23 Abs. 2
BNatSchG taucht hier noch gar nicht vollstandig auf.
Maglicherweise ist diese Regelung aus bereits
existierenden Verordnungen zur Sicherung weiterer
Teilgebiete von V48 (ibernommen worden — eine
solche Ubernahme sollte vermieden werden, sofern
die Inhalte nicht mit den bestehenden gesetzlichen
Grundlagen vereinbar sind.

Bitte auf der Grundlage der aktuellen
Musterverordnung und inshesondere auch auf
Grundlage des § 23 BNatSchG sorgfaltig korrigieren!
In dieser Form nicht korrekt; § 23 ist in dieser Form
nicht vollstandig abgedeckt!

13.

Der BUND begruf3t ausdriicklich die in § 2
genannten Schutzziele, hervorheben mdéchten wir
hier das Schutzziel Erhaltung und Entwicklung des
von Alteichen und - buchen gepragten Laubwaldes
von alt- und totholzreichen Wéldern, die u. a. einen
Lebensraum fir zahlreiche totholzbewohnende Arten

Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen.
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bieten, z. B. holzbewohnende Kéferarten wie sehr
seltene Urwaldreliktarten.

Diesen Schutzzielen stehen die Freistellungen in § 4
(4) fur die Forstwirtschaft diametral entgegen,
insbesondere 1b (nur ein Totholzbaum pro ha) und
1d (Kahlschlage von 0,5 bzw. 1 ha) sowie 2a (20 %
Altholz) und 2b (3 Habitatbdaume bzw. 5 % der
Waldflache als Habitatsbaum-Entwicklungsflache).

Daruber hinaus widersprechen die Freistellungen fir
die Forstwirtschaft dem Niedersachsisches Gesetz
tber den Wald und die Landschaftsordnung
(NWaldLG) in der Fassung vom 16.12.2021, 815 (3)
fur die Niedersachsischen Landesforsten, die
alleiniger Besitzer dieser Waldflache im Thuner
Sundern sind. Die Muster-Verordnung fir die
Ausweisung von Schutzgebieten, die die
Naturschutzbehd6rde als Grundlage herangezogen
hat, ist hinsichtlich der Freistellungen fir die
Forstwirtschaft auf Waldflachen des Landes somit
nicht anwendbar.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Als Grundlage fir die Regelungen der Verordnung wurde u. a der gem.
RdErl. d. MU u. d. ML v. 21. 10. 2015 ,Unterschutzstellung von Natura
2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung® sowie
die Musterverordnung als Formulierungshilfe herangezogen.

Fur eine einheitliche Regelung in den Natura 2000-Gebieten im
Stadtgebiet wurden die vorliegenden Regelungen gewahlt.

So ist im NWaldLG §15 festgelegt, dass ,der
Flachenanteil der tiber 100-jahrigen B&aume im
Landeswald Gber 25 vom Hundert hinaus
weiterentwickelt werden soll". In der vorliegenden
NSG-Verordnung sind selbst fur die Waldbereiche
mit Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
wertbestimmender Tierarten nur 20 % vorgesehen,
fur die anderen Waldbereiche fehlt jegliche
Festlegung. Da insbesondere fiir die genannten
Spechtarten als wertbestimmnende Anhang I-Arten
geman Art. 4 der Vogelschutzrichtlinie ein hoher
Bestand an alten Bdumen essentiell ist, widerspricht
diese Festlegung in der NSG-Verordnung auch den
Schutzzielen in 82 (3).

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Die Regelungen fir den Landeswald gem. Léwe-Erlass beziehen sich
auf die Gesamtlandeswaldflache und sind somit zu unspezifisch fur ein
einzelnes Teilgebiet.

Das Gesamtgebiet des NSG ,Thuner Sundern® ist Fortpflanzungs- und
Ruhestéatte wertbestimmender Tierwarten.

Die Regelung der Verordnung stammt aus dem gem. RdErl. d. MU u. d.
ML v. 21. 10. 2015 ,Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im
Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ und wurde als Grundlage
herangezogen.
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Die Regelung ist auch in der Verordnung uber das Naturschutzgebiet
».Mehlkamp und Heinenkamp®“ aufgenommen. Es handelt sich um das
gleiche Vogelschutzgebiet.

Weiterhin sollen laut NWaldLG 8§15
.Bestandsphasen mit Baumen lber 160 Jahre
langfristig einen Anteil von 10 vom Hundert"
erreichen, hierzu fehlen in der NSG-Verordnung
jegliche Angaben. Vorgesehen sind nur 5 % der
Flache mit Habitatbaumen bzw. 3 Habitatbaume pro
ha ausschlieflich fur die Waldbereiche mit
Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten wertbestimmender
Tierarten.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Die Regelungen fur den Landeswald gem. Léwe-Erlass beziehen sich
auf die Gesamtlandeswaldflache und sind somit zu unspezifisch fur ein
einzelnes Teilgebiet.

Die Regelung der Verordnung stammt aus dem gem. RdErl. d. MU u. d.
ML v. 21. 10. 2015 ,Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im
Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ und wurde als Grundlage
herangezogen.

»AUf Kahlschlage und eine ganzflachige maschinelle
Bodenbearbeitung auf Verjingungsflachen
einschlieBlich Mulchen soll verzichtet werden",
dagegen sind in der NSG-Verordnung Kahlschlage
bis 0,5 ha freigestellt, Kahlschlage bis 1,0 ha
bedirfen der Genehmigung. Inzwischen ist
hinreichend belegt, dass selbst Eichenaufforstungen
auf Flachengrofzen von 0, 1 - 0,3 ha erfolgreich
vorgenommen werden kénnen. GrbRRere
Kahlschlage sind damit auch forstwirtschaftlich nicht
erforderlich. Sie fihren zudem zu einer verstarkten
Austrocknung des Bodens und héheren Erwarmung,
was insbesondere aufgrund der zunehmenden
Hitze- und Dirreperioden der Walderhaltung und -
entwicklung abtréglich ist. Kahlschlage bedeuten
entsprechend auch eine aktive Veranderung des
Wasserhaushalts, vgl. NSG-Verordnung § 4 (4) 1a.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Fur eine einheitliche Regelung in den Natura 2000-Gebieten im
Stadtgebiet wurden die vorliegenden Regelungen gewahlt.

Die Formulierungen entstammen der Musterverordnung.

815 des NWaldLG legt dartiber hinaus ,,flr den
Erhalt der Biodiversitat einen Totholzvorrat in
wirksamer Hoéhe von durchschnittlich auf die
Gesamteigentumsflache der Anstalt
Niedersachsische Landesforsten bezogen

Der Einwendung wird teilweise gefolgt.

Um der Schutzfunktion des Waldes als Lebensraum fiir wildlebende
Tiere und wildwachsende Pflanzen in besonderer Weise Rechnung zu
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mindestens 40 Kubikmeter je Hektar" fest. In der
Verordnung ist nur ein Totholzbaum pro ha
vorgesehen, was diesem Wert nicht einmal
nahekommt. Ein hoher Totholzanteil ist
insbesondere fiir das Schutzziel totholzbewohnende
Arten wie Urwaldreliktarten erforderlich. Aus
wissenschaftlicher Sicht sind 40 m3 Totholz das
Minimum fir die Erhaltung aller 6kologischen
Funktionen eines Waldes.

tragen wird die vorzuhaltende Menge von 1 auf 3 Stuick stehendes oder
liegendes Totholz je vollem ha Waldflache angepasst.

Wir erwarten, dass die Festsetzungen des NWaldLG
fur die Landesforsten vollstandig umgesetzt werden.
Die Festlegungen in § 15 des NWaldLG entsprechen
im Ubrigen auch den Vereinbarungen im
sogenannten Niedersachsischen Weg.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Die Regelungen der Verordnung fur Flachen mit Fortpflanzungs- und
Ruhestatten stammen aus dem gem. RdErl. d. MU u. d. ML v. 21. 10.
2015 ,Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Wald durch
Naturschutzgebietsverordnung®.

Im Ubrigen wurden die Regelungen aus artenschutzrechtlichen
Aspekten im gesamten Gebiet festgelegt.

Grundlage fir eine gunstige Entwicklung des Waldes
ist die Erhaltung ungestorter, unverdichteter Boden.
Eine Schadigung derselben durch Befahren muss
ausgeschlossen werden. Die gangige Praxis,
Rickegassen im Abstand von 20 m einzurichten
bzw. aufrecht zu erhalten, wird dem Bodenschutz
nicht gerecht. Wir fordern die Festsetzung eines
Rickegassenabstands von 40 m, um die
Schadigung des Bodens zu begrenzen.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Fur eine einheitliche Regelung in den Natura 2000-Gebieten im
Stadtgebiet wurden die vorliegenden Regelungen gewahilt.

Fur Vogelschutzgebiete ist eine solche Regelung nicht vorgesehen, da
die Lebensraumtypen nicht im Einzelnen gesichert werden. Zudem gibt
es keine befahrensempfindlichen Standorte.

Aus dem Verordnungsentwurf ergeben sich
aullerdem folgende Fragen:

8 4 (5) sieht vor, dass ,, ... solche Mal3nahmen, die
in einen Bewirtschaftungsplan im Sinne des § 32
Abs. 5 BNatSchG einvernehmlich mit der

Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen.

Die Malinahmen kdnnen bei den Landesforsten direkt angefragt
werden.
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Naturschutzbehérde verbindlich festgelegt sind, oder
solche, in einem von der Naturschutzbehorde
erstellten Plan." freigestellt sind. Um welche
MaRnahmen handelt es sich konkret?

Zum Schutzziel§ 2(1) 4 - Erhaltung, Entwicklung und
Wiederherstellung von stauden- und strauchreichen
Waldrandern, auch entlang von Wegen - fordern wir
eine Information Uber das Ergebnis der Kartierung,
bzw. wenn ausstehend, die Erstellung einer
Kartierung. Z.B. ist uns ein nahegelegener Bestand
des Teufelsabbisses (Succisa pratensis) bekannt.

Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen.

Die Biotoptypenkartierung muss bei den Niederséchsischen
Landesforsten angefragt werden.

Die auszuweisende Waldflache grenzt teilweise an
landwirtschaftlich genutzte

Flachen. Wie wird sichergestellt, dass die
Ausbringung von Diungern und Pestiziden keine
negativen Auswirkungen auf das zuktinftige NSG
hat?

Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen.

Durch den Waldrand bzw. die gute fachliche Praxis der Landwirte hat
dieser sicherzustellen, dass kein Dunger und keine Pestizide in den
Wald gelangen. Auf dem Braunschweiger Stadtgebiet grenzen zudem
keine Landwirtschaftlichen Flachen an das Naturschutzgebiet, sondern
das Landschaftsschutzgebiet (Wald).

Des Weiteren fehlen als Anlagen eine Kartierung der
(geschitzten) Lebensraumtypen (hier u.a. Eichen-
Hainbuchen-LRT), die auch in der Umsetzung der
EUVogelschutzrichtlinie

in der nationalen Gesetzgebung Berticksichtigung
finden

missen, ebenso wie eine Kartierung des Bestands
der zu schitzenden Tier- und Pflanzenarten. Ohne
diese Kartierungen ist eine nachvollziehbare
Beurteilung des Erhalts der Schutzziele nicht
maglich.

Die Europaische Kommission hat in ihrem
ergdnzenden Aufforderungsschreiben vom
24.01.2019 im Vertragsverletzungsverfahren
2014/2262 des Européaischen

Der Einwendung wird teilweise gefolgt.

Das Monitoring erfolgt seitens der Vogelschutzwarte.
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Gerichtshofs explizit darauf hingewiesen, dass
Erhaltungsziele fur die einzelnen

Lebensrdume und Arten innerhalb der Gebiete
festgelegt werden missen. Dabei missen diese
Ziele quantifiziert und messbar sein. Ohne solche
Festlegungen seien die notwendigen
Erhaltungsmal3nahmen nicht festzulegen und auch
nicht hinsichtlich

ihres Erfolges nachprifbar. Nach Ansicht der
Kommission erfordert dies, dass die
Erhaltungsmal3nahmen spezifisch und detailliert
genug sind (,,wer tut was, wann, wo

und wie").

Die Forderungen der Kommission sind folgerichtig
und unverzichtbar, soll das

Schutzgebietsnetz Natura 2000 als zentraler Pfeiler
zur Wahrung der Biodiversitat seine Funktion
erfullen. Fir die Schutzguter (Lebensraumtypen und
Arten der FFHRIichtlinie)

muss prazise der Ausgangsbestand beschrieben
werden. Fur die Gebiete

missen konkrete und in Qualitat und Quantitat
préazisierte Ziele formuliert werden.

Die prazise Kenntnis der Ausgangssituation ist
dahingehend bedeutend, da gemaf

der FFH-Richtlinie 92/43/EWG Artikel 11 eine
Uberwachung des

Erhaltungszustandes der Arten und
Lebensraumtypen gefordert ist. Wir fordern daher,
die Festlegung eines Monitoringprogramms, welches
die erfolgreiche Umsetzung der unter § 2 genannten
Schutzziele dokumentiert und ermdgglicht, bei
ausbleibendem Erfolg weitere MaRnahmen zu
ergreifen. Die Vorgaben der Verordnungen missen
Uberdies geeignet sein, einen glnstigen
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Erhaltungszustand zu sichern oder
wiederherzustellen und Verschlechterungen
abzuwehren. Wenn die Vorgaben - wie zum Beispiel
diejenigen zum Wald in

Niedersachsen - hierfir mangelhaft und in Teilen
europarechtswidrig sind, ist der erforderliche Schutz
per se nicht erreichbar, und die Verordnungen
schitzen nicht.

Fazit: Im Verordnungsentwurf sind die Erhaltungs-,
Entwicklungs- und

Wiederherstellungsziele unvollstandig dargestellt. Es
fehlen Aussagen zu den

aktuellen Erhaltungszustanden von
Lebensraumtypen und Arten sowie zu deren
Ausgangszustanden zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens der EU-Richtlinie und

erforderlichen Erhaltungs- und
Sanierungsmafinahmen.

Wir halten es nach Kenntnis des erganzenden
Aufforderungsschreibens vom 24.01.2019 der EU-
Kommission im Verfahren 2014/2262 fiir zwingend
geboten, den Aufforderungen zunachst im Rahmen
derzeitiger und noch zu erfolgender Schutzverfahren
nachzukommen. Ansonsten wirden
Schutzgebietsverordnungen wissentlich in Kraft
gesetzt, die einer rechtlichen Uberpriifung erkennbar
nicht standhalten.

14.

Das zu schitzende Gebiet umfasst mit einer Flache
von lediglich 44 Hektar nur einen kleinen Teil des
Waldgebietes Thuner Sundern, welches sich im
angrenzenden Landkreis Gifhorn fortsetzt. Es
handelt sich um ein stark von Erholungssuchenden
frequentiertes Waldgebiet in Dorf- und Stadtnéahe.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Das Naturschutzgebiet als Schutzgebietskategorie ist vorliegend
geboten. Die Grenze des Naturschutzgebietes orientiert sich an der
Grenze des Vogelschutzgebietes. Zudem ist der andere Teil des
Vogelschutzgebietes auf Braunschweiger Gebiet - ,Mehlkamp und
Heinenkamp® - ebenfalls als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Eine
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Die im Schutzzweck genannten wertbestimmenden
Vogelarten kommen (wenn sie denn tatsachlich
vorkommen) im gesamten Waldgebiet vor. Eine
Differenzierung in ein kleines NSG, ein grof3eres
LSG und ein noch gréRReres Teilgebiet ohne
Schutzgebietsverordnung (im LK Gifhorn) ist der
Bevolkerung, auch aufgrund der Grenzverlaufe, nicht
zu vermitteln. Die Erhaltungsziele im VSG-Teilgebiet
lassen sich in gleicher Weise erreichen, wenn das
Teilgebiet als LSG ohne Wegegebot ausgewiesen
wird. Ein voraussichtlich wirkungsloser Schilderwald
wird dadurch vermieden.

Ich bitte daher darum, das Gebiet als
Landschaftsschutzgebiet auszuweisen.

einheitliche Regelung fur das Vogelschutzgebiet — zumindest auf dem
Braunschweiger Gebiet — ist geboten.

Naturschutzfachlich wurde fiir das gegensténdliche Gebiet bereits im
Landschaftsrahmenplan (LRP) der Stadt Braunschweig eine
Einordnung in die Schutzgebietssystematik des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vorgenommen. Danach erfillt
das Gebiet, u. a. aufgrund seiner Funktion im Biotopverbund mit
gemeinschaftlicher Bedeutung fur Waldgebiete und der Vorkommen
hochgradig bestandsgefahrdeter oder im Regionsgebiet seltener und
gefahrdeter Arten und Lebensraumtypen, die fachlichen
Voraussetzungen als Naturschutzgebiet. Auf Grund der hohen
naturschutzfachlichen Wertigkeit des Gebietes, welche u. a. durch das
Vorkommen diverser wertgebender Arten auf verhaltnismafiig engem
Raum begrindet ist, ist eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet
auch das richtige Sicherungsmittel. Vorliegend ist der Schutz der Natur
als solches geboten.

Eine Naturschutzgebietsverordnung fuhrt zudem auch zu erhéhter
Rechtsklarheit fir den Anwender.

Darlber hinaus fuhrt derzeit nur die Unterschutzstellung als
Naturschutzgebiet zu einem Erschwernisausgleich. Unabhéngig, ob
Natur- oder Landschaftsschutzgebiet missen die Vorgaben aus dem
Unterschutzstellungserlass (insbh. Habitatbdume, Totholzanteil, etc.) im
selben Mal3e umgesetzt werden.

§2 Abs. 2Nr. 6

Urwaldreliktarten sind im Teilgebiet nicht bekannt.
Daher bitte ich diesen Textbaustein fir die konkrete
VO des kleinen Gebietes zu streichen.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.
§ 2 nennt allgemeine Schutzziele ohne Rechtswirkung.

Die Urwaldreliktarten sind hier lediglich ein Beispiel fur
totholzbewohnende Kéaferarten.

Zu 82 Abs. 3

Der Einwendung wird nicht gefolgt.
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Sind die aufgelisteten Arten im Teilgebiet Thuner
Sundern tatsachlich nachgewiesen und kartiert? Die
VO listet alle Vogelarten des SDB des VSG und
zusatzlich den Schwarzstorch als wertbestimmende
Art bzw. als maRRgeblicher avifaunistischer
Bestandteil auf. Das gesamte VSG ist jedoch
3.305ha grof3, so dass es sehr unwahrscheinlich ist,
dass auf einer 44ha grof3en Teilflache des VSG, die
zudem in keinem direkten raumlichen
Zusammenhang mit der Restflache des VSG steht,
alle genannten Vogelarten vorkommen. Zudem sind
in der Teilflache ,Thuner Sundern® nicht die
Lebensraume aller genannten Vogelarten vorhanden
(Bsp. Kranich ,Erhalt von Bruchwaldern®.)
Vorkommen von Eisvogel, Kranich, Wendehals und
Schwarzstorch sind dem Forstamt im Waldgebiet
Thuner Sundern nicht bekannt. Ich bitte darum, die
Auflistung auf die tatsachlich vorkommenden Arten
zu beschranken und die Vorkommen im Rahmen der
Begrindung zur VO zu belegen.

Mal3geblich fur die Betrachtung ist das gesamte VSG. Datengrundlage
ist daher der Standarddatenbogen. Eine weitere Untergliederung des
VSG aufgrund von kommunaler Grenzen erfolgt daher nicht.

§ 2 der NSGVO formuliert Erhaltungsziele fir das gesamte
Vogelschutzgebiet (VSG). Die wertgebenden Arten beziehen sich auf
das gesamte VSG.

Der Schwarzstorch ist gem. § 2 Abs. 3 Nr. 2 NSGVO nur als Art
aufgelistet, die einen maf3geblichen avifaunistischen Bestandteil des
VSG darstellen, nicht als wertgebende Art.

Die Arten sind im VSG Kartiert und im Standarddatenbogen
eingetragen. Dieser ist die mafligebliche Erkenntnisquelle fir das
Gebiet.

§ 2 Abs. 3 Nr. 1 b) Grauspecht

Da das Gebiet nur 44ha grof} ist, bitte ich ,auf groler
Flache* zu streichen!

Im NSG sind keine Flachen mit nattrlicher
Waldentwicklung vorhanden. Daher bitte ich, den
Passus zu streichen.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Es handelt sich um eine Habitatbeschreibung fir den Grauspecht. Der
Thuner Sundern ist ein Teilgebiet davon. Es lassen sich hieraus keine
weiteren Pflichten ableiten.

§ 2 Abs. 3 Nr. 2b) Neunttter

Da das Schutzgebiet zu 100 % bewaldet ist, gibt es
neben den Waldrandern keine weiteren ,Hecken und
Geblsche” und auch kein Grinland. Die
Formulierungen sollten angepasst werden.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

§ 2 nennt allgemeine Schutzziele und Habitatanforderungen der Art. Es
lassen sich hieraus keine weiteren Pflichten ableiten.
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zu 82 (3) Nr.2 g) Baumfalke

Die Kiefernbestéande werden im Gebiet aufgrund der
Umsetzung der rechtlich verpflichtenden
Koharenzmaf3hahmen zugunsten des Mittelspechts
in Eichenwalder umgebaut.

Auch wenn dabei zunéchst einige Altkiefern erhalten
bleiben, kann die Kiefer aus Konkurrenzgriinden im
Gebiet nicht langfristig gegen die Buche erhalten
werden. Hierfur waren fur die Lichtbaumart Kiefer
Kahlschlage erforderlich. Die Standorte im Gebiet
sind fur die Kiefer zu reich, sie wird sich nicht
natirlich verjingen. Sofern der Baumfalke
tatsachlich vorkommt, bitte ich um entsprechende
Uberarbeitung. Er wird auch in anderen Baumarten
braten.

Der Anregung wird nicht gefolgt.

§ 2 nennt allgemeine Schutzziele und Habitatanforderungen der Art. Es
lassen sich hieraus keine weiteren Pflichten ableiten.

Zu83 (1) Nr. 6

Jagdliche Streckenfeuer mussen freigestellt werden.

Der Einwendung wird gefolgt.

Jagdliche Streckenfeuer unterliegen der Ausiibung der
ordnungsgemalRen Jagd. Die Begrindung wird diesbeziiglich
angepasst.

zu83 (1) Nr.9

Unter Bezug auf die Erlauterungen in der
Begriindung zur VO ist die Nutzung von Drohnen im
Rahmen der Freistellungen zulassig. Ich begrifl3e
ausdricklich die dort erfolgte Klarstellung.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.

zu 8 3 (1) Nr. 13

Ich gehe davon aus, dass das Aufstellen und
Unterhalten von Ruhebénken an den Wegen nicht

Der Einwendung wird teilweise gefolgt.
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diesem Verbot unterliegt und bitte um Klarstellung in
der Verordnung oder in der Begriindung dazu.

Die Unterhaltung bestehender Anlagen ist gem. 8 4 Abs. 2 Nr. 6
NSGVO freigestellt. Darunter fallt auch die Unterhaltung bereits
vorhandener Ruhebanke.

zu 8§ 3 (2)

Das Waldgebiet Thuner Sundern wird von der
Bevdlkerung der Stadt Braunschweig und
insbesondere von den Bewohnern der Ortschaften
Thune, Eickhorst und Vordorf intensiv zur
Naherholung genutzt. Dort sind fur Kinder
elementare Naturerlebnisse moglich. Dies sollte im
Rahmen der Verordnung bertcksichtigt werden und
auch kinftig umfassend moglich sein. Ein
Wegegebot firr eine kleine Teilflache des Thuner
Sundern von 44 ha halte ich in diesem
Zusammenhang nicht fur erforderlich, fir schwer
vermittelbar und fiir noch schwerer zu Gberwachen
und durchzusetzen (s.0.). Um den Schutzzweck zu
erreichen, genlgt ein Betretungsverbot fir
tatséchliche Schutzzonen um bestehende
Rotmilanhorste.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Es handelt es sich bei dem Teilgebiet ,Thuner Sundern“ um das gleiche
Vogelschutzgebiet V48, das bereits mittels Verordnung tber das
Naturschutzgebiet ,Mehlkamp und Heinenkamp* Schutz gestellt ist.
Aufgrund dieser Zusammengehorigkeit sind einheitliche Regelungen fur
beide Teilgebiete erforderlich und zudem fachlich geboten.

Darlber hinaus ist gem. § 16 Abs. 2 Niedersachsisches
Ausfihrungsgesetz zum Bundeshaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)
geregelt, dass ein Naturschutzgebiet grundsatzlich nicht au3erhalb der
Wege betreten werden darf. Nur in begriindeten Ausnahmefallen kann
von dieser Regelung abgewichen werden. Ein solcher Fall ist aufgrund
der Wertigkeit des Gebietes vorliegend nicht begriindbar.

zu84 (2)Nr2e

Die fachgerechte Beseitigung invasiver Arten ist ein
Ziel des praktischen Naturschutzes, den die
Niedersachsischen Landesforsten (NLF) als einziger
Waldeigentiimer im Schutzgebiet im Auftrage des
Landes umsetzen. Der vorgesehene
Zustimmungsvorbehalt erschwert das Erreichen
dieses Zieles, ist verwaltungsintensiv und damit
kontraproduktiv. Aufgrund der gesetzlichen
Aufgabenstellung und des bei den NLF vorhandenen
Fachpersonals bitte ich daher um Streichung des
Zustimmungsvorbehalts.

Der Einwendung wird teilweise gefolgt.

Der Zustimmungsvorbehalt wird in eine Anzeigepflicht geandert. Die
Anzeigepflicht stellt eine zumutbare Regelung dar. Sie kann formlos per
E-Mail erfolgen und setzt die UNB Uber die Mal3hahmen ausreichend in
Kenntnis um ihrer hoheitlichen Aufgabe nachkommen zu kénnen.
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zu 84 (2) Nr.2f

Ich bitte darum ,,...Untersuchungen im Rahmen des
forstlichen Versuchswesens durch die
Niedersachsischen Landesforsten, sowie durch die
Nordwestdeutsche forstliche Versuchsanstalt...”
ebenfalls ohne Anzeigepflicht freizustellen, da
Konflikte mit Naturschutzaspekten durch die NLF
aufgrund des gesetzlichen Auftrages stets
innerbetrieblich geprift und vermieden werden.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Die Anzeigepflicht stellt eine zumutbare Regelung dar. Sie kann formlos
per E-Mail erfolgen und setzt die UNB Uber die Malihahmen
ausreichend in Kenntnis um ihrer hoheitlichen Aufgabe hachkommen zu
kénnen.

zu 84 (3)

Futterplatze zur Realisierung der gesetzlichen
Notzeitfltterung bitte ich ohne
Zustimmungsvorbenhalt freizustellen.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Aufgrund der Seltenheit einer Notzeitflitterung ist die Regelung
zumutbar. Eine weitere Untergliederung erschwert die Anwendbarkeit
der Regelung.

84 Abs. 4Nr.1e)

Diese Vorgaben gehen tber die Regelungen des Bd.

61 hinaus (s. anliegende Tab in der Mail aus dem
Kap. ,Das Schutzgebiet bestimmt den WET")

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

§ 4 Abs. 4 Nr. 2

Ich bitte, die 3 Spechtarten zu erganzen, damit
deutlich wird, dass die genannten Regelungen gem.
USE nur fur die 3 Spechtarten gelten (s. auch
Begriindung S. 1 letzter Abs.). Im Schutzzweck sind
aber weitere wertbestimmende Vogelarten genannt.
Eine Ausdehnung der Regelungen auf diese Arten
wird seitens der NLF nicht mitgetragen.

Der Einwendung wird gefolgt.

Der Erlass wird umgesetzt und die Formulierung angepasst.

84 Abs. 5

Es wird empfohlen, die bisherige Formulierung beizubehalten und die
vorgeschlagene Konkretisierung nicht vorzunehmen, da so ein gréRerer
Handlungsspielraum besteht.
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Die Formulierung entspricht der Formulierung der Muster-VO und der
anderen Naturschutzgebietsverordnungen.
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Nr.

Einwendungen

Bewertung/Umgang der Verwaltung

Keine Bedenken

Keine Bedenken

Keine Bedenken

Keine Bedenken

Keine Bedenken

Keine Bedenken

Keine Bedenken

Keine Bedenken

OO N0 G~ WIN =

Keine Bedenken

Keine Bedenken

Keine Bedenken

Im einleitenden Satz des Entwurfs der Verordnung
fehlt das Niedersachsische Waldgesetz als Bezug
(Niedersachsisches Gesetz tUber den Wald und die
Landschaftsordnung (NWaldLG) vom 21. Marz 2002,
zuletzt gedndert am 17.05.2022.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Die Formulierung stammt aus der Musterverordnung fur
Naturschutzgebiete des Niedersachsischen Landesbetriebes fir
Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz.

Der BUND begriif3t ausdrucklich die in § 2 genannten
Schutzziele, hervorheben mdchten wir hier die
Schutzziele 1 (Erhaltung und Férderung der
europaischen geschiitzten Vogelarten, insbesondere
diverser Spechtarten einschlie3lich ihrer
Lebensgemeinschaften und Lebensstatten), 3
(Erhaltung und Entwicklung des von Alteichen und -
buchen gepragten Laubwaides) und 4 (Erhaltung und
Entwicklung von alt- und totholzreichen Waldern, die
u. a. einen Lebensraum fur zahlreiche
totholzbewohnende Arten (z. B. Urwaldreliktarten)
bieten.

Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen.

Fur die Spechtarten sieht der NLWKN in den
Vollzugshinweisen u.a. folgende Mafinahmen vor:

Grauspecht:

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Die Regelungen der Verordnung stammen aus dem gem. RdErl. d.
MU u. d. ML v. 21. 10. 2015 ,Unterschutzstellung von Natura 2000-

209 von 248 in Zusammenstellung

1




Schutz und Entwicklung von vitalen Alt- und
Uraltbdumen sowie Hohlenb&dumen und
insbesondere Hohlenzentren durch
Herausnahme aus der forstlichen Nutzung
(Ausweisung von Habitatbaumgruppen. Erhalt
von Einzelbdumen), damit ein ergehend auch
Erhalt und Foérderung des Totholzangebots.

Forderung bzw. Erhéhung strukturreicher
Altholzbestande in Laubwaéldern mit
integrierten Freiflachen und Licken im
Bestand und hohem Anteil an inneren und
aulReren Grenzlinien

Erhalt bzw. Entwicklung vielschichtiger
Uraltwélder, Naturwalder sowie Auwalder

Schwarzspecht:

Schutz von unbewirtschafteten
Habitatbaumgruppen mit vitalen Alt- und
Uraltbaumen, damit auch Sicherung des
Angebotes von Alt- und Totholzinseln

Schonung von bekannten Hohlenbaumen und
Hohlenbaumzentren. Schwarzspechtbaume
nicht einzeln, sondern in Altholzflachen von 2-
5 ha sichern

Mittelspecht:

Schutz und Entwicklung von
unbewirtschafteten Habitatbaumgruppen mit
vitalen moglichst grol3kronigen Alt- und

Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung® und wurde
als Grundlage herangezogen.

Zudem entsprechen die Regelungen auch den Regelungen der
Verordnung uUber das Naturschutzgebiet ,Mehlkamp und
Heinenkamp®, da es sich um das gleiche Vogelschutzgebiet
handelt.

Um der Schutzfunktion des Waldes als Lebensraum fur
wildlebende Tiere und wildwachsende Pflanzen in besonderer
Weise Rechnung zu tragen wurde die vorzuhaltende Menge von 1
auf 3 Stiick stehendes oder liegendes Totholz je vollem ha
Waldflache angepasst.
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Uraltbdumen, Erhalt von Hohlenbaumen und
Hohlenzentren

e Angemessener Erhalt und Forderung des
Totholzangebotes (Einzelbaume und Areale/
Totholzinseln)

Diesen Schutzzielen und MalRnahmen stehen die
Freistellungen in 8§ 4 (4) fur die Forstwirtschaft
diametral entgegen, insbesondere 1 b (nur drei
Totholzbaume pro ha) und 1 d (Kahlschlage von 0,5
bzw. 1 ha) sowie 2a (20 % Altholz) und 2b (3
HabitatbAume bzw. 5 % der Waldflache als
Habitatsbaum-Entwicklungsflache. 2c widerspricht
zudem den Vollzugshinweisen des NLWKN fir den
Schwarzspecht und den Grauspecht, in denen bereits
im Februar eine Gefahrdung durch Forstarbeiten
dargestellt ist.

Daruber hinaus widersprechen die Freistellungen fir
die Forstwirtschaft dem niedersachsischen Gesetz
Uber den Wald und die Landschaftsordnung
(NWaldLG) in der Fassung vom 7.05.2022, 8 5 (3) fur
die Niedersachsischen Landesforsten, die alleiniger
Besitzer dieser Waldfldche im Thuner Sundern sind.

So ist im NWaldLG §15 festgelegt, dass ,der
Flachenanteil der tiber 100-jahrigen B&dume im
Landeswald Gber 25 vom Hundert hinaus
weiterentwickelt werden soll". Im vorliegenden NSG-
Verordnungsentwurf sind selbst fiir die Waldbereiche
mit Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten
wertbestimmender Tierarten nur 20 % vorgesehen, fur
die anderen Waldbereiche fehlt jegliche Festlegung.
Da insbesondere fir die genannten Spechtarten als
wertbestimmnende Anhang I-Arten geman Art. 4 der

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Das Gesamtgebiet des NSG , Thuner Sundern® ist Fortpflanzungs-
und Ruhestatte wertbestimmender Tierarten.

Faktisch besteht im Gebiet ein hdherer Anteil von tiber 100-
jahrigen Baumen, welche aufgrund der KohdrenzmalRhahmen
bereits dauerhaft gesichert sind.
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Vogelschutzrichtlinie ein hoher Bestand an alten
Baumen essentiell ist, widerspricht diese Festlegung
in der NSG-Verordnung auch den Schutzzielen in 82

).

Die Regelung der Verordnung stammt aus dem gem. RdErl. d. MU
u. d. ML v. 21. 10. 2015 ,Unterschutzstellung von Natura 2000-
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung® und wurde
als Grundlage herangezogen.

Die Regelung ist auch in der Verordnung Uber das
Naturschutzgebiet ,Mehlkamp und Heinenkamp® aufgenommen. Es
handelt sich um das gleiche Vogelschutzgebiet.

Weiterhin sollen laut NWaldLG §15 ,Bestandsphasen
mit Baumen Uber 160 Jahre langfristig einen Anteil
von 10 vom Hundert" erreichen, hierzu fehlen in der
NSG-Verordnung jegliche Angaben. Vorgesehen sind
nur 5 % der Flache mit Habitatbaumen bzw. 3
Habitatbaume pro ha ausschlieflich fur die
Waldbereiche mit Fortpflanzungs- oder Ruhestétten
wertbestimmender Tierarten.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Das Gesamtgebiet des NSG ,Thuner Sundern ist Fortpflanzungs-
und Ruhestatte wertbestimmender Tierarten.

Die Regelung der Verordnung stammt aus dem gem. RdErl. d. MU
u.d. ML v. 21. 10. 2015 ,Unterschutzstellung von Natura 2000-
Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung® und wurde
als Grundlage herangezogen.

Faktisch besteht im Gebiet ein hoherer Anteil von tber 100-
jahrigen Baumen, welche aufgrund der KohdrenzmalRhahmen
bereits dauerhaft gesichert sind.

»AUf Kahlschlage und eine ganzflachige maschinelle
Bodenbearbeitung auf Verjingungsflachen
einschliellich Mulchen soll verzichtet werden",
(NWaldLG § 15), dagegen sind in der NSG-
Verordnung Kahlschlage bis 0,5 ha freigestellt,
Kahlschlage bis 1,0 ha bedurfen der Genehmigung.

Auch wenn in den Vollzugshinweisen des NLWKN ftr
den Mittelspecht eine fehlende Eichenverjingung
langfristig als Gefahrdungsfaktor dargestellt ist und
Kahlschlage von 0,5 -1 ha empfohlen werden, ist
inzwischen hinreichend belegt, dass

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Fur eine einheitliche Regelung in den Natura 2000-Gebieten im
Stadtgebiet wurden die vorliegenden Regelungen gewahilt.

Die Formulierungen stammen aus der Musterverordnung flr
Naturschutzgebiete des Niederséchsischen Landesbetriebes fir
Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz.
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Eichenaufforstungen auf Flachengré3en von 0,1 - 0,3
ha erfolgreich vorgenommen werden kénnen.
Kahlschlage sind damit weder fur den Mittelspecht
noch forstwirtschaftlich erforderlich und sinnvoll. Sie
fihren zudem zu einer verstarkten Austrocknung des
Bodens und héheren Erwdrmung was inshesondere
aufgrund der zunehmenden Hitze-und Dirreperioden
der Walderhaltung und -entwicklung abtraglich ist.
Kahlschlage bedeuten entsprechend auch eine aktive
Veranderung des Wasserhaushalts. Vgl. NSG-
Verordnung 84 (4) 1 a.

Im zukinftigen NSG wurden zudem in den letzten ca.
10 Jahren nach Kahlschlagen in Kieferbestanden auf
einer zusammenhangenden Flache von mehreren
Hektar - von ca. 40 ha Gesamtflache -bereits
Eichenmonokulturen angelegt, die auf Jahrzehnte
keinerlei Beitrag als Lebensraum fir Spechte und fur
die Biodiversitat leisten kdnnen. Statt eines vielfaltigen
Waldbereichs entsteht hier wieder ein
Altersklassenwald, der voraussichtlich in der Zukunft
alle 5 -10 Jahre durchforstet wird. Dies fuhrt zu
weiteren Stérungen und tragt insbesondere zur
Bodenverdichtung bei. Weitere Kahlschlage sind
daher unbedingt zu unterlassen.

815 des NWaldLG legt darliiber hinaus ,,flr den Erhalt
der Biodiversitat einen Totholzvorrat in wirksamer
Hohe von durchschnittlich auf die
Gesamteigentumsflache der Anstalt Niedersachsische
Landesforsten bezogen mindestens 40 Kubikmeter je
Hektar" fest. In der Verordnung sind nur drei
Totholzbdume pro ha vorgesehen, was diesem Wert
nicht einmal nahekommt. Ein hoher Totholzanteil ist
nicht nur flr Spechte, sondern insbesondere auch fir
totholzbewohnende Arten wie Urwaldreliktarten

Der Einwendung wird teilweise gefolgt.

Um der Schutzfunktion des Waldes als Lebensraum fur
wildlebende Tiere und wildwachsende Pflanzen in besonderer
Weise Rechnung zu tragen wurde die vorzuhaltende Menge von 1
auf 3 Stiick stehendes oder liegendes Totholz je vollem ha
Waldflache angepasst.
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erforderlich. Aus wissenschaftlicher Sicht sind 40 m?
Totholz das Minimum fir die Erhaltung aller
Okologischen Funktionen eines Waldes.

Auch wenn es sich bei den Festlegungen in § 15 des
NWaldLG um Soll-Bestimmungen handelt, durfen die
fur ein Vogelschutzgebiet geltenden
Schutzvorschriften fir die Waldhabitate nicht hinter
den Zielvorgaben zuriickbleiben, die fir die
Bewirtschaftung aller Walder gem. § 15 NWaldLG
beachtet werden missen. Sondern mussen in vollem
Umfang durch die Schutzverordnung umgesetzt
werden. Dies gilt erst recht, weil die Zielvorgaben des
NWaldLG dem Schutzziel der NSG-Verordnung fur
Spechte entsprechen.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Die Regelungen der Verordnung fir Flachen mit Fortpflanzungs-
und Ruhestatten stammen aus dem gem. RdErl. d. MU u. d. ML v.
21. 10. 2015 ,Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im
Wald durch Naturschutzgebietsverordnung®.

Im Ubrigen wurden die Regelungen aus artenschutzrechtlichen
Aspekten im gesamten Gebiet festgelegt.

Hinsichtlich des Niederséachsischen Walderlasses ist
zu beachten, dass dieser nur fir Wald in FFH-
Gebieten, aber nicht fir Wald in Vogelschutzgebieten
Anwendung findet. Uberdies sind die Regelungen
eines bloRen behdrdeninternen Erlasses gegeniiber
den gesetzlichen Vorgaben des Niederséachsischen
Waldgesetzes nachrangig. Erlassregelungen treten

hinter entsprechende gesetzliche Regelungen zurlick.

Dies ist bei der Ausgestaltung der Schutzvorschriften
der Verordnung zu beachten.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Der Gem. RdErl. betrifft die Unterschutzstellung von Wald i. S. des
§ 2 NWaldLG nach § 32 Abs. 2 und 3 BNatSchG durch
Naturschutzgebietsverordnung, soweit dort fliir das Gebiet jeweils
Lebensraumtypen oder Arten vorkommen, firr die das Gebiet
bestimmt ist. Mit der Unterschutzstellung ist die Wahrung oder
Wiederherstellung eines glnstigen Erhaltungszustands der
wertbestimmenden Lebensraumtypen und Arten zu sichern.

Im Ubrigen wurden die Regelungen aus artenschutzrechtlichen
Aspekten im gesamten Gebiet festgelegt.

Grundlage fur eine gunstige Entwicklung des Waldes
ist die Erhaltung ungestérter, unverdichteter Boden.
Eine Schadigung derselben durch Befahren muss
ausgeschlossen werden. Die gangige Praxis,
Rickegassen im Abstand von 20 m einzurichten bzw.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Fur eine einheitliche Regelung in den Natura 2000-Gebieten im
Stadtgebiet wurden die vorliegenden Regelungen gewahlt.
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aufrecht zu erhalten, wird dem Bodenschutz nicht
gerecht. Wir fordern die Festsetzung eines
Ruckegassenabstands von 40 m, um die Schadigung
des Bodens zu begrenzen.

Fir Vogelschutzgebiete ist eine solche Regelung nicht vorgesehen,
da die Lebensraumtypen nicht im Einzelnen gesichert werden.

§ 4 (5) sieht vor, dass ,, ... solche Malihahmen, die in
einen Bewirtschaftungsplan im Sinne des § 32 Abs. 5
BNatSchG einvernehmlich mit der
Naturschutzbehérde verbindlich festgelegt sind, oder
solche, in einem von der Naturschutzbehorde
erstellten Plan." freigestellt sind.

Sofern mit den MaBhahmen gemaf 84 (5) die in der
Karte dargestellten waldbaulichen Maflinahmen
gemeint sind, also ein Waldumbau des
Kiefernbestands zu Laubwald (s. Karte Monitoring der
Koharenzmaflinahm KM "Sundern":
FFH-Lebensraumtypen und Bewertung der
waldbaulichen Mal3nahmen
(Plan11_Veg_KM_Sundern), erwarten wir, dass diese
Maf3nahmen nicht als Kahlschlag ausgefihrt werden,
zumal der Kiefernbereich ohnehin bereits stark
aufgelichtet ist und einen Unterwuchs von diversen
Laubhdlzern (Eichen, Birken, Hainbuchen, Faulbaum
etc.) aufweist. Stattdessen sollte der Umbau im Sinne
des Naturschutzes

durch Pflanzung von Eichen- und ggf. anderen
Laubbdumen in Gruppen unter dem Kiefernbestand
erfolgen und Raum fiir die bereits eingesetzte,
Naturverjingung bleiben. Kostenaufwandige
PflegemalRnahmen kénnten entfallen.

Da der ebenfalls als Zielart angegebene
Schwarzspecht auch Kiefern als Nistbdume
akzeptiert, muss der aktuell vorhandene Bestand an
Kiefern erhalten bleiben.

Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen.

Die einzelnen MalRnahmen kdnnen bei den Niedersachsischen
Landesforsten direkt angefragt werden.
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Falls dar Waldumbau nicht gemeint ist, bitten wir um
eine Information Uber die geplanten MalZnahmen.

Zum Schutzziel§ 2(1) 6 - Erhaltung, Entwicklung und
Wiederherstellung von stauden- und strauchreichen
Waldrandern, auch entlang von Wegen - fordern wir
die Durchfiihrung einer Kartierung fir gezielte
Schutzmal3hahmen.

Dieses Schutzziel entspricht den Vollzugshinweisen
des NLWK fir den Grauspecht, der auch durch den
,Mangel an geeigneten Nahrungshabitaten in
Waldbestéanden in Form von Liicken und Bl6f3en,
mageren Waldrandern und Lichtstellen* gefahrdet ist.

Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen.

Die Biotoptypenkartierung kann bei den Niedersachsischen
Landesforsten angefragt werden.

Aktuell wurden Schneisen entlang der
Aufforstungsflachen friihzeitig auf einer Breite von ca.
4 m gemulcht, was dem Schutzziel §2(1) 6
entgegensteht. Diese Schneisen liegen in feuchten
Bereichen und sind (waren?) gepragt durch Bestande
von Pfeifengras, Gemeinem Gilbweiderich und
Wasserminze, um nur einige zu nennen. Durch das
Mulchen werden Nahrstoffe angereichert und
konkurrenzschwachere Blutenpflanzen geschadigt.
Zudem sind durch die Kahlschlage die Schneisen der
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt, wodurch
eine Austrocknung und eine Verarmung an
Pflanzenarten zu befirchten ist.

Wenn diese Flachen freigehalten werden sollen, sollte
daher eine Mahd mit Entfernen des Mahguts erst ab
September erfolgen.

Entsprechend sollte auch die Pflege der Wegrander
an den Waldrandern erfolgen.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

13.

Das zu schitzende Gebiet umfasst mit einer Flache
von lediglich 44 Hektar nur einen kleinen Teil des
Waldgebietes Thuner Sundern, welches sich im
angrenzenden Landkreis Gifhorn fortsetzt. Es handelt

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Das Naturschutzgebiet als Schutzgebietskategorie ist vorliegend
geboten.
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sich um ein stark von Erholungssuchenden
frequentiertes Waldgebiet in Dorf- und Stadtnahe.

Die im Schutzzweck genannten wertbestimmenden
Vogelarten kommen (wenn sie denn tatsachlich
vorkommen) im gesamten Waldgebiet vor. Eine
Differenzierung in ein kleines NSG, ein grof3eres LSG
und ein noch groReres Teilgebiet ohne
Schutzgebietsverordnung (im LK Gifhorn) ist der
Bevdlkerung nicht zu vermitteln. Die Erhaltungsziele
im VSG-Teilgebiet lassen sich in gleicher Weise
erreichen, wenn das Teilgebiet als LSG ohne
Wegegebot ausgewiesen wird. Ein voraussichtlich
wirkungsloser Schilderwald wird dadurch vermieden.
Ich rege daher an, das Gebiet als
Landschaftsschutzgebiet auszuweisen.

Naturschutzfachlich wurde fir das gegenstéandliche Gebiet bereits
im Landschaftsrahmenplan (LRP) der Stadt Braunschweig eine
Einordnung in die Schutzgebietssystematik des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vorgenommen. Danach
erflllt das Gebiet die fachlichen Voraussetzungen als
Naturschutzgebiet. Auf Grund der hohen naturschutzfachlichen
Wertigkeit des Gebietes, welche u. a. durch das Vorkommen
diverser wertgebender Arten auf verhaltnismalig engem Raum
begriindet ist, ist eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet
auch das richtige Sicherungsmittel. Vorliegend ist der Schutz der
Natur als solches geboten.

zu 82 (3):

Die VO listet alle Vogelarten des SDB des VSG und
zusatzlich den Schwarzstorch als wertbestimmende
Art bzw. als maRgeblicher avifaunistischer Bestandteil
auf. Das gesamte VSG ist jedoch 3.305 ha grof3, so
dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass auf einer 44
ha gro3en Teilflache des VSG, die zudem in keinem
direkten r&umlichen Zusammenhang mit der
Restflache des VSG steht, alle genannten Vogelarten
vorkommen. Zudem sind in der Teilflache ,Thuner
Sundern® nicht die Lebensraume aller genannten
Vogelarten vorhanden (Bsp. Kranich ,Erhalt von
Bruchwaldern®.)

Im Rahmen des BWP fiir das TG Thuner Sundern
wurde die realistische Artenliste mit der UNB
besprochen. Sie umfasst lediglich die Arten, die im

Der Einwendung wird gefolgt.
Die Begriindung wird folgendermalRen angepasst:

Es handelt sich bei den Formulierungen der Verordnung um eine
Habitatbeschreibung der einzelnen Arten (z. B. Grauspecht,
Neuntdter und Baumfalke). Der Thuner Sundern ist ein Teilgebiet
davon. Aus der Habitatbeschreibung ergibt sich keine unmittelbare
Rechtswirkung. Im vorliegenden Teilgebiet sind einzelne Arten
nicht zu erwarten.
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Gebiet vorkommen.

Das bedeutet, dass Eisvogel, Neuntéter,
Schwarzstorch und Kranich gestrichen werden sollten.
Aus hiesiger Sicht sollte zwingend in der Begriindung
erwahnt werden, dass im vorliegenden Teilgebiet des
VSG diese Arten nicht zu erwarten sind.

zu 82 (3) Nr.2b) Neuntdter:

Da das Schutzgebiet zu 100 % bewaldet ist, gibt es
neben den Waldrandern keine weiteren ,Hecken und
Gebusche® und auch kein Grinland. Die
Formulierungen sollten angepasst werden.

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

8§ 2 nennt allgemeine Schutzziele. Es ergibt sich keine unmittelbare
Rechtsfolge aus dem Schutzziel.

zu 82 (3) Nr.2 q) Baumfalke:

Die Kiefernbestande werden im Gebiet aufgrund der
Umsetzung der rechtlich verpflichtenden
Koharenzmafl3nahmen zugunsten des Mittelspechts in
Eichenwalder umgebaut. Die Erhaltungsziele fir den
Baumfalken passen nicht zum LBP ,Ausbau des
Forschungsflughafens BS-WOB*. Dort ist u.a. der
Waldumbau von Kiefern-Altersklassenwalder in Ei-
HBu-Walder auf 10 ha vorgesehen und durch das
NFA Wolfenbuttel bereits auf Teilflachen umgesetzt
worden.

Laut LBP ist auf 35 ha u.a. der Erhalt von
Alteichenbestanden vorgesehen.

s. auch EHZ fur den Baumfalken im Entwurf des
BWP.

Auch wenn bei dem Waldumbau zunachst einige
Altkiefern erhalten bleiben, kann die Kiefer aus
Konkurrenzgriinden im Gebiet nicht langfristig gegen
die Buche erhalten werden. Hierflr waren flr die

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

8§ 2 nennt allgemeine Schutzziele. Es ergibt sich keine unmittelbare
Rechtsfolge aus dem Schutzziel.
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Lichtbaumart Kiefer Kahlschlage erforderlich. Die
Standorte im Gebiet sind fir die Kiefer zu reich, sie
wird sich nicht nattrlich verjiingen. Sofern der
Baumfalke tatsachlich vorkommt, bitte ich um
entsprechende Uberarbeitung. Er wird auch in
anderen Baumarten briten.

zu 8 3 (1) Nr. 6:

Ich weise darauf hin, dass im Rahmen der
ordnungsgemaien Jagdaustibung Streckenfeuer
Ublich sind. Ich gehe davon aus, dass diese Praxis im
Rahmen der Freistellung unter § 4 Abs. 3
subsummiert ist.

Der Einwendung wird gefolgt.

zu 8 3 (1) Nr. 13:

Ich gehe davon aus, dass das Aufstellen und
Unterhalten von Ruhebanken an den Wegen nicht
diesem Verbot unterliegt und bitte um Klarstellung in
der Verordnung oder in der Begriindung dazu.

Der Einwendung wird teilweise gefolgt.

Die Instandsetzung ist gem. § 4 Abs. 2 Nr. 6 nach vorheriger
Anzeige moglich. Das Aufstellen neuer Banke bedarf gem. § 4 Abs.
7 der Zustimmung der Unteren Naturschutzbehérde.

zu 8 3 (2):

Das Waldgebiet Thuner Sundern wird von der
Bevolkerung der Stadt Braunschweig und
insbesondere von den Bewohnern der Ortschaften
Thune, Eickhorst und Vordorf intensiv zur
Naherholung genutzt. Dort sind fir Kinder elementare
Naturerlebnisse méglich. Dies sollte im Rahmen der
Verordnung bertcksichtigt werden und auch kinftig
umfassend maoglich sein. Ein Wegegebot fur eine
kleine Teilflache des Thuner Sundern von 44 ha halte
ich in diesem Zusammenhang nicht fur erforderlich,
fur schwer vermittelbar und fir noch schwerer zu

Der Einwendung wird nicht gefolgt.

Auf Grund der hohen naturschutzfachlichen Wertigkeit des
Gebietes, welche u. a. durch das Vorkommen diverser
wertgebender Arten auf verhéltnismafig engem Raum begriindet
ist, ist der Schutz der Natur und somit ein Wegegebot geboten.

Daruber hinaus bieten die angrenzenden Waldbereiche des
Landschaftsschutzgebietes ,, Thune* vielfaltige Moglichkeiten zur
Naherholung und Naturerfahrung.
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tberwachen und durchzusetzen (s.0.). Um den
Schutzzweck zu erreichen, genigt ein
Betretungsverbot fir tatsachliche Schutzzonen um
bestehende Rotmilanhorste.

zu 8 4 (2) Nr.2 e:

Die fachgerechte Beseitigung invasiver Arten ist ein
Ziel des praktischen Naturschutzes, den die
Niedersachsischen Landesforsten (NLF) als einziger
Waldeigentiimer im Schutzgebiet im Auftrage des
Landes umsetzen. Der vorgesehene
Zustimmungsvorbehalt erschwert das Erreichen
dieses Zieles, ist verwaltungsintensiv und damit
kontraproduktiv. Aufgrund der gesetzlichen
Aufgabenstellung und des bei den NLF vorhandenen
Fachpersonals bitte ich daher um Streichung des
Zustimmungsvorbehalts.

Wie in Abstimmungsrunden vereinbart (aber leider
nicht umgesetzt), sollte hier eine Anzeigepflicht
genugen.

Der Einwendung wird gefolgt.

Der Zustimmungsvorbehalt wird in eine Anzeigepflicht geéndert.

zu 84 (3):

Ich weise darauf hin, dass im Rahmen der
ordnungsgemaRen Jagdaustibung unter Umstanden
Futterplatze zur Realisierung der gesetzlichen
Notzeitfltterung unterhalten werden. Ich gehe davon
aus, dass diese Praxis im Rahmen der Freistellung
subsummiert ist.

Der Einwendung wird gefolgt.

Die Begriindung wird folgendermalRen angepasst:
Notzeitenfltterungen sind der Unteren Naturschutzbehérde
anzuzeigen.
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TOP 10.1

Absender:
CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat Antraﬁ?é}%e%tsls:)

322

Betreff:
Gefallenendenkmal der Kirchenanlage Wenden

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 14.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue 28.11.2023 o
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Der Stadtbezirksrat 322 bittet die Verwaltung um Beauftragung einer fachgerechten

Reinigung des Gefallenendenkmals vor der Kirche St. Johannes Baptista in Wenden und
beteiligt sich an den Kosten mit 3.300 € aus dem Budget des Stadtbezirksrats. Hierbei ist
sicherzustellen, dass auch die Inschriften nach der Reinigung wieder besser lesbar sind.

Sachverhailt:
Begrindung:

Am 22. August 2023 hatte der Bezirksrat 322 einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

"Der Bezirksrat 322 bittet die Verwaltung um Begutachtung des Denkmals vor der Kirche St.
Johannes Baptista in Wenden zwecks Feststellung des Sanierungsbedarfs, Ermittlung der
dafiir erforderlichen Kosten und Vorstellung einer Zeitschiene zur Durchfiihrung der
Sanierung."

In einer Mitteilung auRerhalb von Sitzungen (DS 23-22197) schrieb die Verwaltung am
30.10.2023 uv.a.:

"Dem Stadtbezirksrat steht es frei, im Rahmen seiner eigenen Budgethoheit weitere
Malnahmen, z. B. eine Reinigung des Denkmals zu veranlassen. Die Kosten einer
fachgerechten Reinigung werden auf rund 3.300 Euro netto geschatzt. Die Verwaltung kann
gerne die Beauftragung veranlassen, sofern der Stadtbezirksrat die Kosten der Reinigung
tragt."

Auf dieses Angebot der Verwaltung geht der Stadtbezirksrat 322 gern ein, sofern damit auch
das Hauptproblem behoben wird, ndmlich, dass die Inschriften und aufgelisteten Namen der
gefallenen Soldaten inzwischen stark verwittert und zum Teil kaum noch lesbar sind.

gez. André Gorklo, Heidemarie Mundlos

Anlage/n:

keine
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TOP 10.2

Absender:

CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat Antraz?é}%e%tsﬁfhz)
322 g

Betreff:

Vermietung der Dorfgemeinschaftshauser bzw. -raume im Bezirk
322

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 14.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue 28.11.2023 O
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Beschluss:

Der Stadtbezirksrat 322 bittet die Verwaltung um Uberarbeitung/Ergénzung der
Vermietungskonditionen der Dorfgemeinschaftshauser bzw.- rdume bei privaten
Veranstaltungen/Feiern um die Erhebung einer angemessenen Mietkaution.

Die Mietkonditionen und Hausordnungen sollten in verstandlicher Sprache ggf. auch in
Englisch, Tlrkisch, Arabisch und Russisch den Mietern bei der Schliisselausgabe
ausgehandigt werden.

Die Rickzahlung der Kaution erfolgt - ggf. mit Abzigen fir Verschmutzungen,
Beschadigungen, Glasbruch etc. - erst nach einer Kontrolle bei der Schlisselriickgabe.

Sachverhalt:

In der letzten Zeit mehren sich Vorkommnisse insbesondere im DGH Thune, wo es immer
wieder zu Verschmutzungen und Beschadigungen nach privaten Veranstaltungen vor allem
an Wochenenden kommt.

Die Schaden werden dann haufig erst durch Vereine entdeckt, die dann die Raumlichkeiten
nicht oder nur eingeschrankt nutzen kdnnen. Insofern ist eine Kontrolle bei Schlisselabgabe
zwingend erforderlich.

Schadenersatzforderungen kénnten mithilfe einer Mietkaution erheblich einfacher
durchgesetzt werden, wobei die Erhebung einer Mietkaution aulerdem praventiv und
erzieherisch wirkt.

Da vermutlich auch andere Stadtbezirke betroffen sein dirften, ware es ratsam eine
einheitliche Regelung fur alle Gemeinschaftshduser/-raume der Stadt vorzunehmen.

gez.
Heidemarie Mundlos

Anlage/n:
keine
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TOP 10.3

Absender:
CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat Antraﬁ?é}%e%tslifg

322

Betreff:
Ratsinfo-Suche an die Zusammenlegung der Stadtbezirksrate

anpassen

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 14.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue 28.11.2023 O
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Der Stadtbezirksrat 322 bittet die Verwaltung um eine Anpassung der Funktion "Ratsinfo-
Suche" auf der Homepage der Stadt
(https://lwww.braunschweig.de/politik_verwaltung/politik/ratderstadt/recherche.php), damit
kinftig auch Inhalte/Themen/Begriffe aus der Arbeit der bis Oktober 2021 existierenden
Stadtbezirksrate 322 (Veltenhof-Rihme) und 323 (Wenden-Thune-HarxbUttel) wieder
auffindbar sind.

Sachverhalt:
Begrindung:

Vor zwei Jahren wurden die friheren Stadtbezirke 322 (Veltenhof-Rihme) und 323
(Wenden-Thune-Harxbuttel) zum neuen Stadtbezirk 322 (Nérdliche Schunter-/Okeraue)
zusammengelegt.

Seitdem lassen sich in der Ratsinfo-Suche nach Auswahl des Stadtbezirks 322 in der
Suchmaske (Beispiel "Sanierung" und "Stralen") keine Inhalte/Themen/Begriffe aus der Zeit
vor der Zusammenlegung (November 2021) mehr finden (Anlage), obwohl das Dokument
»oanierung einiger Stral’en im Bezirk 323 (DS 19-11529) vom 03.09.2019 existiert!

Sogar die Suche nach einer Vorlage mit bekannter DS-Nr. (z. B. "20-14476") scheitert bei
Auswahl des Stadtbezirks 322, obwohl auch dieses Dokument vom 27.10.2020
("Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH Wirtschaftsplan 2021 und Ricklagenbildung
2020") existiert.

Viele Dokumente lassen sich zwar finden, wenn man "alle Gremien" auswahlt, doch dann
erscheinen manchmal Hunderte - meist irrelevante - Dokumente.

Die Recherchemoglichkeiten werden dadurch - nicht nur fur Bezirksratsmitglieder - erheblich
eingeschrankt, erschwert oder sogar unmoéglich gemacht. Eine Korrektur und Anpassung
erscheint nach zwei Jahren langst Uberfallig und betrifft sicher nicht nur unseren Bezirk,
sondern alle Stadtbezirke, die aus Zusammenlegungen entstanden sind.

Dem neuen Stadtbezirk 322 mussten lediglich alle friiheren Dokumente der damaligen
Stadtbezirke 322 und 323 programmtechnisch zugeordnet werden.

gez.
Heidemarie Mundlos, Reiner Knoll
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Anlage/n:
Ansicht Ratsinfo-Suche
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Anlage zum Antrag der CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat 322 Nordliche Schunter-/Okeraue
zur Sitzung am 28.11.2023 ,,Ratsinfo-Suche an Zusammenlegung der Stadtbezirke anpassen*

Politik
und Verwaltung
> POLITIK > RAT UND STADTBEZIRKSRATE

W -

Seite vorlesen

Rat und Stadtbezirksrate

Recherche - Eingabe Suchkriterien

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (o)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehnderf-Watenbittel
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue

(alle Gremien) (Moglicherweise sehr viele Ergebnissel) v

Bltte geben Sle die zu
suchenden Worte eln:
Das gesuchte Dokument

enthalt ...
\Sanierung UND |StraBen
ODER Suche in [ Nummer/Betreff [ Inhalt
W6 mit Freigabedatum
[ To  Protokoll fiir Sitzung
PAl TOP aus Sitzung
ABER NICHT
Im
| e |08.11.2016-08.1
Suchen | Suchworte riicksetzen |

Das Suchbeispiel ,Sanierung® und ,Stral3en” bleibt ohne Ergebnis, obwohl das Dokument
,Sanierung einiger StralRen im Bezirk 323“ (DS 19-11529) vom 03.09.2019 existiert!
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TOP 11.1

Absender:
, 21818-02-01
Herr Wirtz (AFD) Anfrage (6ffentlich)

Betreff:
Bordsteinabsenkung gegeniiber Lagesbittelstrale 10 A,

Anfrage zur Vorlage 23-21818-02

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 29.09.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Die Verwaltung teilte in Drs. 23-21818-02 mit, dass "gegeniber der Lagesbuttelstr. 10A"
bereits eine Bordsteinabsenkung vorhanden sei und "nicht um 3m verlangert" werden
konnte.

Mit Stand vom 27.09. wirkt dort die StraRenraumgestaltung wie in Bild 1, Bild 2 dargestellt.
Wo genau befindet sich die nach Angaben der Verwaltung vorhandene Bordabsenkung?
In der Gehwedflache sind drei, relativ neu wirkende, Installationen zu sehen (Bild 3). Ware
eine Bordsteinabsenkung und damit einhergehende Tieferlegung eines Teils des daran
anschliellenden Gehweges Uberhaupt oder nur durch weiteren technischen Aufwand an
dieser Stelle machbar?

gez.

Stefan Wirtz

Anlagen:
3 Bilder
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TOP 11.1.1

Stadt Braunschweig 23-21818-03
Der Oberburgermeister Mitteilung
offentlich

Betreff:
Bordsteinabsenkung gegeniuber Lagesbuttelstrale 10 A

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 25.10.2023
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrats 322 vom 22.08.2023 (Anregung gem. § 94 Abs. 3 NKomVG):
,Der Bezirksrat 322 bittet die Verwaltung um Absenkung des Bordsteins gegenliber dem
Briefkasten der Deutschen Post (Lagesbuttelstr. 10a).”

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung ist auf Grundlage der Strallenpanoramabilder aus dem Friihjahr 2022 des
Geoportal FRISBI irrtimlich davon ausgegangen, dass der Bord bereits abgesenkt sei.
Der Gehweg wurde jedoch im Zuge von Leitungsarbeiten Ende 2022 bei der
Wiederherstellung mit Hochborden versehen, so dass der Irrtum entstanden ist.

Die Anregung wird daher aufgegriffen und der Bord abgesenkt.

Leuer

Anlage/n:
keine
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Absender:

CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat Anfra E?o}%eltshlhs)
322 g

Betreff:

"Betreutes Wohnen Plus” fiir den Bezirk 322 im Gebiet Wenden-
West, 1. Bauabschnitt

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 09.08.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 22.08.2023 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Seit Uber 15 Jahren ist der Bezirksrat bemunht, eine derartige Einrichtung mit umfangreichem
Serviceangebot im Stadtbezirk anzusiedeln. Zahlreiche Burgerinnen und Blrger warten
darauf, was bei der demografischen Entwicklung sicher nicht verwundert. Immer wieder
mussen aber in Ermangelung einer derartigen Einrichtung altere Menschen ihr langjahriges
gewohntes Umfeld verlassen und in die Umlandgemeinden gehen. Da nunmehr
dankenswerter Weise eine Senioreneinrichtung vor Ort in greifbare Nahe gertickt ist, was die
ErschlieBung des Gebietes Wenden-West, 1. BA, deutlich macht, haufen sich die Anfragen
heute und kinftig Betroffener.

Der Bezirksrat 322 bittet deshalb die Verwaltung um Information tUber den aktuellen
Sachstand zum ,Betreuten Wohnen Plus® fir den Bezirk 322:

1. Welche Gesprache mit moglichen Tragern und Investoren einer derartigen
Einrichtung haben mittlerweile mit welchen Ergebnissen und geplanter Beteiligung
des Bezirksrats an der inhaltlichen Ausgestaltung stattgefunden?

2. Welche Art von Betreuungsangeboten mit wieviel Platzen ist geplant?
3. Wann ist mit dem Baubeginn zu rechnen?
gez.

Heidemarie Mundlos, Reiner Knoll

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 23-21815-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

"Betreutes Wohnen Plus” fiir den Bezirk 322 im Gebiet Wenden-
West, 1. Bauabschnitt

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 15.11.2023
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Zu der Anfrage der CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat 322 Nérdliche Schunter-/Okeraue
vom 09.08.2023 (DS Nr. 23-21815) nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Die Vermarktung der Wohnbauflachen im 1. Bauabschnitt des Baugebietes ,Wenden-West"
erfolgt durch die Grundstiicksgesellschaft Braunschweig (GGB) und wird in Kirze starten.

Hinsichtlich der Realisierung des Projektes ,Betreuten Wohnen Plus® wird derzeit nach einer
konzerninternen Lésung gesucht. Diesbezuglich finden aktuell bereits Gesprache statt. Es

liegen nach Auskunft der GGB jedoch noch keine konkreten Konzepte vor, so dass die
Fragen zur Art der Betreuung und zum Baubeginn noch nicht beantwortet werden kénnen.

Schmidbauer

Anlage/n:
keine
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Absender:

CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat Anfra E?o}%eltsllll?)
322 g

Betreff:

Betreuungssituation an den Grundschulen im Stadtbezirk 322

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 09.08.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 22.08.2023 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Die DRK-Ganztagsbetreuung an der Grundschule Wenden hatte vor Ende des Schuljahres
2022/23 Eltern aufgefordert, wenn irgend mdglich Kinder abzumelden und fur eine
anderweitige Betreuung zu sorgen, da die 60 bisher zur Verfiigung stehenden Platze um 1/3
auf 40 Platze reduziert werden mussten.

Auch ein Angebot der Johanniter zur Entlastung durch eine Nachmittagsbetreuung im Jahr
2022 konnte letztlich nicht verwirklicht werden.

Da immer o6fter beide Elternteile berufstatig sind, um den Lebensunterhalt bestreiten zu
kénnen, muss alles unternommen werden, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
gewahrleisten und den gesellschaftlichen Erfordernissen zu gentigen. Hier findet leider
offenbar gerade das Gegenteil statt.

Wir bittten deshalb die Verwaltung um Auskunft Uber die Betreuungssituation an den
Grundschulen im Stadtbezirk 322 zu Beginn des Schuljahres 2023/24:

I Wie viele Betreuungsplatze mit welcher Auslastung gibt es an den betroffenen
Grundschulen im Schuljahr 2023/24 im Vergleich mit den letzten beiden Schuljahren?

2. Wie viele Kinder - wohnhaft im Bezirk - konnten bei der Vergabe der
Betreuungsplatze in diesen Schuljahren nicht berlcksichtigt werden?
3. Welche MalRnahmen will die Stadt ergreifen, um die Betreuungssituation an den

Grundschulen baldméglichst so zu verbessern, dass alle Eltern und Kindern, die
einen Betreuungsplatz bendtigen, diesen auch verlasslich erhalten.

gez.
Antje Maul, Heidemarie Mundlos

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 23-21816-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Betreuungssituation an den Grundschulen im Stadtbezirk 322

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat V 15.11.2023
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Zur Anfrage vom 9. August 2023 (23-21816) der CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirk 322 wird
wie folgt Stellung genommen:

Zu1))

- An der Grundschule Veltenhof gibt es 40 Betreuungsplatze in Tragerschaft des stadti-
schen Kinder- und Teenyklubs Veltenhof. Die Platze sind aktuell sowie in den letzten
Jahren in der Regel komplett besetzt gewesen.

- An der Grundschule Rilhme gibt es 97 Betreuungsplatze in stadtischer Tragerschaft.
Auch hier lag die Auslastung in den letzten drei Schuljahren bei 100%.

- An der Grundschule Wenden gibt es aktuell 80 Betreuungsplatze in Tragerschaft des
DRK (40 Platze) bzw. der Johanniter (40 Platze). Bis zu Beginn dieses Schuljahres gab
es an der Grundschule eine weitere Betreuungsgruppe des DRK, die nun aufgrund von
Personalmangel voriibergehend auller Betrieb gestellt wurde. Eine der beiden Betreu-
ungsgruppen der Johanniter wurde im Schuljahr 2022/23 eingerichtet. Diese war bis zur
SchlieRung der oben genannten Betreuungsgruppe des DRK nur zu ca. 50% ausgelas-
tet. Mittlerweile ist die Gruppe komplett belegt.

Zu2.)

An der Grundschule Veltenhof ergab sich zur Fragestellung folgendes Bild:
Schuljahr 2023/24 — 4 Kinder auf der Warteliste

Schuljahr 2022/23 — 8 Kinder auf der Warteliste

Schuljahr 2021/22 — 2 Kinder auf der Warteliste

An der Grundschule RiUhme ergab sich zur Fragestellung folgendes Bild:
Schuljahr 2023/24 — 8 Kinder auf der Warteliste
Schuljahr 2022/23 — 8 Kinder auf der Warteliste
Schuljahr 2021/22 — 0 Kinder auf der Warteliste

An der Grundschule Wenden ergab sich zur Fragestellung folgendes Bild:
Schuljahr 2023/24 — 8 Kinder auf der Warteliste

Schuljahr 2022/23 — 10 Kinder auf der Warteliste

Schuljahr 2021/22 — 5 Kinder auf der Warteliste

Zu 3.)

Die Stadt Braunschweig erweitert seit vielen Jahren kontinuierlich das Angebot an Betreu-
ungsplatzen flir Kinder im Grundschulalter. Auch an den Grundschulen im Stadtbezirk 322
wurde die Schulkindbetreuung stetig ausgebaut.
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Mit Ratsbeschliissen aus den Jahren 2021 und 2022 wurde die Stadtverwaltung beauftragt,
bis einschlieRlich 2026 200 Betreuungsplatze pro Jahr in Braunschweig zu schaffen. In den
entsprechenden Planungsverfahren werden auch die Bedarfe an den oben genannten
Grundschulen jahresaktuell erfasst und im Rahmen der zur Verfligung stehenden Ressour-
cen moglichst zeitnah und bedarfsgerecht berlcksichtigt. Grundsatzlich erschweren jedoch
der stetig zunehmende Personalmangel, sowie die begrenzten raumlichen Kapazitaten die
Umsetzung dieser Ausbaubemihungen.

Albinus

Anlage/n:

keine
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Absender:

CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat Anfra E?o}%e%i‘:r?)
322 g

Betreff:

Gebaudezustand Kita "Sternschnuppe" in Wenden

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 08.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Mit Beschluss vom 08.09.2020 (DS 20-14116) hatte der damalige Bezirksrat 323 darum
gebeten die sanierungsbediirftigen Dacher der Kitas Wenden und Thune mdglichst noch
2020 instand zu setzen und am 24.11.2020 nachgefragt, weshalb die erforderlichen Mittel
nicht mal im Haushalt 2021 auftauchen.

In der Stellungnahme der Verwaltung (DS 20-14842) hiel3 es u.a., dass die Dacher "in einem
relativ guten Zustand" seien, die Malnahme "geschoben" werden kénne und "die Mittel flr
2022 in den Haushalt eingestellt werden kénnen". Dies ist unseres Wissens nie erfolgt.
Anfang Oktober 2023 wurden nun Eltern und Kinder in der Kita "Sternschnuppe"
aufgeschreckt durch Sperrung von zwei Rdumen infolge von Wassereinbrichen, so dass
zwei Gruppen ins Gemeindehaus der Ev. Kirche verlagert werden mussten - mit erheblichen
Einschrankungen im Tagesablauf (z. B. kein AuRengelande). Dies ist fur eine frihkindliche
Bildungs- und Betreuungseinrichtung sehr problematisch.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Wie ist der Gebaudezustand der Kita "Sternschnuppe" im Hinblick auf die aktuelle
Situation und ggf. Zusammenhange mit der nicht erfolgten Dachsanierung oder anderen
Ursachen zu bewerten?

2. Wie lange soll die Auslagerung von Kita-Gruppen ins Gemeindehaus voraussichtlich
andauern?

3. Weshalb wurde der Bezirksrat 322 nicht unverzlglich tber die dramatische Situation in
der Kita "Sternschnuppe" informiert?
gez. Heidemarie Mundlos

Anlage/n:

keine
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Absender:
SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 322 A 23..'225.88
nfrage (6ffentlich)

Betreff:
Bestehende Jugendraume als Jugendplatze bzw. Bolzplatze im
Stadtbezirk

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 16.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Jugendliche benétigen Treffpunkte und Freizeitrdume, damit sie unter sich sein und
moglichst mit Sport- und Spielmdglichkeiten ihre Freizeit verbringen kénnen. Diese
Treffpunkte sollten wohnortnah vorhanden sein und Angebote flr unterschiedliche
Geschlechter vorhalten.

In den einzelnen Ortsteilen des Stadtbezirks Nordliche Schunter-/Okeraue sind in
unterschiedlichem Malie Jugendraume als Jugendplatze bzw. Bolzplatze vorhanden und
ausgestattet. Wahrend in Harxbuttel und RiUhme zwei Bolzplatze nur mit wenig Ausstattung
wie FuRballtor auf der Wiese vorhanden sind, ist der Jugendplatz in Thune mit (leider aktuell
sanierungsbedurftigem) Unterstand mit Tischtennisplatte, Basketballkorb, Toren, Sitzbanken,
Teer- und Wiesenflache sowie einem Beachvolleyballfeld ansprechend ausgestattet.

Der Stadtbezirksrat bittet die Verwaltung darzulegen, wie die Infrastruktur der Jugend- und
Bolzplatze im Stadtbezirk in den kommenden Jahren entwickelt werden soll:

- Welche Jugendraume im Freien gibt es im Stadtbezirk bzw. sind geplant?

- Gibt es fir Jugend- und Bolzplatze seitens der Verwaltung eine einheitliche
Mindestausstattung mit Banken, Unterstadnden, Sport- und Spielmoéglichkeiten?

- Wann werden die Unterstande auf den Platzen in Thune und Wenden am Kanal/Klarwerk
erneuert?

gez.

Julia Retzlaff

Anlage/n:
keine
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Absender:
. 23-22572
Frau Buchholz (BIBS) im Anfrage (6ffentlich)

Stadtbezirksrat 322

Betreff:
Unangenehme Geriche unbekannter Herkunft

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 15.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Seit etwa eineinhalb Jahren treten in unregelmafigen Abstanden immer wieder sehr
unangenehme Gerliche auf. Besonders davon betroffen ist Thune, aber auch in Wenden und
im Bereich der Autobahnbriicke Uber die A2 waren sie zu verzeichnen. Vereinzelt wurden sie
auch am Olper Knoten und am Schwarzen Berg wahrgenommen. Es handelt sich dabei
meist um einen sehr sduerlichen eher 'organischen' Geruch, der entfernte Ahnlichkeit mit
dem Geruch von Grassilage aufweist. Ab und zu riecht es aber eher nach verbranntem
Plastik. Es ist also nicht ganzlich auszuschlie3en, dass es sich um zwei verschiedene
Verursacher bzw. Geruchsquellen handelt.

In allen Fallen ist die Geruchsbelastigung von relativ kurzer Dauer und liegt zwischen 15 und
30 Minuten. Sie tritt an beliebigen Wochentagen inklusive der Wochenenden auf und mehr
oder weniger zu allen Tageszeiten. Dies konnte darauf hindeuten, dass es sich um eine Art
Prozess handelt, bei dem automatisch nach Erreichen eines vorgegebenen Wertes eine
Entliftung stattfindet oder etwas ,abgeblasen® wird.

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Verwaltung um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Gab es aus anderen Stadtbezirken ebenfalls Anfragen oder Beschwerden wegen
solcher Geruchsbelastigungen?

2. Kann die Verwaltung etwas Uber mdgliche Geruchsquellen sagen, z.B. aufgrund der
dem Gewerbeaufsichtsamt vorliegenden Betriebsbeschreibungen und
Genehmigungen?

3. Falls ja, kann eine gesundheitsschadliche Wirkung ausgeschlossen werden?

gez.
Astrid Buchholz

Anlage/n:
keine
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Absender:
CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat Anfragf?a}%e%tsli‘:g

322

Betreff:
Baugebiet Wenden-West 1. BA, WE 62, Freigabe der Veltenhofer
StraBe fur den o6ffentlichen Verkehr

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 14.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Der Bezirksrat 322 bittet die Verwaltung um Mitteilung, wann die Freigabe der Veltenhofer
Stralte im Baugebiet Wenden-West 1. BA, WE 62 erfolgen wird.

Die Veltenhofer StralRe ist nunmehr seit Gber einem Jahr fur den 6ffentlichen Verkehr
gesperrt.

Alle bisher genannten Freigabetermine wurden nicht eingehalten bzw. verworfen.

Der Bezirksrat 322 bittet daher die Verwaltung ein gesichertes Datum zu nennen, wann die
Stralle wieder freigegeben wird.

gez.
André Gorklo

Anlage/n:
keine
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Absender:
SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 322 A 23..'225.89
nfrage (6ffentlich)

Betreff:
Zukunftige Jugendraume als Jugendplatze bzw. Bolzplatze im
Stadtbezirk

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 16.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Jugendliche benétigen Treffpunkte und Freizeitrdume, damit sie unter sich sein und
moglichst mit Sport- und Spielmdglichkeiten ihre Freizeit verbringen kénnen. Diese
Treffpunkte sollten wohnortnah vorhanden und Angebote fiir unterschiedliche Geschlechter
vorhalten.

In den einzelnen Ortsteilen des Stadtbezirks Nordliche Schunter-/Okeraue sind in
unterschiedlichem Malie Jugendraume als Jugendplatze bzw. Bolzplatze vorhanden und
ausgestattet. Wahrend in Harxbuttel und RiUhme zwei Bolzplatze nur mit wenig Ausstattung
wie FuRballtor auf der Wiese vorhanden sind, ist der Jugendplatz in Thune mit (leider aktuell
sanierungsbedurftigem) Unterstand mit Tischtennisplatte, Basketballkorb, Toren, Sitzbanken,
Teer- und Wiesenflache sowie einem Beachvolleyballfeld ansprechend ausgestattet.

Der Stadtbezirksrat bittet die Verwaltung darzulegen, wie die Infrastruktur der Jugend- und
Bolzplatze im Stadtbezirk in den kommenden Jahren entwickelt werden soll:

- Nach welchen Bemessungsgrundlagen/Kriterien plant die Veraltung, wie viele
Jugendraume in einem Ortsteil vorgehalten werden?

- Gibt es Planungen der Verwaltung, éhnlich wie bei der jungst erfolgten Beteiligung von
Kindern zur Spielplatzerneuerung im Stadtbezirk, eine Beteiligung von Jugendlichen fiir die
Erneuerung der Bolzplatze in Rihme, Harxbduttel. Veltenhof und Wenden am
Kanal/Klarwerk durchzufiihren?

- Fur das Neubaugebiet in Wenden werden laut Verwaltung Jugendplatze geplant, der Platz
auf der Lindenstral3e soll dann entfallen. Ist eine Beteiligung von Jugendlichen zur
Gestaltung der neuen Platze geplant?

gez.

Julia Retzlaff

Anlage/n:
keine
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Absender:
CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat Anfragf:(aé}%e?\tslifl?)

322

Betreff:
Baugebiet Wenden-West 1. BA, WE 62, Anbindung der Schmutz-
und Regenwasserkanalisation "Im Steinkampe/GeibelstraRe"

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 14.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:
Der Bezirksrat 322 bittet die Verwaltung um folgende Mitteilungen:

1. Zu welchem Zweck wurden eine Regenwasserleitung DN 700 und eine
Schmutzwasserleitung DN 250 mittels Pressverfahren vom Baugebiet Wenden-West 1.
BA, WE 62, unter der Stralenbahntrasse entlang, in Richtung des Altwohngebietes
Wenden, bis zur StralRenecke "Im Steinkampe/Geibelstralle" installiert?

2. Welchen Umfang werden die, von dort ausgehenden, fortfiihrenden
Leitungsbaumalnahmen in Richtung der Strallen "Im Steinkampe" bzw. "Geibelstrale”
haben?

3. Wann sind diese fortfiihrenden Leitungsbaumalinahmen in Richtung der Stral’en "Im
Steinkampe" bzw. "Geibelstralle” geplant?

Begrindung:

Da die beiden Leitungen nicht im Bereich der Stralenecke enden kénnen, ist von weiteren
Baumalinahmen in Richtung der Stral3en ,Im Steinkampe® sowie ,Geibelstrale”
auszugehen.

Der Bezirksrat 322 bittet daher um Informationen zu den weiteren Planungen inkl. dem
Umfang und Zeitfenster fir die zu erwartenden Baumalinahmen.

gez.
André Gorklo

Anlage/n:
keine
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Absender:
CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat Anfragf?a}%e%tsli‘:r?)

322

Betreff:
Sanierung des Glockenturms auf dem Ortsteilfriedhof Wenden

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 14.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:
Am 6. Juni 2023 hatte der Bezirksrat 322 einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

"Die Verwaltung wird gebeten, einen Vorschlag fir die Sanierung des Glockenturms auf dem
Wendener Friedhof dem Bezirksrat vorzustellen und mdglichst noch 2023 umzusetzen. Die

zusatzlichen Haushaltsmittel in Héhe von vorab grob geschéatzten 2.500 € sind dem Budget

des Stadtbezirksrates 322 zu entnehmen."

Zum Schluss der Begrindung wurde auch ein Sanierungsvorschlag gemacht:

"Als Mallnahmen kamen z. B. die Entrostung und Grundierung des gesamten Objektes
infrage und ein geeigneter Anstrich mit Au3enfarbe nach Absprache."

Zwischenzeitlich wurde aus der Verwaltung signalisiert, dass dem nichts im Wege stehe.
Dies vorangeschickt fragen wir die Verwaltung:

Wann ungefahr ist mit dem Beginn der Sanierung und ggf. entsprechenden Absprachen zu
rechnen?

gez.
Heidemarie Mundlos

Anlage/n:
keine
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Absender:
Herr Bezirksbiirgermeister Degering- Anfragf?é}%jtslizg

Hilscher im Stadtbezirksrat 322

Betreff:

PV-Freiflachennutzung im Stadtbezirk 322

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 15.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Einem Artikel der Braunschweiger Zeitung vom 24.10.2023 war zu entnehmen, dass die
Stadt Braunschweig laut dem integrierten Stadtentwicklungskonzept 2.0 den Ausbau von
PV-Anlagen auf Freiflachen zur Erzeugung von Solarstrom entsprechend ausbauen bzw.
forcieren will. Ziel dieses Vorhabens ist es, die gesetzten Klimaziele zu erreichen.

Daher ergeben sich folgende Fragestellungen, um deren Beantwortung gebeten wird:

Welche Freiflachen wurden im Stadtbezirk 322 fiir solche Vorhaben definiert und als
geeignet angesehen?

Liegen der Verwaltung bereits Antrage/Voranfragen vor,zu denen im
Genehmigungsverfahren ein positiver Bescheid erteilt wurde?

Wenn ja, um welche Flachen handelt es sich konkret?
gez.

Carsten Degering-Hilscher

Anlage/n:
keine
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Absender:

CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat Anfra E?o}%e%tshfg
322 g

Betreff:

Photovoltaik auf Freiflachen im Bezirk 322

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 14.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:
Zitat aus DS 23-22213 Beschleunigung von Genehmigungsantragen fur Freiflachen-PV:

,Freiflachen-Photovoltaikanlagen (FF-PVA) sind in Braunschweig ein unverzichtbarer
Bestandteil der Energiewende. Gemal IKSK 2.0 sind mindestens 200 MW installierte
Leistung (entspricht min. 200 ha Flache), zusatzlich zu rund 600 MW auf Dach- und
sonstigen Flachen (bspw. Uber Parkplatze) zur sektoralen Erreichung der Klimaziele
notwendig.

Als Baustein zur Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsprozesse von FF-PVA,
hat die Verwaltung Planungshinweise flir deren umweltvertragliche Errichtung
zusammengestellt. Diese beziehen sich auf die Phase nach der Standortentscheidung fur
eine FF-PVA und definieren, wie die Umsetzung erfolgen soll, um den Umweltnutzen der
Anlage zu maximieren und den Genehmigungsprozess zu beférdern.

Die Planungshinweise sollen die Verwaltung bei der Bauleitplanung und den notwendigen
Abwagungen zur Entscheidungsfindung im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren
unterstltzen, Planungsbiros eine Grundlage zu Aspekten und Vorgaben der Planung geben
und Anlagenbetreibenden bereits im Vorfeld von Genehmigungsprozessen Orientierung
bieten.

Die Kommunikation aller Projektbeteiligten wird auf diese Weise effizienter gestaltet und ein
zugiges Planungs- und Genehmigungsverfahren beférdert. Durch konsequente Anwendung
der Hinweise werden Uberdies Biodiversitat und Artenschutz gestarkt.

Unabhangig der Planungshinweise erfordert der Bau einer FF-PVA im Aulenbereich
aullerhalb der privilegierten Gebiete gemaR § 35 BauGB auch weiterhin in der Regel einen
(vorhabenbezogenen) Bebauungsplan unter Beteiligung der zustandigen Fachbehdrden. Sie
ersetzen auch nicht die notwendige Einzelfallentscheidung im Genehmigungsverfahren und
greifen auch nicht in die Vorauswahl etwaiger Flachen ein.*

Da auch hin und wieder die Rede davon war, dass im Bezirk 322 daflr Flachen in Frage
kommen koénnten, fragen wir die Verwaltung:

1. Welche Plane gibt es fir den Stadtbezirk 322 (Nérdliche Schunter-/Okeraue) zur
Ausweisung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen (FF-PVA) mit ggf. welchen Potenzialen?

2. Wo sind im Stadtbezirk 322 bereits Flachen an mégliche Betreiber von FF-PVA zur
Nutzung (Einspeisung ins Netz oder private Nutzung) verkauft bzw. verpachtet oder schon
genehmigt worden?

3. Welche Leistungen (kWp) sollen ggf. bis wann im Stadtbezirk 322 installiert werden?

gez. Heidemarie Mundlos, André Gorklo
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Anlage/n:

keine
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Absender:
CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat Anfragf:(aé}%e%tslig?).

322

Betreff:

Ortsschild "Wenden" an der Veltenhofer Strafle

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 14.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Bisher ist die Ortsgrenze nach Wenden aus westlicher Richtung mit einem Ortsschild
"Wenden - Stadt Braunschweig" gekennzeichnet. Vor der Kreuzung Am Bockelsberg/
Wendebriick steht bei der Einfahrt aus nérdlicher Richtung das Ortsschild "Braunschweig -
Stadtteil Wenden". Der Unterschied ist sicher damit zu erklaren, dass man von Norden
kommend das Stadtgebiet Braunschweigs erstmals erreicht.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

Ist sichergestellt, dass auch nach Freigabe der Veltenhofer Stralle bzw. Fertigstellung des
Baugebiets Wenden-West das (dann versetzte) Ortsschild die bisherige Beschriftung
"Wenden - Stadt Braunschweig" behalt?

gez.

Heidemarie Mundlos

Anlage/n:
keine
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Absender:

CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat Anfra E?o}%e%tshfhs)
322 g

Betreff:

Radweg zwischen Thune und Eickhorst

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 14.11.2023
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nordliche Schunter-/Okeraue (zur 28.11.2023 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Der damalige Bezirksrat 323 Wenden-Thune-Harxbduttel (DS 20-13691) und der PIUA (DS
20-13722) haben die Verwaltung im Jahr 2020 gebeten, in Gesprache mit der Verwaltung
des Landkreises Gifhorn einzutreten und abzustimmen, ob ein gemeinsames Radwege-
projekt durchgeflihrt werden kann.

Ein etwa gleichlautender Antrag wurde am 26.08.2020 im Kreistag des Landkreises Gifhorn
beschlossen.

In der Stellungnahme des Fachbereichs 66 vom 04.09.2020 (DS 20-14167) heif3t es u.a.:
"Die Verwaltung hat mit dem Landkreis Gifhorn erste Gesprache aufgenommen, wie ein
Radweg entlang der Kreisstralde zwischen Thune und Eickhorst realisiert werden kann.
Hierzu gehdren neben der Bereitstellung von Haushaltsmitteln eine Vereinbarung zwischen
dem Landkreis Gifhorn und der Stadt Braunschweig und die Beauftragung eines Buros fur
die Planung, 6kologische Gutachten, Planfeststel-lung. Uber das Ergebnis der Gesprache
wird die Verwaltung berichten, dabei wird sie auch den dann aktuellen Stand zur
Priorisierung von MaRnahmen zur Férderung des Radverkehrs berlcksichtigen."

Inzwischen sind die Planungskosten fir den Radweg von Eickhorst bis zur Kreisgrenze fir
2024 im Haushalt des Landkreises Gifhorn eingestellt.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:
1. Wie ist der aktuelle Stand der Gesprache mit dem Landkreis Gifhorn in dieser Sache?

2. Sind inzwischen ggf. Gesprache mit den anliegenden Landeigentimern auf
Braunschweiger Seite mit welchen Ergebnissen gefuhrt worden?

3. Wann ist ggf. mit einer Planung inkl. Gutachten, dem Baubeginn und der Fertigstellung
des Radwegs zu rechnen?

gez.
Heidemarie Mundlos, Axel Friese

Anlage/n:
keine

248 von 248 in Zusammenstellung



	Ö Top 3.2.1 23-22148
	1	Einführung
	2	Analyse
	3	Maßnahmen im Fahrplan
	3.1	Stärkung der Fahrtrelation Hauptbahnhof <> Innenstadt
	3.2	Bessere Anbindung des Städtischen Klinikums Salzdahlumer Straße
	3.3	Neuer Ringverkehr: Auflösung des Ringbusses, mehr Direktfahrten, Anbindung LAB
	3.4	Süd-Ost-Netz: Südstadt – Rautheim – Mascherode und Braunschweig Süd
	3.5	Süd-West-Netz: Stadtbezirke Weststadt und Südwest
	3.6	Norden: Veltenhof
	3.7	Östliches Ringgebiet
	3.8	Nord-Ost-Netz: Fahrplananpassung abends, samstags sowie sonn- und feiertags

	4	Ferienfahrplan
	5	Infrastrukturmaßnahmen
	6	Zeitplan zur Umsetzung
	7	Finanzielle Auswirkung

	Ö Top 3.2.1 23-22148 Anlage 01 'Anlage: BSVG Liniennetzplan Tag+Nacht ab März2024'
	Ö Top 3.2.2 23-21818-02
	Ö Top 3.2.3 23-21729-06
	Ö Top 3.2.3 23-21729-06 Anlage 01 'Kompensationsflächen_Stadtbez_322'
	Ö Top 4.1 23-22450
	Ö Top 4.2 23-22542
	Ö Top 5 22-19626-04
	Ö Top 5 22-19626-04 Anlage 01 'Standardraumprogramm 2-Fach-Sporthalle'
	Ö Top 6 23-22314
	Ö Top 6 23-22314 Anlage 01 'Anlage 1.1: Übersichtskarte zur Lage der Geltungsbereiche A, B, C und D im Stadtgebiet'
	Ö Top 6 23-22314 Anlage 02 'Anlage 1.2: Übersichtskarte zur Lage des Geltungsbereiches E im Stadtgebiet'
	Ö Top 6 23-22314 Anlage 03 'Anlage 2.1: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A)'
	Ö Top 6 23-22314 Anlage 04 'Anlage 2.2: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich B)'
	Ö Top 6 23-22314 Anlage 05 'Anlage 2.3: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich C)'
	Ö Top 6 23-22314 Anlage 06 'Anlage 2.4: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich D)'
	Ö Top 6 23-22314 Anlage 07 'Anlage 2.5: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich E)'
	Ö Top 6 23-22314 Anlage 08 'Anlage 2.6: Planzeichenerklärungen'
	Ö Top 6 23-22314 Anlage 09 'Anlage 3: Nutzungsbeispiel zum Bebauungsplan'
	Ö Top 6 23-22314 Anlage 10 'Anlage 4: Textliche Festsetzungen und Hinweise'
	Ö Top 6 23-22314 Anlage 11 'Anlage 5: Begründung mit Umweltbericht'
	1 Rechtsgrundlagen - Stand: 06.09.2023 - 5
	2 Bisherige Rechtsverhältnisse 7
	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 9
	4 Umweltbericht 14
	5 Begründung der Festsetzungen 60
	6 Gesamtabwägung 93
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 95
	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 95
	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan  die Grundlage bilden soll 96
	10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines  unwirksamer Pläne 97
	1 Rechtsgrundlagen - Stand: 06.09.2023 -
	2 Bisherige Rechtsverhältnisse
	2.1 Regional- und Landesplanung
	2.2 Flächennutzungsplan
	2.3 Bebauungspläne
	2.4 Integriertes Stadtentwicklungskonzept und integriertes Klimaschutzkonzept

	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes
	4 Umweltbericht
	4.1 Beschreibung der Planung
	4.2 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung, Quellen
	4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informationsgrundlagen
	4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen
	4.4.1 Mensch und menschliche Gesundheit, Lärm, sonstige Emissionen/Immissionen
	4.4.1.1 Lärm
	4.4.1.2 Sonstige Emissionen/Immissionen

	4.4.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
	4.4.3 Fläche
	4.4.4 Boden
	4.4.5 Wasser
	4.4.6 Klima, Luft
	4.4.6.1 Stadtklima, Luft
	4.4.6.2 Klimaschutz
	4.4.6.3 Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel

	4.4.7 Orts- und Landschaftsbild, Erholung
	4.4.8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter
	4.4.9 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes
	4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten

	4.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen
	4.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen
	4.5.2 Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen, Anwendung der Eingriffsregelung (§ 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. dem BNatSchG)

	4.6 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind
	4.7 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring)
	4.8 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten
	4.9 Zusammenfassung

	5 Begründung der Festsetzungen
	5.1 Art der baulichen Nutzung
	5.1.1 Allgemeines Wohngebiet
	5.1.2 Urbanes Gebiet
	5.1.3 Flächen für Gemeinbedarf
	5.1.4 Sondergebiet Quartiersgarage

	5.2 Maß der baulichen Nutzung
	5.2.1 Grundflächenzahl
	5.2.2 Zahl der Vollgeschosse
	5.2.3 Höhen baulicher Anlagen

	5.3 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise, Grundstücksgrößen, Zahl der Wohneinheiten
	5.3.1 Überbaubare Grundstücksfläche
	5.3.2 Bauweise
	5.3.3 Mindestgrundstücksgrößen
	5.3.4 Zahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden

	5.4 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen
	5.4.1 Nebenanlagen
	5.4.2 Stellplätze, Gemeinschafts-Carports und Zufahrten

	5.5 Erschließung, Verkehrsflächen
	5.5.1 Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV
	5.5.2 Motorisierter Individualverkehr, MIV
	5.5.3 Fuß- und Radverkehr
	5.5.4 Gemeinschaftswohnwege

	5.6 Grünordnung, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
	5.6.1 Grünordnung
	5.6.1.1 Öffentliche Grünflächen
	5.6.1.2 Grünordnung private Flächen
	5.6.1.3 Begrünung öffentlicher Flächen
	5.6.1.4 Dach- und Fassadenbegrünung

	5.6.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Zuordnung

	5.7 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
	5.8 Festsetzungen zur Vermeidung von Schäden durch Starkregen
	5.9 Soziale Infrastruktur
	5.10 Weitere technische Infrastruktur
	5.10.1 Energieversorgung
	5.10.2 Schmutzwasser- und Niederschlagswasser
	5.10.3 Wertstoffcontainer
	5.10.4 Telekommunikation

	5.11 Solarpflicht
	5.12 Örtliche Bauvorschriften
	5.12.1 Geltungsbereich und Anlass
	5.12.2 Dächer
	5.12.3 Werbeanlagen
	5.12.4 Einfriedungen
	5.12.5 Niederschlagswasser
	5.12.6 Einstellplätze
	5.12.7 Fahrradabstellanlagen


	6 Gesamtabwägung
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
	7.1 Geltungsbereich A
	7.2 Ausgleichsflächen

	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes
	8.1 Maßnahmen
	8.2 Kosten und Finanzierung
	8.2.1 Städtebaulicher Vertrag
	8.2.2 Grunderwerb


	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan  die Grundlage bilden soll
	10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines  unwirksamer Pläne

	Ö Top 6 23-22314 Anlage 12 'Anlage 6: Niederschrift der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB'
	Ö Top 7 23-22445
	Ö Top 7 23-22445 Anlage 01 'Anlage 1 Verordnung'
	Ö Top 7 23-22445 Anlage 02 'Anlage 2 Maßgebliche Karte'
	Ö Top 7 23-22445 Anlage 03 'Anlage 3 Übersichtskarte'
	Ö Top 7 23-22445 Anlage 04 'Anlage 4 Begründung'
	Ö Top 7 23-22445 Anlage 05 'Anlage 5 Auswertung erstes Beteiligungsverfahren'
	Ö Top 7 23-22445 Anlage 06 'Anlage 6 Auswertung zweites öffentliches Beteiligungsverfahren'
	Ö Top 10.1 23-22551
	Ö Top 10.2 23-22552
	Ö Top 10.3 23-22558
	Ö Top 10.3 23-22558 Anlage 01 'Ratsinfo-Suche Anlage'
	Ö Top 11.1 21818-02-01
	Ö Top 11.1 21818-02-01 Anlage 01 'Bild_1.jpg'
	Ö Top 11.1 21818-02-01 Anlage 02 'Bild_2.jpg'
	Ö Top 11.1 21818-02-01 Anlage 03 'Bild_3.jpg'
	Ö Top 11.1.1 23-21818-03
	Ö Top 11.2 23-21815
	Ö Top 11.2.1 23-21815-01
	Ö Top 11.3 23-21816
	Ö Top 11.3.1 23-21816-01
	Ö Top 11.4 23-22449
	Ö Top 11.5 23-22588
	Ö Top 11.6 23-22572
	Ö Top 11.7 23-22545
	Ö Top 11.8 23-22589
	Ö Top 11.9 23-22546
	Ö Top 11.10 23-22549
	Ö Top 11.11 23-22570
	Ö Top 11.12 23-22550
	Ö Top 11.13 23-22554
	Ö Top 11.14 23-22555

